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Hannover, den 01.12.2010

 

Entwurf eines Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des niedersächsischen 
Kommunalverfassungsrecht 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/2510 

Berichterstatter: Abg. Fritz Güntzler (CDU) 
(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport empfiehlt dem Landtag,  

1. den Gesetzentwurf mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen anzunehmen, 

2. die Einsender der in die Beratungen einbezogenen Eingaben 01754, 01771 (01-08) und 
01824 über die Sach- und Rechtslage zu unterrichten. 

 

Reinhold Coenen 

Vorsitzender 
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Gesetz   
zur Zusammenfassung und  

Modernisierung des niedersächsischen  
Kommunalverfassungsrechts 

Gesetz   
zur Zusammenfassung und  

Modernisierung des niedersächsischen  
Kommunalverfassungsrechts 

  
Artikel 1 Artikel 1 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) 

  
Inha l tsübers icht  Inhal tsübers icht  

  
Erster Teil:  Grundlagen der Kommunalverfas-

sung  
 §§     1 bis   18 

Erster Teil:  unverändert 

Zweiter Teil:  Benennung, Sitz, Hoheitszeichen 
 §§   19 bis   22 

Zweiter Teil:  unverändert 

Dritter Teil:  Gebiete 
 §§   23 bis   27 

Dritter Teil:  unverändert 

Vierter Teil:  Einwohnerinnen und Einwohner, 
Bürgerinnen und Bürger 

 §§   28 bis   44 

Vierter Teil:  unverändert 

Fünfter Teil: Innere Kommunalverfassung 
 §§   45 bis   95 

Fünfter Teil: unverändert 

Erster Abschnitt:  Vertretung  
 §§   45 bis   70 

 

Zweiter Abschnitt: Ausschüsse der Vertretung 
 §§   71 bis   73 

 

Dritter Abschnitt: Hauptausschuss 
 §§   74 bis   79 

 

Vierter Abschnitt: Hauptverwaltungsbeam-
tin oder Hauptverwaltungsbe-
amter 

 §§   80 bis   88 

 

Fünfter Abschnitt: Ortschaften, Stadtbezirke 
 §§   89 bis   95 

 

Sechster Teil: Samtgemeinden 
 §§   96 bis 104 

Sechster Teil: Samtgemeinden 
 §§   96 bis 104 

Erster Abschnitt: Bildung und Aufgaben der 
Samtgemeinden 

 §§   96 bis 101 

Erster Abschnitt: unverändert 

Zweiter Abschnitt: Mitgliedsgemeinden der 
Samtgemeinde 

 §§ 102 bis 104 

Zweiter Abschnitt: Mitgliedsgemeinden der 
Samtgemeinde 

 §§ 101/1 bis 104 
Siebenter Teil: Beschäftigte 
 §§ 105 bis 108 

Siebenter Teil: unverändert 

Achter Teil:  Kommunalwirtschaft 
 §§ 109 bis 157 

Achter Teil:  unverändert 

Erster Abschnitt:  Haushaltswirtschaft 
 §§ 109 bis 128 
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Zweiter Abschnitt: Sondervermögen und Treu-
handvermögen 

 §§ 129 bis 134 

 

Dritter Abschnitt: Unternehmen und Einrichtun-
gen 

 §§ 135 bis 151 

 

Vierter Abschnitt: Prüfungswesen 
 §§ 152 bis 157 

 

Neunter Teil: Besondere Aufgaben- und Kosten-
regelungen 

 §§ 158 bis 168 

Neunter Teil:  Besondere Aufgaben- und Kosten-
regelungen 

 §§ 158 bis 168 
Erster Abschnitt: Region Hannover und Lan-

deshauptstadt Hannover 
 
 

 §§ 158 bis 166 

Erster Abschnitt: Region Hannover, Landes-
hauptstadt Hannover und üb-
rige regionsangehörige 
Gemeinden 

 §§ 158 bis 166 
Zweiter Abschnitt: Landkreis Göttingen und 

Stadt Göttingen 
 §§ 167 bis 168 

Zweiter Abschnitt: unverändert 

Zehnter Teil: Aufsicht 
 §§ 169 bis 175 

Zehnter Teil: unverändert 

Elfter Teil: Übergangs- und Schlussvorschrif-
ten 

 §§ 176 bis 179 

Elfter Teil: unverändert 
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Ers ter  Te i l  Ers ter  Te i l  

Grundlagen der Kommunalverfassung Grundlagen der Kommunalverfassung 
  

§ 1 § 1 
Selbstverwaltung Selbstverwaltung 

  
 (1) Die Gemeinden, die Samtgemeinden, die Land-
kreise und die Region Hannover (Kommunen) verwalten 
ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eige-
ner Verantwortung mit dem Ziel, das Wohl ihrer Einwoh-
nerinnen und Einwohner zu fördern.  

 (1) unverändert 

  
 (2) In die Rechte der Kommunen darf nur durch 
Rechtsvorschrift oder aufgrund einer Rechtsvorschrift 
eingegriffen werden.  

 (2) In die Rechte der Kommunen darf nur durch 
Rechtsvorschrift __________ eingegriffen werden.  

  
§ 2 § 2 

Gemeinden, Samtgemeinden Gemeinden, Samtgemeinden 
  
 (1) Die Gemeinden sind die Grundlage des demo-
kratischen Staates. 

 (1) unverändert 

  
 (2) Die Gemeinden sind Gebietskörperschaften und 
nach Maßgabe der Rechtsvorschriften in ihrem Gebiet 
die ausschließlichen Träger der gesamten öffentlichen 
Aufgaben. 

 (2) Die Gemeinden sind Gebietskörperschaften und 
im Sinne des Artikels 57 Abs. 3 der Niedersächsi-
schen Verfassung in ihrem Gebiet die ausschließlichen 
Träger der gesamten öffentlichen Aufgaben, soweit 
Rechtsvorschriften nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmen. 

  
 (3) 1Die Samtgemeinden sind öffentlich-rechtliche 
Körperschaften mit dem Recht der Selbstverwaltung; sie 
sind Gemeindeverbände. 2Ihnen steht das Recht zu, 
Beamtinnen und Beamte zu haben. 

 (3) 1Die Samtgemeinden __________ sind Ge-
meindeverbände. 2__________ 

  
§ 3 § 3 

Landkreise, Region Hannover Landkreise, Region Hannover 
  
 (1) Die Landkreise und die Region Hannover sind 
Gemeindeverbände und Gebietskörperschaften.  

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Landkreise und die Region Hannover sind, 
soweit in Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, 
in ihrem Gebiet die Träger der öffentlichen Aufgaben, die 
von überörtlicher Bedeutung sind oder deren zweckmä-
ßige Erfüllung die Verwaltungs- oder Finanzkraft der ih-
nen angehörenden Gemeinden und Samtgemeinden 
übersteigt. 2Sie unterstützen die ihnen angehörenden 
Gemeinden und Samtgemeinden bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben und sorgen für einen angemessenen Aus-
gleich der Gemeindelasten. 

 (2) unverändert 
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 (3) Die für Landkreise geltenden Rechtsvorschriften 
außerhalb dieses Gesetzes sind auf die Region Hanno-
ver entsprechend anzuwenden, soweit nichts anderes 
bestimmt ist.  

 (3) Die für Landkreise geltenden Regelungen an-
derer Rechtsvorschriften sind auf die Region Hanno-
ver entsprechend anzuwenden, soweit nichts anderes 
bestimmt ist.  

  
§ 4 § 4 

Aufgabenerfüllung der Kommunen unverändert 
  

 1Die Kommunen erfüllen ihre Aufgaben im eigenen 
oder im übertragenen Wirkungskreis. 2Sie stellen in den 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohne-
rinnen und Einwohner erforderlichen sozialen, kulturel-
len, sportlichen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrich-
tungen bereit.  

 

  
§ 5 § 5 

Eigener Wirkungskreis Eigener Wirkungskreis 
  
 (1) Zum eigenen Wirkungskreis der Kommunen 
gehören  

 (1) Zum eigenen Wirkungskreis der Kommunen 
gehören  

  
1. bei den Gemeinden alle Angelegenheiten der örtli-

chen Gemeinschaft, 
1. unverändert 

  
2. bei den Samtgemeinden die Aufgaben, die sie 

nach § 97 Abs. 1 Sätze 1 und 2 für ihre Mitglieds-
gemeinden erfüllen, 

2. unverändert 

  
3. bei den Landkreisen und der Region Hannover die 

von ihnen freiwillig übernommenen Aufgaben (§ 3 
Abs. 2 und 3) und 

3. bei den Landkreisen und der Region Hannover die 
von ihnen freiwillig übernommenen Aufgaben 
__________ und 

  
4. bei allen Kommunen die Aufgaben, die ihnen nach 

Artikel 57 Abs. 4 der Niedersächsischen Verfas-
sung durch Rechtsvorschrift als eigene Aufgaben 
zugewiesen sind. 

4. bei allen Kommunen die Aufgaben, die ihnen auf-
grund von Artikel 57 Abs. 4 der Niedersächsi-
schen Verfassung durch Rechtsvorschrift als 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verant-
wortung zugewiesen sind. 

  
 (2) Im eigenen Wirkungskreis sind die Kommunen 
nur an die Rechtsvorschriften gebunden. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Die Landkreise können freiwillig übernommene 
Aufgaben und Einrichtungen von kreisangehörigen Ge-
meinden und Samtgemeinden mit deren Zustimmung 
übernehmen. ²In den Fällen des § 97 Abs. 1 Satz 2 ist 
auch die Zustimmung der Mitgliedsgemeinden erforder-
lich. 3Ohne Zustimmung der beteiligten Gemeinden und 
Samtgemeinden können diese Aufgaben und Einrich-
tungen von Landkreisen übernommen werden, wenn 
dies notwendig ist, um einem Bedürfnis der Einwohne-
rinnen und Einwohner des Landkreises in einer dem öf-
fentlichen Wohl entsprechenden Weise zu genügen. 
4Die Übernahmebedingungen werden von den Beteilig-
ten vereinbart. 5Kommt eine Vereinbarung nicht zustan-

 (3) 1Die Landkreise können __________ von kreis-
angehörigen Gemeinden und Samtgemeinden freiwillig 
übernommene Aufgaben und Einrichtungen mit deren 
Zustimmung übernehmen. ²In den Fällen des § 97 
Abs. 1 Satz 2 ist auch die Zustimmung der Mitgliedsge-
meinden erforderlich. 3Ohne Zustimmung der beteiligten 
Gemeinden und Samtgemeinden können diese Aufga-
ben und Einrichtungen von Landkreisen übernommen 
werden, wenn dies notwendig ist, um einem Bedürfnis 
der Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises in 
einer dem öffentlichen Wohl entsprechenden Weise zu 
genügen. 4Die Übernahmebedingungen werden von den 
Beteiligten vereinbart. 5Kommt eine Vereinbarung nicht 
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de, so werden die Übernahmebedingungen von der 
Kommunalaufsichtsbehörde festgesetzt. 

zustande, so werden die Übernahmebedingungen von 
der Kommunalaufsichtsbehörde festgesetzt. 

  
 (4) 1Aufgaben, die die Landkreise wahrnehmen, 
sollen den kreisangehörigen Gemeinden und Samtge-
meinden auf deren Antrag überlassen werden, wenn 
diese die Aufgaben in einer dem öffentlichen Wohl ent-
sprechenden Weise erfüllen können und wenn hierdurch 
die zweckmäßige Erfüllung der Aufgaben des Landkrei-
ses im Übrigen nicht gefährdet wird. 2Absatz 3 Sätze 4 
und 5 gilt entsprechend. 

 (4) unverändert 

  
§ 6 § 6 

Übertragener Wirkungskreis Übertragener Wirkungskreis 
  
 (1) 1Zum übertragenen Wirkungskreis der Kommu-
nen gehören die staatlichen Aufgaben, die ihnen nach 
Artikel 57 Abs. 4 der Niedersächsischen Verfassung 
durch Rechtsvorschrift übertragen sind. 2Die Landkreise 
und die Region Hannover nehmen die Aufgaben der un-
teren Verwaltungsbehörden wahr. 

 (1) 1Zum übertragenen Wirkungskreis der Kommu-
nen gehören die staatlichen Aufgaben, die ihnen auf-
grund von Artikel 57 Abs. 4 der Niedersächsischen Ver-
fassung durch Rechtsvorschrift übertragen sind. 2Die 
Landkreise und die Region Hannover nehmen die Auf-
gaben der unteren Verwaltungsbehörden wahr, soweit 
durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. 

  
 (2) 1Die Kommunen erfüllen die Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises nach Weisung der Fach-
aufsichtsbehörden. 2Ihnen fließen die mit diesen Aufga-
ben verbundenen Einnahmen zu. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Die Kommunen sind zur Geheimhaltung aller 
Angelegenheiten verpflichtet, wenn deren Geheimhal-
tung allgemein vorgeschrieben oder im Einzelfall von der 
dazu befugten staatlichen Behörde angeordnet ist. 
2Verwaltungsvorschriften, die dazu dienen, die Geheim-
haltung sicherzustellen, gelten auch für die Kommunen, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. 

 (3) 1Die Kommunen sind zur Geheimhaltung der-
jenigen Angelegenheiten verpflichtet, ____ deren Ge-
heimhaltung allgemein vorgeschrieben oder im Einzelfall 
von der dazu befugten staatlichen Behörde angeordnet 
ist. 2Verwaltungsvorschriften, die dazu dienen, die Ge-
heimhaltung sicherzustellen, gelten auch für die Kom-
munen, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

  
 (4) Hat eine Kommune bei der Erfüllung von Auf-
gaben des übertragenen Wirkungskreises eine Maß-
nahme aufgrund einer Weisung der Fachaufsichtsbe-
hörde getroffen und wird die Maßnahme aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen aufgehoben, so erstattet 
das Land der Kommune alle notwendigen Kosten, die ihr 
durch die Ausführung der Weisung entstanden sind. 

 (4) unverändert 

  
§ 7 § 7 

Organe der Kommunen unverändert 
  
 (1) Organe der Kommunen sind die Vertretung, der 
Hauptausschuss und die Hauptverwaltungsbeamtin oder 
der Hauptverwaltungsbeamte. 

 

  
 (2) Die Organe tragen folgende Bezeichnungen:  
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1. in Gemeinden: Rat, Verwaltungsausschuss und 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister,  
 

  
2. in großen selbständigen und in kreisfreien Städten: 

Rat, Verwaltungsausschuss und Oberbürgermeis-
terin oder Oberbürgermeister,  

 

  
3. in Samtgemeinden: Samtgemeinderat, Samtge-

meindeausschuss und Samtgemeindebürgermeis-
terin oder Samtgemeindebürgermeister, 

 

  
4. in Landkreisen: Kreistag, Kreisausschuss und 

Landrätin oder Landrat sowie 
 

  
5. in der Region Hannover: Regionsversammlung, 

Regionsausschuss und Regionspräsidentin oder 
Regionspräsident. 

 

  
§ 8 § 8 

Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte 
  
 (1) 1Kommunen, die nicht Mitgliedsgemeinden von 
Samtgemeinden sind, haben eine Gleichstellungsbeauf-
tragte zu bestellen. 2Die Gleichstellungsbeauftragten der 
kreisfreien Städte, der Landeshauptstadt Hannover, der 
Stadt Göttingen, der großen selbständigen Städte, der 
Landkreise und der Region Hannover sind hauptberuf-
lich zu beschäftigen. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Vertretung entscheidet über die Berufung 
und Abberufung der hauptberuflich beschäftigten 
Gleichstellungsbeauftragten. 2Betreffen die in § 105 
Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 Halbsatz 1 genann-
ten Beschlüsse Beschäftigte, die das Amt der Gleichstel-
lungsbeauftragten hauptberuflich innehaben oder hierfür 
vorgesehen sind, so ist ausschließlich die Vertretung zu-
ständig. 3Der Hauptausschuss kann eine ständige Stell-
vertreterin der hauptberuflich beschäftigten Gleichstel-
lungsbeauftragten bestellen. 4Die Gleichstellungsbeauf-
tragte soll vor der Bestellung gehört werden. 5Ist eine 
ständige Stellvertreterin nicht bestellt, so soll der Haupt-
ausschuss eine andere Beschäftigte mit der Wahrneh-
mung der Geschäfte beauftragen, wenn die Gleichstel-
lungsbeauftragte voraussichtlich länger als sechs Wo-
chen an der Ausübung ihres Amtes gehindert ist; die 
Amtszeit der vorübergehenden Stellvertreterin endet zu 
dem Zeitpunkt, an dem die Gleichstellungsbeauftragte 
ihre Tätigkeit wieder aufnimmt. 

 (2) unverändert 

  
 (3) In Samtgemeinden und in Gemeinden, in denen 
die Gleichstellungsbeauftragte nicht hauptberuflich be-
schäftigt ist, regelt die Vertretung durch Satzung die Be-
rufung und Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten; 

 (3) In Samtgemeinden und in Gemeinden, in denen 
die Gleichstellungsbeauftragte nicht hauptberuflich tätig 
ist, regelt die Vertretung durch Satzung die Berufung 
und Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten sowie 
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die Regelungen sollen dem Absatz 2 entsprechen. deren Stellvertretung; die Regelungen sollen dem Ab-

satz 2 entsprechen. 
  

§ 9 § 9 
Verwirklichung der Gleichberechtigung Verwirklichung der Gleichberechtigung 

  
 (1) 1Die Absätze 2 bis 6 gelten für hauptberuflich 
beschäftigte Gleichstellungsbeauftragte. 2Ist die Gleich-
stellungsbeauftragte neben- oder ehrenamtlich tätig, re-
gelt die Vertretung die Aufgaben, Befugnisse und Betei-
ligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten durch 
Satzung. 3Die Regelungen sollen den Absätzen 2 bis 6 
entsprechen. 

 (1) 1Die Absätze 2 bis 6 gelten für hauptberuflich 
beschäftigte Gleichstellungsbeauftragte. 2Ist die Gleich-
stellungsbeauftragte nicht hauptberuflich tätig, regelt 
die Vertretung die Aufgaben, Befugnisse und Beteili-
gungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten durch Sat-
zung. 3Die Regelungen sollen den Absätzen 2 bis 6 ent-
sprechen. 

  
 (2) 1Die Gleichstellungsbeauftragte soll dazu bei-
tragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
zu verwirklichen. 2Sie wirkt nach Maßgabe der Absätze 
4 und 5 an allen Vorhaben, Entscheidungen, Program-
men und Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die 
Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerken-
nung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Män-
nern in der Gesellschaft haben. 3Die Gleichstellungsbe-
auftragte kann zur Verwirklichung der in Satz 1 genann-
ten Zielsetzung, insbesondere zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vorhaben und 
Maßnahmen anregen, die Folgendes betreffen: 

 (2) unverändert 

  
1. die Arbeitsbedingungen in der Verwaltung,  
  
2. personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegen-

heiten des öffentlichen Dienstes der Kommune 
oder 

 

  
3. bei Gemeinden und Samtgemeinden Angelegen-

heiten der örtlichen Gemeinschaft, bei Landkreisen 
und der Region Hannover Angelegenheiten im ge-
setzlichen Aufgabenbereich. 

 

  

4Die Vertretung kann der Gleichstellungsbeauftragten 
weitere Aufgaben zur Förderung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern übertragen. 5Die Gleichstel-
lungsbeauftragte kann der Vertretung hierfür Vorschläge 
unterbreiten. 

 

  
 (3) 1Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar 
der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwal-
tungsbeamten unterstellt. 2Bei der rechtmäßigen Erfül-
lung ihrer Aufgaben ist sie nicht weisungsgebunden. 

 (3) unverändert 

  
 (4) 1Die Gleichstellungsbeauftragte kann an allen 
Sitzungen der Vertretung, des Hauptausschusses, der 
Ausschüsse der Vertretung, der Ausschüsse nach § 73, 
der Stadtbezirksräte und der Ortsräte teilnehmen. 2Sie 
ist auf ihr Verlangen zum Gegenstand der Verhandlung 

 (4) unverändert 
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zu hören. 3Die Gleichstellungsbeauftragte kann verlan-
gen, dass ein bestimmter Beratungsgegenstand auf die 
Tagesordnung der Sitzung der Vertretung, des Haupt-
ausschusses, eines Ausschusses der Vertretung, des 
Stadtbezirksrates oder des Ortsrates gesetzt wird. 
4Widerspricht sie in Angelegenheiten, die ihren Aufga-
benbereich berühren, einem Beschlussvorschlag des 
Hauptausschusses, so hat die Hauptverwaltungsbeamtin 
oder der Hauptverwaltungsbeamte die Vertretung zu 
Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine 
wesentlichen Gründe hinzuweisen. 5Satz 4 ist auf Be-
schlussvorschläge, die an den Hauptausschuss, den Ju-
gendhilfeausschuss, die Stadtbezirksräte und die Ortsrä-
te gerichtet sind, entsprechend anzuwenden. 6Die 
Gleichstellungsbeauftragte ist auf Verlangen der Vertre-
tung verpflichtet, Auskunft über ihre Tätigkeit zu geben; 
dies gilt nicht für Angelegenheiten, die der Geheimhal-
tung nach § 6 Abs. 3 Satz 1 unterliegen. 
  
 (5) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte hat die Gleichstellungsbeauftragte in 
allen Angelegenheiten, die den Aufgabenbereich der 
Gleichstellungsbeauftragten berühren, rechtzeitig zu 
beteiligen und ihr die erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len. 2Dies gilt insbesondere in Personalangelegenheiten. 
3Die Gleichstellungsbeauftragte ist in dem für die sach-
gerechte Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Umfang berechtigt, die Akten der Kommunalverwaltung 
einzusehen. 4Personalakten darf sie nur mit Zustimmung 
der betroffenen Beschäftigten einsehen. 

 (5) unverändert 

  
 (6) Die Gleichstellungsbeauftragte kann die Öffent-
lichkeit über Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs 
informieren. 

 (6) unverändert 

  
 (7) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte berichtet der Vertretung gemeinsam 
mit der Gleichstellungsbeauftragten über die Maßnah-
men, die die Kommune zur Umsetzung des Verfas-
sungsauftrags aus Artikel 3 Abs. 2 der Niedersächsi-
schen Verfassung, die Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern zu verwirklichen, durchgeführt hat, und 
über deren Auswirkungen. 2Der Bericht ist der Vertre-
tung jeweils nach drei Jahren, beginnend mit dem 
Jahr 2004, zur Beratung vorzulegen.  

 (7) unverändert  

  
§ 10 § 10 

Rechtsvorschriften Satzungen 
  
 (1) Die Kommunen können ihre eigenen Angele-
genheiten durch Satzung regeln.  

 (1) unverändert 
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 (2) 1Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften, die in diesem Gesetz ent-
halten oder auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden 
sind, zustande gekommen, so ist diese Verletzung un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jah-
res seit Verkündung der Satzung gegenüber der Kom-
mune geltend gemacht worden ist. 2Dabei sind die ver-
letzte Vorschrift und die Tatsache, die den Mangel er-
gibt, zu bezeichnen. 3Dies gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Genehmigung oder die Verkündung der 
Satzung verletzt worden sind.  

 (2) 1Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften, die in diesem Gesetz ent-
halten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden 
sind, zustande gekommen, so ist diese Verletzung un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jah-
res seit Verkündung der Satzung gegenüber der Kom-
mune geltend gemacht worden ist. 2Dabei sind die ver-
letzte Vorschrift und die Tatsache, die den Mangel er-
gibt, zu bezeichnen. 3Satz 1 gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Genehmigung oder die Verkündung 
der Satzung verletzt worden sind.  

  
 (3) Satzungen treten, wenn kein anderer Zeitpunkt 
bestimmt ist, am 14. Tag nach Ablauf des Tages in Kraft, 
an dem sie verkündet werden. 

 (3) unverändert 

  
 (4) Jede Person hat das Recht, Satzungen ein-
schließlich aller Anlagen und Pläne innerhalb der öffent-
lichen Sprechzeiten der Verwaltung einzusehen und sich 
gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten Ko-
pien geben zu lassen. 

 (4) unverändert 

  
 (5) 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig einem Gebot oder Verbot einer Satzung zuwi-
derhandelt, soweit die Satzung für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 2Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
5 000 Euro geahndet werden. 3Verwaltungsbehörde im 
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) ist die Kommune. 

 (5) unverändert 

  
 (6) Die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend für 
Verordnungen der Kommune und für die Erteilung von 
Genehmigungen für den Flächennutzungsplan. 

 (6) unverändert 

  
§ 11 § 11 

Verkündung von Rechtsvorschriften Verkündung von Rechtsvorschriften 
  
 (1) 1Satzungen sind von der Hauptverwaltungsbe-
amtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten zu unter-
zeichnen und zu verkünden. 2Die Verkündung erfolgt in 
einem amtlichen Verkündungsblatt, in einer oder mehre-
ren örtlichen Tageszeitungen oder im Internet, soweit 
durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. 3Die 
Form der Verkündung ist in der Hauptsatzung zu 
bestimmen. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Das amtliche Verkündungsblatt muss in aus-
reichender Auflage erscheinen. 2Es muss die Bezeich-
nung „Amtsblatt für …“ mit dem Namen der Kommune 
führen, die es herausgibt; dies gilt für ein gemeinsames 
Amtsblatt entsprechend. 3In seinem Kopf sind Ort, Da-
tum, Jahrgang und Nummer der jeweiligen Ausgabe an-
zugeben. 4Das amtliche Verkündungsblatt darf neben 

 (2) 1Das amtliche Verkündungsblatt muss in aus-
reichender Auflage erscheinen. 2Es muss die Bezeich-
nung „Amtsblatt für …“ mit dem Namen der Kommune 
führen, die es herausgibt; dies gilt für ein gemeinsames 
Amtsblatt entsprechend. 3In seinem Kopf sind Ort, Da-
tum, Jahrgang und Nummer der jeweiligen Ausgabe an-
zugeben. 4Das amtliche Verkündungsblatt darf neben 
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Rechtsvorschriften auch andere Veröffentlichungen ent-
halten. 5Außerdem können andere Veröffentlichungen 
von anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sowie von Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts aufgenommen werden. 6Andere Veröffentlichun-
gen als Verkündungen dürfen nur aufgenommen wer-
den, wenn es sich um kurze Mitteilungen und nicht um 
Werbung zu Zwecken des Wettbewerbs im geschäftli-
chen Verkehr handelt. 

Rechtsvorschriften auch andere amtliche Bekanntma-
chungen enthalten. 5Außerdem können Rechtsvor-
schriften und andere amtliche Bekanntmachungen 
von anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sowie von Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts aufgenommen werden. 6Andere Veröffentlichun-
gen __________ dürfen nur aufgenommen werden, 
wenn es sich um kurze Mitteilungen und nicht um Wer-
bung zu Zwecken des Wettbewerbs im geschäftlichen 
Verkehr handelt. 

  
 (3) 1Die Verkündung im Internet erfolgt durch Be-
reitstellung der Satzung auf einer Internetseite der 
Kommune und durch einen Hinweis in der örtlichen Ta-
geszeitung sowohl auf die Internetadresse, unter der die 
Bereitstellung erfolgt ist, als auch das Recht nach § 10 
Abs. 4. 2Die örtliche Tageszeitung und die Internetad-
resse sind in der Hauptsatzung zu bestimmen. 
3Satzungen, die im Internet verkündet werden, sind dau-
erhaft im Internet bereitzuhalten und als Dokument 
durch technische und organisatorische Maßnahmen zu 
sichern. 4Die Bereitstellung im Internet darf nur im Rah-
men einer ausschließlich in Verantwortung der Kommu-
ne betriebenen Internetseite erfolgen; sie darf sich zur 
Einrichtung und Pflege der Internetseite eines Dritten 
bedienen. 

 (3) 1Die Verkündung im Internet erfolgt durch Be-
reitstellung der Satzung auf einer Internetseite der 
Kommune unter Angabe des Bereitstellungstages 
__________. 1/1Die Kommune hat in einer örtlichen 
Tageszeitung auf die Internetadresse, unter der die Be-
reitstellung erfolgt ist, nachrichtlich hinzuweisen. 2Die 
örtliche Tageszeitung, in der Hinweise nach Satz 1/1 
erscheinen, und die Internetadresse sind in der 
Hauptsatzung zu bestimmen. 3Satzungen, die nach 
Satz 1 verkündet werden, sind dauerhaft im Internet be-
reitzustellen und in der verkündeten Fassung durch 
technische und organisatorische Maßnahmen zu si-
chern. 4Die Bereitstellung im Internet darf nur auf einer 
ausschließlich in Verantwortung der Kommune betriebe-
nen Internetseite erfolgen; sie darf sich jedoch zur Ein-
richtung und Pflege dieser Internetseite eines Dritten 
bedienen. 

  
 (4) 1Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestand-
teile von Satzungen, so kann die Verkündung dieser Tei-
le dadurch ersetzt werden, dass sie bei der Kommune 
während der Dienststunden öffentlich ausgelegt werden 
und in der Verkündung des textlichen Teils der Satzun-
gen auf die Dauer und den Ort der Auslegung hingewie-
sen wird (Ersatzverkündung). 2Die Ersatzverkündung ist 
nur zulässig, wenn der Inhalt der Pläne, Karten oder 
Zeichnungen im textlichen Teil der Satzungen in groben 
Zügen beschrieben wird. 3Sie bedarf der Anordnung der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungs-
beamten. 4In dieser sind Ort und Dauer der Auslegung 
genau festzulegen. 

 (4) unverändert 

  
 (5) 1Satzungen sind verkündet  (5) 1Satzungen sind verkündet 
  
1. im amtlichen Verkündungsblatt mit dessen Ausga-

be, 
1. unverändert 

  
2. in der örtlichen Tageszeitung mit deren Ausgabe, 

bei mehreren örtlichen Tageszeitungen mit der 
Ausgabe der zuletzt ausgegebenen Tageszeitung, 
oder 

2. unverändert 
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3. im Internet mit der Ausgabe der örtlichen Tageszei-

tung, in der der Hinweis nach Absatz 3 Satz 1 ent-
halten ist, bei mehreren örtlichen Tageszeitungen 
mit der Ausgabe der zuletzt ausgegebenen Tages-
zeitung. 

3. im Internet mit ihrer Bereitstellung nach Absatz 3 
Satz 1 __________. 

  
2Im Fall der Ersatzverkündung ist die Satzung jedoch 
nicht vor Ablauf des ersten Tages der Auslegung ver-
kündet. 

2Im Fall der Ersatzverkündung ist die Satzung jedoch 
nicht vor Ablauf des ersten Tages der Auslegung ver-
kündet. 

  
 (6) 1Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für 
Verordnungen der Kommunen und für die Erteilung von 
Genehmigungen für den Flächennutzungsplan. 2Reicht 
der räumliche Geltungsbereich der Verordnung einer 
Kommune über ihr Gebiet hinaus, so hat die Kommune 
die Verordnung auch in dem anderen Gebiet zu verkün-
den und sich dabei nach den Vorschriften der Hauptsat-
zung der Kommune zu richten, die dort sonst für die 
Verordnung zuständig wäre. 

 (6) 1Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für 
Verordnungen und öffentliche Bekanntmachungen 
der Kommunen nach diesem Gesetz sowie für die Er-
teilung von Genehmigungen für den Flächennutzungs-
plan. 2Reicht der räumliche Geltungsbereich der Verord-
nung einer Kommune über ihr Gebiet hinaus, so hat die 
Kommune die Verordnung auch in dem anderen Gebiet 
zu verkünden und sich dabei nach den Vorschriften der 
Hauptsatzung der Kommune zu richten, die dort sonst 
für die Verordnung zuständig wäre. 

  
§ 12 § 12 

Hauptsatzung unverändert 
  
 (1) 1Jede Kommune muss eine Hauptsatzung er-
lassen. 2In ihr ist zu regeln, was durch Rechtsvorschrift 
der Hauptsatzung vorbehalten ist. ³Andere für die Ver-
fassung der Kommune wesentliche Fragen können in 
der Hauptsatzung geregelt werden. 

 

  
 (2) Für Beschlüsse über die Hauptsatzung ist die 
Mehrheit der Mitglieder der Vertretung (§ 45 Abs. 2) er-
forderlich. 

 

  
§ 13 § 13 

Anschlusszwang, Benutzungszwang unverändert 
  

 1Die Kommunen können im eigenen Wirkungskreis 
durch Satzung  

 

  
1. für die Grundstücke ihres Gebiets den Anschluss  
  

a) an die öffentliche Wasserversorgung, die Ab-
wasserbeseitigung, die Abfallentsorgung, die 
Straßenreinigung und die Fernwärmeversor-
gung,  

 

  
b) von Heizungsanlagen an bestimmte Energie-

versorgungsanlagen und  
 

  
c) an ähnliche dem öffentlichen Wohl dienende 

Einrichtungen  
 

  
anordnen (Anschlusszwang) sowie  
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2. die Benutzung   
  

a) der in Nummer 1 genannten Einrichtungen,  
  

b) der öffentlichen Begräbnisplätze und Bestat-
tungseinrichtungen sowie 

 

  
c) der öffentlichen Schlachthöfe  

  
vorschreiben (Benutzungszwang),  

  
wenn sie ein dringendes öffentliches Bedürfnis dafür 
feststellen. 2Die Satzung kann Ausnahmen vom An-
schluss- oder Benutzungszwang zulassen und den 
Zwang auf bestimmte Gebietsteile der Kommune und 
auf bestimmte Gruppen von Personen oder Grundstü-
cken beschränken. 

 

  
§ 14 § 14 

Gemeindearten Gemeindearten 
  
 (1) 1Die Gemeinden, die nicht die Rechtsstellung 
einer kreisfreien Stadt haben (kreisangehörige Gemein-
den), und die Samtgemeinden gehören einem Landkreis 
an. 2Auf Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden sind 
die für Gemeinden geltenden Vorschriften dieses Geset-
zes nicht anzuwenden, soweit dies ausdrücklich be-
stimmt ist oder sich dies aus den Regelungen des 
Sechsten Teils, Zweiter Abschnitt ergibt.  

 (1) 1Die Gemeinden, die nicht die Rechtsstellung 
einer kreisfreien Stadt haben (kreisangehörige Gemein-
den), und die Samtgemeinden gehören einem Landkreis 
an. 2Auf Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden sind 
die für Gemeinden geltenden Vorschriften dieses Geset-
zes ____ anzuwenden, soweit nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist oder __________ die Vorschrif-
ten des Sechsten Teils, Zweiter Abschnitt Abweichen-
des regeln. 

  
 (2) 1Die Gemeinden im Gebiet der Region Hanno-
ver gehören der Region Hannover an (regionsangehöri-
ge Gemeinden). 2Auf die regionsangehörigen Gemein-
den sind die für kreisangehörige Gemeinden geltenden 
Vorschriften anzuwenden, soweit durch Rechtsvorschrift 
nichts anderes bestimmt ist.  

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr als 
30 000 Einwohnerinnen und Einwohnern haben die 
Rechtsstellung einer selbständigen Gemeinde. 
2Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr als 20 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern können auf Antrag 
durch Beschluss der Landesregierung zu selbständigen 
Gemeinden erklärt werden, wenn ihre Verwaltungskraft 
dies rechtfertigt und die zweckmäßige Erfüllung der Auf-
gaben des Landkreises oder der Region Hannover im 
Übrigen nicht gefährdet wird. 3Die selbständigen Ge-
meinden werden von dem für Inneres zuständigen Minis-
terium im Niedersächsischen Ministerialblatt bekannt 
gemacht. 4Dabei ist anzugeben, wann die Aufgaben auf 
die selbständigen Gemeinden übergehen. 

 (3) unverändert 
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 (4) 1Die Rechtsstellung einer selbständigen Ge-
meinde ändert sich nicht, wenn die Einwohnerzahl auf 
weniger als 30 001 sinkt. 2Die Landesregierung kann die 
Rechtsstellung einer selbständigen Gemeinde entzie-
hen, wenn die Einwohnerzahl einer selbständigen Ge-
meinde auf weniger als 20 001 sinkt. 3Der Entzug dieser 
Rechtsstellung und der Zeitpunkt, zu dem er wirksam 
wird, sind von dem für Inneres zuständigen Ministerium 
im Niedersächsischen Ministerialblatt bekannt zu ma-
chen. 

 (4) unverändert 

  
 (5) Große selbständige Städte sind die Städte Cel-
le, Cuxhaven, Goslar, Hameln, Hildesheim und Lingen 
(Ems) sowie die Hansestadt Lüneburg. 

 (5) unverändert 

  
 (6) Kreisfreie Städte sind die Städte Braunschweig, 
Delmenhorst, Emden, Oldenburg (Oldenburg), Osna-
brück, Salzgitter, Wilhelmshaven und Wolfsburg.  

 (6) unverändert 

  
§ 15 § 15 

Landeshauptstadt Hannover Landeshauptstadt Hannover 
  
 (1) Die Landeshauptstadt Hannover gehört der Re-
gion Hannover an.  

 (1) Die Landeshauptstadt Hannover ist regions-
angehörige Gemeinde; § 14 Abs. 2 Satz 2 findet kei-
ne Anwendung. 

  
 (2) 1Die Landeshauptstadt Hannover hat die 
Rechtsstellung einer kreisfreien Stadt nach Maßgabe 
dieses Gesetzes. 2Auf sie finden die für kreisfreie Städte 
geltenden Vorschriften Anwendung, soweit durch 
Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. 

 (2) unverändert 

  
 (3) Auf die Landeshauptstadt Hannover sind die 
kommunalwahlrechtlichen Vorschriften anzuwenden, die 
für die anderen regionsangehörigen Gemeinden im Sin-
ne des § 14 Abs. 2 Satz 1 gelten. 

 (3) Auf die Landeshauptstadt Hannover sind die 
kommunalwahlrechtlichen Vorschriften anzuwenden, die 
für die anderen regionsangehörigen Gemeinden 
__________ gelten. 

  
§ 16 § 16 

Stadt Göttingen unverändert 
  
 (1) Die Stadt Göttingen gehört dem Landkreis Göt-
tingen an.  

 

  
 (2) Die für kreisfreie Städte geltenden Vorschriften 
sind auf die Stadt Göttingen anzuwenden, soweit durch 
Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. 

 

  
§ 17 § 17 

Aufgaben der selbständigen Gemeinden und  
der großen selbständigen Städte 

Aufgaben der selbständigen Gemeinden und  
der großen selbständigen Städte 

  

 1Die selbständigen Gemeinden und die großen 
selbständigen Städte erfüllen in ihrem Gebiet neben ih-

 1Die selbständigen Gemeinden und die großen 
selbständigen Städte erfüllen in ihrem Gebiet neben ih-
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ren Aufgaben als kreisangehörige Gemeinden alle Auf-
gaben des übertragenen Wirkungskreises der Landkrei-
se, soweit Rechtsvorschriften dies nicht ausdrücklich 
ausschließen. 2Die Landesregierung kann durch Verord-
nung Aufgaben bestimmen, für die eine Zuständigkeit 
nach Satz 1 ausgeschlossen ist. 3Voraussetzung dafür 
ist, dass die Erfüllung der Aufgaben für die selbständi-
gen Gemeinden oder die großen selbständigen Städte 
einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand mit 
sich bringen würde oder aus anderen Gründen un-
zweckmäßig erscheint. 

ren Aufgaben als kreisangehörige Gemeinden alle Auf-
gaben des übertragenen Wirkungskreises der Landkrei-
se, soweit Rechtsvorschriften dies nicht ausdrücklich 
ausschließen. 2Die Landesregierung kann durch Verord-
nung Aufgaben bestimmen, ____ die abweichend von 
Satz 1 durch die Landkreise wahrgenommen werden. 
3Voraussetzung dafür ist, dass die Erfüllung der Aufga-
ben für die selbständigen Gemeinden oder die großen 
selbständigen Städte einen unverhältnismäßigen Ver-
waltungsaufwand mit sich bringen würde oder aus ande-
ren Gründen unzweckmäßig erscheint. 

  
§ 18 § 18 

Aufgaben der kreisfreien Städte unverändert 
  
 Die kreisfreien Städte erfüllen neben ihren Aufga-
ben als Gemeinden in ihrem Gebiet alle Aufgaben der 
Landkreise. 

 

  
  

Zwei ter  Te i l  Zwei ter  Te i l  
Benennung, Sitz, Hoheitszeichen Benennung, Sitz, Hoheitszeichen 

  
§ 19 § 19 

Name Name 
  
 (1) 1Jede Kommune führt ihren bisherigen Namen. 
2Auf Antrag einer Gemeinde oder eines Landkreises 
kann das für Inneres zuständige Ministerium den Namen 
der Gemeinde oder des Landkreises ändern. 

 (1) 1Jede Kommune führt ihren bisherigen Namen. 
2Auf Antrag einer Gemeinde oder eines Landkreises 
kann das für Inneres zuständige Ministerium den Namen 
der Gemeinde oder des Landkreises ändern. 
3Samtgemeinden können ihren Namen durch Ände-
rung der Hauptsatzung (§ 98 Abs. 1 Satz 2) ändern. 

  
 (2) Ist der Name einer Gemeinde, einer Samtge-
meinde oder eines Landkreises durch Gesetz festgelegt 
worden, so kann er erst zehn Jahre nach Inkrafttreten 
des Gesetzes geändert werden. 

 (2) Ist der Name einer Gemeinde, einer Samtge-
meinde oder eines Landkreises durch Gesetz festgelegt 
worden, so kann er erst nach Ablauf von zehn Jahren 
nach Inkrafttreten des Gesetzes geändert werden. 

  
 (3) Über die Benennung von Gemeindeteilen ent-
scheidet die Gemeinde. 

 (3) unverändert 

  
 (4) 1Ist eine Gemeinde oder ein Teil einer Gemein-
de als Heilbad, Nordseeheilbad, Nordseebad, Kneipp-
Heilbad oder Kneipp-Kurort staatlich anerkannt, so ent-
scheidet die Gemeinde, ob das Wort „Bad“ Bestandteil 
ihres Namens oder des Namens des Gemeindeteils 
wird. 2Wird die staatliche Anerkennung aufgehoben, so 
entfällt der Namensbestandteil „Bad“ nach fünf Jahren. 

 (4) 1Ist eine Gemeinde oder ein Teil einer Gemein-
de als Heilbad, Nordseeheilbad, Nordseebad, Kneipp-
Heilbad oder Kneipp-Kurort staatlich anerkannt, so ent-
scheidet die Gemeinde, ob das Wort „Bad“ Bestandteil 
ihres Namens oder des Namens des Gemeindeteils 
wird. 2Wird die staatliche Anerkennung aufgehoben, so 
entfällt der Namensbestandteil „Bad“ nach Ablauf von 
fünf Jahren, es sei denn, die staatliche Anerkennung 
war mindestens zwanzig Jahre wirksam. 
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§ 20 § 20 
Bezeichnungen unverändert 

  
 (1) 1Die Bezeichnung Stadt führen die Gemeinden, 
denen diese Bezeichnung nach bisherigem Recht zu-
steht. 2Auf Antrag kann das für Inneres zuständige Mi-
nisterium die Bezeichnung Stadt solchen Gemeinden 
verleihen, die nach Einwohnerzahl, Siedlungsform und 
Wirtschaftsverhältnissen städtisches Gepräge tragen. 

 

  
 (2) 1Die Gemeinden können auch historische Be-
zeichnungen weiterhin führen. 2Auf Antrag einer Ge-
meinde oder Samtgemeinde kann das für Inneres zu-
ständige Ministerium Bezeichnungen verleihen oder än-
dern. 

 

  
§ 21 § 21 

Sitz einer Kreisverwaltung unverändert 
  
 Für die Änderung des Sitzes einer Kreisverwaltung 
ist die Genehmigung der Landesregierung erforderlich. 

 

  
§ 22 § 22 

Wappen, Flaggen, Dienstsiegel unverändert 
  
 (1) 1Die Kommunen führen ihre bisherigen Wappen 
und Flaggen. 2Sie sind berechtigt, diese zu ändern oder 
neue anzunehmen. 

 

  
 (2) 1Die Kommunen führen Dienstsiegel. 2Haben 
sie ein Wappen, so ist es Bestandteil des Dienstsiegels. 

 

  
  

Dr i t ter  Te i l  Dr i t ter  Te i l  
Gebiete Gebiete 

  
§ 23 § 23 

Gebietsbestand unverändert 
  
 (1) 1Das Gebiet der Gemeinde bilden die 
Grundstücke, die nach geltendem Recht zu ihr gehören. 
2Das Gebiet des Landkreises besteht aus den Gebieten 
der kreisangehörigen Gemeinden und den zum Land-
kreis gehörenden gemeindefreien Gebieten. 3Das Gebiet 
der Region Hannover besteht aus den Gebieten der re-
gionsangehörigen Gemeinden. 4Über Grenzstreitigkeiten 
entscheidet die Kommunalaufsichtsbehörde. 

 

  
 (2) Das Gebiet der Gemeinde soll so bemessen 
sein, dass die örtliche Verbundenheit der Einwohnerin-
nen und Einwohner gewahrt und die Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. 
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 (3) Das Gebiet des Landkreises soll so bemessen 
sein, dass die Verbundenheit der Einwohnerinnen und 
Einwohner und die Verbundenheit des Landkreises mit 
den kreisangehörigen Gemeinden gewahrt und die Leis-
tungsfähigkeit des Landkreises zur Erfüllung seiner Auf-
gaben gesichert ist. 

 

  
 (4) 1Jedes Grundstück soll zu einer Gemeinde ge-
hören. 2Aus Gründen des öffentlichen Wohls können 
Grundstücke außerhalb einer Gemeinde verbleiben oder 
ausgegliedert werden. 3Das für Inneres zuständige Mi-
nisterium regelt durch Verordnung die Verwaltung der 
gemeindefreien Gebiete. 4Es stellt hierbei sicher, dass 
deren Einwohnerinnen und Einwohner entweder unmit-
telbar oder durch eine gewählte Vertretung an der Ver-
waltung teilnehmen. 5Die Vorschriften dieses Gesetzes 
für kreisangehörige Gemeinden gelten für gemeindefreie 
Gebiete entsprechend.  

 

  
§ 24 § 24 

Gebietsänderungen unverändert 
  
 (1) Aus Gründen des öffentlichen Wohls können 
Gemeinden oder Landkreise aufgelöst, vereinigt oder 
neu gebildet und Gebietsteile von Gemeinden oder von 
Landkreisen umgegliedert werden (Gebietsänderungen).  

 

  
 (2) Werden Gemeindegrenzen geändert, die 
zugleich Grenzen der Landkreise oder der Region Han-
nover sind, so bewirkt die Änderung der Gemeindegren-
zen auch die Änderung der Grenzen der Landkreise 
oder der Region Hannover. 

 

  
 (3) Die Absätze 1 und 2 gelten für gemeindefreie 
Gebiete entsprechend. 

 

  
§ 25 § 25 

Verfahren bei Gebietsänderungen Verfahren bei Gebietsänderungen 
  
 (1) 1Für Gebietsänderungen ist ein Gesetz erfor-
derlich. 2Gebietsteile von Gemeinden oder von Land-
kreisen können auch durch Vertrag der beteiligten 
Kommunen umgegliedert werden; der Vertrag bedarf der 
Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.  

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Absatz 1 Satz 2 gilt für die vollständige oder 
teilweise Eingliederung gemeindefreier Gebiete in eine 
Gemeinde entsprechend. 2Besteht in einem bewohnten 
gemeindefreien Gebiet eine gewählte Vertretung der 
Einwohnerinnen und Einwohner, so ist die Zustimmung 
der Vertretung erforderlich. 

 (2) unverändert 
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 (3) Verträge zur Änderung von Gemeindegrenzen, 
die eine Änderung der Grenzen der Landkreise herbei-
führen, bedürfen der Zustimmung der beteiligten Land-
kreise. 2Satz 1 gilt für eine Änderung der Grenzen der 
Region Hannover entsprechend. 

 (3) Verträge zur Änderung von Gemeindegrenzen, 
die eine Änderung der Grenzen der Landkreise herbei-
führen, bedürfen der Zustimmung der beteiligten Land-
kreise. 2Satz 1 gilt für Verträge, die zu einer Änderung 
der Grenzen der Region Hannover führen, entspre-
chend. 

  
 (4) 1Vor jeder Gebietsänderung von Gemeinden 
oder gemeindefreien Gebieten durch Vereinbarung oder 
Gesetz sind deren Einwohnerinnen und Einwohner an-
zuhören. 2Vor einer Gebietsänderung durch Gesetz sind 
auch die beteiligten Kommunen anzuhören.  

 (4) unverändert 

  
 (5) 1Die Kommunen haben ihre Absicht, über die 
Änderung ihres Gebiets zu verhandeln, der Kommunal-
aufsichtsbehörde rechtzeitig anzuzeigen. 2Die Kommu-
nalaufsichtsbehörde kann jederzeit die Leitung der Ver-
handlungen übernehmen. 

 (5) unverändert 

  
§ 26 § 26 

Vereinbarungen und Bestimmungen  
zur Gebietsänderung 

Vereinbarungen und Bestimmungen  
zur Gebietsänderung 

  
 (1) 1Die Kommunen können durch Gebietsände-
rungsvertrag Vereinbarungen treffen, insbesondere über 
die vermögensrechtliche Auseinandersetzung, die 
Rechtsnachfolge, das neue Orts- oder Kreisrecht und 
Änderungen in der Verwaltung, soweit nicht eine Rege-
lung durch Gesetz erfolgt. 2Findet eine Neuwahl statt, so 
sollen die Kommunen ferner vereinbaren, wer bis dahin 
die Befugnisse der Organe wahrnimmt. 3Kommt ein Ge-
bietsänderungsvertrag nicht zustande oder sind weitere 
Angelegenheiten zu regeln, so trifft die Kommunalauf-
sichtsbehörde die erforderlichen Bestimmungen. 4Der 
Gebietsänderungsvertrag ist der Kommunalaufsichtsbe-
hörde anzuzeigen; § 25 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 (1) 1Die Kommunen können durch Gebietsände-
rungsvertrag Vereinbarungen treffen, insbesondere über 
die vermögensrechtliche Auseinandersetzung, die 
Rechtsnachfolge, das neue Orts- oder Kreisrecht und 
Änderungen in der Verwaltung, soweit nicht eine Rege-
lung durch Gesetz erfolgt. 1/1Gemeinden können durch 
Gebietsänderungsvertrag auch Vereinbarungen über die 
Einrichtung von Ortschaften treffen und bestimmen, 
dass der Rat einer aufzulösenden Gemeinde für den 
Rest der Wahlperiode als Ortsrat fortbesteht. 2Findet ei-
ne Neuwahl statt, so sollen die Kommunen ferner ver-
einbaren, wer bis dahin die Befugnisse der Organe 
wahrnimmt. 3__________ 4Der Gebietsänderungsvertrag 
ist der Kommunalaufsichtsbehörde anzuzeigen; § 25 
Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

  
  (1/1) Kommt ein Gebietsänderungsvertrag nicht 

zustande oder sind weitere Angelegenheiten zu regeln, 
so trifft die Kommunalaufsichtsbehörde die erforderli-
chen Bestimmungen. 

  
 (2) Gemeinden können durch Gebietsänderungs-
vertrag auch Vereinbarungen über die Einrichtung von 
Ortschaften treffen und bestimmen, dass der Rat einer 
aufzulösenden Gemeinde für den Rest der Wahlperiode 
als Ortsrat fortbesteht. 

 (2) wird gestrichen 

  
 (3) Der Gebietsänderungsvertrag und die Bestim-
mungen der Kommunalaufsichtsbehörde sind ortsüblich 
bekannt zu machen; enthält der Gebietsänderungsver-
trag Vereinbarungen über das neue Orts- oder Kreis-

 (3) unverändert 
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recht, so ist der Vertrag nach den für dieses Recht gel-
tenden Vorschriften bekannt zu machen.  
  

§ 27 § 27 
Rechtswirkungen der Gebietsänderung Rechtswirkungen der Gebietsänderung 

  
 (1) 1Die Gebietsänderung, der Gebietsänderungs-
vertrag und die Bestimmungen der Kommunalaufsichts-
behörde begründen Rechte und Pflichten der Beteiligten. 
2Sie bewirken den Übergang, die Beschränkung oder die 
Aufhebung von dinglichen Rechten. 3Die Kommunalauf-
sichtsbehörde veranlasst die zuständigen Behörden, das 
Grundbuch, das Wasserbuch und andere öffentliche Bü-
cher zu berichtigen. 

 (1) 1Die Gebietsänderung, der Gebietsänderungs-
vertrag und die Bestimmungen der Kommunalaufsichts-
behörde begründen Rechte und Pflichten der Beteiligten. 
2Sie bewirken den Übergang, die Beschränkung oder die 
Aufhebung von dinglichen Rechten. 3Die Kommunalauf-
sichtsbehörde ersucht die zuständigen Behörden, das 
Grundbuch, das Wasserbuch und andere öffentliche Bü-
cher zu berichtigen. 

  
 (2) Für Rechts- und Verwaltungshandlungen, die 
aus Anlass der Gebietsänderung erforderlich werden, 
insbesondere Berichtigungen, Eintragungen und Lö-
schungen in öffentlichen Büchern sowie Amtshandlun-
gen der Vermessungs- und Katasterverwaltung, sind 
Kosten weder zu erheben noch zu erstatten.  

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Soweit der Wohnsitz oder Aufenthalt Voraus-
setzung für Rechte und Pflichten ist, gilt der Wohnsitz 
oder Aufenthalt in der früheren Kommune vor der Ge-
bietsänderung als Wohnsitz oder Aufenthalt in der neuen 
Kommune. 2Das Gleiche gilt für gemeindefreie Gebiete. 

 (3) unverändert 

  
  

V ier ter  Te i l  V ier ter  Te i l  
Einwohnerinnen und Einwohner,  

Bürgerinnen und Bürger 
Einwohnerinnen und Einwohner,  

Bürgerinnen und Bürger 
  

§ 28 § 28 
Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

  
 (1) Einwohnerin oder Einwohner einer Kommune 
ist, wer in dieser Kommune den Wohnsitz oder ständi-
gen Aufenthalt hat. 

 (1) 1Einwohnerin oder Einwohner einer Kommune 
ist, wer in dieser Kommune den Wohnsitz oder ständi-
gen Aufenthalt hat. 2Der Wohnsitz im Sinne dieses 
Gesetzes ist der Ort der Wohnung im Sinne des Mel-
derechts. 3Hat eine Person im Bundesgebiet mehre-
re Wohnungen, so ist ihr Wohnsitz der Ort der 
Hauptwohnung. 4Weist sie jedoch nach, dass sich 
der Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen am Ort der 
Nebenwohnung befindet, so ist dieser ihr Wohnsitz. 
5Hat eine Person keine Wohnung, so gilt der Ort des 
gewöhnlichen Aufenthalts als Wohnsitz. 

  
 (2) Bürgerinnen und Bürger einer Kommune sind 
die Einwohnerinnen und Einwohner, die zur Wahl der 
Vertretung dieser Kommune berechtigt sind. 

 (2) unverändert 
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§ 29 § 29 
Ehrenbürgerrecht unverändert 

  
 (1) Eine Gemeinde kann Personen, die sich um sie 
besonders verdient gemacht haben, das Ehrenbürger-
recht verleihen. 

 

  
 (2) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht we-
gen unwürdigen Verhaltens wieder entziehen. 

 

  
§ 30 § 30 

Benutzung öffentlicher Einrichtungen Benutzung öffentlicher Einrichtungen 
  
 (1) Die Einwohnerinnen und Einwohner sind im 
Rahmen der bestehenden Vorschriften berechtigt, die öf-
fentlichen Einrichtungen der Kommune zu benutzen, und 
verpflichtet, die Kosten für die Einrichtungen zu tragen. 

 (1) Die Einwohnerinnen und Einwohner sind im 
Rahmen der bestehenden Vorschriften berechtigt, die öf-
fentlichen Einrichtungen der Kommune zu benutzen, und 
verpflichtet, die Gemeindelasten __________ zu tra-
gen. 

  
 (2) 1Grundbesitzende und Gewerbetreibende, die 
ihren Wohnsitz nicht in der Kommune haben, sind in 
gleicher Weise berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen 
zu benutzen, die in der Kommune für Grundbesitzende 
und Gewerbetreibende bestehen. 2Sie sind verpflichtet, 
für ihren Grundbesitz oder Gewerbebetrieb im Gebiet 
der Kommune die Kosten für die Einrichtungen mitzutra-
gen, soweit Rechtsvorschriften dies bestimmen. 

 (2) unverändert 

  
 (3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für ju-
ristische Personen und Personenvereinigungen. 

 (3) unverändert 

  
§ 31 § 31 

Einwohnerantrag Einwohnerantrag 
  
 (1) 1Einwohnerinnen und Einwohner, die mindes-
tens 14 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten 
den Wohnsitz in der Kommune haben, können beantra-
gen, dass die Vertretung bestimmte Angelegenheiten 
berät (Einwohnerantrag). 2Einwohneranträge dürfen nur 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der 
Kommune zum Gegenstand haben, für die die Vertre-
tung nach § 58 Abs. 1 oder 2 zuständig ist oder für die 
sie sich die Beschlussfassung nach § 58 Abs. 3 Sätze 1 
und 2 vorbehalten kann. 3Einwohneranträge, die Ange-
legenheiten betreffen, zu denen bereits in den letzten 
zwölf Monaten ein zulässiger Einwohnerantrag gestellt 
worden ist, sind unzulässig. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Der Einwohnerantrag muss in schriftlicher 
Form eingereicht werden; die elektronische Form ist un-
zulässig. 2Er muss ein bestimmtes Begehren mit Be-
gründung enthalten. 3Im Antrag sind bis zu drei Perso-
nen zu benennen, die berechtigt sind, die antragstellen-
den Personen zu vertreten. 4Der Einwohnerantrag soll 

 (2) unverändert 
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einen Vorschlag enthalten, wie Kosten oder Einnahme-
ausfälle zu decken sind, die mit der Erfüllung des Be-
gehrens entstehen würden. 5Für den Einwohnerantrag 
ist je nach Einwohnerzahl folgende Anzahl an Unter-
schriften erforderlich:  
  
1. in Gemeinden und Samtgemeinden  
  

a) mit bis zu 10 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern die Unterschriften von mindestens 
5 Prozent der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, ausreichend sind jedoch 400 Unterschrif-
ten, 

 

  
b) mit mehr als 10 000 bis 50 000 Einwohnerin-

nen und Einwohnern die Unterschriften von 
mindestens 4 Prozent der Einwohnerinnen 
und Einwohner, ausreichend sind jedoch 
1 500 Unterschriften,  

 

  
c) mit mehr als 50 000 bis 100 000 Einwohne-

rinnen und Einwohnern die Unterschriften von 
mindestens 3 Prozent der Einwohnerinnen 
und Einwohner, ausreichend sind jedoch 
2 500 Unterschriften,  

 

  
d) mit mehr als 100 000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern die Unterschriften von mindes-
tens 2,5 Prozent der Einwohnerinnen und 
Einwohner, ausreichend sind jedoch 8 000 
Unterschriften,  

 

  
2. in Landkreisen  
  

a) mit bis zu 100 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern die Unterschriften von mindestens 
3 Prozent der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, ausreichend sind jedoch 2 500 Unter-
schriften, 

 

  
b) mit mehr als 100 000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern die Unterschriften von mindes-
tens 2,5 Prozent der Einwohnerinnen und 
Einwohner, ausreichend sind jedoch 8 000 
Unterschriften, 

 

  
3. in der Region Hannover die Unterschriften von 

mindestens 8 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern. 

 

  
 (3) 1Jede Unterschriftenliste muss den vollen Wort-
laut des Einwohnerantrags enthalten. 2Ungültig sind Ein-
tragungen, die 

 (3) unverändert 
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1. die Person nach Name, Anschrift und Geburtsda-

tum nicht zweifelsfrei erkennen lassen, 
 

  
2. von Personen stammen, die nicht gemäß Absatz 1 

Satz 1 antragsberechtigt oder gemäß § 48 Abs. 2 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

 

  
 (4) 1Die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 
müssen bei Eingang des Einwohnerantrags erfüllt sein. 
2§ 176 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

 (4) 1Die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 
müssen bei Eingang des Einwohnerantrags erfüllt sein. 
2§ 48 Abs. 1 Satz 6 und § 176 Abs. 2 und 3 gelten ent-
sprechend. 

  
 (5) 1Über die Zulässigkeit des Einwohnerantrags 
entscheidet der Hauptausschuss. 2Ist der Einwohneran-
trag zulässig, so hat die Vertretung innerhalb von sechs 
Monaten nach Eingang des Antrags über diesen zu be-
raten; § 71 Abs. 1, § 76 Abs. 1 und § 84 Abs. 1 Nr. 1 
bleiben unberührt. 3Die Vertretung soll die im Antrag be-
nannten Vertreterinnen und Vertreter der antragstellen-
den Personen anhören. 4Das Ergebnis der Beratung 
sowie eine Entscheidung, die den Antrag für unzulässig 
erklärt, sind ortsüblich bekannt zu machen. 

 (5) unverändert 

  
 (6) 1Wer einen Einwohnerantrag unterschreibt, hat 
den Anspruch, dass über diesen Antrag beraten wird, es 
sei denn, dass die Eintragung nach Absatz 3 ungültig ist. 
2Der Anspruch verjährt sechs Monate nach Eingang des 
Antrags. 3Wird der Antrag für unzulässig erklärt, so ver-
jährt der Anspruch drei Monate nach der Bekanntma-
chung dieser Entscheidung.  

 (6) unverändert 

  
§ 32 § 32 

Bürgerbegehren unverändert 
  
 (1) Mit einem Bürgerbegehren kann beantragt wer-
den, dass Bürgerinnen und Bürger über eine Angele-
genheit ihrer Kommune entscheiden.  

 

  
 (2) 1Gegenstand eines Bürgerbegehrens können 
nur Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der 
Kommune sein, für die die Vertretung nach § 58 Abs. 1 
oder 2 zuständig ist oder für die sie sich die Beschluss-
fassung nach § 58 Abs. 3 Sätze 1 und 2 vorbehalten 
kann und zu denen nicht innerhalb der letzten zwei Jah-
re ein Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. 
2Unzulässig ist ein Bürgerbegehren über 

 

  
1. die innere Organisation der Kommunalverwaltung,   
  
2. die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Vertre-

tung, des Hauptausschusses, der Stadtbezirksräte, 
der Ortsräte und der Ausschüsse sowie der Be-
schäftigten der Kommune, 
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3. die Haushaltssatzung, einschließlich der Haus-

halts- und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, so-
wie über die kommunalen Abgaben und die privat-
rechtlichen Entgelte, 

 

  
4. den Jahresabschluss der Kommune und die Jah-

resabschlüsse der Eigenbetriebe, 
 

  
5. Angelegenheiten, die im Rahmen eines Planfest-

stellungsverfahrens, eines förmlichen Verwaltungs-
verfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung oder eines 
abfallrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen, 
wasserrechtlichen oder vergleichbaren Zulas-
sungsverfahrens zu entscheiden sind, 

 

  
6. die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhe-

bung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen 
nach dem Baugesetzbuch (BauGB), 

 

  
7. Entscheidungen über Rechtsbehelfe und Rechts-

streitigkeiten sowie 
 

  
8. Angelegenheiten, die ein gesetzwidriges Ziel ver-

folgen oder sittenwidrig sind. 
 

  
 (3) 1Das Bürgerbegehren muss die begehrte Sach-
entscheidung genau bezeichnen und so formuliert sein, 
dass für das Begehren mit Ja und gegen das Begehren 
mit Nein abgestimmt werden kann. 2Das Bürgerbegeh-
ren muss eine Begründung sowie einen nach den ge-
setzlichen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag 
enthalten, wie Kosten oder Einnahmeausfälle der Kom-
mune zu decken sind, die mit der Ausführung der Sach-
entscheidung entstehen würden. 3Im Bürgerbegehren 
sind bis zu drei Personen zu benennen, die berechtigt 
sind, die antragstellenden Personen zu vertreten. 4Das 
Bürgerbegehren ist der Kommune in schriftlicher Form 
anzuzeigen. 5Wenn in der Anzeige beantragt wird, zu 
entscheiden, ob die Voraussetzungen nach den Sätzen 
1 bis 3 und Absatz 2 vorliegen, hat der Hauptausschuss 
diese Entscheidung unverzüglich zu treffen. 

 

  
 (4) 1Das Bürgerbegehren muss von mindestens 
10 Prozent, in der Region Hannover von mindestens 
48 000 der nach § 48 in der Kommune wahlberechtigten 
Einwohnerinnen und Einwohner unterzeichnet sein; da-
bei ist die bei der letzten Kommunalwahl festgestellte 
Zahl der Wahlberechtigten maßgeblich. 2§ 31 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

 

  
 (5) 1Das Bürgerbegehren ist mit den zu seiner Un-
terstützung erforderlichen Unterschriften innerhalb von 
sechs Monaten bei der Kommune in schriftlicher Form 
einzureichen. 2Die Frist beginnt mit dem Eingang der 
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Anzeige bei der Kommune. 3Die elektronische Form ist 
unzulässig. 4Wurde eine Entscheidung nach Absatz 3 
Satz 5 beantragt, so beginnt die Frist mit der Bekannt-
gabe der Entscheidung, dass die Voraussetzungen der 
Absätze 2 und 3 Sätze 1 bis 3 vorliegen. 5Richtet sich 
das Bürgerbegehren gegen einen bekannt gemachten 
Beschluss der Vertretung, so beträgt die Frist drei Mona-
te nach dem Tag der Bekanntmachung. 
  
 (6) 1Das Bürgerbegehren hindert die Kommune 
nicht daran, über die im Bürgerbegehren bezeichnete 
Angelegenheit selbst zu entscheiden. 2Die Kommune 
kann getroffene Entscheidungen vollziehen, die das 
Bürgerbegehren betreffen.  

 

  
 (7) 1Der Hauptausschuss entscheidet unverzüglich 
über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. 2Liegt be-
reits eine Entscheidung nach Absatz 3 Satz 5 vor, so 
entscheidet er lediglich darüber, ob die Voraussetzun-
gen der Absätze 4 und 5 vorliegen. 3Ist das Bürgerbe-
gehren zulässig, so ist innerhalb von drei Monaten ein 
Bürgerentscheid herbeizuführen. 4Die Vertretung kann 
den Bürgerentscheid abwenden, indem sie zuvor voll-
ständig oder im Wesentlichen im Sinne des Bürgerbe-
gehrens entscheidet. 

 

  
§ 33 § 33 

Bürgerentscheid Bürgerentscheid 
  
 (1) Ein Bürgerentscheid darf nicht an dem Tag 
stattfinden, an dem Abgeordnete der Vertretung oder die 
Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungs-
beamte gewählt werden. 

 (1) 1Der Bürgerentscheid findet an einem Sonn-
tag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 2Ein 
Bürgerentscheid darf nicht an dem Tag stattfinden, an 
dem Abgeordnete der Vertretung oder die Hauptverwal-
tungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte ge-
wählt werden. 

  
  (1/1) 1Die Abstimmungsberechtigten sind recht-

zeitig vor dem Bürgerentscheid schriftlich zu be-
nachrichtigen. 2Die Abstimmung in Briefform ist zu 
ermöglichen. 3Die Abstimmung soll in den Räumen 
stattfinden, die bei der letzten Kommunalwahl als 
Wahlräume bestimmt worden sind. 

  
 (2) 1Bei dem Bürgerentscheid darf nur mit Ja oder 
Nein abgestimmt werden. 2Die Abstimmenden geben ih-
re Entscheidung durch ein Kreuz oder in sonstiger Wei-
se zweifelsfrei auf dem Stimmzettel zu erkennen. 3Der 
Bürgerentscheid ist verbindlich, wenn die Mehrheit der 
gültigen Stimmen auf Ja lautet und diese Mehrheit min-
destens 25 Prozent der nach § 48 Wahlberechtigten be-
trägt; § 32 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2 gilt entsprechend. 
4Bei Stimmengleichheit ist das Bürgerbegehren abge-
lehnt. 

 (2) unverändert 
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 (3) 1Ein verbindlicher Bürgerentscheid steht einem 
Beschluss der Vertretung gleich. 2Vor Ablauf von zwei 
Jahren kann der Bürgerentscheid nur auf Veranlassung 
der Vertretung durch einen neuen Bürgerentscheid ab-
geändert oder aufgehoben werden. 

 (3) unverändert 

  
§ 34 § 34 

Anregungen, Beschwerden unverändert 
  

 1Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen 
und Beschwerden in Angelegenheiten der Kommune an 
die Vertretung zu wenden. 2Die Zuständigkeiten des 
Hauptausschusses, der Ausschüsse der Vertretung, 
Stadtbezirksräte und Ortsräte und der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten wer-
den hierdurch nicht berührt. 3Die Vertretung kann dem 
Hauptausschuss die Prüfung von Anregungen und die 
Erledigung von Beschwerden übertragen. 4Die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller ist darüber zu informie-
ren, wie die Anregung oder die Beschwerde behandelt 
wurde. 5Einzelheiten regelt die Hauptsatzung. 

 

  
§ 35 § 35 

Bürgerbefragung Bürgerbefragung 
  

 1Die Vertretung kann in Angelegenheiten der 
Kommune eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger 
beschließen. 2Einzelheiten sind durch Satzung zu re-
geln. 

 1Die Vertretung kann in Angelegenheiten der 
Kommune eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger 
beschließen. 1/1Satz 1 gilt nicht in Angelegenheiten 
einzelner Mitglieder der Vertretung, des Hauptaus-
schusses, der Stadtbezirksräte, der Ortsräte und der 
Ausschüsse sowie der Beschäftigten der Kommune. 
2Einzelheiten sind durch Satzung zu regeln. 

  
§ 36 § 36 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
  

 1Gemeinden sollen Kinder und Jugendliche bei 
Planungen und Vorhaben, die deren Interessen berüh-
ren, in angemessener Weise beteiligen. 2Hierzu sollen 
die Gemeinden und Samtgemeinden über die in diesem 
Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohnerinnen 
und Einwohner hinaus geeignete Verfahren entwickeln 
und durchführen. 

 1Gemeinden und Samtgemeinden sollen Kinder 
und Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die de-
ren Interessen berühren, in angemessener Weise betei-
ligen. 2Hierzu sollen die Gemeinden und Samtgemein-
den über die in diesem Gesetz vorgesehene Beteiligung 
der Einwohnerinnen und Einwohner hinaus geeignete 
Verfahren entwickeln und durchführen. 

  
§ 37 § 37 

Hilfe bei Verwaltungsangelegenheiten Hilfe bei Verwaltungsangelegenheiten 
  
 (1) Die Gemeinden und Samtgemeinden sind ihren 
Einwohnerinnen und Einwohnern in den Grenzen ihrer 
Verwaltungskraft dabei behilflich, Verwaltungsverfahren 
einzuleiten, auch wenn sie für deren Durchführung nicht 
zuständig sind. 

 (1) Die Gemeinden __________ sind ihren Ein-
wohnerinnen und Einwohnern in den Grenzen ihrer Ver-
waltungskraft dabei behilflich, Verwaltungsverfahren ein-
zuleiten, auch wenn sie für deren Durchführung nicht 
zuständig sind. 
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 (2) Die Gemeinden und Samtgemeinden haben 
Vordrucke für Anträge, Anzeigen und Meldungen bereit-
zuhalten, die ihnen von anderen Behörden überlassen 
werden. 

 (2) Die Gemeinden __________ haben Vordrucke 
für Anträge, Anzeigen und Meldungen bereitzuhalten, 
die ihnen von anderen Behörden überlassen werden. 

  
 (3) 1Die Gemeinden und Samtgemeinden haben 
Anträge, die beim Landkreis, der Region Hannover oder 
bei einer Landesbehörde einzureichen sind, entgegen-
zunehmen und unverzüglich an die zuständige Behörde 
weiterzuleiten. 2Die bei der Gemeinde oder Samtge-
meinde eingereichten Anträge gelten als bei der zustän-
digen Behörde gestellt, soweit Bundesrecht dem nicht 
entgegensteht. 3Rechtsbehelfe sind keine Anträge im 
Sinne dieses Gesetzes. 

 (3) 1Die Gemeinden __________ haben Anträge, 
die beim Landkreis, der Region Hannover oder bei einer 
Landesbehörde einzureichen sind, entgegenzunehmen 
und unverzüglich an die zuständige Behörde weiterzulei-
ten. 2Die bei der Gemeinde __________ eingereichten 
Anträge gelten als bei der zuständigen Behörde gestellt, 
soweit Bundesrecht dem nicht entgegensteht. 
3Rechtsbehelfe sind keine Anträge im Sinne dieses Ge-
setzes. 

  
§ 38 § 38 

Ehrenamtliche Tätigkeit Ehrenamtliche Tätigkeit 
  
 (1) Ehrenamtliche Tätigkeit ist eine wesentliche 
Grundlage der kommunalen Selbstverwaltung. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Bürgerinnen und Bürger sind verpflichtet, 
Ehrenämter und sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten für 
die Kommune zu übernehmen und auszuüben. 2Das Eh-
renamt der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers und 
der Gleichstellungsbeauftragten kann von der Kommune 
nur mit Einverständnis der jeweiligen Person übertragen 
werden. 3Anderen Personen als Bürgerinnen und Bür-
gern kann die Kommune Ehrenämter und sonstige eh-
renamtliche Tätigkeiten ebenfalls nur mit deren Einver-
ständnis übertragen. 

 (2) unverändert 

  
 (3) Die Kommune kann die Übertragung einer eh-
renamtlichen Tätigkeit jederzeit aufheben; eine Übertra-
gung auf Zeit kann nur aufgehoben werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. 

 (3) Die Kommune kann die Übertragung einer eh-
renamtlichen Tätigkeit jederzeit aufheben; eine Übertra-
gung auf Zeit kann ohne Zustimmung des ehrenamt-
lich Tätigen nur aufgehoben werden, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. 

  
§ 39 § 39 

Verhinderung unverändert 
  
 (1) 1Die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
kann abgelehnt und die Aufhebung der Übertragung ver-
langt werden, wenn der Bürgerin oder dem Bürger die 
Tätigkeit wegen des Alters, des Gesundheitszustandes, 
der Berufs- oder Familienverhältnisse oder wegen eines 
sonstigen persönlichen Umstandes nicht zugemutet 
werden kann. 

 

  
 (2) 1Wer ohne einen Grund nach Absatz 1 die 
Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit ablehnt oder 
ihre Ausübung verweigert, handelt ordnungswidrig. 2Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet 
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werden. 3Zuständige Behörde nach § 36 Abs.1 Nr. 1 
OWiG ist die Kommune. 4Der Hauptausschuss, bei Ab-
geordneten die Vertretung, entscheidet, ob eine Ord-
nungswidrigkeit verfolgt und geahndet wird. 5Im Übrigen 
trifft die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptver-
waltungsbeamte die erforderlichen Maßnahmen. 
  

§ 40 § 40 
Amtsverschwiegenheit unverändert 

  
 (1) 1Ehrenamtlich Tätige haben über Angelegenhei-
ten, deren Geheimhaltung durch Gesetz oder dienstliche 
Anordnung vorgeschrieben oder der Natur der Sache 
nach erforderlich ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies 
gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit. 2Von dieser 
Verpflichtung werden ehrenamtlich Tätige auch nicht 
durch persönliche Bindungen befreit. 3Sie dürfen die 
Kenntnis von Angelegenheiten, über die sie verschwie-
gen zu sein haben, nicht unbefugt verwerten. 4Sie dürfen 
ohne Genehmigung über solche Angelegenheiten weder 
vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklä-
rungen abgeben. 5Die Genehmigung wird für ihre Mit-
glieder von der Vertretung erteilt. 6Bei den übrigen eh-
renamtlich Tätigen erteilt der Hauptausschuss die Ge-
nehmigung; er kann diese Zuständigkeit auf die Haupt-
verwaltungsbeamtin oder den Hauptverwaltungsbeam-
ten übertragen. 

 

  
 (2) Wer die Pflichten nach Absatz 1 vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt, handelt ordnungswidrig, 
wenn die Tat nicht nach § 203 Abs. 2 oder nach § 353 b 
des Strafgesetzbuchs (StGB) bestraft werden kann; § 39 
Abs. 2 Sätze 2 bis 4 gilt entsprechend. 

 

  
§ 41 § 41 

Mitwirkungsverbot Mitwirkungsverbot 
  
 (1) 1EhrenamtlichTätige dürfen in Angelegenheiten 
der Kommunen nicht beratend oder entscheidend mit-
wirken, wenn die Entscheidung einen unmittelbaren Vor-
teil oder Nachteil für folgende Personen bringen kann: 

 (1) 1Ehrenamtlich Tätige dürfen in Angelegenheiten 
der Kommunen nicht beratend oder entscheidend mit-
wirken, wenn die Entscheidung einen unmittelbaren Vor-
teil oder Nachteil für folgende Personen bringen kann: 

  
1. sie selbst,  1. unverändert  
  
2. ihre Ehegattin, ihren Ehegatten, ihre Lebenspartne-

rin oder ihren Lebenspartner, 
2. ihre Ehegattin, ihren Ehegatten, ihre Lebenspartne-

rin oder ihren Lebenspartner im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes, 

  
3. ihre Verwandten bis zum dritten oder ihre Versch-

wägerten bis zum zweiten Grad während des Be-
stehens der Ehe oder der Lebenspartnerschaft 
oder 

3. ihre Verwandten bis zum dritten oder ihre Versch-
wägerten bis zum zweiten Grad während des Be-
stehens der Ehe oder der Lebenspartnerschaft im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 

  
4. eine von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht ver- 4. unverändert 
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tretene Person.  
  

2Als unmittelbar gilt nur derjenige Vorteil oder Nachteil, 
der sich aus der Entscheidung selbst ergibt, ohne dass, 
abgesehen von der Ausführung von Beschlüssen nach § 
84 Abs. 1 Nr. 2, weitere Ereignisse eintreten oder Maß-
nahmen getroffen werden müssen. 3Satz 1 gilt nicht, 
wenn die ehrenamtlich Tätigen an der Entscheidung der 
Angelegenheit lediglich als Angehörige einer Berufs- 
oder Bevölkerungsgruppe beteiligt sind, deren gemein-
same Interessen durch die Angelegenheit berührt wer-
den. 

2Als unmittelbar gilt nur derjenige Vorteil oder Nachteil, 
der sich aus der Entscheidung selbst ergibt, ohne dass, 
abgesehen von der Ausführung von Beschlüssen nach 
§ 84 Abs. 1 Nr. 2, weitere Ereignisse eintreten oder 
Maßnahmen getroffen werden müssen. 3Satz 1 gilt nicht, 
wenn die ehrenamtlich Tätigen an der Entscheidung der 
Angelegenheit lediglich als Angehörige einer Berufs- 
oder Bevölkerungsgruppe beteiligt sind, deren gemein-
same Interessen durch die Angelegenheit berührt wer-
den. 

  
 (2) Das Verbot des Absatzes 1 Sätze 1 und 2 gilt 
auch für ehrenamtlich Tätige, die gegen Entgelt bei einer 
natürlichen oder juristischen Person des öffentlichen 
oder privaten Rechts oder einer Vereinigung beschäftigt 
sind, wenn die Entscheidung diesen Dritten einen unmit-
telbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 

 (2) unverändert 

  
 (3) Das Verbot des Absatzes 1 Sätze 1 und 2 gilt 
nicht für 

 (3) unverändert 

  
1. die Beratung und Entscheidung über Rechtsnor-

men, 
 

  
2. Beschlüsse, welche die Besetzung unbesoldeter 

Stellen oder die Abberufung aus ihnen betreffen, 
 

  
3. Wahlen,  
  
4. ehrenamtlich Tätige, die dem Vertretungsorgan ei-

ner juristischen Person als Vertreterin oder Vertre-
ter der Kommune angehören. 

 

  
 (4) 1Wer annehmen muss, nach den Vorschriften 
der Absätze 1 und 2 an der Beratung und Entscheidung 
gehindert zu sein, hat dies vorher mitzuteilen. 2Ob ein 
Mitwirkungsverbot besteht, entscheidet die Stelle, in der 
oder für welche die ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt 
wird. 3Wird über eine Rechtsnorm beraten oder ent-
schieden (Absatz 3 Nr. 1), so hat die ehrenamtlich tätige 
Person vorher mitzuteilen, wenn sie oder eine der in Ab-
satz 1 Satz 1 oder Absatz 2 genannten Personen ein 
besonderes persönliches oder wirtschaftliches Interesse 
am Erlass oder Nichterlass der Rechtsnorm hat. 

 (4) unverändert 

  
 (5) 1Wer nach den Vorschriften der Absätze 1 und 
2 gehindert ist, an der Beratung und Entscheidung einer 
Angelegenheit mitzuwirken, hat den Beratungsraum zu 
verlassen. 2Bei einer öffentlichen Sitzung ist diese Per-
son berechtigt, sich in dem für Zuhörerinnen und Zuhö-
rer bestimmten Teil des Beratungsraumes aufzuhalten. 

 (5) unverändert 
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 (6) 1Ein Beschluss, der unter Verletzung der Vor-
schriften der Absätze 1 und 2 gefasst worden ist, ist un-
wirksam, wenn die Mitwirkung für das Abstimmungser-
gebnis entscheidend war. 2§ 10 Abs. 2 Satz 1 gilt jedoch 
entsprechend. 3Wenn eine öffentliche Bekanntmachung 
des Beschlusses nicht erforderlich ist, beginnt die Frist 
nach § 10 Abs. 2 Satz 1 mit dem Tag der Beschlussfas-
sung. 

 (6) unverändert 

  
§ 42 § 42 

Vertretungsverbot Vertretungsverbot 
  
 (1) 1Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte dürfen 
Dritte nicht vertreten, wenn diese ihre Ansprüche und In-
teressen gegenüber der Kommune geltend machen; 
hiervon ausgenommen sind Fälle der gesetzlichen Ver-
tretung. 2Das Gleiche gilt für andere ehrenamtlich Täti-
ge, wenn sie innerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit han-
deln und ihr Auftrag mit den Aufgaben ihrer ehrenamtli-
chen Tätigkeit im Zusammenhang steht. 

 (1) 1Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte dürfen 
Dritte nicht vertreten, wenn diese ihre Ansprüche und In-
teressen gegenüber der Kommune geltend machen; 
hiervon ausgenommen sind Fälle der gesetzlichen Ver-
tretung. 2__________ Für andere ehrenamtlich Tätige 
gilt das Vertretungsverbot des Satzes 1, wenn die 
Vertretung im Rahmen ihrer Berufsausübung erfol-
gen und __________ mit den Aufgaben ihrer ehrenamt-
lichen Tätigkeit im Zusammenhang stehen würde. 

  
 (2) Feststellungen über das Vorliegen der Voraus-
setzungen des Absatzes 1 trifft die Vertretung. 

 (2) unverändert 

  
§ 43 § 43 

Pflichtenbelehrung Pflichtenbelehrung 
  

 1Ehrenamtlich Tätige sind durch die Hauptverwal-
tungsbeamtin oder den Hauptverwaltungsbeamten auf 
ihre Pflichten nach den §§ 40 bis 42 hinzuweisen. 2Der 
Hinweis ist aktenkundig zu machen. 

 1Ehrenamtlich Tätige sind durch die Hauptverwal-
tungsbeamtin oder den Hauptverwaltungsbeamten vor 
Aufnahme ihrer Tätigkeit auf ihre Pflichten nach den 
§§ 40 bis 42 hinzuweisen. 2Der Hinweis ist aktenkundig 
zu machen. 

  
§ 44 § 44 

Entschädigung Entschädigung 
  
 (1) 1Wer ehrenamtlich tätig ist, hat Anspruch auf 
Ersatz seiner Auslagen, einschließlich der Aufwendun-
gen für eine Kinderbetreuung, und seines Verdienstaus-
falls. 2Bei Personen, die keinen Anspruch auf Ver-
dienstausfall geltend machen können, kann die Ent-
schädigung auch einen angemessenen Pauschalstun-
densatz als Ausgleich von besonderen Nachteilen im 
Bereich der Haushaltsführung oder im sonstigen berufli-
chen Bereich beinhalten, die durch die ehrenamtliche 
Tätigkeit entstehen. 3Einzelheiten sind durch Satzung zu 
regeln. 4In der Satzung sind die Ansprüche nach Satz 1 
auf Höchstbeträge zu begrenzen. 

 (1) 1Wer ehrenamtlich tätig ist, hat Anspruch auf 
Ersatz seiner Auslagen, einschließlich der Aufwendun-
gen für eine Kinderbetreuung, und seines nachgewie-
senen Verdienstausfalls. 2Bei Personen, die keinen An-
spruch auf Verdienstausfall geltend machen können, 
kann die Entschädigung auch einen angemessenen 
Pauschalstundensatz als Ausgleich von besonderen 
Nachteilen im Bereich der Haushaltsführung oder im 
sonstigen beruflichen Bereich beinhalten, die durch die 
ehrenamtliche Tätigkeit entstehen. 3Einzelheiten sind 
durch Satzung zu regeln. 4In der Satzung sind die An-
sprüche __________ auf Höchstbeträge zu begrenzen. 

  
 (2) 1Ehrenamtlich Tätigen können angemessene 
Aufwandsentschädigungen nach Maßgabe einer Sat-
zung gewährt werden. 2Wird eine Aufwandsentschädi-
gung gewährt, so besteht daneben kein Anspruch auf 

 (2) unverändert 
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Ersatz der Auslagen, des Verdienstausfalls und des 
Pauschalstundensatzes; in der Satzung können für Fälle 
außergewöhnlicher Belastungen und für bestimmte Tä-
tigkeiten, deren Ausmaß nicht voraussehbar ist, Aus-
nahmen zugelassen werden. 
  
 (3) Die Ansprüche nach dieser Vorschrift sind nicht 
übertragbar. 

 (3) unverändert 

  
  

Fünf ter  Tei l  Fünf ter  Tei l  
Innere Kommunalverfassung Innere Kommunalverfassung 

  
Ers ter  Abschni t t  Ers ter  Abschni t t  

Vertretung Vertretung 
  

§ 45 § 45 
Rechtsstellung und Zusammensetzung Rechtsstellung und Zusammensetzung 

  
 (1) 1Die Vertretung ist das Hauptorgan der Kom-
mune. 2Mitglieder der Vertretung sind die in diese ge-
wählten Abgeordneten sowie kraft Amtes die Hauptver-
waltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte. 
3Die Abgeordneten der Vertretung tragen in den Ge-
meinden und Samtgemeinden die Bezeichnung Ratsfrau 
oder Ratsherr, in den Landkreisen die Bezeichnung 
Kreistagsabgeordnete oder Kreistagsabgeordneter und 
in der Region Hannover die Bezeichnung Regionsabge-
ordnete oder Regionsabgeordneter. 

 (1) 1Die Vertretung ist das Hauptorgan der Kom-
mune. 2Mitglieder der Vertretung sind die in diese ge-
wählten Abgeordneten sowie kraft Amtes die Hauptver-
waltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte. 
3Die Abgeordneten __________ tragen in den Gemein-
den und Samtgemeinden die Bezeichnung Ratsfrau oder 
Ratsherr, in den Landkreisen die Bezeichnung Kreis-
tagsabgeordnete oder Kreistagsabgeordneter und in der 
Region Hannover die Bezeichnung Regionsabgeordnete 
oder Regionsabgeordneter. 

  
 (2) Schreibt dieses Gesetz für Wahlen, Abstim-
mungen oder Anträge ein bestimmtes Stimmenverhältnis 
vor, so ist die durch Gesetz oder durch Satzung geregel-
te Zahl der Mitglieder zugrunde zu legen, soweit in 
Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

 (2) Schreibt dieses Gesetz für Wahlen, Abstim-
mungen oder Anträge eine bestimmte Mehrheit oder 
Minderheit vor, so ist die durch Gesetz oder durch Sat-
zung geregelte Zahl der Mitglieder zugrunde zu legen, 
soweit in Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

  
§ 46 § 46 

Zahl der Abgeordneten der Vertretung Zahl der Abgeordneten __________ 
  
 (1) 1Die Zahl der Ratsfrauen oder Ratsherren be-
trägt in Gemeinden und Samtgemeinden 

 (1) unverändert 

mit bis zu  500 Einwohnerinnen und Einwohnern  
 6, 

 

mit        501 bis 1 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
 8, 

 

mit     1 001 bis 2 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
 10, 

 

mit     2 001 bis 3 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
 12, 

 

mit     3 001 bis 5 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
 14, 

 

mit     5 001 bis 6 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
 16, 
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mit     6 001 bis 7 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
 18, 

 

mit     7 001 bis 8 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
 20, 

 

mit     8 001 bis 9 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
 22, 

 

mit     9 001 bis 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
 24, 

 

mit   10 001 bis 11 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
 26, 

 

mit   11 001 bis 12 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
 28, 

 

mit   12 001 bis 15 000 Einwohnerinnen und Einwohnern
 30, 

 

mit   15 001 bis 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern
 32, 

 

mit   20 001 bis 25 000 Einwohnerinnen und Einwohnern
 34, 

 

mit   25 001 bis 30 000 Einwohnerinnen und Einwohnern
 36, 

 

mit   30 001 bis 40 000 Einwohnerinnen und Einwohnern
 38, 

 

mit   40 001 bis 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern
 40, 

 

mit   50 001 bis 75 000 Einwohnerinnen und Einwohnern
 42, 

 

mit  75 001 bis 100 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 44, 

 

mit 100 001 bis 125 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 46, 

 

mit 125 001 bis 150 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 48, 

 

mit 150 001 bis 175 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 50, 

 

mit 175 001 bis 200 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern  

 52, 

 

mit 200 001 bis 250 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 54, 

 

mit 250 001 bis 300 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 56, 

 

mit 300 001 bis 350 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 58, 

 

mit 350 001 bis 400 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 60, 
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mit 400 001 bis 500 000 Einwohnerinnen und Einwoh-

nern 
 62, 

 

mit 500 001 bis 600 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 64, 

 

mit mehr als 600 000 Einwohnerinnen und Einwohnern
 66. 

 

  

2In Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden erhöht sich 
diese Zahl jeweils um eins. 

 

  
 (2) Die Zahl der Kreistagsabgeordneten beträgt in 
Landkreisen 

 (2) unverändert 

mit bis zu 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
 42, 

 

mit 100 001 bis 125 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 46, 

 

mit 125 001 bis 150 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 50, 

 

mit 150 001 bis 175 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 54, 

 

mit 175 001 bis 200 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 58, 

 

mit 200 001 bis 250 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 62, 

 

mit 250 001 bis 300 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 64, 

 

mit 300 001 bis 350 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 66, 

 

mit 350 001 bis 400 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 

 68, 

 

mit mehr als 400 000 Einwohnerinnen und Einwohnern
 70. 

 

  
 (3) Die Zahl der Regionsabgeordneten beträgt 84.  (3) unverändert 
  
 (4) 1In Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr 
als 8 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie in 
Landkreisen und der Region Hannover kann die Zahl der 
für die nächste allgemeine Wahlperiode zu wählenden 
Abgeordneten um 2, 4 oder 6 verringert werden. 2Die 
Entscheidung ist bis spätestens 18 Monate vor dem En-
de der laufenden Wahlperiode durch Satzung zu treffen. 
3Die Zahl von 20 Abgeordneten darf nicht unterschritten 
werden.  

 (4) unverändert  
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 (5) 1Werden Gemeinden oder Landkreise vereinigt 
oder neu gebildet oder Samtgemeinden neu gebildet, 
zusammengeschlossen oder umgebildet, so kann die 
Zahl der zu wählenden Abgeordneten der Vertretung bis 
zum Ende der nächsten allgemeinen Wahlperiode um 2, 
4 oder 6 erhöht werden. 2Die Erhöhung ist bei Vereini-
gung oder Neubildung von Gemeinden oder Landkreisen 
durch übereinstimmende Satzungen der beteiligten Ge-
meinden oder Landkreise zu regeln. 3Die Satzungen 
müssen vor der Verkündung des Gesetzes, das die Ver-
einigung oder Neubildung regelt, verkündet worden sein. 

 (5) 1Werden Gemeinden oder Landkreise vereinigt 
oder neu gebildet oder Samtgemeinden neu gebildet, 
zusammengeschlossen oder umgebildet, so kann die 
Zahl der zu wählenden Abgeordneten __________ bis 
zum Ende der nächsten allgemeinen Wahlperiode um 2, 
4 oder 6 erhöht werden. 2Die Erhöhung ist bei Vereini-
gung oder Neubildung von Gemeinden oder Landkreisen 
durch übereinstimmende Satzungen der beteiligten Ge-
meinden oder Landkreise zu regeln; bei Neubildung, 
Zusammenschluss oder Umbildung von Samtge-
meinden gelten __ § 99 Abs. 1 Satz 5, § 100 Abs. 1 
Satz 3 und § 101 Abs. 1 Halbsatz 2. 3Die Satzungen 
müssen vor der Verkündung des Gesetzes, das die Ver-
einigung oder Neubildung regelt, verkündet worden sein. 

  
 (6) Beschlüsse nach Absatz 4 oder 5 bedürfen der 
Mehrheit der Mitglieder der Vertretung. 

 (6) unverändert 

  
§ 47 § 47 

Wahl und Wahlperiode der Abgeordneten der Vertretung Wahl und Wahlperiode der Abgeordneten __________ 
  
 (1) 1Die Abgeordneten der Vertretung werden von 
den Bürgerinnen und Bürgern in allgemeiner, unmittelba-
rer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. 
2Einzelheiten werden, soweit dieses Gesetz hierüber 
keine Vorschriften enthält, durch das Niedersächsische 
Kommunalwahlgesetz geregelt. 

 (1) 1Die Abgeordneten __________ werden von 
den Bürgerinnen und Bürgern in allgemeiner, unmittelba-
rer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. 
2Einzelheiten werden, soweit dieses Gesetz hierüber 
keine Vorschriften enthält, durch das Niedersächsische 
Kommunalwahlgesetz geregelt. 

  
 (2) 1Die allgemeine Wahlperiode der Abgeordneten 
der Vertretung beträgt fünf Jahre. 2Die nächste Wahlpe-
riode beginnt am 1. November 2011.  

 (2) 1Die allgemeine Wahlperiode der Abgeordneten 
__________ beträgt fünf Jahre. 2Die nächste Wahlperi-
ode beginnt am 1. November 2011.  

  
§ 48 § 48 

Recht zur Wahl der Mitglieder der Vertretung Recht zur Wahl der Mitglieder der Vertretung 
  
 (1) 1Zur Wahl der Abgeordneten der Vertretung und 
der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwal-
tungsbeamten sind Personen berechtigt, die Deutsche 
im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes für 
die Bundesrepublik Deutschland sind oder die Staatsan-
gehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen und am Wahltag 

 (1) 1Zur Wahl der Abgeordneten __________ und 
der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwal-
tungsbeamten sind Personen berechtigt, die Deutsche 
im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes für 
die Bundesrepublik Deutschland sind oder die Staatsan-
gehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen und am Wahltag 

  
1. mindestens 16 Jahre alt sind und 1. unverändert 
  
2. seit mindestens drei Monaten in der Kommune den 

Wohnsitz haben. 
2. unverändert 

  

2Der Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes ist der Ort der 
Wohnung im Sinne des Melderechts. 3Hat eine Person 
im Bundesgebiet mehrere Wohnungen, so ist ihr Wohn-
sitz der Ort der Hauptwohnung. 4Weist sie jedoch nach, 
dass sich der Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen am 

2-5_________ 6Bei der Berechnung der Dreimonats-
frist nach Satz 1 Nr. 2 ist der Tag der Wohnsitz- oder 
Aufenthaltsnahme in die Frist einzubeziehen. 
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Ort der Nebenwohnung befindet, so ist dieser ihr Wohn-
sitz. 5Hat eine Person keine Wohnung, so gilt der Ort 
des gewöhnlichen Aufenthalts als Wohnsitz. 
  
 (2) Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen,   (2) unverändert 
  
1. für die nicht nur durch einstweilige Anordnung eine 

Betreuerin oder ein Betreuer zur Besorgung  
 

  
a) aller ihrer Angelegenheiten oder   

  
b) aller ihrer Angelegenheiten mit Ausnahme der 

in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB) bezeichneten Angele-
genheiten  

 

  
bestellt ist,  

  
2. die durch Entscheidung eines Gerichts nach deut-

schem Recht kein Wahlrecht besitzen oder 
 

  
3. die sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in 

Verbindung mit § 20 StGB in einem psychiatrischen 
Krankenhaus befinden. 

 

  
§ 49 § 49 

Wählbarkeit Wählbarkeit 
  
 (1) 1Zur Abgeordneten oder zum Abgeordneten der 
Vertretung sind Personen wählbar, die am Wahltag 

 (1) 1Zur Abgeordneten oder zum Abgeordneten 
__________ sind Personen wählbar, die am Wahltag 

  
1. mindestens 18 Jahre alt sind, 1. unverändert 
  
2. seit mindestens sechs Monaten im Gebiet der 

Kommune ihren Wohnsitz haben und 
2. unverändert 

  
3. Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 

Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 
oder Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union sind. 

3. unverändert 

  

2§ 48 Abs. 1 Sätze 2 bis 5 gilt entsprechend. 2§ 28 Abs. 1 Sätze 2 bis 5 und § 48 Abs. 1 Satz 6 gel-
ten entsprechend. 

  
 (2) Nicht wählbar sind Personen, die  (2) unverändert 
  
1. nach § 48 Abs. 2 vom Wahlrecht ausgeschlossen 

sind, 
 

  
2. durch Entscheidung eines Gerichts nach deut-

schem Recht nicht wählbar sind oder kein öffentli-
ches Amt innehaben dürfen, 
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3. als Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaa-

tes der Europäischen Union nach dem Recht die-
ses Staates infolge einer zivilrechtlichen Einzelfall-
entscheidung oder einer strafrechtlichen Entschei-
dung nicht wählbar sind. 

 

  
§ 50 § 50 

Unvereinbarkeit Unvereinbarkeit 
  
 (1) 1Abgeordnete der Vertretung einer Kommune 
dürfen nicht sein: 

 (1) 1Abgeordnete __________ einer Kommune dür-
fen nicht sein_ 

  
1. Beamtinnen und Beamte mit Dienstbezügen im 

Dienst dieser Kommune,  
1. unverändert  

  
2. im Rat der Mitgliedsgemeinde einer Samtgemein-

de: Beamtinnen und Beamte mit Dienstbezügen im 
Dienst der Samtgemeinde, 

2. unverändert 

  
3. im Rat oder Samtgemeinderat: die Landrätin oder 

der Landrat des Landkreises, dem die Gemeinde 
oder Samtgemeinde angehört, und die Stellvertre-
terinnen oder Stellvertreter nach § 81 Abs. 3 Sätze 
1 und 3,  

3. im Rat oder Samtgemeinderat: die Landrätin oder 
der Landrat des Landkreises, dem die Gemeinde 
oder Samtgemeinde angehört, und deren oder 
dessen Stellvertreterinnen oder Stellvertreter nach 
§ 81 Abs. 3 Sätze 1 und 3,  

  
4. im Rat einer regionsangehörigen Gemeinde: die 

Regionspräsidentin oder der Regionspräsident und 
die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter nach § 81 
Abs. 3 Sätze 1 und 3,  

4. im Rat einer regionsangehörigen Gemeinde: die 
Regionspräsidentin oder der Regionspräsident und 
deren oder dessen Stellvertreterinnen oder Stell-
vertreter nach § 81 Abs. 3 Sätze 1 und 3,  

  
5. im Samtgemeinderat: Beamtinnen und Beamte mit 

Dienstbezügen im Dienst einer Mitgliedsgemeinde 
dieser Samtgemeinde, 

5. unverändert 

  
6. im Kreistag oder in der Regionsversammlung: die 

hauptamtliche Bürgermeisterin oder der hauptamt-
liche Bürgermeister einer dem Landkreis oder der 
Region Hannover angehörenden Gemeinde oder 
Samtgemeinde und die Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter nach § 81 Abs. 3 Sätze 1 und 3,  

6. im Kreistag oder in der Regionsversammlung: die 
hauptamtliche Bürgermeisterin oder der hauptamt-
liche Bürgermeister einer dem Landkreis oder der 
Region Hannover angehörenden Gemeinde oder 
Samtgemeinde und deren oder dessen Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter nach § 81 Abs. 3 
Sätze 1 und 3,  

  
7. Beschäftigte, die unmittelbar Aufgaben der Kom-

munalaufsicht oder Fachaufsicht über diese Kom-
mune wahrnehmen und hierbei befugt sind, Ent-
scheidungen zu treffen, und 

7. unverändert 

  
8. Beschäftigte im Dienst einer Einrichtung, eines Un-

ternehmens, einer kommunalen Anstalt, einer ge-
meinsamen kommunalen Anstalt oder einer ande-
ren juristischen Person oder sonstigen Organisati-
on des öffentlichen oder privaten Rechts, die einer 
Gesellschafterversammlung, einem Aufsichtsrat, 

8. unverändert 
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einem Verwaltungsrat oder einem vergleichbaren 
Organ unmittelbar verantwortlich sind, wenn die 
Kommune in der jeweiligen Organisation über die 
Mehrheit der Anteile oder Stimmrechte verfügt. 

  

2Satz 1 Nr. 8 gilt entsprechend für die Vertreterinnen und 
Vertreter der dort bezeichneten Beschäftigten, denen die 
Vertretung nicht nur für den Verhinderungsfall übertra-
gen wurde. 

2Satz 1 Nr. 8 gilt entsprechend für die Vertreterinnen und 
Vertreter der dort bezeichneten Beschäftigten, denen die 
Vertretung nicht nur für den Verhinderungsfall übertra-
gen wurde. 

  
 (2) Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1, 2 und 5 ist auf hauptbe-
rufliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht 
überwiegend körperliche Arbeit verrichten entsprechend 
anzuwenden. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Wird eine Person gewählt, die nicht Abgeord-
nete der Vertretung sein darf, so kann sie die Wahl nur 
annehmen, wenn sie der Wahlleitung nachweist, dass 
sie die zur Beendigung des Beamten- oder Arbeitneh-
merverhältnisses erforderliche Erklärung abgegeben hat. 
2Weist sie dies vor Ablauf der Frist zur Annahme der 
Wahl nach dem Niedersächsischen Kommunalwahlge-
setz nicht nach, so gilt die Wahl als abgelehnt. 3Die Be-
endigung des Beamten- oder Arbeitnehmerverhältnisses 
ist der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptver-
waltungsbeamten spätestens vier Monate nach Annah-
me der Wahl nachzuweisen. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten 
entsprechend bei einem Nachrücken als Ersatzperson. 
5Stellt die Wahlleitung nachträglich fest, dass eine Per-
son die Wahl angenommen hat, obwohl sie nach den 
Absätzen 1 und 2 nicht Abgeordnete der Vertretung sein 
darf, so scheidet sie einen Monat, nachdem die Feststel-
lung ihr zugestellt worden ist, aus der Vertretung aus. 
6Die Wahlleitung stellt den Verlust des Sitzes fest. 7Satz 
5 gilt nicht, wenn die Person innerhalb der Monatsfrist 
nachweist, dass sie das Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
beendet hat. 

 (3) 1Wird eine Person gewählt, die nicht Abgeord-
nete __________ sein darf, so kann sie die Wahl nur 
annehmen, wenn sie der Wahlleitung nachweist, dass 
sie die zur Beendigung des Beamten- oder Arbeitneh-
merverhältnisses erforderliche Erklärung abgegeben hat. 
2Weist sie dies vor Ablauf der Frist zur Annahme der 
Wahl nach dem Niedersächsischen Kommunalwahlge-
setz nicht nach, so gilt die Wahl als abgelehnt. 3Die Be-
endigung des Beamten- oder Arbeitnehmerverhältnisses 
ist der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptver-
waltungsbeamten spätestens vier Monate nach Annah-
me der Wahl nachzuweisen. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten 
entsprechend bei einem Nachrücken als Ersatzperson. 
5Stellt die Wahlleitung nachträglich fest, dass eine Per-
son die Wahl angenommen hat, obwohl sie nach den 
Absätzen 1 und 2 nicht Abgeordnete __________ sein 
darf, so scheidet sie einen Monat, nachdem ihr die 
Feststellung zugestellt worden ist, aus der Vertretung 
aus. 6Die Wahlleitung stellt den Verlust des Sitzes fest. 
7Satz 5 gilt nicht, wenn die Person innerhalb der Monats-
frist nachweist, dass sie das Dienst- oder Arbeitsverhält-
nis beendet hat. 

  
§ 51 § 51 

Sitzerwerb unverändert 
  

 1Die Abgeordneten erwerben ihren Sitz in der Ver-
tretung mit der Annahme der Wahl, frühestens jedoch 
mit dem Beginn der Wahlperiode. 2Bei einer nicht im ge-
samten Wahlgebiet durchgeführten Nachwahl oder bei 
einer Wiederholungswahl sowie beim Nachrücken als 
Ersatzperson beginnt die Mitgliedschaft frühestens mit 
der Feststellung nach § 52 Abs. 2.  

 

  

36 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/3110 
 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/2510 

 
Empfehlungen des Ausschusses für Inneres und Sport 
 

 
 

§ 52 § 52 
Sitzverlust Sitzverlust 

  
 (1) 1Die Abgeordneten verlieren ihren Sitz in der 
Vertretung durch 

 (1) 1Die Abgeordneten verlieren ihren Sitz in der 
Vertretung durch 

  
1. schriftliche Verzichtserklärung gegenüber der 

Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwal-
tungsbeamten, 

1. unverändert 

  
2. Verlust der Wählbarkeit oder durch nachträgliche 

Feststellung ihres Fehlens zur Zeit der Wahl, 
2. unverändert 

  
3. Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Partei 

nach Maßgabe des Absatzes 3, 
3. unverändert 

  
4. Berichtigung des Wahlergebnisses oder durch sei-

ne Neufeststellung aufgrund einer Nachwahl oder 
Wiederholungswahl nach Maßgabe des Nieder-
sächsischen Kommunalwahlgesetzes, 

4. unverändert 

  
5. eine Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren, 

nach der die Wahl der Vertretung oder die Wahl 
der oder des Abgeordneten der Vertretung ungültig 
ist, 

5. eine Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren, 
nach der die Wahl der Vertretung oder die Wahl 
der oder des Abgeordneten __________ ungültig 
ist, 

  
6. Wegfall der Gründe für das Nachrücken als Ersatz-

person, 
6. unverändert 

  
7. Ablauf der Frist gemäß § 50 Abs. 3 Satz 3 oder 5, 

wenn der nach diesen Vorschriften erforderliche 
Nachweis nicht geführt ist, oder 

7. unverändert 

  
8. Verwendung im Beamten- oder Arbeitnehmerver-

hältnis, wenn die Mitgliedschaft in der Vertretung 
nach § 50 mit dem Amt oder Aufgabenkreis der 
Person unvereinbar ist und nicht innerhalb von vier 
Monaten nachgewiesen wird, dass das Dienst- 
oder Arbeitnehmerverhältnis beendet ist. 

8. Verwendung im Beamten- oder Arbeitnehmerver-
hältnis nach Annahme der Wahl, wenn die Mit-
gliedschaft in der Vertretung nach § 50 mit dem 
Amt oder Aufgabenkreis der Person unvereinbar ist 
und nicht innerhalb von vier Monaten nachgewie-
sen wird, dass das Dienst- oder Arbeitnehmerver-
hältnis beendet ist. 

  

2Für die Verzichtserklärung nach Satz 1 Nr. 1 ist die 
elektronische Form unzulässig. 3Die Verzichtserklärung 
nach Satz 1 Nr. 1 kann nicht widerrufen werden. 

2____ Die Verzichtserklärung nach Satz 1 Nr. 1 darf 
nicht in elektronischer Form abgegeben und nicht wi-
derrufen werden. 3__________ 

  
 (2) Die Vertretung stellt zu Beginn der nächsten 
Sitzung fest, ob eine der Voraussetzungen nach Absatz 
1 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 und 6 bis 8 vorliegt; der oder dem 
Betroffenen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Wird eine Partei oder die Teilorganisation einer 
Partei durch das Bundesverfassungsgericht gemäß Arti-
kel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 

 (3) 1Wird eine Partei oder die Teilorganisation einer 
Partei durch das Bundesverfassungsgericht gemäß Arti-
kel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
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Deutschland für verfassungswidrig erklärt, so verlieren 
diejenigen Abgeordneten der Vertretung ihren Sitz, die 
aufgrund eines Wahlvorschlags dieser Partei oder Teil-
organisation gewählt worden sind. 2Dies gilt auch für die-
jenigen Abgeordneten der Vertretung, die dieser Partei 
oder Teilorganisation zum Zeitpunkt der Verkündung der 
Entscheidung angehört haben. 

Deutschland für verfassungswidrig erklärt, so verlieren 
diejenigen Abgeordneten __________ ihren Sitz, die 
aufgrund eines Wahlvorschlags dieser Partei oder Teil-
organisation gewählt worden sind. 2Dies gilt auch für die-
jenigen Abgeordneten __________, die dieser Partei 
oder Teilorganisation zum Zeitpunkt der Verkündung der 
Entscheidung angehört haben. 

  
§ 53 § 53 

Ruhen der Mitgliedschaft in der Vertretung unverändert 
  

 1Wird gegen Abgeordnete der Vertretung wegen 
eines Verbrechens die öffentliche Klage erhoben, so ruht 
ihre Mitgliedschaft in der Vertretung bis zur rechtskräfti-
gen Entscheidung. 2Die oder der Abgeordnete der Ver-
tretung ist verpflichtet, der Hauptverwaltungsbeamtin 
oder dem Hauptverwaltungsbeamten unverzüglich mit-
zuteilen, dass Klage erhoben wurde.  

 

  
§ 54 § 54 

Rechtsstellung der Abgeordneten der Vertretung Rechtsstellung der Mitglieder der Vertretung 
  
 (1) 1Die Abgeordneten der Vertretung üben ihre Tä-
tigkeit im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur 
durch Rücksicht auf das öffentliche Wohl geleiteten 
Überzeugung aus. 2Sie sind nicht an Verpflichtungen 
gebunden, durch die die Freiheit ihrer Entschließung be-
schränkt wird.  

 (1) 1Die Mitglieder der Vertretung üben ihre Tätig-
keit im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch 
Rücksicht auf das öffentliche Wohl geleiteten Überzeu-
gung aus. 2Sie sind nicht an Verpflichtungen gebunden, 
durch die die Freiheit ihrer Entschließung als Mitglieder 
der Vertretung beschränkt wird.  

  
 (2) 1Niemand darf gehindert werden, das Amt einer 
oder eines Abgeordneten der Vertretung zu übernehmen 
und auszuüben. 2Es ist unzulässig, Abgeordnete der 
Vertretung wegen ihrer Mitgliedschaft aus einem Dienst- 
oder Arbeitsverhältnis zu entlassen oder ihnen zu kündi-
gen. 3Den Abgeordneten der Vertretung ist die für ihre 
Tätigkeit notwendige freie Zeit zu gewähren. 4Ihnen ist 
darüber hinaus in jeder Wahlperiode bis zu fünf Ar-
beitstage Urlaub zu gewähren, damit sie an Fortbil-
dungsveranstaltungen teilnehmen können, die im Zu-
sammenhang mit dem Amt der Abgeordneten der Ver-
tretung stehen 5Für die Zeit dieses Urlaubs haben die 
Abgeordneten der Vertretung keinen Anspruch auf Lohn 
oder Gehalt; entsteht ihnen hieraus ein Verdienstausfall, 
so hat die Kommune diesen bis zu einem Höchstbetrag 
zu ersetzen, der durch Satzung festzulegen ist. 6Sind die 
Abgeordneten der Vertretung einer Gemeinde zugleich 
auch Abgeordnete der Vertretung einer Samtgemeinde, 
eines Landkreises oder der Region Hannover, so ent-
steht der Anspruch auf Urlaub nach Satz 4 in jeder 
Wahlperiode nur einmal. 

 (2) 1Niemand darf gehindert werden, das Amt ei-
nes Mitglieds der Vertretung zu übernehmen und aus-
zuüben. 2Es ist unzulässig, Abgeordnete __________ 
wegen ihrer Mitgliedschaft aus einem Dienst- oder Ar-
beitsverhältnis zu entlassen oder ihnen zu kündigen. 
3Den Abgeordneten __________ ist die für ihre Tätigkeit 
notwendige freie Zeit zu gewähren. 4Ihnen ist darüber 
hinaus in jeder Wahlperiode bis zu fünf Arbeitstage Ur-
laub zu gewähren, damit sie an Fortbildungsveranstal-
tungen teilnehmen können, die im Zusammenhang mit 
dem Amt der oder des Abgeordneten __________ ste-
hen. 5Für die Zeit dieses Urlaubs haben die Abgeordne-
ten __________ gegen die Kommune Anspruch auf 
Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls bis zu 
einem durch Satzung festzulegenden Höchstbetrag. 
6Sind die Abgeordneten __________ einer Gemeinde 
zugleich auch Abgeordnete __________ einer Samtge-
meinde, eines Landkreises oder der Region Hannover, 
so entsteht der Anspruch auf Urlaub nach Satz 4 in jeder 
Wahlperiode nur einmal. 

  
 (3) Die Vorschriften der §§ 40, 41, 42 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 sowie § 43 sind auf die Abgeordneten der 
Vertretung anzuwenden. 

 (3) Die Vorschriften der §§ 40, 41, 42 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 sowie des § 43 sind auf die Abgeordneten 
__________ anzuwenden. 
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 (4) Verletzen Abgeordnete der Vertretung vorsätz-
lich oder grob fahrlässig ihre Pflichten und verstoßen sie 
insbesondere gegen die ihnen in den §§ 40 bis 42 aufer-
legten Verpflichtungen, so haben sie der Kommune den 
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

 (4) Verletzen Abgeordnete __________ vorsätzlich 
oder grob fahrlässig ihre Pflichten, ____ verstoßen sie 
insbesondere gegen die ihnen in den §§ 40 bis 42 aufer-
legten Verpflichtungen, so haben sie der Kommune den 
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

  
§ 55 § 55 

Entschädigung der Abgeordneten der Vertretung Entschädigung der Abgeordneten __________ 
  
 (1) 1Die Abgeordneten der Vertretung haben An-
spruch auf Zahlung einer Entschädigung nach Maßgabe 
des § 44 Abs. 1 und 3. 2Selbständig Tätigen kann der 
Nachweis des Verdienstausfalls erleichtert werden. 3Die 
Entschädigung kann nach Maßgabe einer Satzung ganz 
oder teilweise pauschal gewährt und dabei ganz oder 
teilweise als Sitzungsgeld gezahlt sowie für besondere 
Funktionen erhöht werden; sie muss angemessen sein.  

 (1) 1Die Abgeordneten __________ haben An-
spruch auf Zahlung einer Entschädigung nach Maßgabe 
des § 44 Abs. 1 und 3. 2Selbständig Tätigen kann der 
Nachweis des Verdienstausfalls erleichtert werden. 3Die 
Entschädigung kann nach Maßgabe einer Satzung ganz 
oder teilweise pauschal gewährt und dabei ganz oder 
teilweise als Sitzungsgeld gezahlt sowie für besondere 
Funktionen erhöht werden; sie muss angemessen sein.  

  
 (2) 1Das für Inneres zuständige Ministerium beruft 
jeweils vor dem Ende einer allgemeinen Wahlperiode 
sachverständige Personen in eine Kommission, die bis 
zum Beginn der neuen Wahlperiode Empfehlungen zur 
Ausgestaltung und Höhe der Entschädigung nach Ab-
satz 1 gibt. 2Die Empfehlungen sind von dem für Inneres 
zuständigen Ministerium zu veröffentlichen. 3Die Mitglie-
der der Kommission haben Anspruch auf Ersatz ihrer 
Auslagen und des Verdienstausfalls nach Maßgabe der 
Abschnitte 2 und 5 des Justizvergütungs- und  
-entschädigungsgesetzes. 

 (2) unverändert 

  
§ 56 § 56 

Antragsrecht, Auskunftsrecht Antragsrecht, Auskunftsrecht 
  

 1Jedes Mitglied der Vertretung hat das Recht, in 
der Vertretung und in den Ausschüssen, denen es an-
gehört, Anträge zu stellen; die Unterstützung durch an-
dere Mitglieder der Vertretung ist dazu nicht erforderlich. 
2Zur eigenen Unterrichtung kann jede oder jeder Abge-
ordnete der Vertretung von der Hauptverwaltungsbeam-
tin oder dem Hauptverwaltungsbeamten Auskünfte in al-
len Angelegenheiten der Kommune verlangen; dies gilt 
nicht für Angelegenheiten, die der Geheimhaltung unter-
liegen (§ 6 Abs. 3 Satz 1).  

 1Jedes Mitglied der Vertretung hat das Recht, in 
der Vertretung und in den Ausschüssen, denen es an-
gehört, Anträge zu stellen; die Unterstützung durch an-
dere Mitglieder der Vertretung ist dazu nicht erforderlich. 
2Zur eigenen Unterrichtung kann jede oder jeder Abge-
ordnete __________ von der Hauptverwaltungsbeamtin 
oder dem Hauptverwaltungsbeamten Auskünfte in allen 
Angelegenheiten der Kommune verlangen; dies gilt nicht 
für Angelegenheiten, die der Geheimhaltung unterliegen 
(§ 6 Abs. 3 Satz 1).  

  
§ 57 § 57 

Fraktionen und Gruppen Fraktionen und Gruppen 
  
 (1) Zwei oder mehr Abgeordnete der Vertretung 
können sich zu einer Fraktion oder Gruppe zusammen-
schließen. 

 (1) Zwei oder mehr Abgeordnete __________ kön-
nen sich zu einer Fraktion oder Gruppe zusammen-
schließen. 
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 (2) 1Fraktionen und Gruppen wirken bei der Wil-
lensbildung und Entscheidungsfindung in der Vertretung, 
im Hauptausschuss und in den Ausschüssen mit. 2Ihre 
innere Ordnung muss demokratischen und rechtsstaatli-
chen Grundsätzen entsprechen. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Die Kommune kann den Fraktionen und Grup-
pen Zuwendungen zu den Sach- und Personalkosten für 
die Geschäftsführung gewähren; zu diesen Kosten zäh-
len auch Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in An-
gelegenheiten der Kommune. 2Die Verwendung der Zu-
wendungen ist in einfacher Form nachzuweisen. 

 (3) 1Die Kommune kann den Fraktionen und Grup-
pen Zuwendungen zu den Sach- und Personalkosten für 
die Geschäftsführung gewähren; zu diesen Kosten zäh-
len auch die Aufwendungen der Fraktionen oder 
Gruppen aus einer öffentlichen Darstellung ihrer 
Auffassungen in den Angelegenheiten der Kommune. 
2Die Verwendung der Zuwendungen ist in einfacher 
Form nachzuweisen. 

  
 (4) Soweit personenbezogene Daten an die Abge-
ordneten der Vertretung oder an Mitglieder eines Stadt-
bezirksrates oder Ortsrates übermittelt werden dürfen, 
ist es zulässig, diese Daten auch an von der Hauptver-
waltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten 
zur Verschwiegenheit verpflichtete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Fraktionen und Gruppen zu übermitteln. 

 (4) Soweit personenbezogene Daten an die Abge-
ordneten __________ oder an Mitglieder eines Stadtbe-
zirksrates oder Ortsrates übermittelt werden dürfen, ist 
es zulässig, diese Daten auch an von der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten zur 
Verschwiegenheit verpflichtete Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Fraktionen und Gruppen zu übermitteln. 

  
 (5) Einzelheiten über die Bildung der Fraktionen 
und Gruppen sowie über deren Rechte und Pflichten re-
gelt die Geschäftsordnung. 

 (5) unverändert 

  
§ 58 § 58 

Zuständigkeit der Vertretung Zuständigkeit der Vertretung 
  
 (1) Die Vertretung beschließt ausschließlich über  (1) Die Vertretung beschließt ausschließlich über 
  
  1. die grundlegenden Ziele der Entwicklung der 

Kommune, 
  1. unverändert 

  
  2. Richtlinien, nach denen die Verwaltung geführt 

werden soll, 
  2. unverändert 

  
  3. den Namen, eine Bezeichnung, das Wappen, die 

Flagge und das Dienstsiegel der Kommune, 
  3. unverändert 

  
  4. Gebietsänderungen und den Abschluss von Ge-

bietsänderungsverträgen, 
  4. unverändert 

  
  5. Satzungen und Verordnungen,   5. unverändert 
  
  6. die Verleihung und Entziehung von Ehrenbezeich-

nungen, 
  6. unverändert 

  
  7. die Festsetzung öffentlicher Abgaben (Gebühren, 

Beiträge und Steuern) und Umlagen, 
  7. die Erhebung öffentlicher Abgaben (Gebühren, 

Beiträge und Steuern) und Umlagen, 
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  8. die Festsetzung allgemeiner privatrechtlicher Ent-

gelte, es sei denn, dass deren jährliches Aufkom-
men einen in der Hauptsatzung festgesetzten Be-
trag voraussichtlich nicht übersteigt, 

  8. die Festlegung allgemeiner privatrechtlicher Ent-
gelte, es sei denn, dass deren jährliches Aufkom-
men einen in der Hauptsatzung festgesetzten Be-
trag voraussichtlich nicht übersteigt, 

  
  9. die Haushaltssatzung, das Haushaltssicherungs-

konzept, über- und außerplanmäßige Aufwendun-
gen, Auszahlungen und Verpflichtungen nach 
Maßgabe der §§ 116 und 118 sowie über das In-
vestitionsprogramm, 

  9. unverändert 

  
10. den Jahresabschluss, den konsolidierten Gesamt-

abschluss, die Zuführung zu Überschussrücklagen 
(§ 122 Abs. 1 Satz 1) und die Entlastung der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwal-
tungsbeamten, 

10. unverändert 

  
11. die Errichtung, Gründung, Übernahme, wesentliche 

Erweiterung, teilweise oder vollständige Veräuße-
rung, Aufhebung oder Auflösung von Unterneh-
men, von kommunalen Anstalten und von Einrich-
tungen im Rahmen des Wirtschaftsrechts, insbe-
sondere von Eigenbetrieben, von Gesellschaften 
und von anderen Vereinigungen in einer Rechts-
form des privaten Rechts, sowie über die Wirt-
schaftsführung von Einrichtungen als Eigenbetriebe 
oder als selbständige Einrichtungen im Sinne von 
§ 140, 

11. unverändert 

  
12. die Beteiligung an Gesellschaften und anderen 

Vereinigungen in einer Rechtsform des privaten 
Rechts sowie die Änderung der Beteiligungsver-
hältnisse,  

12. unverändert 

  
13. die Verpachtung von Unternehmen und Einrichtun-

gen der Kommune oder solchen, an denen die 
Kommune beteiligt ist, die Übertragung der Be-
triebsführung dieser Unternehmen und Einrichtun-
gen auf Dritte sowie den Abschluss von sonstigen 
Rechtsgeschäften im Sinne von § 149, 

13. unverändert 

  
14. die Verfügung über Vermögen der Kommune, ins-

besondere Schenkungen und Darlehen, die Veräu-
ßerung oder Belastung von Grundstücken und die 
Veräußerung von Anteilen an einem Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit, ausgenommen 
Rechtsgeschäfte, deren Vermögenswert eine von 
der Hauptsatzung bestimmte Höhe nicht übersteigt, 

14. unverändert 

  
15. Richtlinien für die Aufnahme von Krediten (§ 119 

Abs. 1 Satz 2), 
15. unverändert 
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16. die Übernahme von Bürgschaften, die Gewährleis-

tung für Dritte, die Bestellung von Sicherheiten für 
Dritte sowie diejenigen Rechtsgeschäfte, die den 
vorgenannten Verpflichtungen oder der Aufnahme 
von Krediten wirtschaftlich gleichstehen, es sei 
denn, dass das Rechtsgeschäft einen in der 
Hauptsatzung bestimmten Betrag nicht übersteigt, 
oder zu den Rechtsgeschäften der laufenden Ver-
waltung gehört, 

16. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss 
von Gewährverträgen, die Bestellung von Sicher-
heiten für Dritte sowie diejenigen Rechtsgeschäfte, 
die den vorgenannten Verpflichtungen oder der 
Aufnahme von Krediten wirtschaftlich gleichstehen, 
es sei denn, dass das Rechtsgeschäft einen in der 
Hauptsatzung bestimmten Betrag nicht übersteigt, 
oder zu den Rechtsgeschäften der laufenden Ver-
waltung gehört, 

  
17. die Mitgliedschaft in kommunalen Zusammen-

schlüssen, die Änderung der Beteiligungsverhält-
nisse an gemeinsamen kommunalen Anstalten und 
den Abschluss von Zweckvereinbarungen, wenn 
die Zweckvereinbarungen Aufgabenübertragungen 
zum Inhalt haben, 

17. unverändert 

  
18. die Errichtung, Zusammenlegung und Aufhebung 

von Stiftungen, die Änderung des Stiftungszwecks 
sowie die Verwendung des Stiftungsvermögens, es 
sei denn, dass das von der Entscheidung betroffe-
ne Stiftungsvermögen einen in der Hauptsatzung 
bestimmten Betrag nicht übersteigt, 

18. unverändert 

  
19. die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine ge-

setzliche Verpflichtung besteht, und 
19. unverändert 

  
20. Verträge der Kommune mit Mitgliedern der Vertre-

tung, sonstigen Mitgliedern von Ausschüssen, von 
Stadtbezirksräten und von Ortsräten oder mit der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwal-
tungsbeamten, es sei denn, dass es sich um Ver-
träge aufgrund einer förmlichen Ausschreibung 
oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung, de-
ren Vermögenswert einen in der Hauptsatzung be-
stimmten Betrag nicht übersteigt handelt. 

20. unverändert 

  
 (2) 1Der Rat ist über Absatz 1 hinaus ausschließlich 
zuständig für  

 (2) 1Der Rat ist über Absatz 1 hinaus ausschließlich 
zuständig für  

  
  1. die Benennung von Gemeindeteilen, Straßen und 

Plätzen, es sei denn, dass die Straßen und Plätze 
ausschließlich in einer Ortschaft, für die ein Ortsrat 
gewählt wurde, oder in einem Stadtbezirk gelegen 
sind, 

  1. unverändert 

  
  2. die abschließende Entscheidung über die Aufstel-

lung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von 
Bauleitplänen, 

  2. unverändert 

  
  3. die Verleihung und Entziehung des Ehrenbürger-

rechts und, 
  3. unverändert 
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  4. die Umwandlung von Gemeindegliedervermögen in 

freies Gemeindevermögen sowie die Veränderung 
der Nutzungsrechte an Gemeindegliedervermögen. 

  4. unverändert 

  
2Satz 1 Nr. 2 ist in Samtgemeinden für Flächennut-
zungspläne entsprechend anzuwenden. 

2__________ In Samtgemeinden ist für die Aufstellung, 
Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächen-
nutzungsplänen der Samtgemeinderat zuständig. 

  
 (3) 1Die Vertretung beschließt über Angelegenhei-
ten, für die der Hauptausschuss, ein Ausschuss nach 
§ 76 Abs. 3, der Betriebsausschuss oder nach § 84 
Abs. 1 Nr. 7 die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte zuständig ist, wenn sie sich im 
Einzelfall die Beschlussfassung vorbehalten hat. 2In der 
Hauptsatzung kann sich die Vertretung die Beschluss-
fassung auch für bestimmte Gruppen solcher Angele-
genheiten vorbehalten. 3Die Vertretung kann über die in 
Satz 1 genannten Angelegenheiten ferner dann be-
schließen, wenn sie ihr vom Hauptausschuss oder ei-
nem Ausschuss nach § 76 Abs. 3 zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden. 

 (3) unverändert 

  
 (4) 1Die Vertretung überwacht die Durchführung ih-
rer Beschlüsse sowie den sonstigen Ablauf der Verwal-
tungsangelegenheiten. 2Sie kann zu diesem Zweck vom 
Hauptausschuss und von der Hauptverwaltungsbeamtin 
oder dem Hauptverwaltungsbeamten die erforderlichen 
Auskünfte verlangen. 3Wenn ein Viertel der Mitglieder 
der Vertretung oder eine Fraktion oder Gruppe dies ver-
langt, ist einzelnen Abgeordneten der Vertretung Ein-
sicht in die Akten zu gewähren. 4Diese Rechte gelten 
nicht für Angelegenheiten, die der Geheimhaltung unter-
liegen (§ 6 Abs. 3 Satz 1). 

 (4) 1Die Vertretung überwacht die Durchführung ih-
rer Beschlüsse sowie den sonstigen Ablauf der Verwal-
tungsangelegenheiten. 2Sie kann zu diesem Zweck vom 
Hauptausschuss und von der Hauptverwaltungsbeamtin 
oder dem Hauptverwaltungsbeamten die erforderlichen 
Auskünfte verlangen. 3Wenn ein Viertel der Mitglieder 
der Vertretung oder eine Fraktion oder Gruppe dies ver-
langt, ist einzelnen Abgeordneten __________ Einsicht 
in die Akten zu gewähren. 4Diese Rechte gelten nicht für 
Angelegenheiten, die der Geheimhaltung unterliegen 
(§ 6 Abs. 3 Satz 1). 

  
 (5) Die Vertretung kann Befugnisse, die ihr nach 
Absatz 4 zustehen, auf den Hauptausschuss übertragen. 

 (5) unverändert 

  
§ 59 § 59 

Einberufung der Vertretung Einberufung der Vertretung 
  
 (1) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte lädt die Abgeordneten der Vertre-
tung unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich oder 
durch ein elektronisches Dokument. 2Einzelheiten regelt 
die Geschäftsordnung.  

 (1) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte lädt die Abgeordneten __________ 
unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich oder durch 
ein elektronisches Dokument. 2Einzelheiten regelt die 
Geschäftsordnung.  

  
 (2) 1Die erste Sitzung findet innerhalb eines Monats 
nach Beginn der Wahlperiode statt; zu ihr kann bereits 
vor Beginn der Wahlperiode geladen werden. 2Die La-
dungsfrist für die erste Sitzung beträgt eine Woche. 
3Danach wird die Vertretung einberufen, sooft es die 
Geschäftslage erfordert. 3Die Hauptverwaltungsbeamtin 
oder der Hauptverwaltungsbeamte hat die Vertretung 
unverzüglich einzuberufen, wenn 

 (2) 1Die erste Sitzung findet innerhalb eines Monats 
nach Beginn der Wahlperiode statt; zu ihr kann bereits 
vor Beginn der Wahlperiode geladen werden. 2Die La-
dungsfrist für die erste Sitzung beträgt eine Woche. 
3Danach wird die Vertretung einberufen, sooft es die 
Geschäftslage erfordert. 3Die Hauptverwaltungsbeamtin 
oder der Hauptverwaltungsbeamte hat die Vertretung 
unverzüglich einzuberufen, wenn 
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1. ein Drittel der Mitglieder der Vertretung oder der 

Hauptausschuss dies unter Angabe des Bera-
tungsgegenstands verlangt oder 

1. unverändert 

  
2. die letzte Sitzung der Vertretung länger als drei 

Monate zurückliegt und eine Abgeordnete oder ein 
Abgeordneter der Vertretung die Einberufung unter 
Angabe des Beratungsgegenstands verlangt. 

2. die letzte Sitzung der Vertretung länger als drei 
Monate zurückliegt und eine Abgeordnete oder ein 
Abgeordneter __________ die Einberufung unter 
Angabe des Beratungsgegenstands verlangt. 

  
 (3) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte stellt die Tagesordnung im Beneh-
men mit der oder dem Vorsitzenden der Vertretung auf; 
die oder der Vorsitzende der Vertretung kann verlangen, 
dass die Tagesordnung um einen Beratungsgegenstand 
ergänzt wird. 2Die Tagesordnung für die erste Sitzung in 
der Wahlperiode stellt die Hauptverwaltungsbeamtin 
oder der Hauptverwaltungsbeamte allein auf. 3Wird die 
Tagesordnung von einer ehrenamtlichen Stellvertreterin 
oder einem ehrenamtlichen Stellvertreter aufgestellt, so 
ist das Benehmen mit der allgemeinen Stellvertreterin 
oder dem allgemeinen Stellvertreter herzustellen; diese 
oder dieser kann verlangen, dass ein bestimmter Bera-
tungsgegenstand auf die Tagesordnung gesetzt wird. 4In 
dringenden Fällen kann die Tagesordnung zu Sitzungs-
beginn durch Beschluss erweitert werden; dafür ist eine 
Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der Vertretung erfor-
derlich. 

 (3) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte stellt die Tagesordnung im Beneh-
men mit der oder dem Vorsitzenden der Vertretung auf; 
die oder der Vorsitzende __________ kann verlangen, 
dass die Tagesordnung um einen Beratungsgegenstand 
ergänzt wird. 2Die Tagesordnung für die erste Sitzung in 
der Wahlperiode stellt die Hauptverwaltungsbeamtin 
oder der Hauptverwaltungsbeamte allein auf. 2/1Die oder 
der Vorsitzende vertritt die Hauptverwaltungsbeam-
tin oder den Hauptverwaltungsbeamten bei der Ein-
berufung der Vertretung einschließlich der Aufstel-
lung der Tagesordnung. 3Stellt die oder der Vorsit-
zende die Tagesordnung auf, so ist das Benehmen mit 
der allgemeinen Stellvertreterin oder dem allgemeinen 
Stellvertreter der Hauptverwaltungsbeamtin oder des 
Hauptverwaltungsbeamten herzustellen; diese oder 
dieser kann verlangen, dass ein bestimmter Beratungs-
gegenstand auf die Tagesordnung gesetzt wird. 4In drin-
genden Fällen kann die Tagesordnung zu Sitzungsbe-
ginn durch Beschluss erweitert werden; dafür ist eine 
Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der Vertretung erfor-
derlich. 

  
 (4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der 
Vertretung sind ortsüblich bekannt zu machen, es sei 
denn, dass die Vertretung zu einer nicht öffentlichen Sit-
zung einberufen wird.  

 (4) unverändert 

  
§ 60 § 60 

Verpflichtung der Abgeordneten der Vertretung Verpflichtung der Abgeordneten __________ 
  

 1Zu Beginn der ersten Sitzung nach der Wahl wer-
den die Abgeordneten der Vertretung von der Hauptver-
waltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten 
förmlich verpflichtet, ihre Aufgaben nach bestem Wissen 
und Gewissen unparteiisch wahrzunehmen und die Ge-
setze zu beachten. 2Ist keine Hauptverwaltungsbeamtin 
und kein Hauptverwaltungsbeamter im Amt, so wird die 
Verpflichtung von der oder dem ältesten anwesenden 
und hierzu bereiten Abgeordneten der Vertretung vorge-
nommen. 

 1Zu Beginn der ersten Sitzung nach der Wahl wer-
den die Abgeordneten __________ von der Hauptver-
waltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten 
förmlich verpflichtet, ihre Aufgaben nach bestem Wissen 
und Gewissen unparteiisch wahrzunehmen und die Ge-
setze zu beachten. 2Ist keine Hauptverwaltungsbeamtin 
und kein Hauptverwaltungsbeamter im Amt, so wird die 
Verpflichtung von der oder dem ältesten anwesenden 
und hierzu bereiten Abgeordneten __________ vorge-
nommen. 

44 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/3110 
 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/2510 

 
Empfehlungen des Ausschusses für Inneres und Sport 
 

 
 
  

§ 61 § 61 
Wahl der oder des Vorsitzenden Wahl der oder des Vorsitzenden 

  
 (1) 1Nach der Verpflichtung der Abgeordneten der 
Vertretung wählt die Vertretung in ihrer ersten Sitzung 
aus der Mitte der Abgeordneten der Vertretung ihre Vor-
sitzende oder ihren Vorsitzenden für die Dauer der 
Wahlperiode. 2Die Wahl wird von dem ältesten anwe-
senden und hierzu bereiten Mitglied geleitet. 3Die Vertre-
tung beschließt ferner über die Stellvertretung der oder 
des Vorsitzenden.  

 (1) 1Nach der Verpflichtung der Abgeordneten 
__________ wählt die Vertretung in ihrer ersten Sitzung 
aus der Mitte der Abgeordneten __________ ihre Vorsit-
zende oder ihren Vorsitzenden für die Dauer der Wahl-
periode. 2Die Wahl wird von dem ältesten anwesenden 
und hierzu bereiten Mitglied geleitet. 3Die Vertretung be-
schließt ferner über die Stellvertretung der oder des Vor-
sitzenden.  

  
 (2) Die oder der Vorsitzende kann durch Beschluss 
der Mehrheit der Mitglieder der Vertretung abberufen 
werden. 

 (2) unverändert 

  
§ 62 § 62 

Einwohnerfragestunde, Anhörung unverändert 
  
 (1) Die Vertretung kann bei öffentlichen Sitzungen 
Einwohnerinnen und Einwohnern ermöglichen, Fragen 
zu Beratungsgegenständen und anderen Angelegenhei-
ten der Kommune zu stellen.  

 

  
 (2) Die Vertretung kann beschließen, anwesende 
Sachverständige und anwesende Einwohnerinnen und 
Einwohner einschließlich der nach § 41 von der Mitwir-
kung ausgeschlossenen Personen zum Gegenstand der 
Beratung zu hören. 

 

  
 (3) Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung.  
  

§ 63 § 63 
Ordnung in den Sitzungen Ordnung in den Sitzungen 

  
 (1) Die oder der Vorsitzende leitet die Verhandlun-
gen, eröffnet und schließt die Sitzungen, sorgt für die 
Aufrechterhaltung der Ordnung und übt das Hausrecht 
aus. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die oder der Vorsitzende kann ein Mitglied der 
Vertretung bei ungebührlichem oder wiederholt ord-
nungswidrigem Verhalten von der Sitzung ausschließen. 
2Auf Antrag des ausgeschlossenen Mitglieds stellt die 
Vertretung in ihrer nächsten Sitzung fest, ob der Aus-
schluss berechtigt war. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Die Vertretung kann ein Mitglied, das sich grob 
ungebührlich verhält oder wiederholt gegen Anordnun-
gen verstößt, die zur Aufrechterhaltung der Ordnung er-
lassen wurden, mit der Mehrheit ihrer Mitglieder von der 
Mitarbeit in der Vertretung und ihren Ausschüssen aus-
schließen. 2Der Ausschluss kann nur auf bestimmte Zeit, 

 (3) 1Die Vertretung kann ein Mitglied, das sich 
schuldhaft grob ungebührlich verhält oder schuldhaft 
wiederholt gegen Anordnungen verstößt, die zur Auf-
rechterhaltung der Ordnung erlassen wurden, mit der 
Mehrheit ihrer Mitglieder von der Mitarbeit in der Vertre-
tung und ihren Ausschüssen ausschließen. 2Der Aus-
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höchstens jedoch für sechs Monate, erfolgen.  schluss kann nur auf bestimmte Zeit, höchstens jedoch 

für sechs Monate, erfolgen. 
  

§ 64 § 64 
Öffentlichkeit der Sitzungen unverändert 

  

 1Die Sitzungen der Vertretung sind öffentlich, so-
weit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interes-
sen Einzelner den Ausschluss der Öffentlichkeit erfor-
dern. 2Über einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlich-
keit wird in nicht öffentlicher Sitzung beraten und ent-
schieden; wenn keine Beratung erforderlich ist, kann in 
öffentlicher Sitzung entschieden werden. 

 

  
§ 65 § 65 

Beschlussfähigkeit unverändert 
  
 (1) 1Die Vertretung ist beschlussfähig, wenn nach 
ordnungsgemäßer Einberufung die Mehrheit ihrer Mit-
glieder anwesend ist oder wenn alle Mitglieder anwe-
send sind und keines eine Verletzung der Vorschriften 
über die Einberufung der Vertretung rügt. 2Die oder der 
Vorsitzende stellt zu Beginn der Sitzung fest, ob die Ver-
tretung beschlussfähig ist. 3Die Vertretung gilt, auch 
wenn sich die Zahl der anwesenden Mitglieder der Ver-
tretung im Laufe der Sitzung verringert, so lange als be-
schlussfähig, wie die Beschlussfähigkeit nicht angezwei-
felt wird.  

 

  
 (2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfä-
higkeit der Vertretung zurückgestellt worden und wird die 
Vertretung zur Verhandlung über den gleichen Gegens-
tand zum zweiten Mal einberufen, so ist sie dann ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder be-
schlussfähig, wenn darauf in der Ladung zur zweiten 
Sitzung ausdrücklich hingewiesen worden ist. 

 

  
 (3) Besteht bei mehr als der Hälfte der Mitglieder 
der Vertretung ein gesetzlicher Grund, der ihre Mitwir-
kung ausschließt, so ist die Vertretung ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig; 
ihre Beschlüsse bedürfen in diesem Fall der Genehmi-
gung der Kommunalaufsichtsbehörde. 

 

  
§ 66 § 66 

Abstimmung unverändert 
  
 (1) 1Beschlüsse werden mit der Mehrheit der auf Ja 
oder Nein lautenden Stimmen gefasst, soweit durch Ge-
setz oder in Angelegenheiten des Verfahrens durch die 
Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt ist. 2Bei 
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
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 (2) Es wird offen abgestimmt, soweit in der Ge-
schäftsordnung nichts anderes geregelt ist.  

 

  
§ 67 § 67 

Wahlen unverändert 
  

 1Gewählt wird schriftlich; steht nur eine Person zur 
Wahl, wird durch Zuruf oder Handzeichen gewählt, wenn 
dem niemand widerspricht. 2Auf Verlangen eines Mit-
glieds der Vertretung ist geheim zu wählen. 3Gewählt ist 
die Person, für die die Mehrheit der Mitglieder der Ver-
tretung gestimmt hat. 4Wird dieses Ergebnis im ersten 
Wahlgang nicht erreicht, so findet ein zweiter Wahlgang 
statt. 5Im zweiten Wahlgang ist die Person gewählt, die 
die meisten Stimmen erhalten hat. 6Ergibt sich im zwei-
ten Wahlgang Stimmengleichheit, so entscheidet das 
Los. 7Das Los zieht die oder der Vorsitzende der Vertre-
tung. 

 

  
§ 68 § 68 

Protokoll unverändert 
  

 1Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen 
der Vertretung ist ein Protokoll zu fertigen. 
2Abstimmungs- und Wahlergebnisse sind festzuhalten. 
3Jedes Mitglied der Vertretung kann verlangen, dass aus 
dem Protokoll hervorgeht, wie es abgestimmt hat; dies 
gilt nicht für geheime Abstimmungen. 4Einzelheiten re-
gelt die Geschäftsordnung. 

 

  
§ 69 § 69 

Geschäftsordnung Geschäftsordnung 
  

 1Die Vertretung gibt sich eine Geschäftsordnung. 
2Diese soll insbesondere Bestimmungen über die Auf-
rechterhaltung der Ordnung, die Ladung und das Ab-
stimmungsverfahren der Mitglieder der Vertretung ent-
halten. 

 1Die Vertretung gibt sich eine Geschäftsordnung. 
2Diese soll insbesondere Bestimmungen über die Auf-
rechterhaltung der Ordnung, die Ladung und das Ab-
stimmungsverfahren __________ enthalten. 

  
§ 70 § 70 

Auflösung der Vertretung Auflösung der Vertretung 
  
 (1) 1Ist mehr als die Hälfte der Sitze unbesetzt, so 
ist die Vertretung aufgelöst. 2Die Kommunalaufsichtsbe-
hörde stellt die Auflösung fest. 

 (1) unverändert 

  
 (2) Die Landesregierung kann die Vertretung auflö-
sen, wenn diese dauernd beschlussunfähig ist, obwohl 
mehr als die Hälfte der Sitze besetzt ist, oder wenn eine 
ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben der Kommu-
ne auf andere Weise nicht gesichert werden kann. 

 (2) unverändert 
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 (3) 1Wurde die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte bei einem von der Vertretung 
nach § 82 eingeleiteten Abwahlverfahren von den Bür-
gerinnen und Bürgern nicht abgewählt, so kann sich die 
Vertretung selbst auflösen. 2Für den Beschluss ist eine 
Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder der Vertretung 
erforderlich. 

 (3) 1Wird die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte bei einem von der Vertretung 
nach § 82 eingeleiteten Abwahlverfahren von den Bür-
gerinnen und Bürgern nicht abgewählt, so kann sich die 
Vertretung selbst auflösen. 2Für den Beschluss ist eine 
Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder der Vertretung 
erforderlich. 

  
 (4) 1Die Wahlperiode der neu gewählten Abgeord-
neten der Vertretung beginnt mit dem Tag der Neuwahl 
und endet mit dem Ende der allgemeinen Wahlperiode 
(§ 47). 2Findet die Neuwahl innerhalb von zwei Jahren 
vor dem Ende der allgemeinen Wahlperiode statt, so 
endet die Wahlperiode mit dem Ende der nächsten all-
gemeinen Wahlperiode. 

 (4) 1Die Wahlperiode der neu gewählten Abgeord-
neten __________ beginnt mit dem Tag der Neuwahl 
und endet mit dem Ablauf der allgemeinen Wahlperiode 
(§ 47). 2Findet die Neuwahl innerhalb von zwei Jahren 
vor dem Ablauf der allgemeinen Wahlperiode statt, so 
endet die Wahlperiode mit dem Ablauf der nächsten all-
gemeinen Wahlperiode. 

  
  

Zwei ter  Abschni t t  Zwei ter  Abschni t t  
Ausschüsse der Vertretung Ausschüsse der Vertretung 

  
§ 71 § 71 

Ausschüsse der Vertretung Ausschüsse der Vertretung 
  
 (1) Die Vertretung kann aus der Mitte der Abgeord-
neten beratende Ausschüsse bilden. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Vertretung legt die Zahl der Sitze in den 
Ausschüssen fest. 2Die Sitze eines jeden Ausschusses 
werden entsprechend dem Verhältnis der Mitgliederzahl 
der einzelnen Fraktionen oder Gruppen zur Mitglieder-
zahl aller Fraktionen und Gruppen verteilt. 3Dabei erhält 
jede Fraktion oder Gruppe zunächst so viele Sitze, wie 
sich für sie ganze Zahlen ergeben. 4Sind danach noch 
Sitze zu vergeben, so sind sie in der Reihenfolge der 
höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung 
nach Satz 2 ergeben, auf die Fraktionen und Gruppen 
zu verteilen. 5Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet 
das Los. 6Das Los zieht die oder der Vorsitzende der 
Vertretung. 7Die Fraktionen und Gruppen benennen die 
Mitglieder der Ausschüsse. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Gehören einer Fraktion oder Gruppe mehr als 
die Hälfte der Abgeordneten der Vertretung an, so ste-
hen ihr mehr als die Hälfte der im Ausschuss insgesamt 
zu vergebenden Sitze zu. 2Ist dies nach Absatz 2 Sätze 
2 bis 6 nicht gewährleistet, so sind die nach Zahlen-
bruchteilen zu vergebenden Sitze abweichend von Ab-
satz 2 Sätze 4 bis 6 zu verteilen. 3In diesem Fall wird 
zunächst der in Satz 1 genannten Fraktion oder Gruppe 
ein weiterer Sitz zugeteilt; für die danach noch zu verge-
benden Sitze ist Absatz 2 Sätze 4 bis 6 anzuwenden. 

 (3) 1Gehören einer Fraktion oder Gruppe mehr als 
die Hälfte der Abgeordneten __________ an, so stehen 
ihr mehr als die Hälfte der im Ausschuss insgesamt zu 
vergebenden Sitze zu. 2Ist dies nach Absatz 2 Sätze 2 
bis 6 nicht gewährleistet, so sind die nach Zahlenbruch-
teilen zu vergebenden Sitze abweichend von Absatz 2 
Sätze 4 bis 6 zu verteilen. 3In diesem Fall wird zunächst 
der in Satz 1 genannten Fraktion oder Gruppe ein weite-
rer Sitz zugeteilt; für die danach noch zu vergebenden 
Sitze ist Absatz 2 Sätze 4 bis 6 anzuwenden. 
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 (4) 1Fraktionen und Gruppen, auf die bei der Sitz-
verteilung nach den Absätzen 2 und 3 in einem Aus-
schuss kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, in den 
Ausschuss ein zusätzliches Mitglied mit beratender 
Stimme zu entsenden. 2Dies gilt nicht, wenn ein Mitglied 
dieser Fraktion oder Gruppe bereits stimmberechtigtes 
Mitglied des Ausschusses ist. 3Abgeordnete der Vertre-
tung, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, kön-
nen verlangen, in einem Ausschuss ihrer Wahl beraten-
des Mitglied zu werden, wenn sie nicht bereits stimmbe-
rechtigtes Mitglied eines Ausschusses sind. 

 (4) 1Fraktionen und Gruppen, auf die bei der Sitz-
verteilung nach den Absätzen 2 und 3 in einem Aus-
schuss kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, in den 
Ausschuss ein zusätzliches Mitglied mit beratender 
Stimme zu entsenden. 2Dies gilt nicht, wenn ein Mitglied 
dieser Fraktion oder Gruppe bereits stimmberechtigtes 
Mitglied des Ausschusses ist. 3Abgeordnete 
__________, die keiner Fraktion oder Gruppe angehö-
ren, können verlangen, in einem Ausschuss ihrer Wahl 
beratendes Mitglied zu werden, wenn sie nicht bereits 
stimmberechtigtes Mitglied eines Ausschusses sind. 

  
 (5) Die Vertretung stellt die sich nach den Absätzen 
2, 3 und 4 ergebende Sitzverteilung und die Ausschuss-
besetzung durch Beschluss fest.  

 (5) unverändert  

  
 (6) Hat die Vertretung in anderen Fällen mehrere 
unbesoldete Stellen gleicher Art zu besetzen oder ihre 
Besetzung vorzuschlagen, so sind die Absätze 2, 3 und 
5 entsprechend anzuwenden. 

 (6) unverändert 

  
 (7) 1Die Vertretung kann beschließen, dass neben 
Abgeordneten andere Personen, zum Beispiel Mitglieder 
von kommunalen Beiräten, jedoch nicht Beschäftigte der 
Kommune, Mitglieder der Ausschüsse nach Absatz 1 
werden; die Absätze 2, 3, 5 und 10 sind entsprechend 
anzuwenden. 2Mindestens zwei Drittel der Ausschuss-
mitglieder sollen Abgeordnete der Vertretung sein. 
3Ausschussmitglieder, die nicht der Vertretung angehö-
ren, haben kein Stimmrecht. 4Im Übrigen sind auf sie die 
§§ 54 und 55 anzuwenden; eine Entschädigung kann je-
doch, soweit sie pauschal gewährt wird, nur als Sit-
zungsgeld gezahlt werden.  

 (7) 1Die Vertretung kann beschließen, dass neben 
Abgeordneten andere Personen, zum Beispiel Mitglieder 
von kommunalen Beiräten, jedoch nicht Beschäftigte der 
Kommune, Mitglieder der Ausschüsse nach Absatz 1 
werden; die Absätze 2, 3, 5 und 10 sind entsprechend 
anzuwenden. 2Mindestens zwei Drittel der Ausschuss-
mitglieder sollen Abgeordnete __________ sein. 
3Ausschussmitglieder, die nicht der Vertretung angehö-
ren, haben kein Stimmrecht. 4Im Übrigen sind auf sie die 
§§ 54 und 55 anzuwenden; eine Entschädigung kann je-
doch, soweit sie pauschal gewährt wird, nur als Sit-
zungsgeld gezahlt werden.  

  
 (8) 1Die Ausschussvorsitze werden den Fraktionen 
und Gruppen in der Reihenfolge der Höchstzahlen zuge-
teilt, die sich durch Teilung der Mitgliederzahlen der 
Fraktionen und Gruppen durch 1, 2, 3 usw. ergeben. 
2Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los. 3Das 
Los zieht die oder der Vorsitzende der Vertretung. 4Die 
Fraktionen und Gruppen benennen die Ausschüsse, de-
ren Vorsitz sie beanspruchen, in der Reihenfolge der 
Höchstzahlen und bestimmen die Vorsitzenden aus der 
Mitte der Abgeordneten der Vertretung, die den Aus-
schüssen angehören.  

 (8) 1Die Ausschussvorsitze werden den Fraktionen 
und Gruppen in der Reihenfolge der Höchstzahlen zuge-
teilt, die sich durch Teilung der Mitgliederzahlen der 
Fraktionen und Gruppen durch 1, 2, 3 usw. ergeben. 
2Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los. 3Das 
Los zieht die oder der Vorsitzende der Vertretung. 4Die 
Fraktionen und Gruppen benennen die Ausschüsse, de-
ren Vorsitz sie beanspruchen, in der Reihenfolge der 
Höchstzahlen und bestimmen die Vorsitzenden aus der 
Mitte der Abgeordneten __________, die den Aus-
schüssen angehören.  

  
 (9) 1Ausschüsse können von der Vertretung jeder-
zeit aufgelöst und neu gebildet werden. 2Ein Ausschuss 
muss neu besetzt werden, wenn seine Zusammenset-
zung nicht mehr dem Verhältnis der Stärke der Fraktio-
nen und Gruppen der Vertretung entspricht und ein An-
trag auf Neubesetzung gestellt wird. 3Fraktionen und 
Gruppen können von ihnen benannte Ausschussmitglie-
der 

 (9) unverändert 
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1. aus einem Ausschuss abberufen und durch andere 

Ausschussmitglieder ersetzen oder 
 

  
2. durch andere Ausschussmitglieder ersetzen, wenn 

die Mitgliedschaft des Ausschussmitglieds in der 
Vertretung endet oder wenn es auf die Mitglied-
schaft im Ausschuss verzichtet; 

 

  
Absatz 5 gilt entsprechend. 4Die Sätze 2 und 3 gelten für 
die Besetzung der in Absatz 6 genannten Stellen ent-
sprechend. 

 

  
 (10) Die Vertretung kann ein von den Regelungen 
der Absätze 2, 3, 4, 6 und 8 abweichendes Verfahren 
beschließen; dieser Beschluss muss einstimmig sein. 

 (10) Die Vertretung kann einstimmig ein von den 
Regelungen der Absätze 2, 3, 4, 6 und 8 abweichendes 
Verfahren beschließen __________. 

  
§ 72 § 72 

Verfahren in den Ausschüssen Verfahren in den Ausschüssen 
  
 (1) Die Geschäftsordnung bestimmt, ob Sitzungen 
der Ausschüsse öffentlich oder nicht öffentlich sind; sind 
sie öffentlich, so gelten die §§ 62 und 64 entsprechend. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Abgeordneten der Vertretung sind berech-
tigt, bei allen Sitzungen der Ausschüsse der Vertretung 
zuzuhören. 2Wird in einer Ausschusssitzung ein Antrag 
beraten, den eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter 
gestellt hat, die oder der dem Ausschuss nicht angehört, 
so kann sie oder er sich an der Beratung beteiligen. 3Die 
oder der Ausschussvorsitzende kann einer oder einem 
nicht zum Ausschuss gehörenden Abgeordneten das 
Wort erteilen. 

 (2) 1Die Abgeordneten __________ sind berechtigt, 
bei allen Sitzungen der Ausschüsse der Vertretung zu-
zuhören. 2Wird in einer Ausschusssitzung ein Antrag be-
raten, den eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter ge-
stellt hat, die oder der dem Ausschuss nicht angehört, so 
kann sie oder er sich an der Beratung beteiligen. 3Die 
oder der Ausschussvorsitzende kann einer oder einem 
nicht zum Ausschuss gehörenden Abgeordneten das 
Wort erteilen. 

  
 (3) 1Die Ausschüsse werden von der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten im 
Einvernehmen mit der oder dem Ausschussvorsitzenden 
einberufen. 2Der Ausschuss ist einzuberufen, wenn es 
die Geschäftslage erfordert oder ein Drittel der Aus-
schussmitglieder unter Angabe des Beratungsgegens-
tands die Einberufung verlangt. 3Die Hauptverwaltungs-
beamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte stellt im Be-
nehmen mit der oder dem Ausschussvorsitzenden die 
Tagesordnung auf. 4Das sonstige Verfahren der Aus-
schüsse kann in der Geschäftsordnung geregelt werden. 
5Im Übrigen gelten die Vorschriften für die Vertretung 
entsprechend. 

 (3) unverändert 

  
§ 73 § 73 

Ausschüsse nach anderen Rechtsvorschriften Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften 
  

 1Die §§ 71 und 72 sind auf Ausschüsse der Kom-
mune anzuwenden, die auf anderen Rechtsvorschriften 
beruhen, soweit diese die Zusammensetzung, die Bil-

 1Die §§ 71 und 72 sind auf Ausschüsse der Kom-
mune anzuwenden, die auf besonderen Rechtsvor-
schriften beruhen, soweit diese die Zusammensetzung, 
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dung, die Auflösung, den Vorsitz oder das Verfahren 
nicht regeln. 2Die Mitglieder solcher Ausschüsse haben 
Stimmrecht, auch wenn sie nicht der Vertretung angehö-
ren, soweit in den anderen Rechtsvorschriften nichts an-
deres bestimmt ist.  

die Bildung, die Auflösung, den Vorsitz oder das Verfah-
ren nicht regeln. 2Die nicht der Vertretung angehören-
den Mitglieder solcher Ausschüsse haben Stimmrecht, 
__________, soweit sich aus den besonderen Rechts-
vorschriften nichts anderes ergibt.  

  
  

Dr i t ter  Abschni t t  Dr i t ter  Abschni t t  
Hauptausschuss Hauptausschuss 

  
§ 74 § 74 

Mitglieder des Hauptausschusses Mitglieder des Hauptausschusses 
  
 (1) 1Der Hauptausschuss setzt sich zusammen aus  (1) 1Der Hauptausschuss setzt sich zusammen aus 
  
1. der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptver-

waltungsbeamten, 
1. unverändert 

  
2. Abgeordneten der Vertretung mit Stimmrecht (Bei-

geordnete) und 
2. Abgeordneten __________ mit Stimmrecht (Beige-

ordnete) und 
  
3. Abgeordneten der Vertretung ohne Stimmrecht. 3. Abgeordneten __________ mit beratender Stim-

me (§ 71 Abs. 4 Satz 1). 
  

2Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass neben der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungs-
beamten auch andere Beamtinnen und Beamte auf Zeit 
dem Hauptausschuss mit beratender Stimme angehö-
ren. 3Den Vorsitz führt die Hauptverwaltungsbeamtin 
oder der Hauptverwaltungsbeamte. 

2Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass __________ 
andere Beamtinnen und Beamte auf Zeit dem Haupt-
ausschuss mit beratender Stimme angehören. 3Den 
Vorsitz führt die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte. 

  
 (2) 1Die Zahl der Beigeordneten beträgt in Ge-
meinden und Samtgemeinden, deren Vertretung nicht 
mehr als 

 (2) 1Die Zahl der Beigeordneten beträgt in Ge-
meinden und Samtgemeinden, deren Vertretung nicht 
mehr als 

12 Abgeordnete hat, 
   2, 

12 Abgeordnete hat, 
   2, 

14 bis 24 Abgeordnete hat, 
   4, 

14 bis 24 Abgeordnete hat, 
   4, 

26 bis 36 Abgeordnete hat, 
   6, 

26 bis 36 Abgeordnete hat, 
   6, 

38 bis 44 Abgeordnete hat, 
   8, 

38 bis 44 Abgeordnete hat, 
   8, 

mehr als 44 Abgeordnete hat, 
 10. 

mehr als 44 Abgeordnete hat, 
 10. 

  

2In Gemeinden und Samtgemeinden, deren Vertretung 
16 bis 44 Abgeordnete hat, kann der Rat für die Dauer 
der Wahlperiode beschließen, dass sich die Zahl der 
Beigeordneten um zwei erhöht. 3In Mitgliedsgemeinden 
von Samtgemeinden wird die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister bei der Zahl der Abgeordneten nach den 
Sätzen 1 und 2 nicht mitgezählt. 

2In Gemeinden und Samtgemeinden, deren Vertretung 
16 bis 44 Abgeordnete hat, kann der Rat für die Dauer 
der Wahlperiode beschließen, dass sich die Zahl der 
Beigeordneten um zwei erhöht. 3In Mitgliedsgemeinden 
von Samtgemeinden bleibt die Erhöhung nach § 46 
Abs. 1 Satz 2 bei der Anwendung der Sätze_ 1 und 2 
unberücksichtigt.  
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 (3) 1Die Zahl der Beigeordneten beträgt in den 
Landkreisen und in der Region Hannover sechs. 2Die 
Vertretung kann vor der Besetzung des Hauptausschus-
ses für die Dauer der Wahlperiode beschließen, dass 
dem Hauptausschuss weitere zwei oder vier Beigeord-
nete angehören. 

 (3) unverändert 

  
§ 75 § 75 

Besetzung des Hauptausschusses Besetzung des Hauptausschusses 
  
 (1) 1In der ersten Sitzung der Vertretung werden   (1) 1In der ersten Sitzung der Vertretung werden  
  
1. die Beigeordneten gemäß § 71 Abs. 2 Sätze 2 bis 

7 und Abs. 3 sowie 
1. unverändert 

  
2. die in § 74 Abs. 1 Nr. 3 genannten Mitglieder des 

Hauptausschusses gemäß § 71 Abs. 4 Sätze 1 
und 2 

2. unverändert 

  
bestimmt; § 71 Abs. 5 und 10 ist anzuwenden. 2Für die 
Mitglieder des Hauptausschusses nach Satz 1 ist jeweils 
eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu bestim-
men. 3Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die von der-
selben Fraktion oder Gruppe benannt worden sind, ver-
treten sich untereinander. 4Ist eine Fraktion oder Gruppe 
nur durch ein Mitglied im Hauptausschuss vertreten, so 
kann sie eine zweite Stellvertreterin oder einen zweiten 
Stellvertreter bestimmen. 5§ 56 Satz 1 und § 71 Abs. 9 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

bestimmt; § 71 Abs. 5 und 10 ist anzuwenden.1/1In Mit-
gliedsgemeinden von Samtgemeinden ist bei der 
Verteilung der Sitze der Beigeordneten auf die 
__________ Fraktionen und Gruppen ____ die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister auf die Sitze derjeni-
gen Fraktion oder Gruppe anzurechnen, die sie oder ihn 
vorgeschlagen hat. 2Für die Mitglieder des Hauptaus-
schusses nach Satz 1 ist jeweils eine Stellvertreterin 
oder ein Stellvertreter zu bestimmen. 3Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter, die von derselben Fraktion oder 
Gruppe benannt worden sind, vertreten sich untereinan-
der. 4Ist eine Fraktion oder Gruppe nur durch ein Mit-
glied im Hauptausschuss vertreten, so kann sie eine 
zweite Stellvertreterin oder einen zweiten Stellvertreter 
bestimmen. 5§ 56 Satz 1 und § 71 Abs. 9 Sätze 2 und 3 
gelten entsprechend. 

  
 (2) 1Nach dem Ende der Wahlperiode führt der 
Hauptausschuss seine Tätigkeit in der bisherigen Beset-
zung bis zur ersten Sitzung des neu besetzten Haupt-
ausschusses fort. 2Das Gleiche gilt bei Auflösung der 
Vertretung. 

 (2) unverändert 

  
§ 76 § 76 

Zuständigkeit des Hauptausschusses Zuständigkeit des Hauptausschusses 
  
 (1) 1Der Hauptausschuss bereitet die Beschlüsse 
der Vertretung vor. 2Eine vorherige Beratung der betref-
fenden Angelegenheiten in der Vertretung wird dadurch 
nicht ausgeschlossen. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Der Hauptausschuss beschließt über diejeni-
gen Angelegenheiten, über die nicht die Vertretung, der 
Stadtbezirksrat, der Ortsrat oder der Betriebsausschuss 
zu beschließen hat und für die nicht nach § 84 die 

 (2) unverändert 
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Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungs-
beamte zuständig ist. 2Er beschließt zudem über Ange-
legenheiten nach § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7, wenn er sich 
im Einzelfall die Beschlussfassung vorbehalten hat. 3Er 
kann auch über die in Satz 2 genannten Angelegenhei-
ten beschließen, wenn sie ihm von der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden. 4Er kann ferner 
über Angelegenheiten beschließen, für die der Be-
triebsausschuss zuständig ist, wenn sie ihm von diesem 
zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 
  
 (3) 1Die Vertretung kann die Zuständigkeit nach 
Absatz 2 Satz 1 für bestimmte Gruppen von Angelegen-
heiten durch Hauptsatzung auf einen Ausschuss nach § 
71 übertragen; Absatz 6, § 75 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 und 
§ 84 Abs.1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 und Satz 2 gelten ent-
sprechend. 2Die Satzungsregelung ist bis zum Ende der 
Wahlperiode zu befristen; sie kann geändert oder aufge-
hoben werden. 

 (3) 1Die Vertretung kann die Zuständigkeit nach 
Absatz 2 Satz 1 für bestimmte Gruppen von Angelegen-
heiten durch Hauptsatzung auf einen Ausschuss nach 
§ 71 übertragen. 1/1In den Fällen des Satzes 1 gelten 
Absatz 6 sowie § 84 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 und 
Satz 2 für die Behandlung der übertragenen Gruppen 
von Angelegenheiten und § 75 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 für 
die gesamte Ausschusstätigkeit entsprechend. 2Die 
Satzungsregelung ist bis zum Ende der Wahlperiode zu 
befristen; sie kann geändert oder aufgehoben werden. 

  
 (4) 1Der Hauptausschuss entscheidet über Wider-
sprüche in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskrei-
ses. 2Dies gilt nicht, wenn die Vertretung in dieser Ange-
legenheit entschieden hat; in diesem Fall bleibt sie zu-
ständig. 3Die Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, so-
weit gesetzlich etwas anderes bestimmt ist.  

 (4) unverändert 

  
 (5) 1Der Hauptausschuss kann seine Zuständigkeit 
in Einzelfällen und für bestimmte Aufgabengebiete auf 
die Hauptverwaltungsbeamtin oder den Hauptverwal-
tungsbeamten übertragen. 2Übertragungen nach Absatz 
3 haben Vorrang. 

 (5) 1Der Hauptausschuss kann seine Zuständigkeit 
in Einzelfällen oder für bestimmte Gruppen von Ange-
legenheiten auf die Hauptverwaltungsbeamtin oder den 
Hauptverwaltungsbeamten übertragen. 2Die Übertra-
gung einer Zuständigkeit nach Satz 1 wird unwirk-
sam, soweit eine Übertragung nach Absatz 3 Satz 1 
erfolgt. 

  
 (6) Der Hauptausschuss wirkt darauf hin, dass die 
Tätigkeit der von der Vertretung gebildeten Ausschüsse 
aufeinander abgestimmt wird. 

 (6) unverändert 

  
§ 77 § 77 

Sonstige Rechte des Hauptausschusses unverändert 
  

 1Unabhängig von der in den §§ 58, 76 und 84 ge-
regelten Zuständigkeitsverteilung kann der Hauptaus-
schuss zu allen Verwaltungsangelegenheiten Stellung 
nehmen und von der Hauptverwaltungsbeamtin oder 
dem Hauptverwaltungsbeamten Auskünfte in allen Ver-
waltungsangelegenheiten der Kommune verlangen. 
2Dies gilt nicht für Angelegenheiten, die der Geheimhal-
tung unterliegen (§ 6 Abs. 3 Satz 1). 
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§ 78 § 78 
Sitzungen des Hauptausschusses Sitzungen des Hauptausschusses 

  
 (1) 1Der Hauptausschuss ist von der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten nach 
Bedarf einzuberufen. 2Sie oder er hat ihn einzuberufen, 
wenn ein Drittel der Beigeordneten dies unter Angabe 
des Beratungsgegenstands verlangt. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Sitzungen des Hauptausschusses sind 
nicht öffentlich. 2Die Hauptsatzung kann bestimmen, 
dass alle Abgeordneten der Vertretung berechtigt sind, 
an den Sitzungen des Hauptausschusses als Zuhörerin-
nen oder Zuhörer teilzunehmen. 3Für diese gilt § 41 ent-
sprechend. 

 (2) 1Die Sitzungen des Hauptausschusses sind 
nicht öffentlich. 2__________ Alle Abgeordneten 
__________ sind berechtigt, an den Sitzungen des 
Hauptausschusses als Zuhörerinnen oder Zuhörer teil-
zunehmen. 3Für diese gilt § 41 entsprechend. 

  
 (3) Beschlüsse können im Umlaufverfahren gefasst 
werden, wenn kein Mitglied des Hauptausschusses wi-
derspricht. 

 (3) unverändert 

  
 (4) 1Im Übrigen gelten die Regelungen für das Ver-
fahren der Vertretung sinngemäß auch für das Verfahren 
des Hauptausschusses. 2Soweit das Verfahren der Ver-
tretung in der von ihr erlassenen Geschäftsordnung ge-
regelt ist, kann diese für das Verfahren des Hauptaus-
schusses abweichende Regelungen treffen.  

 (4) unverändert 

  
§ 79 § 79 

Einspruchsrecht Einspruchsrecht 
  

 1Hält der Hauptausschuss das Wohl der Kommune 
durch einen Beschluss der Vertretung, eines Stadtbe-
zirksrates oder eines Ortsrates für gefährdet, so kann er 
gegen den Beschluss innerhalb einer Woche Einspruch 
einlegen. 2In diesem Fall darf der Beschluss zunächst 
nicht ausgeführt werden. 3Über die Angelegenheit ist er-
neut in einer Sitzung der Vertretung, des Stadtbezirksra-
tes oder des Ortsrates zu beschließen, die frühestens 
drei Tage nach der ersten stattfinden darf.  

 1Hält der Hauptausschuss das Wohl der Kommune 
durch einen Beschluss der Vertretung, eines Stadtbe-
zirksrates oder eines Ortsrates für gefährdet, so kann er 
gegen den Beschluss innerhalb einer Woche Einspruch 
einlegen. 2In diesem Fall ist der Beschluss zunächst 
nicht auszuführen. 3Über die Angelegenheit ist erneut in 
einer Sitzung der Vertretung, des Stadtbezirksrates oder 
des Ortsrates zu beschließen, die frühestens drei Tage 
nach der ersten stattfinden darf.  

  
  

V ier ter  Abschni t t  V ier ter  Abschni t t  
Hauptverwaltungsbeamtin oder  

Hauptverwaltungsbeamter 
Hauptverwaltungsbeamtin oder  

Hauptverwaltungsbeamter 
  

§ 80 § 80 
Wahl, Amtszeit Wahl, Amtszeit 

  
 (1) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte wird von den Bürgerinnen und Bür-
gern nach den Vorschriften des Niedersächsischen 
Kommunalwahlgesetzes über die Direktwahl gewählt. 
2Die Amtszeit beträgt acht Jahre.  

 (1) unverändert 
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 (2) 1Die Wahl findet statt innerhalb von sechs Mo-
naten  

 (2) 1Die Wahl findet statt innerhalb von sechs Mo-
naten  

  
1. vor dem Ablauf der Amtszeit der bisherigen Amt-

sinhaberin oder des bisherigen Amtsinhabers oder 
1. unverändert 

  
2. vor dem Eintritt der bisherigen Amtsinhaberin oder 

des bisherigen Amtsinhabers in den Ruhestand 
nach § 83 Satz 3. 

2. vor dem Beginn des Ruhestandes der bisherigen 
Amtsinhaberin oder des bisherigen Amtsinhabers 
nach § 83 Satz 3. 

  

2Scheidet die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte aus einem anderen als dem in Satz 
1 Nr. 2 genannten Grund vorzeitig aus dem Amt aus, so 
wird die neue Hauptverwaltungsbeamtin oder der neue 
Hauptverwaltungsbeamte innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Ausscheiden gewählt. 3Die Wahl kann bis zu 
drei Monate später und in dem Fall des Satzes 1 Nr. 1 
bis zu drei Monate früher stattfinden als in den Sätzen 1 
und 2 vorgeschrieben, wenn dadurch die gemeinsame 
Durchführung mit einer anderen Wahl ermöglicht wird. 

2Scheidet die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte aus einem anderen als dem in 
Satz 1 Nr. 2 genannten Grund vorzeitig aus dem Amt 
aus, so wird die neue Hauptverwaltungsbeamtin oder 
der neue Hauptverwaltungsbeamte innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Ausscheiden gewählt. 3Die Wahl 
kann bis zu drei Monate später und in dem Fall des Sat-
zes 1 Nr. 1 bis zu drei Monate früher stattfinden als in 
den Sätzen 1 und 2 vorgeschrieben, wenn dadurch die 
gemeinsame Durchführung mit einer anderen Wahl er-
möglicht wird. 

  
 (3) 1Hat die Vertretung beschlossen, Verhandlun-
gen aufzunehmen über  

 (3) 1Hat die Vertretung beschlossen, Verhandlun-
gen aufzunehmen über  

  
1. den Zusammenschluss mit einer anderen Kommu-

ne, 
1. unverändert 

  
2. die Neubildung oder Auflösung einer Samtgemein-

de, 
2. die Neubildung einer Samtgemeinde oder  

  
 2/1. die Auflösung einer Samtgemeinde, 
  
3. die Umbildung einer Samtgemeinde oder  3. unverändert  
  
4. die Neubildung einer Gemeinde aus den Mitglieds-

gemeinden einer Samtgemeinde, 
4. unverändert 

  
so kann sie auch beschließen, auf eine erforderliche 
Wahl der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptver-
waltungsbeamten für einen festzulegenden Zeitraum von 
längstens zwei Jahren nach dem Ablauf der Amtszeit 
oder dem Ausscheiden aus dem Amt vorläufig zu ver-
zichten. 2Der Beschluss über den vorläufigen Verzicht 
nach Satz 1 ist in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 
mindestens fünf Monate vor Ablauf der Amtszeit oder 
vor Eintritt in den Ruhestand und in den Fällen des Ab-
satzes 2 Satz 2 innerhalb eines Monats nach dem vor-
zeitigen Ausscheiden aus dem Amt zu fassen. 3Auf An-
trag der Kommune kann der gemäß Satz 1 festgelegte 
Zeitraum durch die oberste Kommunalaufsichtsbehörde 
einmalig um bis zu zwölf Monate verlängert werden, 
wenn der Zusammenschluss oder die Neubildung oder 
die Umbildung der Samtgemeinde innerhalb des Verlän-

so kann sie auch beschließen, auf eine erforderliche 
Wahl der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptver-
waltungsbeamten für einen festzulegenden Zeitraum von 
längstens zwei Jahren nach dem Ablauf der Amtszeit 
oder dem Ausscheiden aus dem Amt vorläufig zu ver-
zichten. 2Der Beschluss über den vorläufigen Verzicht 
nach Satz 1 ist in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 
mindestens fünf Monate vor Ablauf der Amtszeit oder 
vor Beginn des Ruhestandes und in den Fällen des Ab-
satzes 2 Satz 2 innerhalb eines Monats nach dem vor-
zeitigen Ausscheiden aus dem Amt zu fassen. 3Auf An-
trag der Kommune kann der gemäß Satz 1 festgelegte 
Zeitraum durch die oberste Kommunalaufsichtsbehörde 
einmalig um bis zu zwölf Monate verlängert werden, 
wenn die nach Satz 1 geplante Körperschaftsumbil-
dung innerhalb des Verlängerungszeitraums voraus-

55 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/3110 
 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/2510 

 
Empfehlungen des Ausschusses für Inneres und Sport 
 

 
 
gerungszeitraums voraussichtlich abgeschlossen sein 
wird. 4Absatz 2 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend, wenn 
einer der Beschlüsse nach Satz 1 oder die Entscheidung 
nach Satz 3 aufgehoben wird oder die für den vorläufi-
gen Wahlverzicht festgelegte Zeitdauer abgelaufen ist.  

sichtlich abgeschlossen sein wird. 4Absatz 2 Sätze 2 
und 3 gilt entsprechend, wenn einer der Beschlüsse 
nach Satz 1 oder die Entscheidung nach Satz 3 aufge-
hoben wird oder die für den vorläufigen Wahlverzicht 
festgelegte Zeitdauer abgelaufen ist.  

  
 (4) Gewählt werden kann, wer  (4) unverändert 
  
1. am Wahltag mindestens 23 Jahre, aber noch nicht 

65 Jahre alt ist, 
 

  
2. nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 wählbar und nicht 

nach § 49 Abs. 2 von der Wählbarkeit ausge-
schlossen ist und 

 

  
3. die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitlich 

demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 
einzutreten. 

 

  
 (5) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte ist hauptamtlich tätig. 2Sie oder er ist 
Beamtin oder Beamter auf Zeit. 3Das Beamtenverhältnis 
wird mit dem Tag begründet, an dem die Wahl ange-
nommen wird, jedoch nicht vor Ablauf des Tages, an 
dem die Amtszeit der bisherigen Amtsinhaberin oder des 
bisherigen Amtsinhabers nach Absatz 1 Satz 2 endet, 
oder vor dem Beginn des Ruhestandes der bisherigen 
Amtsinhaberin oder des bisherigen Amtsinhabers nach 
§ 83 Satz 3. 4Ist die Wahl unwirksam, so wird kein 
Beamtenverhältnis begründet; § 11 Abs. 3 und 4 des 
Niedersächsischen Beamtengesetzes (NBG) gilt ent-
sprechend. 5Das Beamtenverhältnis endet mit dem 
Amtsantritt der Nachfolgerin oder des Nachfolgers. 6In 
den Fällen des Absatzes 3 und des Wegfalls des Amtes 
infolge einer Körperschaftsumbildung bleibt § 7 Abs. 3 
NBG unberührt. 7Liegt dem Beschluss der Vertretung 
über den vorläufigen Verzicht nach Absatz 3 Satz 1 
zugrunde, dass die Amtszeit der bisherigen Amtsinhabe-
rin oder des bisherigen Amtsinhabers abläuft, so kann 
zugleich die Amtszeit im Einvernehmen mit der Haupt-
verwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeam-
ten verlängert werden, bis das Amt infolge der beabsich-
tigten Körperschaftsumbildung wegfällt oder eine Nach-
folgerin oder ein Nachfolger das Amt antritt. 8Die Haupt-
verwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte 
ist nicht verpflichtet, sich einer Wiederwahl zu stellen. 

 (5) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte ist hauptamtlich tätig. 2Sie oder er ist 
Beamtin oder Beamter auf Zeit. 3Das Beamtenverhältnis 
wird mit dem Tag begründet, an dem die Wahl ange-
nommen wird, jedoch nicht vor Ablauf des Tages, an 
dem die Amtszeit der bisherigen Amtsinhaberin oder des 
bisherigen Amtsinhabers nach Absatz 1 Satz 2 endet, 
oder vor dem Beginn des Ruhestandes der bisherigen 
Amtsinhaberin oder des bisherigen Amtsinhabers nach 
§ 83 Satz 3. 4Ist die Wahl unwirksam, so wird kein 
Beamtenverhältnis begründet; § 11 Abs. 3 und 4 des 
Niedersächsischen Beamtengesetzes (NBG) gilt ent-
sprechend. 5§ 7 Abs. 3 NBG gilt mit der Maßgabe, 
dass die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte mit dem Amtsantritt der Nachfolge-
rin oder des Nachfolgers in den Ruhestand tritt. 
6Satz 5 gilt nicht in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 
__________. 7Beschließt die Vertretung nach Absatz 3 
Satz 1, nach dem Ablauf der Amtszeit der Hauptver-
waltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten 
vorläufig auf eine Wahl zu verzichten, so kann sie 
zugleich mit Zustimmung der bisherigen Amtsinhaberin 
oder des bisherigen Amtsinhabers eine Verlängerung 
der Amtszeit beschließen. 7/1Diese endet, wenn das 
Amt infolge der Körperschaftsumbildung wegfällt oder 
eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger das Amt antritt. 
8Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwal-
tungsbeamte ist nicht verpflichtet, sich einer Wiederwahl 
zu stellen. 
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§ 81 § 81 
Vereidigung, Vertretung Vereidigung, Stellvertretung 

  
 (1) 1Die Vereidigung der Hauptverwaltungsbeamtin 
oder des Hauptverwaltungsbeamten findet in der Sitzung 
der Vertretung statt, die auf die Begründung des Beam-
tenverhältnisses folgt. 2Sie wird von einer ehrenamtli-
chen Stellvertreterin oder einem ehrenamtlichen Stell-
vertreter der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Haupt-
verwaltungsbeamten vorgenommen. 3Ist noch keine eh-
renamtliche Stellvertreterin oder kein ehrenamtlicher 
Stellvertreter gewählt worden, so nimmt das älteste an-
wesende und hierzu bereite Mitglied der Vertretung die 
Vereidigung vor. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Vertretung wählt in ihrer ersten Sitzung aus 
den Beigeordneten bis zu drei ehrenamtliche Stellvertre-
terinnen oder Stellvertreter der Hauptverwaltungsbeam-
tin oder des Hauptverwaltungsbeamten, die sie oder ihn 
vertreten bei der repräsentativen Vertretung der Kom-
mune, bei der Einberufung der Vertretung und des 
Hauptausschusses einschließlich der Aufstellung der 
Tagesordnung, der Leitung der Sitzungen des Haupt-
ausschusses und der Verpflichtung der Abgeordneten 
der Vertretung sowie ihrer Pflichtenbelehrung. 2Soll es 
unter den Stellvertreterinnen und Stellvertretern eine 
Reihenfolge geben, so wird diese von der Vertretung 
bestimmt. 3Die Stellvertreterinnen und Stellvertreter füh-
ren folgende Bezeichnungen: 

 (2) 1Die Vertretung wählt in ihrer ersten Sitzung aus 
den Beigeordneten bis zu drei ehrenamtliche Stellvertre-
terinnen oder Stellvertreter der Hauptverwaltungsbeam-
tin oder des Hauptverwaltungsbeamten, die sie oder ihn 
vertreten bei der repräsentativen Vertretung der Kom-
mune, bei der Einberufung __________ des Hauptaus-
schusses einschließlich der Aufstellung der Tagesord-
nung, der Leitung der Sitzungen des Hauptausschusses 
und der Verpflichtung der Abgeordneten __________ 
sowie ihrer Pflichtenbelehrung. 2Soll es unter den Stell-
vertreterinnen und Stellvertretern eine Reihenfolge ge-
ben, so wird diese von der Vertretung bestimmt. 3Die 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter führen folgende 
Bezeichnungen: 

  
1. in Gemeinden: stellvertretende Bürgermeisterin 

oder stellvertretender Bürgermeister, 
1. unverändert 

  
2. in kreisfreien und in großen selbständigen Städten: 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister, 
2. unverändert 

  
3. in Samtgemeinden: stellvertretende Samtgemein-

debürgermeisterin oder stellvertretender Samtge-
meindebürgermeister, 

3. unverändert 

  
4. in Landkreisen: stellvertretende Landrätin oder 

stellvertretender Landrat, 
4. unverändert 

  
5. in der Region Hannover: stellvertretende Regions-

präsidentin oder stellvertretender Regionspräsi-
dent.  

5. unverändert 

  

4Die Vertretung kann die Stellvertreterinnen oder Stell-
vertreter abberufen. 5Für den Beschluss ist die Mehrheit 
der Mitglieder der Vertretung erforderlich. 

4Die Vertretung kann die Stellvertreterinnen oder Stell-
vertreter abberufen. 5Für den Beschluss ist die Mehrheit 
der Mitglieder der Vertretung erforderlich. 

  
 (3) 1Für die in Absatz 2 Satz 1 nicht genannten Fäl-
le der Stellvertretung hat die Hauptverwaltungsbeamtin 
oder der Hauptverwaltungsbeamte eine allgemeine 

 (3) 1Für die in Absatz 2 Satz 1 und in § 59 Abs. 3 
nicht genannten Fälle der Stellvertretung hat die Haupt-
verwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte 
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Stellvertreterin oder einen allgemeinen Stellvertreter. 
2Soweit nicht einer Beamtin oder einem Beamten auf 
Zeit das Amt der allgemeinen Stellvertreterin oder des 
allgemeinen Stellvertreters der Hauptverwaltungsbeam-
tin oder des Hauptverwaltungsbeamten übertragen ist, 
beauftragt die Vertretung auf Vorschlag der Hauptver-
waltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten 
eine andere Person, die bei der Kommune beschäftigt 
ist, mit der allgemeinen Stellvertretung. 3In der Hauptsat-
zung kann die Stellvertretung für bestimmte Aufgaben-
gebiete gesondert geregelt werden. 

eine allgemeine Stellvertreterin oder einen allgemeinen 
Stellvertreter. 2Soweit nicht einer Beamtin oder einem 
Beamten auf Zeit das Amt der allgemeinen Stellvertrete-
rin oder des allgemeinen Stellvertreters der Hauptver-
waltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten 
übertragen ist, beauftragt die Vertretung auf Vorschlag 
der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwal-
tungsbeamten eine andere Person, die bei der Kommu-
ne beschäftigt ist, mit der allgemeinen Stellvertretung. 3In 
der Hauptsatzung kann die Stellvertretung für bestimmte 
Aufgabengebiete gesondert geregelt werden. 

  
§ 82 § 82 

Abwahl Abwahl 
  
 (1) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte kann nach den Vorschriften des 
Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes von den am 
Tag der Abwahl nach § 48 Wahlberechtigten vor Ablauf 
der Amtszeit abgewählt werden.  

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Zur Einleitung des Abwahlverfahrens ist ein An-
trag von mindestens drei Vierteln der Mitglieder der Ver-
tretung erforderlich. 2Über ihn wird in einer besonderen 
Sitzung der Vertretung, die frühestens zwei Wochen 
nach Eingang des Antrags stattfindet, namentlich abge-
stimmt; dabei darf die Ladungsfrist nicht verkürzt wer-
den. 3Eine Aussprache findet nicht statt. 4Für den Be-
schluss über den Antrag auf Einleitung des Abwahlver-
fahrens ist erneut eine Mehrheit von drei Vierteln der 
Mitglieder der Vertretung erforderlich.  

 (2) 1Zur Einleitung des Abwahlverfahrens ist ein An-
trag von mindestens drei Vierteln der Mitglieder der Ver-
tretung erforderlich. 2Über ihn wird in einer besonderen 
Sitzung der Vertretung, die frühestens zwei Wochen 
nach Eingang des Antrags stattfindet, namentlich abge-
stimmt __________. 3Eine Aussprache findet nicht statt. 
4Für den Beschluss über den Antrag auf Einleitung des 
Abwahlverfahrens ist erneut eine Mehrheit von drei Vier-
teln der Mitglieder der Vertretung erforderlich.  

  
  (2/1) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 

Hauptverwaltungsbeamte gilt als abgewählt, falls sie 
oder er innerhalb einer Woche nach dem Beschluss 
der Vertretung, das Abwahlverfahren einzuleiten, auf 
die Durchführung des Abwahlverfahrens verzichtet. 
2Der Verzicht ist schriftlich gegenüber der oder dem 
Vorsitzenden der Vertretung zu erklären. 

  
 (3) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte scheidet mit Ablauf des Tages aus 
dem Amt aus, an dem der Wahlausschuss die Abwahl 
nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommu-
nalwahlgesetzes feststellt. 

 (3) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte scheidet mit Ablauf des Tages aus 
dem Amt aus, an dem nach einer Abwahl gemäß Ab-
satz 1 der Wahlausschuss die Abwahl nach den Vor-
schriften des Niedersächsischen Kommunalwahlgeset-
zes feststellt oder an dem eine Verzichtserklärung 
nach Absatz 2/1 der oder dem Vorsitzenden der Ver-
tretung zugeht. 

  
§ 83 § 83 

Altersgrenze Ruhestand auf Antrag 
  

 1Für Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptver-
waltungsbeamte gilt keine Altersgrenze. 2§ 37 NBG ist 

 1Für Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptver-
waltungsbeamte gilt keine Altersgrenze. 2§ 37 NBG ist 
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nicht anzuwenden. 3Die Hauptverwaltungsbeamtin oder 
der Hauptverwaltungsbeamte kann ohne Nachweis der 
Dienstunfähigkeit auf Antrag in den Ruhestand versetzt 
werden, wenn sie oder er zum Zeitpunkt des Beginns 
des Ruhestandes 

nicht anzuwenden. 3Die Hauptverwaltungsbeamtin oder 
der Hauptverwaltungsbeamte kann ohne Nachweis der 
Dienstunfähigkeit auf Antrag in den Ruhestand versetzt 
werden, wenn sie oder er zum Zeitpunkt des Beginns 
des Ruhestandes 

  
1. mindestens 65 Jahre alt ist und 1. unverändert 
  
2. das Amt der Hauptverwaltungsbeamtin oder des 

Hauptverwaltungsbeamten in der laufenden Amts-
zeit seit mindestens fünf Jahren innehat.  

2. unverändert 

  

4Der Antrag ist bei der Kommunalaufsichtsbehörde zu 
stellen. 5Über den Antrag darf erst zwei Wochen nach 
Zugang entschieden werden; die Entscheidung über den 
Antrag kann nicht zurückgenommen werden. 6Der Ru-
hestand beginnt mit dem Ende des sechsten Monats, 
der auf den Monat folgt, in dem der Hauptverwaltungs-
beamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten die Ver-
setzung in den Ruhestand mitgeteilt worden ist. 

4Der Antrag ist bei der Kommunalaufsichtsbehörde zu 
stellen. 5Über den Antrag darf erst zwei Wochen nach 
Zugang entschieden werden; die Verfügung ist der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwal-
tungsbeamten zuzustellen und kann nicht zurückge-
nommen werden. 6Der Ruhestand beginnt mit dem Ende 
des sechsten Monats, der auf den Monat folgt, in dem 
der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwal-
tungsbeamten die Verfügung über die Versetzung in 
den Ruhestand zugestellt worden ist. 

  
 § 83/1 
 Ruhestand auf Antrag aus besonderen Gründen 
  
  1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-

verwaltungsbeamte kann die Versetzung in den Ru-
hestand mit der Begründung beantragen, dass ihr 
oder ihm das für die weitere Amtsführung erforderli-
che Vertrauen nicht mehr entgegengebracht wird. 
2Der Antrag ist schriftlich bei der oder dem Vorsit-
zenden der Vertretung zu stellen und bedarf der Zu-
stimmung von drei Vierteln der Mitglieder der Vertre-
tung. 3Auf den Beschluss der Vertretung findet § 82 
Abs. 2 Sätze 2 und 3 entsprechende Anwendung. 
4Der Antrag kann nur bis zur Beschlussfassung der 
Vertretung schriftlich zurückgenommen werden. 
5Hat die Vertretung dem Antrag zugestimmt und sind 
die Voraussetzungen für die Gewährung eines Ru-
hegehalts erfüllt, so versetzt die Kommunalauf-
sichtsbehörde die Hauptverwaltungsbeamtin oder 
den Hauptverwaltungsbeamten durch schriftliche 
Verfügung in den Ruhestand. 6Der Ruhestand be-
ginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Hauptver-
waltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeam-
ten die Verfügung zugestellt worden ist. 

  
§ 84 § 84 

Zuständigkeit Zuständigkeit 
  
 (1) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte  

 (1) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte  
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1. bereitet die Beschlüsse des Hauptausschusses 

vor, 
1. unverändert 

  
2. führt die Beschlüsse der Vertretung und des 

Hauptausschusses aus und erfüllt die Aufgaben, 
die ihr oder ihm vom Hauptausschuss übertragen 
worden sind, 

2. unverändert 

  
3. entscheidet über Maßnahmen auf dem Gebiet der 

Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivil-
bevölkerung und über Maßnahmen zur Erfüllung 
von sonstigen Aufgaben, die das Land im Auftrag 
des Bundes ausführt oder zu deren Ausführung die 
Bundesregierung Einzelweisungen erteilen kann,  

3. unverändert 

  
4. entscheidet über gewerberechtliche und immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigungen, 
4. entscheidet über gewerberechtliche und immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigungen und sonsti-
ge Maßnahmen, 

  
5. erfüllt die Aufgaben, die der Geheimhaltung unter-

liegen (§ 6 Abs. 3 Satz 1), 
5. unverändert 

  
6. führt Weisungen der Kommunal- und der Fachauf-

sichtsbehörden aus, soweit dabei kein Ermessens-
spielraum gegeben ist, und 

6. unverändert 

  
7. führt die nicht unter die Nummern 1 bis 6 fallenden 

Geschäfte der laufenden Verwaltung. 
7. unverändert 

  

2Sie oder er soll im Rahmen der Vorbereitung der Be-
schlüsse des Hauptausschusses die Ausschüsse der 
Vertretung beteiligen. 3Die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister und die Oberbürgermeisterin oder der 
Oberbürgermeister bereiten darüber hinaus die Be-
schlüsse der Stadtbezirksräte und der Ortsräte vor und 
führen sie aus. 

2Sie oder er soll im Rahmen der Vorbereitung der Be-
schlüsse des Hauptausschusses die Ausschüsse der 
Vertretung beteiligen. 3Die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister und die Oberbürgermeisterin oder der 
Oberbürgermeister bereiten darüber hinaus die Be-
schlüsse der Stadtbezirksräte und der Ortsräte vor und 
führen sie aus. 

  
 (2) 1Die Landrätin oder der Landrat und die Regi-
onspräsidentin oder der Regionspräsident erfüllen die 
Aufgaben der Kommune als Kommunal- und Fachauf-
sichtsbehörde. 2Sie benötigen die Zustimmung des 
Hauptausschusses bei Entscheidungen über 

 (2) unverändert 

  
1. die erforderlichen Bestimmungen, wenn ein Vertrag 

über eine Gebietsänderung oder eine Vereinba-
rung anlässlich des Zusammenschlusses oder der 
Neu- oder Umbildung von Samtgemeinden nicht 
zustande kommt oder weitere Gegenstände zu re-
geln sind (§ 26 Abs. 1 Satz 3, § 99 Abs. 1 Satz 8, 
§ 100 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2 und § 101 Abs. 3 
Satz 2), 
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2. die Genehmigung, den Bestand des Stiftungsver-

mögens anzugreifen oder es anderweitig zu ver-
wenden (§ 134 Abs. 2), und 

 

  
3. kommunalaufsichtliche Genehmigungen, die ver-

sagt werden sollen.  
 

  

3Stimmt der Hauptausschuss nicht zu, so entscheidet 
die Kommunalaufsichtsbehörde. 

 

  
 (3) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte leitet und beaufsichtigt die Verwal-
tung; sie oder er regelt die Geschäftsverteilung im Rah-
men der Richtlinien der Vertretung. 2Sie oder er ist 
Dienststellenleiterin oder Dienststellenleiter im Sinne der 
Geheimhaltungsvorschriften und wird im Sinne dieser 
Vorschriften durch die Kommunalaufsichtsbehörde er-
mächtigt. 

 (3) unverändert 

  
 (4) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte hat die Vertretung, den Hauptaus-
schuss, einen Ausschuss nach § 76 Abs. 3, soweit des-
sen Entscheidungszuständigkeit betroffen ist, und, so-
weit es sich um Angelegenheiten eines Stadtbezirks 
oder einer Ortschaft handelt, den Stadtbezirksrat oder 
den Ortsrat über wichtige Angelegenheiten zu unterrich-
ten; insbesondere unterrichtet sie oder er die Vertretung 
zeitnah über wichtige Beschlüsse des Hauptausschus-
ses. 

 (4) unverändert 

  
 (5). 1In Gemeinden oder Samtgemeinden informiert 
die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwal-
tungsbeamte die Einwohnerinnen und Einwohner in ge-
eigneter Weise über wichtige Angelegenheiten der Ge-
meinde oder Samtgemeinde. 2Bei wichtigen Planungen 
und Vorhaben der Gemeinde oder Samtgemeinde soll 
sie oder er die Einwohnerinnen und Einwohner rechtzei-
tig und umfassend über die Grundlagen, Ziele, Zwecke 
und Auswirkungen informieren. 3Die Information ist so 
vorzunehmen, dass Gelegenheit zur Äußerung und zur 
Erörterung besteht. 4Zu diesem Zweck soll die Haupt-
verwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte 
Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder 
Samtgemeinde oder für Teile von diesen durchführen. 
5Einzelheiten regelt die Hauptsatzung; Vorschriften über 
eine förmliche Beteiligung oder Anhörung bleiben davon 
unberührt. 6Ein Verstoß gegen die Informationspflicht 
berührt die Rechtmäßigkeit der Entscheidung nicht. 

 (5) 1In Gemeinden oder Samtgemeinden informiert 
die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwal-
tungsbeamte die Einwohnerinnen und Einwohner in ge-
eigneter Weise über wichtige Angelegenheiten der Ge-
meinde oder Samtgemeinde. 2Bei wichtigen Planungen 
und Vorhaben der Gemeinde oder Samtgemeinde soll 
sie oder er die Einwohnerinnen und Einwohner rechtzei-
tig und umfassend über die Grundlagen, Ziele, Zwecke 
und Auswirkungen informieren. 3Die Information ist so 
vorzunehmen, dass Gelegenheit zur Äußerung und zur 
Erörterung besteht. 4Zu diesem Zweck soll die Haupt-
verwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte 
Einwohnerversammlungen für die ____ Gemeinde oder 
Samtgemeinde oder für Teile von diesen durchführen. 
5Einzelheiten regelt die Hauptsatzung; Vorschriften über 
eine förmliche Beteiligung oder Anhörung bleiben davon 
unberührt. 6Ein Verstoß gegen die Informationspflicht 
berührt die Rechtmäßigkeit der Entscheidung nicht. 

  
 (6) 1In Landkreisen und in der Region Hannover in-
formiert die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte die Öffentlichkeit in geeigneter Wei-
se über wichtige Angelegenheiten des Landkreises oder 
der Region Hannover. 2Sie oder er hat auch der Landes-

 (6) unverändert 
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regierung über Vorgänge zu berichten, die für diese von 
Bedeutung sind; zu diesem Zweck kann sie oder er sich 
in geeigneter Weise bei den staatlichen Behörden der 
unteren Verwaltungsstufe, deren Geschäftsbereich sich 
auf den Landkreis oder die Region Hannover erstreckt, 
informieren. 3Satz 2 ist auf kreisfreie Städte entspre-
chend anzuwenden. 
  
 (7) Über wichtige Angelegenheiten, die der Ge-
heimhaltung unterliegen (§ 6 Abs. 3 Satz 1), sind nur die 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter nach § 81 Abs. 2 zu 
unterrichten. 

 (7) unverändert 

  
§ 85 § 85 

Repräsentative Vertretung, Rechts-  
und Verwaltungsgeschäfte 

Repräsentative Vertretung, Rechts-  
und Verwaltungsgeschäfte 

  
 (1) 1Die repräsentative Vertretung der Kommune 
obliegt der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Haupt-
verwaltungsbeamten. 2Sie oder er vertritt die Kommune 
nach außen in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften 
sowie in gerichtlichen Verfahren. 3Die Vertretung der 
Kommune in Organen und sonstigen Gremien von juris-
tischen Personen und Personenvereinigungen gilt nicht 
als Vertretung der Kommune im Sinne des Satzes 2. 

 (1) 1Die repräsentative Vertretung der Kommune 
obliegt der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Haupt-
verwaltungsbeamten, bei ihrer oder seiner Abwesen-
heit den ehrenamtlichen Stellvertreterinnen oder 
Stellvertretern (§ 81 Abs. 2). 2Sie oder er vertritt die 
Kommune nach außen in allen Rechts- und Verwal-
tungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren. 3Die 
Vertretung der Kommune in Organen und sonstigen 
Gremien von juristischen Personen und Personenverei-
nigungen gilt nicht als Vertretung der Kommune im Sin-
ne des Satzes 2. 

  
 (2) Soweit Erklärungen, durch die die Kommune 
verpflichtet werden soll, nicht gerichtlich oder notariell 
beurkundet werden, sind sie nur dann rechtsverbindlich, 
wenn sie von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem 
Hauptverwaltungsbeamten handschriftlich unterzeichnet 
wurden oder von ihr oder ihm in elektronischer Form mit 
der dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen 
Signatur versehen sind. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Wird für ein Geschäft oder eine bestimmte Art 
von Geschäften eine Bevollmächtigte oder ein Bevoll-
mächtigter bestellt, so gelten für die Bevollmächtigung 
die Vorschriften für Verpflichtungserklärungen entspre-
chend. 2Soweit die im Rahmen dieser Vollmachten ab-
gegebenen Erklärungen nicht gerichtlich oder notariell 
zu beurkunden sind, müssen sie die Schriftform aufwei-
sen oder in elektronischer Form mit einer dauerhaft 
überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur ver-
sehen sein. 

 (3) unverändert 

  
 (4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Geschäfte 
der laufenden Verwaltung. 

 (4) unverändert 
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 (5) Ist nach Beginn der neuen Wahlperiode der 
Vertretung das Amt der Hauptverwaltungsbeamtin oder 
des Hauptverwaltungsbeamten nicht besetzt oder ist sie 
oder er daran gehindert, das Amt auszuüben, so obliegt 
die repräsentative Vertretung der Kommune vor der ers-
ten Sitzung der Vertretung der oder dem ältesten der 
bisherigen Stellvertreterinnen oder Stellvertreter nach 
§ 81 Abs. 2 Satz 1. 

 (5) unverändert 

  
§ 86 § 86 

Teilnahme an Sitzungen Teilnahme an Sitzungen 
  
 (1) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte und die anderen Beamtinnen und 
Beamten auf Zeit sind verpflichtet, der Vertretung auf 
Verlangen in der Sitzung Auskunft zu erteilen, soweit es 
sich nicht um Angelegenheiten handelt, die der Geheim-
haltung unterliegen (§ 6 Abs. 3 Satz 1). 2Sie sind auf ihr 
Verlangen zum Gegenstand der Verhandlung zu hören. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Sitzungen des 
Hauptausschusses. 4Bei Verhinderung der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten tritt 
an ihre oder seine Stelle die allgemeine Stellvertreterin 
oder der allgemeine Stellvertreter, auch wenn sie oder er 
nicht Beamtin oder Beamter auf Zeit ist. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte nimmt an den Sitzungen der Aus-
schüsse der Vertretung, der Stadtbezirksräte und der 
Ortsräte teil; im Übrigen gilt Absatz 1 entsprechend. 2Sie 
oder er kann sich durch Beschäftigte der Kommune ver-
treten lassen, die sie oder er dafür bestimmt. 3Sie oder 
er hat persönlich teilzunehmen, wenn ein Drittel der Mit-
glieder eines Ausschusses, eines Stadtbezirksrates oder 
eines Ortsrates dies verlangt. 4Unter den gleichen Vor-
aussetzungen sind die anderen Beamtinnen und Beam-
ten auf Zeit zur Teilnahme verpflichtet. 

 (2) unverändert 

  
 (3) Verwaltet die Samtgemeindebürgermeisterin 
oder der Samtgemeindebürgermeister das Amt der Ge-
meindedirektorin oder des Gemeindedirektors neben-
amtlich, so kann ihre oder seine Teilnahme an Sitzungen 
der Ratsausschüsse von Mitgliedsgemeinden der Samt-
gemeinde nicht verlangt werden. 

 (3) Ist die Samtgemeindebürgermeisterin oder der 
Samtgemeindebürgermeister zugleich Gemeindedirek-
torin oder ____ Gemeindedirektor ____, so kann ihre 
oder seine Teilnahme an Sitzungen der Ratsausschüsse 
von Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde nicht ver-
langt werden. 

  
 (4) Für die Teilnahme von Beschäftigten der Kom-
mune an Sitzungen der Vertretung, des Hauptausschus-
ses, der Ausschüsse der Vertretung, der Stadtbezirksrä-
te und der Ortsräte gilt § 41 entsprechend. 

 (4) unverändert 
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§ 87 § 87 
Einspruch Einspruch 

  
 (1) 1Hält die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte einen Beschluss der Vertre-
tung im eigenen Wirkungskreis oder einen Bürgerent-
scheid für rechtswidrig, so hat sie oder er der Kommu-
nalaufsichtsbehörde unverzüglich über den Sachverhalt 
zu berichten und die Vertretung davon zu unterrichten. 
2Gegen einen Beschluss der Vertretung kann sie oder er 
stattdessen Einspruch einzulegen. 3In diesem Fall hat 
die Vertretung über die Angelegenheit in einer Sitzung, 
die frühestens drei Tage nach der ersten Beschlussfas-
sung stattfinden darf, nochmals zu beschließen. 4Hält 
die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwal-
tungsbeamte auch den neuen Beschluss für rechtswid-
rig, so hat sie oder er der Kommunalaufsichtsbehörde 
unverzüglich über den Sachverhalt zu berichten und die 
jeweiligen Standpunkte darzulegen. 5Wird berichtet oder 
ist Einspruch eingelegt, so ist der Beschluss zunächst 
nicht auszuführen. 6Die Kommunalaufsichtsbehörde ent-
scheidet unverzüglich, ob der Beschluss oder der Bür-
gerentscheid zu beanstanden ist. 

 (1) 1Hält die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte einen Beschluss der Vertre-
tung im eigenen Wirkungskreis oder einen Bürgerent-
scheid für rechtswidrig, so hat sie oder er der Kommu-
nalaufsichtsbehörde unverzüglich über den Sachverhalt 
zu berichten und die Vertretung davon zu unterrichten. 
2Gegen einen Beschluss der Vertretung kann sie oder er 
stattdessen Einspruch einzulegen. 3In diesem Fall hat 
die Vertretung über die Angelegenheit in einer Sitzung, 
die frühestens drei Tage nach der ersten Beschlussfas-
sung stattfinden darf, nochmals zu beschließen. 4Hält 
die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwal-
tungsbeamte auch den neuen Beschluss für rechtswid-
rig, so hat sie oder er der Kommunalaufsichtsbehörde 
unverzüglich über den Sachverhalt zu berichten und die 
jeweiligen Standpunkte darzulegen. 5Wird berichtet oder 
ist Einspruch eingelegt, so ist der Beschluss oder der 
Bürgerentscheid zunächst nicht auszuführen. 6Die 
Kommunalaufsichtsbehörde entscheidet unverzüglich, 
ob der Beschluss oder der Bürgerentscheid zu bean-
standen ist. 

  
 (2) 1Absatz 1 gilt entsprechend für Beschlüsse des 
Hauptausschusses, eines Stadtbezirksrates und eines 
Ortsrates. 2Die Vertretung ist bei ihrer nächsten Sitzung 
zu unterrichten.  

 (2) unverändert 

  
 (3) Für Beschlüsse im übertragenen Wirkungskreis 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass anstelle der Kommunalaufsichtsbehörde der 
Fachaufsichtsbehörde zu berichten ist und diese ent-
scheidet, ob eine Weisung erteilt wird. 

 (3) unverändert 

  
 (4) 1Hält die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte das Wohl der Kommune durch 
einen Beschluss eines Ausschusses nach § 76 Abs. 3 
für gefährdet, so kann sie oder er innerhalb einer Woche 
Einspruch einlegen. 2In diesem Fall darf der Beschluss 
nicht ausgeführt werden. 3Über die Angelegenheit ent-
scheidet der Hauptausschuss. 4Die Vertretung ist in ihrer 
nächsten Sitzung zu unterrichten. 

 (4) 1Hält die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte das Wohl der Kommune durch 
einen Beschluss eines Ausschusses nach § 76 Abs. 3 
für gefährdet, so kann sie oder er innerhalb einer Woche 
Einspruch einlegen. 2In diesem Fall ist der Beschluss 
zunächst nicht auszuführen. 3Über die Angelegenheit 
entscheidet der Hauptausschuss. 4Die Vertretung ist in 
ihrer nächsten Sitzung zu unterrichten. 

  
§ 88 § 88 

Eilentscheidungen unverändert 
  

 1In dringenden Fällen, in denen die vorherige Ent-
scheidung der Vertretung nicht eingeholt werden kann, 
entscheidet der Hauptausschuss. 2Kann in Fällen des 
Satzes 1 oder in anderen Fällen die vorherige Entschei-
dung des Hauptausschusses nicht eingeholt werden und 
droht der Eintritt erheblicher Nachteile oder Gefahren, so 
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trifft die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptver-
waltungsbeamte im Einvernehmen mit einer Stellvertre-
terin oder einem Stellvertreter nach § 81 Abs. 2 die not-
wendigen Maßnahmen. 3Sie oder er hat die Vertretung 
und den Hauptausschuss unverzüglich zu unterrichten. 
4Eine Anhörung nach § 93 Abs. 1 Sätze 1 und 2 sowie 
§ 95 Abs. 1 Satz 5 kann vor Eilentscheidungen unter-
bleiben. 

  
  

Fünf ter  Abschni t t  Fünf ter  Abschni t t  
Ortschaften, Stadtbezirke Ortschaften, Stadtbezirke 

  
§ 89 § 89 

Bildung, Änderung und Aufhebung von  
Ortschaften oder Stadtbezirken 

Bildung, Änderung und Aufhebung von  
Ortschaften und Stadtbezirken 

  
 (1) 1Gebietsteile einer Gemeinde, deren Einwohne-
rinnen und Einwohner eine engere Gemeinschaft bilden, 
können durch die Hauptsatzung zu Ortschaften be-
stimmt werden. 2Die Hauptsatzung legt fest, ob Ortsräte 
gewählt oder Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher be-
stellt werden. 3Satz 1 gilt nicht für Mitgliedsgemeinden 
von Samtgemeinden. 

 (1) 1Gebietsteile einer Gemeinde, deren Einwohne-
rinnen und Einwohner eine engere Gemeinschaft bilden, 
können durch die Hauptsatzung zu Ortschaften be-
stimmt werden. 2Die Hauptsatzung legt zugleich fest, ob 
Ortsräte gewählt oder Ortsvorsteherinnen oder Ortsvor-
steher bestellt werden. 3Satz 1 gilt nicht für Mitgliedsge-
meinden von Samtgemeinden. 

  
 (2) 1In kreisfreien Städten oder Städten mit mehr 
als 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern können 
durch die Hauptsatzung für das gesamte Stadtgebiet 
Stadtbezirke eingerichtet werden. 2Die Hauptsatzung re-
gelt auch die Zahl der Stadtbezirke und ihre Grenzen. 
3Für jeden Stadtbezirk ist ein Stadtbezirksrat zu wählen. 

 (2) 1In kreisfreien Städten oder Städten mit mehr 
als 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern können 
durch die Hauptsatzung für das gesamte Stadtgebiet 
Stadtbezirke eingerichtet werden. 2Die Hauptsatzung 
legt zugleich die Zahl der Stadtbezirke und ihre Gren-
zen fest. 3Für jeden Stadtbezirk ist ein Stadtbezirksrat zu 
wählen. 

  
 (2/1) Sind Ortschaften aufgrund eines Gebiets-

änderungsvertrags oder aufgrund von Bestimmungen 
der Kommunalaufsichtsbehörde aus Anlass einer Ge-
bietsänderung eingerichtet worden, so kann der Rat 
die entsprechenden Vorschriften der Hauptsatzung nur 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder än-
dern oder aufheben. 

  
 (3) Die Aufhebung von Ortschaften oder Stadtbe-
zirken oder die Änderung ihrer Grenzen ist nur zum En-
de der Wahlperiode zulässig. 

 (3) Die Aufhebung von Ortschaften oder Stadtbe-
zirken oder die Änderung ihrer Grenzen ist nur zum En-
de der Wahlperiode der Abgeordneten zulässig. 

  
 (4) Regeln ein Gebietsänderungsvertrag oder die 
Bestimmungen der Kommunalaufsichtsbehörde aus An-
lass einer Gebietsänderung die Einführung von Ort-
schaften, so kann der Rat mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner Mitglieder die entsprechenden Vorschrif-
ten der Hauptsatzung ändern oder aufheben. 

 (4) wird gestrichen 
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§ 90 § 90 
Ortsrat, Stadtbezirksrat Ortsrat, Stadtbezirksrat 

  
 (1) 1Die Mitgliederzahl des Ortsrates wird durch die 
Hauptsatzung bestimmt; es sind jedoch mindestens fünf 
Ortsratsmitglieder zu wählen. 2Der Stadtbezirksrat hat 
halb so viele Mitglieder, wie eine Gemeinde mit der Ein-
wohnerzahl des Stadtbezirkes Ratsfrauen oder Ratsher-
ren hätte; ergibt sich dabei eine gerade Zahl von Mitglie-
dern des Stadtbezirksrates, so erhöht sich deren Zahl 
um eins.  

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Mitglieder des Ortsrates oder des Stadtbe-
zirksrates werden von den Wahlberechtigten der Ort-
schaft oder des Stadtbezirkes zugleich mit den Rats-
frauen und Ratsherren der Gemeinde nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes und des Niedersächsischen 
Kommunalwahlgesetzes gewählt; dabei entsprechen 

 (2) 1Die Mitglieder des Ortsrates oder des Stadtbe-
zirksrates werden von den Wahlberechtigten der Ort-
schaft oder des Stadtbezirkes zugleich mit den Rats-
frauen und Ratsherren der Gemeinde nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes und des Niedersächsischen 
Kommunalwahlgesetzes gewählt; dabei entsprechen 

  
1. die Ortsräte oder die Stadtbezirksräte den Vertre-

tungen im Sinne des Niedersächsischen Kommu-
nalwahlgesetzes, 

1. der Ortsrat oder der Stadtbezirksrat der Vertre-
tung im Sinne des Niedersächsischen Kommunal-
wahlgesetzes, 

  
2. die Mitglieder des Ortsrates oder des Stadtbezirks-

rates den Ratsfrauen oder Ratsherren sowie den 
Vertreterinnen und Vertretern im Sinne des Nieder-
sächsischen Kommunalwahlgesetzes, 

2. die Mitglieder des Ortsrates oder des Stadtbezirks-
rates den Ratsfrauen und Ratsherren sowie den 
Vertreterinnen und Vertretern im Sinne des Nieder-
sächsischen Kommunalwahlgesetzes und 

  
3. die Ortschaften oder die Stadtbezirke den Wahlge-

bieten im Sinne des Niedersächsischen Kommu-
nalwahlgesetzes. 

3. die Ortschaft oder der Stadtbezirk dem Wahlge-
biet im Sinne des Niedersächsischen Kommunal-
wahlgesetzes. 

  

2Die Wahlorgane für die Wahl der Ratsfrauen oder 
Ratsherren der Gemeinde sind auch für die Wahl des 
Ortsrates oder des Stadtbezirksrates zuständig.  

2Die Wahlorgane für die Wahl der Ratsfrauen und Rats-
herren der Gemeinde sind auch für die Wahl des Ortsra-
tes oder des Stadtbezirksrates zuständig.  

  
 (3) Für die Mitglieder des Ortsrates oder des Stadt-
bezirksrates gelten die Vorschriften über Abgeordnete 
der Vertretung sowie § 50 entsprechend, § 57 Abs. 1 je-
doch mit der Maßgabe, dass sich mindestens zwei 
stimmberechtigte Mitglieder zu einer Fraktion oder 
Gruppe zusammenschließen können.  

 (3) wird gestrichen 

  
 (4) 1Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass 
Ratsmitglieder, die in der Ortschaft oder dem Stadtbezirk 
wohnen oder in deren Wahlbereich die Ortschaft oder 
der Stadtbezirk ganz oder teilweise liegt, dem Ortsrat 
oder dem Stadtbezirksrat mit beratender Stimme ange-
hören. 2Ihnen kann eine Entschädigung nur als Sit-
zungsgeld gezahlt werden; die Hauptverwaltungsbeam-
tin oder der Hauptverwaltungsbeamte hat keinen An-
spruch auf eine Entschädigung, wenn sie oder er nach 
Satz 1 dem Ortsrat oder Stadtbezirksrat angehört. 

 (4) 1Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass 
Ratsmitglieder, die in der Ortschaft oder dem Stadtbezirk 
wohnen oder in deren Wahlbereich die Ortschaft oder 
der Stadtbezirk ganz oder teilweise liegt, dem Ortsrat 
oder dem Stadtbezirksrat mit beratender Stimme ange-
hören. 2__________ 
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  (4/1) 1Für die Mitglieder des Ortsrates oder des 

Stadtbezirksrates gelten die Vorschriften über Abgeord-
nete __________ entsprechend. 2§ 55 gilt mit der 
Maßgabe entsprechend, dass Mitgliedern nach Ab-
satz 4 eine Entschädigung nur als Sitzungsgeld gezahlt 
werden kann; die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte hat keinen Anspruch auf eine 
Entschädigung, wenn sie oder er nach Absatz 4 dem 
Ortsrat oder Stadtbezirksrat angehört. 3§ 57 Abs. 1 gilt 
mit der Maßgabe entsprechend, dass sich mindestens 
zwei stimmberechtigte Mitglieder zu einer Fraktion oder 
Gruppe zusammenschließen können. 

  
 (5) 1Für das Verfahren des Ortsrates oder des 
Stadtbezirksrates gelten die Vorschriften für den Rat 
entsprechend; der Stadtbezirksrat oder der Ortsrat kann 
in Anwendung des § 62 in Angelegenheiten, die die Ort-
schaft oder den Stadtbezirk betreffen, Einwohnerfrage-
stunden und Anhörungen durchführen. 2Die Zusammen-
arbeit des Ortsrates oder des Stadtbezirksrates mit dem 
Rat, dem Verwaltungsausschuss und den Ausschüssen 
des Rates regelt der Rat in der Geschäftsordnung. 3Der 
Ortsrat oder Stadtbezirksrat darf keine Ausschüsse bil-
den. 

 (5) 1Für das Verfahren des Ortsrates oder des 
Stadtbezirksrates gelten die Vorschriften für den Rat 
entsprechend; der Stadtbezirksrat oder der Ortsrat kann 
in Anwendung des § 62 in Angelegenheiten, die die Ort-
schaft oder den Stadtbezirk betreffen, Einwohnerfrage-
stunden und Anhörungen durchführen. 2Einzelheiten 
des Verfahrens und die Zusammenarbeit des Ortsrates 
oder des Stadtbezirksrates mit dem Rat, dem Verwal-
tungsausschuss und den Ausschüssen des Rates regelt 
der Rat in der Geschäftsordnung. 3Der Ortsrat oder 
Stadtbezirksrat darf keine Ausschüsse bilden. 

  
 (6) 1Nach dem Ende der Wahlperiode führt der 
Ortsrat oder Stadtbezirksrat seine Tätigkeit bis zur ers-
ten Sitzung des neu gebildeten Ortsrates oder Stadtbe-
zirksrates fort. 2Das Gleiche gilt bei Auflösung des Orts-
rates oder Stadtbezirksrates. 

 (6) unverändert 

  
 (7) 1Die Auflösung des Rates hat die Auflösung des 
Ortsrates oder Stadtbezirksrates zur Folge. 2Das Glei-
che gilt, wenn die Wahl des Rates für ungültig erklärt 
wird. 

 (7) 1Die Auflösung des Rates hat die Auflösung des 
Ortsrates oder Stadtbezirksrates zur Folge. 2Das Glei-
che gilt, wenn die Wahl des Rates für ungültig erklärt 
wird oder ein Fall des § 42 Abs. 3 Satz 2 des Nieder-
sächsischen Kommunalwahlgesetzes vorliegt. 

  
§ 91 § 91 

Ortsbürgermeisterin oder Ortsbürgermeister, Bezirks-
bürgermeisterin oder Bezirksbürgermeister 

Ortsbürgermeisterin oder Ortsbürgermeister, Bezirks-
bürgermeisterin oder Bezirksbürgermeister 

  
 (1) 1Der Ortsrat oder der Stadtbezirksrat wählt in 
seiner ersten Sitzung unter Leitung des ältesten anwe-
senden und hierzu bereiten Mitglieds aus seiner Mitte für 
die Dauer der Wahlperiode die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden. 2Die oder der Vorsitzende führt in Ortsrä-
ten die Bezeichnung Ortsbürgermeisterin oder Ortsbür-
germeister und in Stadtbezirksräten die Bezeichnung 
Bezirksbürgermeisterin oder Bezirksbürgermeister. 

 (1) 1Der Ortsrat oder der Stadtbezirksrat wählt in 
seiner ersten Sitzung unter Leitung des ältesten anwe-
senden und hierzu bereiten Mitglieds aus seiner Mitte für 
die Dauer der Wahlperiode die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertretung. 
2Die oder der Vorsitzende führt in Ortsräten die Be-
zeichnung Ortsbürgermeisterin oder Ortsbürgermeister 
und in Stadtbezirksräten die Bezeichnung Bezirksbür-
germeisterin oder Bezirksbürgermeister. 

  
 (2) 1Die oder der Vorsitzende beruft den Stadtbe-
zirksrat oder den Ortsrat ein; er ist unverzüglich einzube-
rufen, wenn die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 

 (2) unverändert 
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Hauptverwaltungsbeamte dies unter Angabe des Bera-
tungsgegenstandes verlangt. 2Die Hauptverwaltungsbe-
amtin oder der Hauptverwaltungsbeamte kann verlan-
gen, dass ein bestimmter Beratungsgegenstand auf die 
Tagesordnung gesetzt wird. 
  
 (3) 1Die oder der Vorsitzende kann abberufen wer-
den, wenn der Ortsrat oder der Stadtbezirksrat dies mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder be-
schließt. 2Nach dem Ende der Wahlperiode führt die 
oder der Vorsitzende ihre oder seine Tätigkeit bis zur 
Neuwahl einer oder eines Vorsitzenden fort. 3Das Glei-
che gilt bei Auflösung des Ortsrates oder des Stadtbe-
zirksrates. 

 (3) unverändert 

  
§ 92 § 92 

Zuständigkeiten des Ortsrats oder des Stadtbezirksrats Zuständigkeiten des Ortsrats oder des Stadtbezirksrats 
  
 (1) 1Der Ortsrat und der Stadtbezirksrat vertreten 
die Interessen der Ortschaft oder des Stadtteils und för-
dern deren positive Entwicklung innerhalb der Gemein-
de. 2Soweit der Rat nach § 58 Abs. 1 und 2 nicht aus-
schließlich zuständig ist und soweit es sich nicht um 
Aufgaben handelt, die nach § 84 Abs. 1 Nrn. 3 bis 5 der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungs-
beamten obliegen, entscheidet der Ortsrat oder der 
Stadtbezirksrat unter Beachtung der Belange der ge-
samten Gemeinde in folgenden Angelegenheiten: 

 (1) 1Der Ortsrat oder der Stadtbezirksrat vertritt die 
Interessen der Ortschaft oder des Stadtteils und fördert 
deren oder dessen positive Entwicklung innerhalb der 
Gemeinde. 2Soweit der Rat nach § 58 Abs. 1 und 2 nicht 
ausschließlich zuständig ist und soweit es sich nicht um 
Aufgaben handelt, die nach § 84 Abs. 1 Nrn. 3 bis 6 der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungs-
beamten obliegen, entscheidet der Ortsrat oder der 
Stadtbezirksrat unter Beachtung der Belange der ge-
samten Gemeinde in folgenden Angelegenheiten: 

  
  1. Unterhaltung, Ausstattung und Benutzung der im 

Stadtbezirk oder in der Ortschaft gelegenen öffent-
lichen Einrichtungen, wie Schulen, Büchereien, 
Kindergärten, Jugendbegegnungsstätten, Sportan-
lagen, Altenheime, Dorfgemeinschaftshäuser, 
Friedhöfe und ähnliche soziale und kulturelle Ein-
richtungen, deren Bedeutung über den Stadtbezirk 
oder die Ortschaft nicht hinausgeht,  

  1. unverändert 

  
  2. Festlegung der Reihenfolge von Arbeiten zum Um- 

und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instand-
setzung von Straßen, Wegen und Plätzen, deren 
Bedeutung über die Ortschaft oder über den Stadt-
bezirk nicht hinausgeht, einschließlich der Stra-
ßenbeleuchtung, 

  2. unverändert 

  
  3.  Benennung und Umbenennung von Straßen, We-

gen und Plätzen innerhalb der Ortschaft oder des 
Stadtbezirks, 

  3. Benennung und Umbenennung von Straßen, We-
gen und Plätzen, die ausschließlich in der Ort-
schaft oder dem Stadtbezirk gelegen sind, 

  
  4. Märkte, deren Bedeutung nicht wesentlich über die 

Ortschaft oder den Stadtbezirk hinausgeht, 
  4. unverändert 
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  5. Pflege des Ortsbildes sowie Unterhaltung und Aus-

gestaltung der Park- und Grünanlagen, deren Be-
deutung nicht wesentlich über die Ortschaft oder 
über den Stadtbezirk hinausgeht, 

  5. unverändert 

  
  6. Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen 

Vereinigungen in der Ortschaft oder im Stadtbezirk, 
  6. unverändert 

  
  7. Einrichtung eines Schiedsamts mit der Ortschaft 

oder dem Stadtbezirk als Amtsbezirk und Wahl der 
Schiedsperson für dieses Amt, wenn die Ortschaft 
oder der Stadtbezirk mindestens 2 000 Einwohne-
rinnen und Einwohner hat,  

  7. unverändert  

  
  8. Förderung und Durchführung von Veranstaltungen 

der Heimatpflege und des Brauchtums in der Ort-
schaft oder im Stadtbezirk, 

  8. unverändert 

  
  9. Pflege vorhandener Paten- und Partnerschaften,   9. unverändert 
  
10. Pflege der Kunst in der Ortschaft oder im Stadtbe-

zirk, 
10. unverändert 

  
11. Repräsentation der Ortschaft oder des Stadtbezirks 

und 
11. unverändert 

  
12. Information und Dokumentation in Angelegenheiten 

der Ortschaft oder des Stadtbezirkes. 
12. unverändert 

  

3Durch die Hauptsatzung können dem Ortsrat oder dem 
Stadtbezirksrat weitere Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungskreises zur Entscheidung übertragen werden. 
4§ 84 Abs. 1 Nr. 7 gilt entsprechend. 

3Durch die Hauptsatzung können dem Ortsrat oder dem 
Stadtbezirksrat weitere Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungskreises zur Entscheidung übertragen werden. 
4§ 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass auf die Bedeutung des Geschäfts für 
die Ortschaft oder den Stadtbezirk abzustellen ist. 

  
 (2) 1Dem Ortsrat oder dem Stadtbezirksrat sind die 
Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, die für die Er-
ledigung seiner Aufgaben erforderlich sind. 2Das Recht 
des Rates, die Haushaltssatzung zu erlassen, wird da-
durch nicht berührt. 3Die Ortsräte oder die Stadtbezirks-
räte sind jedoch bei den Beratungen der Haushaltssat-
zung rechtzeitig anzuhören. 4In der Hauptsatzung kann 
bestimmt werden, dass die Haushaltsmittel als Budget 
zugewiesen werden, wenn ein Ortsrat oder Stadtbezirks-
rat dies beantragt. 

 (2) 1Dem Ortsrat oder dem Stadtbezirksrat sind die 
Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, die für die Er-
ledigung seiner Aufgaben erforderlich sind. 2Das Recht 
des Rates, die Haushaltssatzung zu erlassen, wird da-
durch nicht berührt. 3Die Ortsräte oder die Stadtbezirks-
räte sind jedoch bei den Beratungen der Haushaltssat-
zung rechtzeitig anzuhören. 4In der Hauptsatzung kann 
bestimmt werden, dass den Ortsräten oder Stadtbe-
zirksräten die Haushaltsmittel auf Antrag als Budget 
zuzuweisen sind __________. 

  
  (3) 1Der Ortsrat oder der Stadtbezirksrat kann in 

Angelegenheiten, deren Bedeutung über die Ort-
schaft oder den Stadtbezirk nicht hinausgeht, eine 
Befragung der Bürgerinnen und Bürger in der Ort-
schaft oder in dem Stadtbezirk beschließen. 2§ 35 
Satz 1/1 gilt entsprechend. 
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§ 93 § 93 
Mitwirkungsrechte des Ortsrats oder  

des Stadtbezirksrats 
Mitwirkungsrechte des Ortsrats oder  

des Stadtbezirksrats 
  
 (1) 1Der Ortsrat oder der Stadtbezirksrat ist zu allen 
wichtigen Fragen des eigenen und des übertragenen 
Wirkungskreises, die die Ortschaft oder den Stadtbezirk 
in besonderer Weise berühren, rechtzeitig anzuhören. 
2Das Anhörungsrecht besteht vor der Beschlussfassung 
des Rates oder des Verwaltungsausschusses insbeson-
dere in folgenden Angelegenheiten: 

 (1) 1Der Ortsrat oder der Stadtbezirksrat ist zu allen 
wichtigen Fragen des eigenen und des übertragenen 
Wirkungskreises, die die Ortschaft oder den Stadtbezirk 
in besonderer Weise berühren, rechtzeitig anzuhören. 
2Das Anhörungsrecht besteht vor der Beschlussfassung 
des Rates oder des Verwaltungsausschusses insbeson-
dere in folgenden Angelegenheiten: 

  
1. Planung und Durchführung von Investitionsvorha-

ben in der Ortschaft oder im Stadtbezirk, 
1. unverändert 

  
2. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung 

des Flächennutzungsplans sowie von Satzungen 
nach dem Baugesetzbuch, soweit sie sich auf die 
Ortschaft oder den Stadtbezirk erstrecken, 

2. unverändert 

  
3. Errichtung, Übernahme, wesentliche Änderungen 

und Schließung von öffentlichen Einrichtungen in 
der Ortschaft oder im Stadtbezirk, 

3. unverändert 

  
4. Ausbau und Umbau sowie Benennung und Umbe-

nennung von Straßen, Wegen und Plätzen in der 
Ortschaft oder im Stadtbezirk, soweit keine Ent-
scheidungszuständigkeit nach § 92 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 oder 3 besteht, 

4. Um- und Ausbau __________ sowie Benennung 
und Umbenennung von Straßen, Wegen und Plät-
zen in der Ortschaft oder im Stadtbezirk, soweit 
keine Entscheidungszuständigkeit nach § 92 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 oder 3 besteht, 

  
5. Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von 

Grundvermögen der Gemeinde, soweit es in der 
Ortschaft oder im Stadtbezirk liegt, 

5. unverändert 

  
6. Änderung der Grenzen der Ortschaft oder des 

Stadtbezirks, 
6. unverändert 

  
7. Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffinnen und 

Schöffen,  
7. Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffinnen und 

Schöffen sowie 
  
8. Wahl der Schiedsperson des Schiedsamts, zu des-

sen Amtsbezirk die Ortschaft oder der Stadtbezirk 
gehört, wenn nicht ein Schiedsamt nach § 92 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 7 eingerichtet wird. 

8. unverändert 

  

3Auf Verlangen des Ortsrates oder des Stadtbezirksrates 
hat die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwal-
tungsbeamte für die Ortschaft oder den Stadtbezirk eine 
Einwohnerversammlung durchzuführen. 

3Auf Verlangen des Ortsrates oder des Stadtbezirksrates 
hat die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwal-
tungsbeamte für die Ortschaft oder den Stadtbezirk eine 
Einwohnerversammlung durchzuführen. 
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 (2) 1In der Bauleitplanung ist der Ortsrat oder der 
Stadtbezirksrat spätestens anzuhören, nachdem das 
Verfahren zur Beteiligung der Behörden und Stellen, die 
Träger öffentlicher Belange sind (§ 4 BauGB), abge-
schlossen worden ist. 2Der Rat kann allgemein oder im 
Einzelfall bestimmen, dass bei der Aufstellung, Ände-
rung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen 
mit räumlich auf die Ortschaft oder den Stadtbezirk be-
grenzter Bedeutung dem Ortsrat oder Stadtbezirksrat die 
Entscheidung über die Art und Weise der Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger an der Bauleitplanung (§ 3 
BauGB) und den Verzicht darauf übertragen wird. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Der Ortsrat oder der Stadtbezirksrat kann in al-
len Angelegenheiten, die die Ortschaft oder den Stadt-
bezirk betreffen, Vorschläge unterbreiten, Anregungen 
geben und Bedenken äußern. 2Über die Vorschläge 
muss das zuständige Gemeindeorgan innerhalb von vier 
Monaten entscheiden. 3Bei der Beratung der Angele-
genheit im Rat, im Verwaltungsausschuss oder in einem 
Ratsausschuss haben die Ortsbürgermeisterin oder der 
Ortsbürgermeister, die Bezirksbürgermeisterin oder der 
Bezirksbürgermeister, deren Stellvertreterin oder deren 
Stellvertreter das Recht, angehört zu werden; dasselbe 
gilt für die Beratung von Stellungnahmen, die der Ortsrat 
oder der Stadtbezirksrat bei einer Anhörung nach den 
Absätzen 1 und 2 abgegeben hat. 

 (3) 1Der Ortsrat oder der Stadtbezirksrat kann in al-
len Angelegenheiten, die die Ortschaft oder den Stadt-
bezirk betreffen, Vorschläge unterbreiten, Anregungen 
geben und Bedenken äußern. 2Über die Vorschläge 
muss das zuständige Gemeindeorgan innerhalb von vier 
Monaten entscheiden. 3Bei der Beratung der Angele-
genheit im Rat, im Verwaltungsausschuss oder in einem 
Ratsausschuss haben die Ortsbürgermeisterin oder der 
Ortsbürgermeister, die Bezirksbürgermeisterin oder der 
Bezirksbürgermeister oder deren oder dessen Stell-
vertreterin oder deren oder dessen Stellvertreter das 
Recht, angehört zu werden; dasselbe gilt für die Bera-
tung von Stellungnahmen, die der Ortsrat oder der 
Stadtbezirksrat bei einer Anhörung nach den Absätzen 1 
und 2 abgegeben hat. 

  
§ 94 § 94 

Sondervorschriften für Ortschaften Sondervorschriften für Ortschaften 
  
 (1) Umfang und Inhalt der Entscheidungs- und An-
hörungsrechte des Ortsrates können in der Hauptsat-
zung abweichend geregelt werden, soweit dies aufgrund 
der besonderen örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist; 
für diesen Beschluss ist eine Mehrheit von zwei Dritteln 
der Ratsmitglieder erforderlich. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Ortsbürgermeisterin oder der Ortsbürger-
meister erfüllt Hilfsfunktionen für die Gemeindeverwal-
tung; sie oder er ist in das Ehrenbeamtenverhältnis zu 
berufen. 2Die Ortsbürgermeisterin oder der Ortsbürger-
meister kann es ablehnen, Hilfsfunktionen zu überneh-
men. 3Einzelheiten regelt die Hauptsatzung. 

 (2) 1Die Ortsbürgermeisterin oder der Ortsbürger-
meister erfüllt Hilfsfunktionen für die Gemeindeverwal-
tung; sie oder er ist in das Ehrenbeamtenverhältnis zu 
berufen. 1/1Einzelheiten regelt die Hauptsatzung. 2Die 
Ortsbürgermeisterin oder der Ortsbürgermeister kann es 
ablehnen, Hilfsfunktionen zu übernehmen. 3__________ 

  
 (3) Die Ortsbürgermeisterin oder der Ortsbürger-
meister muss in der Ortschaft wohnen. 

 (3) unverändert 

  
§ 95 § 95 

Ortsvorsteherin oder Ortsvorsteher Ortsvorsteherin oder Ortsvorsteher 
  
 (1) 1Der Rat bestimmt die Ortsvorsteherin oder den 
Ortsvorsteher für die Dauer der Wahlperiode aufgrund 

 (1) 1Der Rat bestimmt die Ortsvorsteherin oder den 
Ortsvorsteher für die Dauer der Wahlperiode aufgrund 
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des Vorschlags der Fraktion, deren Mitglieder der Partei 
oder Wählergruppe angehören, die in der Ortschaft bei 
der Wahl der Ratsfrauen und Ratsherren die meisten 
Stimmen erhalten hat. 2Für Ortschaften mit bis zu 150 
Einwohnerinnen und Einwohnern kann in der Hauptsat-
zung ein von Satz 1 abweichendes Verfahren geregelt 
werden. 3§ 94 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 und Abs. 3 gilt 
entsprechend. 4Sie oder er hat die Belange der Ortschaft 
gegenüber den Organen der Gemeinde zur Geltung zu 
bringen und im Interesse einer bürgernahen Verwaltung 
Hilfsfunktionen für die Gemeindeverwaltung zu erfüllen. 
5Die Ortsvorsteherin oder der Ortsvorsteher kann in al-
len Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, Vor-
schläge unterbreiten und von der Hauptverwaltungsbe-
amtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten Auskünfte 
verlangen. 6Für das Anhörungsrecht der Ortsvorsteherin 
oder des Ortsvorstehers gilt § 93 Abs. 1 Sätze 1 und 2 
sowie Abs. 3 Satz 3 entsprechend. 7Einzelheiten regelt 
die Hauptsatzung. 

des Vorschlags der Fraktion, deren Mitglieder der Partei 
oder Wählergruppe angehören, die in der Ortschaft bei 
der Wahl der Ratsfrauen und Ratsherren die meisten 
Stimmen erhalten hat. 2Für Ortschaften mit bis zu 150 
Einwohnerinnen und Einwohnern kann in der Hauptsat-
zung ein von Satz 1 abweichendes Verfahren geregelt 
werden. 3§ 94 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 und Abs. 3 gilt 
entsprechend. 4Die Ortsvorsteherin oder der Ortsvor-
steher hat die Belange der Ortschaft gegenüber den 
Organen der Gemeinde zur Geltung zu bringen und im 
Interesse einer bürgernahen Verwaltung Hilfsfunktionen 
für die Gemeindeverwaltung zu erfüllen. 5Sie oder er 
kann in allen Angelegenheiten, die die Ortschaft betref-
fen, Vorschläge unterbreiten und von der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten Aus-
künfte verlangen. 6Für das Anhörungsrecht der Orts-
vorsteherin oder des Ortsvorstehers gilt § 93 Abs. 1 Sät-
ze 1 und 2 sowie Abs. 3 Satz 3 entsprechend. 
7Einzelheiten regelt die Hauptsatzung. 

  
 (2) Nach dem Ende der Wahlperiode führt die Orts-
vorsteherin oder der Ortsvorsteher ihre oder seine Tätig-
keit bis zur Neubestellung einer Ortsvorsteherin oder ei-
nes Ortsvorstehers fort. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Das Ehrenbeamtenverhältnis der Ortsvorstehe-
rin oder des Ortsvorstehers endet vor dem Ende der 
Wahlperiode, sobald sie oder er den Wohnsitz in der 
Ortschaft aufgibt. 2Die Ortsvorsteherin oder der Ortsvor-
steher kann durch Beschluss des Rates mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln seiner Mitglieder abberufen wer-
den. 

 (3) unverändert 

  
  

Sechster  Tei l  Sechster  Tei l  
Samtgemeinden Samtgemeinden 

  
Ers ter  Abschni t t  Ers ter  Abschni t t  

Bildung und Aufgaben von Samtgemeinden Bildung und Aufgaben von Samtgemeinden 
  

§ 96 § 96 
Grundsatz Grundsatz 

  

 1Gemeinden eines Landkreises, die mindestens 
400 Einwohnerinnen und Einwohner haben, können zur 
Stärkung der Verwaltungskraft Samtgemeinden bilden. 
2Neben Gemeinden können auch gemeindefreie Gebiete 
Samtgemeinden angehören; die folgenden Bestimmun-
gen dieses Abschnitts sind auf gemeindefreie Gebiete 
und deren Rechtsträger entsprechend anzuwenden. 
3Eine Samtgemeinde soll mindestens 7 000 Einwohne-
rinnen und Einwohner haben. 

 1Gemeinden eines Landkreises, die mindestens 
400 Einwohnerinnen und Einwohner haben, können zur 
Stärkung der Verwaltungskraft Samtgemeinden bilden. 
2__________ 3Eine Samtgemeinde soll mindestens 
7 000 Einwohnerinnen und Einwohner haben. 
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§ 97 § 97 
Aufgaben Aufgaben 

  
 (1) 1Die Samtgemeinden erfüllen die folgenden 
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises ihrer Mitglieds-
gemeinden: 

 (1) 1Die Samtgemeinden erfüllen die folgenden 
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises ihrer Mitglieds-
gemeinden: 

  
1. die Aufstellung der Flächennutzungspläne, 1. unverändert 
  
2. die Trägerschaft der allgemeinbildenden öffentli-

chen Schulen nach Maßgabe des Niedersächsi-
schen Schulgesetzes, die Erwachsenenbildung und 
die Einrichtung und Unterhaltung der Büchereien, 
die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen, 

2. unverändert 

  
3. die Errichtung und Unterhaltung der Sportstätten, 

die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen, und der 
Gesundheitseinrichtungen sowie die Altenbetreu-
ung, 

3. unverändert 

  
4. die Aufgaben nach dem Niedersächsischen Brand-

schutzgesetz, 
4. unverändert 

  
5. den Bau und die Unterhaltung der Gemeindever-

bindungsstraßen, 
5. unverändert 

  
6. die in § 13 für die Anordnung eines Anschluss- 

oder Benutzungszwangs genannten Aufgaben, 
6. unverändert 

  
7. die Hilfe bei Verwaltungsangelegenheiten (§ 37) 

und 
7. unverändert 

  
8. die Aufgaben nach dem Niedersächsischen Gesetz 

über gemeindliche Schiedsämter. 
8. unverändert 

  

2Die Samtgemeinden erfüllen ferner die Aufgaben des 
eigenen Wirkungskreises, die ihnen von allen Mitglieds-
gemeinden oder mit ihrem Einvernehmen von einzelnen 
Mitgliedsgemeinden übertragen werden. 3Werden Auf-
gaben nach den Sätzen 1 und 2 übertragen, so ist damit 
für die Samtgemeinde die Befugnis verbunden, Satzun-
gen und Verordnungen zu erlassen, die erforderlich sind, 
um diese Aufgaben zu erfüllen. 4Die finanziellen Folgen 
einer Aufgabenübertragung von nur einzelnen Mitglieds-
gemeinden sind durch Vereinbarungen zu regeln. 5Die 
Samtgemeinden können anstelle von Mitgliedsgemein-
den im Einvernehmen mit dem örtlichen Träger der Ju-
gendhilfe Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahr-
nehmen. 

2Die Samtgemeinden erfüllen ferner die Aufgaben des 
eigenen Wirkungskreises, die ihnen von allen Mitglieds-
gemeinden oder mit ihrem Einvernehmen von einzelnen 
Mitgliedsgemeinden übertragen werden. 3Die Übertra-
gung einer Aufgabe nach den Sätzen 1 und 2 schließt 
die Befugnis der Samtgemeinde ein, Satzungen und 
Verordnungen zu erlassen, die erforderlich sind, um die-
se Aufgabe zu erfüllen. 4Die finanziellen Folgen einer 
Aufgabenübertragung von nur einzelnen Mitgliedsge-
meinden sind durch Vereinbarungen zu regeln. 5Die 
Samtgemeinden können anstelle von Mitgliedsgemein-
den im Einvernehmen mit dem örtlichen Träger der Ju-
gendhilfe Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahr-
nehmen. 

  
 (2) 1Die Samtgemeinden erfüllen die Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises der Mitgliedsgemeinden. 
2Sie erfüllen auch diejenigen Aufgaben des übertrage-
nen Wirkungskreises, die Gemeinden obliegen, deren 

 (2) unverändert 
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Einwohnerzahl derjenigen der Samtgemeinde entspricht. 
3Rechtsvorschriften, nach denen Aufgaben unter be-
stimmten Voraussetzungen auf Gemeinden übertragen 
werden können, gelten für Samtgemeinden entspre-
chend. 
  
 (3) Rechtsvorschriften, die die gemeinsame Erfül-
lung von Aufgaben ausschließen oder dafür eine beson-
dere Rechtsform vorschreiben, bleiben unberührt. 

 (3) unverändert 

  
 (4) Die Samtgemeinden unterstützen die Mitglieds-
gemeinden bei der Erfüllung von deren Aufgaben; in An-
gelegenheiten von grundsätzlicher oder besonderer wirt-
schaftlicher Bedeutung bedienen sich die Mitgliedsge-
meinden der fachlichen Beratung durch die Samtge-
meinde. 

 (4) unverändert 

  
 (5) 1Die Samtgemeinden führen die Kassenge-
schäfte der Mitgliedsgemeinden und veranlagen und er-
heben für diese die Gemeindeabgaben und die privat-
rechtlichen Entgelte. 2Richten sie ein Rechnungsprü-
fungsamt ein, so tritt dieses für die Mitgliedsgemeinden 
an die Stelle des Rechnungsprüfungsamts des Land-
kreises (§ 152 Abs. 2). 

 (5) unverändert 

  
 (6) 1In der Hauptsatzung kann für gemeindefreie 
Gebiete eine von den Bestimmungen der Absätze 1, 2 
und 5 abweichende Regelung getroffen werden. 2Für 
diese Regelung ist die Zustimmung des Rechtsträgers 
des gemeindefreien Gebiets erforderlich.  

 (6) wird gestrichen 

  
 (7) 1Die Mitgliedsgemeinden legen ihre Haushalts-
satzungen der Kommunalaufsichtsbehörde über die 
Samtgemeinde vor. 2Die Samtgemeinde leitet die Haus-
haltssatzung innerhalb von zwei Wochen weiter. 

 (7) unverändert 

  
 (8) 1Vereinbarungen zwischen den Mitgliedsge-
meinden einer Samtgemeinde und der Samtgemeinde 
über eine gemeinsame Bewirtschaftung ihrer Liquiditäts-
kredite (§ 121) und über die gegenseitige Verrechnung 
von Liquiditätskreditzinsen erfordern die Schriftform. 
2Für die Geldanlage (§ 123 Abs. 2 Satz 2) gilt Satz 1 
entsprechend. 

 (8) unverändert 

  
§ 98 § 98 

Hauptsatzung Hauptsatzung 
  
 (1) 1Die Hauptsatzung einer Samtgemeinde muss 
auch Folgendes bestimmen: 

 (1) 1Die Hauptsatzung einer Samtgemeinde muss 
auch Folgendes bestimmen: 

  
1. die Mitgliedsgemeinden, 1. unverändert 
  
2. den Namen der Samtgemeinde und den Sitz ihrer 

Verwaltung und 
2. unverändert 
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3. die Aufgaben, die der Samtgemeinde nach § 97 

Abs. 1 Satz 2 von den Mitgliedsgemeinden über-
tragen worden sind. 

3. unverändert 

  

2Änderungen der Hauptsatzung werden vom Samtge-
meinderat mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlos-
sen. 

2__________ 

  
 (2) Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass für die 
Aufnahme und das Ausscheiden von Mitgliedsgemein-
den die Zustimmung einer Mehrheit der Mitgliedsge-
meinden erforderlich ist. 

 (2) unverändert 

  
 (3) In Samtgemeinden, denen gemeindefreie Ge-
biete angehören, kann die Hauptsatzung Bestimmungen 
darüber treffen, an welchen Entscheidungen der Organe 
der Samtgemeinde der Rechtsträger des gemeindefrei-
en Gebiets mitwirkt. 

 (3) wird gestrichen 

  
  (4) Änderungen der Hauptsatzung werden vom 

Samtgemeinderat mit der Mehrheit seiner Mitglieder be-
schlossen. 

  
§ 99 § 99 

Neubildung einer Samtgemeinde Neubildung einer Samtgemeinde 
  
 (1) 1Zur Bildung einer neuen Samtgemeinde ver-
einbaren die künftigen Mitgliedsgemeinden die 
Hauptsatzung der Samtgemeinde. 2Gründe des öffentli-
chen Wohls dürfen dem nicht entgegenstehen. 3Die 
Samtgemeinde kann nur  

 (1) unverändert 

  
1. mindestens zehn Monate vor dem Beginn oder   
  
2. zum Beginn   
  
der nachfolgenden allgemeinen Wahlperiode gebildet 
werden. 4Der Zeitpunkt ist in der Hauptsatzung zu 
bestimmen. 5Eine Erhöhung der Mitgliederzahl im Samt-
gemeinderat (§ 46 Abs. 5) ist in der Hauptsatzung zu re-
geln. 6Für Ratsbeschlüsse der künftigen Mitgliedsge-
meinden über die Vereinbarung der Hauptsatzung ist 
jeweils die Mehrheit der Mitglieder des Rates erforder-
lich. 7Die künftigen Mitgliedsgemeinden können Verein-
barungen insbesondere über die vermögensrechtliche 
Auseinandersetzung, die Rechtsnachfolge, das neue 
Ortsrecht und die Verwaltung treffen. 8Kommen Verein-
barungen nach Satz 7 nicht zustande oder sind weitere 
Angelegenheiten zu regeln, so trifft die Kommunalauf-
sichtsbehörde die erforderlichen Bestimmungen. 
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 (2) 1Die Hauptsatzung und die Bestimmungen nach 
Absatz 1 Sätze 7 und 8 werden von der Kommunalauf-
sichtsbehörde nach § 11 öffentlich bekannt gemacht. 2In 
den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 Nr. 2 soll die 
Hauptsatzung mindestens zehn Monate vor dem Beginn 
der nachfolgenden allgemeinen Wahlperiode der Rats-
frauen und Ratsherren bekannt gemacht werden. 

 (2) 1Die Hauptsatzung und die Bestimmungen nach 
Absatz 1 Sätze 7 und 8 werden von der Kommunalauf-
sichtsbehörde nach § 11 verkündet. 2In den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 3 Nr. 2 soll die Hauptsatzung mindes-
tens zehn Monate vor dem Beginn der nachfolgenden 
allgemeinen Wahlperiode __________ verkündet wer-
den. 

  
 (3) Wird in den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 Nr. 1 
die Hauptsatzung erst bekannt gemacht, nachdem der in 
ihr bestimmte Zeitpunkt für die Bildung der Samtge-
meinde überschritten ist, so ist die Samtgemeinde am 
ersten Tag des Monats gebildet, der auf die Bekanntma-
chung folgt. 

 (3) Wird in den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 Nr. 1 
die Hauptsatzung erst verkündet, nachdem der in ihr 
bestimmte Zeitpunkt für die Bildung der Samtgemeinde 
überschritten ist, so ist die Samtgemeinde am ersten 
Tag des Monats gebildet, der auf die Verkündung folgt. 

  
 (4) Für die Neubildung einer Samtgemeinde und für 
die Bestimmungen nach Absatz 1 Sätze 7 und 8 gilt § 27 
entsprechend. 

 (4) unverändert 

  
 (5) Das Beamtenverhältnis der Samtgemeindebür-
germeisterin oder des Samtgemeindebürgermeisters 
wird nicht vor dem Zeitpunkt begründet, an dem die 
neue Samtgemeinde gebildet ist. 

 (5) unverändert 

  
 (6) 1Neu gebildete Samtgemeinden übernehmen 
ihre Aufgaben, sobald die Stelle der Samtgemeindebür-
germeisterin oder des Samtgemeindebürgermeisters 
besetzt ist, spätestens jedoch am ersten Tag des sechs-
ten Monats, nachdem die Hauptsatzung in Kraft getreten 
ist. 2Der Zeitpunkt, an dem die Aufgaben übernommen 
werden, ist öffentlich bekannt zu machen. 

 (6) unverändert 

  
§ 100 § 100 

Zusammenschließen von Samtgemeinden Zusammenschließen von Samtgemeinden 
  
 (1) 1Das für Inneres zuständige Ministerium kann 
durch Verordnung Samtgemeinden eines Landkreises 
zu einer neuen Samtgemeinde zusammenschließen, 
wenn diese Samtgemeinden die Hauptsatzung der neu-
en Samtgemeinde vereinbart haben und die Mitglieds-
gemeinden der Vereinbarung der Hauptsatzung der 
neuen Samtgemeinde zugestimmt haben. 2Gründe des 
öffentlichen Wohls dürfen dem nicht entgegenstehen. 
3§ 99 Abs. 1 Satz 5 gilt entsprechend. 4Vor dem Zu-
sammenschließen sind die Mitgliedsgemeinden sowie 
ihre Einwohnerinnen und Einwohner anzuhören. 5Die 
Beschlüsse über die Vereinbarung der Hauptsatzung er-
fordern die Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des 
Samtgemeinderates. 6Die Zustimmung der Mitgliedsge-
meinden nach Satz 1 ist gegenüber der Samtgemeinde 
vor Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss der Ver-
einbarung zu erklären; § 99 Abs. 1 Satz 6 gilt entspre-
chend.  

 (1) unverändert 
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 (2) 1Samtgemeinden können abweichend von Ab-
satz 1 Satz 1 ohne die Zustimmung einzelner Mitglieds-
gemeinden zusammengeschlossen werden, wenn bei 
einer der Samtgemeinden eine besonders schwierige 
Haushaltslage vorliegt und Gründe des öffentlichen 
Wohls den Zusammenschluss rechtfertigen. 2Für die 
Verordnung ist in diesem Fall die Zustimmung des Land-
tags erforderlich. 3Aufgaben, die eine einzelne Mit-
gliedsgemeinde nach § 97 Abs. 1 Satz 2 übertragen hat-
te, gehen auf die neue Samtgemeinde nur dann über, 
wenn die Mitgliedsgemeinde dem nicht widerspricht.  

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Die neue Samtgemeinde kann nur   (3) unverändert 
  
1. mindestens zehn Monate vor dem Beginn oder   
  
2. zum Beginn   
  
der nachfolgenden allgemeinen Wahlperiode gebildet 
werden. 2Der Zeitpunkt ist in der Verordnung zu bestim-
men. 

 

  
 (4) 1Die beteiligten Samt- und Mitgliedsgemeinden 
können Vereinbarungen insbesondere über die vermö-
gensrechtliche Auseinandersetzung, die Rechtsnachfol-
ge, das neue Ortsrecht und die Verwaltung treffen; § 99 
Abs. 1 Satz 8 und § 27 gelten entsprechend. 2Die bishe-
rigen Samtgemeinden sind mit der Bildung der neuen 
Samtgemeinde aufgelöst. 3Die neue Samtgemeinde ist 
Rechtsnachfolgerin der bisherigen Samtgemeinden, so-
weit nicht nach Satz 1 etwas anderes bestimmt ist. 

 (4) unverändert 

  
 (5) 1Die Hauptsatzung der neuen Samtgemeinde 
und die Bestimmungen nach Absatz 4 Satz 1 sind von 
der Kommunalaufsichtsbehörde nach § 11 öffentlich be-
kannt zu machen. 2In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 
Nr. 2 soll die Verordnung mindestens zehn Monate vor 
dem Beginn der nachfolgenden allgemeinen Wahlperio-
de der Ratsfrauen und Ratsherren bekannt gemacht 
werden. 3§ 99 Abs. 5 gilt entsprechend. 

 (5) 1Die Hauptsatzung der neuen Samtgemeinde 
und die Bestimmungen nach Absatz 4 Satz 1 sind von 
der Kommunalaufsichtsbehörde nach § 11 zu verkün-
den. 2In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 2 soll die 
Verordnung mindestens zehn Monate vor dem Beginn 
der nachfolgenden allgemeinen Wahlperiode 
__________ verkündet werden. 3§ 99 Abs. 5 gilt ent-
sprechend. 

  
§ 101 § 101 

Umbildung einer Samtgemeinde unverändert 
  
 (1) Eine Änderung der Hauptsatzung, durch die ei-
ne Gemeinde aus der Samtgemeinde ausscheidet oder 
in die Samtgemeinde aufgenommen wird (Umbildung ei-
ner Samtgemeinde), ist nur zulässig, wenn die Gemein-
de einverstanden ist und Gründe des öffentlichen Wohls 
dem nicht entgegenstehen; § 99 Abs. 1 Sätze 3 bis 6 gilt 
entsprechend. 
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 (2) Wird eine Mitgliedsgemeinde in eine Gemeinde, 
die der Samtgemeinde nicht angehört, eingegliedert 
oder mit ihr zusammengeschlossen, so scheidet sie aus 
der Samtgemeinde aus. 

 

  
 (3) 1Die Samtgemeinde und die aufzunehmende 
oder die ausscheidende Gemeinde haben durch eine 
Vereinbarung die Rechtsfolgen zu regeln, die sich aus 
der Umbildung ergeben. 2§ 99 Abs. 1 Satz 8, Abs. 2 und 
§ 27 gelten entsprechend. 

 

  
  

Zwei ter  Abschni t t  Zwei ter  Abschni t t  
Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden 

  
 § 101/1 
 Rat 
  
  1In Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden beruft 

die bisherige Bürgermeisterin oder der bisherige Bür-
germeister die erste Ratssitzung ein und verpflichtet die 
Ratsmitglieder. 2Diese Sitzung leitet das älteste anwe-
sende und hierzu bereite Ratsmitglied, bis die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister gewählt ist. 

  
 § 101/2 
 Verwaltungsausschuss 
  
  1In seiner ersten Sitzung kann der Rat vor der 

Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Ratsmitglieder 
beschließen, dass für die Dauer der Wahlperiode kein 
Verwaltungsausschuss gebildet wird. 2In diesem Fall 
gehen die Zuständigkeiten des Verwaltungsausschusses 
auf den Rat über; die Zuständigkeit für die Vorberei-
tung der Beschlüsse des Rates geht auf die Bürger-
meisterin oder den Bürgermeister über. 3Wird ein 
Verwaltungsausschuss gebildet, so entscheidet der 
Rat vor der Wahl der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters, ob die Zahl der Beigeordneten erhöht 
werden soll (§ 74 Abs. 2 Satz 2). 

  
§ 102 § 102 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister Bürgermeisterin oder Bürgermeister 
  
 (1) 1In Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden 
beruft die bisherige Bürgermeisterin oder der bisherige 
Bürgermeister die erste Ratssitzung ein und verpflichtet 
die Ratsmitglieder. 2In dieser Sitzung wählt der Rat aus 
seiner Mitte für die Dauer der Wahlperiode die Bürger-
meisterin oder den Bürgermeister; die Wahl leitet das äl-
teste anwesende und hierzu bereite Ratsmitglied. 
3Vorschlagsberechtigt für die Wahl ist nur eine Fraktion 

 (1) 1__________ 2In seiner ersten Sitzung wählt 
der Rat aus seiner Mitte für die Dauer der Wahlperiode 
die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister 
__________. 3Vorschlagsberechtigt für die Wahl ist nur 
eine Fraktion oder Gruppe, auf die mindestens ein Sitz 
im Verwaltungsausschuss entfällt. 4Satz 3 gilt nicht, 
wenn der Rat beschlossen hat, dass kein Verwaltungs-
ausschuss gebildet wird (§ 101/2 Satz 1) __________. 

78 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/3110 
 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/2510 

 
Empfehlungen des Ausschusses für Inneres und Sport 
 

 
 
oder Gruppe, auf die mindestens ein Sitz im Verwal-
tungsausschuss entfällt.  
  
 (2) Hat der Rat beschlossen, dass kein Verwal-
tungsausschuss gebildet wird (§ 103 Abs. 2), so ist Ab-
satz 1 Satz 3 auf die Wahl der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters nicht anzuwenden. 

 (2) wird gestrichen 

  
 (3) 1Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist 
ehrenamtlich tätig und mit Annahme der Wahl in das Eh-
renbeamtenverhältnis berufen. 2Sie oder er führt den 
Vorsitz im Rat. 3Sie oder er führt nach dem Ende der 
Wahlperiode die Tätigkeit bis zur Neuwahl einer Bür-
germeisterin oder eines Bürgermeisters fort. 4§ 83 ist 
nicht anzuwenden. 5Für die Entschädigung der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters gilt § 55 Abs. 1 ent-
sprechend. 

 (3) 1Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist 
ehrenamtlich tätig und mit Annahme der Wahl in das Eh-
renbeamtenverhältnis berufen. 2Sie oder er führt den 
Vorsitz im Rat. 3Sie oder er führt nach dem Ende der 
Wahlperiode die Tätigkeit bis zur Neuwahl einer Bür-
germeisterin oder eines Bürgermeisters fort. 
4 und 5__________ 

  
 (4) 1Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
kann vom Rat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Mitglieder abberufen werden. 2Der Beschluss kann nur 
gefasst werden, wenn ein Antrag auf Abberufung auf der 
Tagesordnung gestanden hat, die den Ratsmitgliedern 
bei der Einberufung des Rates mitgeteilt worden ist. 3Der 
Rat wird in diesem Fall von der Stellvertreterin oder dem 
Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-
ters einberufen. 

 (4) unverändert 

  
 (5) 1Die Stellvertreterinnen und Stellvertreter nach 
§ 81 Abs. 2 werden in Fällen des Absatzes 2 aus der 
Mitte des Rates gewählt. 2Sie vertreten die Bürgermeis-
terin oder den Bürgermeister außer in den Fällen des § 
81 Abs. 2 auch beim Vorsitz im Rat. 

 (5) unverändert 

  
 (6) Auf Vorschlag der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters beauftragt der Rat mit der allgemeinen 
Stellvertretung 

 (6) unverändert 

  
1. eine Beschäftigte oder einen Beschäftigten der 

Gemeinde,  
 

  
2. eine Ratsfrau oder einen Ratsherrn, wenn sie oder 

er dem zustimmt, oder  
 

  
3. eine Beschäftigte oder einen Beschäftigten der 

Samtgemeinde. 
 

  
§ 103 § 103 

Verwaltungsausschuss wird gestrichen 
  
 (1) Bei der Verteilung der Sitze der Beigeordneten 
auf die Wahlvorschläge der Fraktionen und Gruppen ist 
die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister dem Wahl-
vorschlag derjenigen Fraktion oder Gruppe zuzurech-
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nen, die sie oder ihn vorgeschlagen hat. 
  
 (2) 1Der Rat kann in seiner ersten Sitzung mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Ratsmitglieder beschlie-
ßen, dass für die Dauer der Wahlperiode kein Verwal-
tungsausschuss gebildet wird. 2In diesem Fall gehen die 
Zuständigkeiten des Verwaltungsausschusses auf den 
Rat über. 

 

  
§ 104 § 104 

Amt der Gemeindedirektorin oder  
des Gemeindedirektors 

Amt der Gemeindedirektorin oder  
des Gemeindedirektors 

  
 (1) 1Der Rat kann in der ersten Sitzung für die 
Dauer der Wahlperiode, bei einem Wechsel im Amt der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sowie auf An-
trag der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für die 
Dauer der restlichen Wahlperiode beschließen, dass die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister nur folgende 
Aufgaben hat: 

 (1) 1Der Rat kann in der ersten Sitzung für die 
Dauer der Wahlperiode, bei einem Wechsel im Amt der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sowie auf An-
trag der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für die 
Dauer der restlichen Wahlperiode beschließen, dass die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister nur folgende 
Aufgaben hat: 

  
1. die repräsentative Vertretung der Gemeinde,  1. unverändert  
  
2. den Vorsitz im Rat und im Verwaltungsausschuss,  2. unverändert  
  
3. die Einberufung des Rates und des Verwaltungs-

ausschusses einschließlich der Aufstellung der Ta-
gesordnung im Benehmen mit der Gemeindedirek-
torin oder dem Gemeindedirektor und 

3. unverändert 

  
4. die Verpflichtung der Ratsfrauen und Ratsherren 

sowie die Belehrung über ihre Pflichten.  
4. unverändert  

  

2In diesem Fall werden die übrigen Aufgaben von der 
Samtgemeindebürgermeisterin oder dem Samtgemein-
debürgermeister wahrgenommen, wenn sie oder er dazu 
bereit ist. 3Ist die Samtgemeindebürgermeisterin oder 
der Samtgemeindebürgermeister nicht bereit, die übri-
gen Aufgaben zu übernehmen, so bestimmt der Rat, 
dass die Aufgaben der allgemeinen Stellvertreterin oder 
dem allgemeinen Stellvertreter übertragen werden. 
4Abweichend von Satz 3 können die übrigen Aufgaben 
auch einem anderen Mitglied des Leitungspersonals der 
Samtgemeinde übertragen werden, wenn dieses zu-
stimmt. 5Die mit den übrigen Aufgaben betraute Person 
ist in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufen und führt 
die Bezeichnung Gemeindedirektorin oder Gemeindedi-
rektor, in Städten Stadtdirektorin oder Stadtdirektor. 6Die 
für sie auszustellenden Urkunden werden von der Bür-
germeisterin oder dem Bürgermeister und einem weite-
ren Ratsmitglied unterzeichnet. 7Mit der Aushändigung 
der Urkunde endet das Ehrenbeamtenverhältnis der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nach § 102 
Abs. 3 Satz 1. 8Der Rat beschließt, wer die Gemeindedi-

2In diesem Fall bestimmt der Rat zugleich, dass die 
übrigen Aufgaben 
 
1. einem anderen Ratsmitglied,  
 
2. der Samtgemeindebürgermeisterin oder dem 

Samtgemeindebürgermeister,  
 
3. der allgemeinen Stellvertreterin oder dem all-

gemeinen Stellvertreter der Samtgemeindebür-
germeisterin oder des Samtgemeindebürger-
meisters oder 

 
4. einem anderen Mitglied des Leitungspersonals 

der Samtgemeinde 
 
übertragen werden. 3Die Übertragung bedarf in den 
Fällen des Satzes 1 Nrn. 1, 2 und 4 der Zustimmung 
der betroffenen Person. 4__________ 5Die mit den üb-
rigen Aufgaben betraute Person ist in das Ehrenbeam-
tenverhältnis zu berufen und führt die Bezeichnung Ge-
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rektorin oder den Gemeindedirektor vertritt. 9Die Ge-
meindedirektorin oder der Gemeindedirektor gehört dem 
Verwaltungsausschuss mit beratender Stimme an. 

meindedirektorin oder Gemeindedirektor, in Städten 
Stadtdirektorin oder Stadtdirektor. 6Die für sie auszustel-
lenden Urkunden werden von der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister und einem weiteren Ratsmitglied un-
terzeichnet. 7Mit der Aushändigung der Urkunde endet 
das Ehrenbeamtenverhältnis der Bürgermeisterin oder 
des Bürgermeisters nach § 102 Abs. 3 Satz 1. 8Der Rat 
beschließt, wer die Gemeindedirektorin oder den Ge-
meindedirektor vertritt. 9Die Gemeindedirektorin oder der 
Gemeindedirektor gehört dem Verwaltungsausschuss 
mit beratender Stimme an. 

  

 (2) 1Die Gemeindedirektorin oder der Gemeindedi-
rektor kann verlangen, dass ein bestimmter Beratungs-
gegenstand auf die Tagesordnung gesetzt wird. 2Sie 
oder er nimmt an den Sitzungen teil; im Übrigen gilt § 86 
entsprechend. 

 (2) 1Die Gemeindedirektorin oder der Gemeindedi-
rektor kann verlangen, dass ein bestimmter Beratungs-
gegenstand auf die Tagesordnung des Rates, eines 
seiner Ausschüsse oder des Verwaltungsausschus-
ses gesetzt wird. 2Sie oder er nimmt an den Sitzungen 
teil; im Übrigen gilt § 86 entsprechend. 

  
 (3) 1Verpflichtende Erklärungen kann die Gemein-
dedirektorin oder der Gemeindedirektor nur gemeinsam 
mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister abge-
ben; § 85 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 2Urkunden für 
die Beamtinnen und Beamten werden auch von der Bür-
germeisterin oder dem Bürgermeister unterzeichnet. 
3Eilentscheidungen sind im Einvernehmen mit der Bür-
germeisterin oder dem Bürgermeister zu treffen. 

 (3) unverändert 

  
  

Siebenter  Te i l  S iebenter  Te i l  
Beschäftigte Beschäftigte 

  
§ 105 § 105 

Rechtsverhältnisse der Beschäftigten Rechtsverhältnisse der Beschäftigten 
  
 (1) 1Die Kommunen beschäftigen zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben fachlich geeignete Beamtinnen, Beamte, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte). 
2Dem Leitungspersonal muss in kreisfreien und großen 
selbständigen Städten, in Landkreisen und in der Region 
Hannover eine Beamtin oder ein Beamter mit der Befä-
higung zum Richteramt angehören. 3In den übrigen 
Kommunen, die nicht Mitgliedsgemeinden von Samtge-
meinden sind, muss dem Leitungspersonal eine Beamtin 
oder ein Beamter mit der Befähigung für die Laufbahn 
der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Allgemeine 
Dienste angehören, die oder der mit der dem Erwerb der 
Befähigung zugrunde liegenden Qualifikation vertiefte 
Kenntnisse des allgemeinen und besonderen Verwal-
tungsrechts erworben hat. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Soweit die Eingruppierung und Vergütung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht durch be-
sondere bundes- oder landesgesetzliche Vorschrift oder 

 (2) unverändert 
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durch Tarifvertrag geregelt ist, muss sie derjenigen ver-
gleichbarer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Landes entsprechen; die oberste Kommunalaufsichts-
behörde kann Ausnahmen zulassen. 2Zur Vergütung im 
Sinne des Satzes 1 gehören auch außer- und übertarifli-
che sonstige Geldzuwendungen (Geld- und geldwerte 
Leistungen), die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer unmittelbar oder mittelbar von ihrem Arbeitgeber er-
halten, auch wenn sie über Einrichtungen geleistet wer-
den, zu denen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
einen eigenen Beitrag leisten. 
  
 (3) 1Die Kommunen stellen einen Stellenplan auf. 
2Darin sind die vorhandenen Stellen nach Art und Wer-
tigkeit gegliedert auszuweisen. 3Der Stellenplan ist ein-
zuhalten; Abweichungen sind nur zulässig, soweit sie 
aufgrund gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften 
zwingend erforderlich sind.  

 (3) unverändert  

  
 (4) 1Die Vertretung beschließt im Einvernehmen mit 
der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwal-
tungsbeamten über die Ernennung, Versetzung zu ei-
nem anderen Dienstherren, Versetzung in den Ruhe-
stand und Entlassung der Beamtinnen und Beamten; die 
Vertretung kann diese Befugnisse für bestimmte Grup-
pen von Beamtinnen und Beamten dem Hauptaus-
schuss oder der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem 
Hauptverwaltungsbeamten übertragen. 2Der Hauptaus-
schuss beschließt im Einvernehmen mit der Hauptver-
waltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten 
über die Einstellung, Eingruppierung und Entlassung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; er kann diese 
Befugnisse allgemein oder für bestimmte Gruppen von 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern der Hauptver-
waltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten 
übertragen. 

 (4) unverändert 

  
 (5) 1Oberste Dienstbehörde, höhere Dienstvorge-
setzte und Dienstvorgesetzte der Hauptverwaltungsbe-
amtin oder des Hauptverwaltungsbeamten ist die Vertre-
tung. 2Entscheidungen, die mit der Versetzung in den 
Ruhestand oder der Entlassung zusammenhängen, so-
wie Entscheidungen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 des Beam-
tenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. August 2006 
geltenden Fassung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 
847, 2033), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Geset-
zes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818), trifft die Kom-
munalaufsichtsbehörde. 3Für die übrigen Beamtinnen 
und Beamten der Kommune ist oberste Dienstbehörde 
die Vertretung; höherer Dienstvorgesetzter ist der 
Hauptausschuss und Dienstvorgesetzte oder Dienstvor-
gesetzter die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte. 

 (5) unverändert 
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 (6) 1In den Fällen, in denen beamtenrechtliche Vor-
schriften die oberste Dienstbehörde ermächtigen, die ihr 
obliegenden Aufgaben auf andere Behörden zu übertra-
gen, ist die höhere Dienstvorgesetzte oder der höhere 
Dienstvorgesetzte zuständig; diese oder dieser kann 
einzelne Befugnisse auf die Dienstvorgesetzte oder den 
Dienstvorgesetzten übertragen. 2Die Vertretung kann die 
Gewährung von Beihilfen nach § 80 NBG und abwei-
chend von Satz 1 die Befugnisse nach § 49 Abs. 1 Satz 
1 des Beamtenversorgungsgesetzes auf eine der Auf-
sicht des Landes unterstehende juristische Person des 
öffentlichen Rechts als eigene Aufgabe übertragen. 3Mit 
der Übertragung der versorgungsrechtlichen Befugnisse 
gehen auch die versorgungsrechtlichen Befugnisse der 
Kommunalaufsichtsbehörde nach Absatz 5 Satz 2 über. 
4Die Vertretung kann eine der Aufsicht des Landes un-
terstehende juristische Person des öffentlichen Rechts 
mit der Wahrnehmung einzelner weiterer Aufgaben der 
Personalverwaltung beauftragen. 

 (6) 1In den Fällen, in denen beamtenrechtliche Vor-
schriften die oberste Dienstbehörde ermächtigen, die ihr 
obliegenden Aufgaben auf andere Behörden zu übertra-
gen, ist die __________ oder der höhere Dienstvorge-
setzte zuständig; diese oder dieser kann einzelne Be-
fugnisse auf die Dienstvorgesetzte oder den Dienstvor-
gesetzten übertragen. 2Die Vertretung kann die Gewäh-
rung von Beihilfen nach § 80 NBG und abweichend von 
Satz 1 die Befugnisse nach § 49 Abs. 1 Satz 1 des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung auf eine der Aufsicht 
des Landes unterstehende juristische Person des öffent-
lichen Rechts als eigene Aufgabe übertragen. 3Mit der 
Übertragung der versorgungsrechtlichen Befugnisse ge-
hen auch die versorgungsrechtlichen Befugnisse der 
Kommunalaufsichtsbehörde nach Absatz 5 Satz 2 über. 
4Die Vertretung kann eine der Aufsicht des Landes un-
terstehende juristische Person des öffentlichen Rechts 
mit der Wahrnehmung einzelner weiterer Aufgaben der 
Personalverwaltung beauftragen. 

  
§ 106 § 106 

Beamtinnen und Beamte auf Zeit in Gemeinden  
und Samtgemeinden 

Beamtinnen und Beamte auf Zeit  
__________ 

  
 (1) 1In Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr 
als 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern können au-
ßer der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptver-
waltungsbeamten auch andere leitende Beamtinnen und 
Beamte nach Maßgabe der Hauptsatzung in das Beam-
tenverhältnis auf Zeit berufen werden. 2Die Beamtinnen 
und Beamten auf Zeit führen, wenn ihnen das Amt der 
allgemeinen Stellvertreterin oder des allgemeinen Stell-
vertreters übertragen ist, folgende Bezeichnungen: 

 (1) 1In Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr 
als 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie in 
Landkreisen und in der Region Hannover können au-
ßer der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptver-
waltungsbeamten auch andere leitende Beamtinnen und 
Beamte nach Maßgabe der Hauptsatzung in das Beam-
tenverhältnis auf Zeit berufen werden. 2Diese Beamtin-
nen und Beamten auf Zeit führen __________ folgende 
Bezeichnungen: 

  
1. in Gemeinden: Erste Gemeinderätin oder Erster 

Gemeinderat, im Übrigen die Bezeichnung Ge-
meinderätin oder Gemeinderat,  

1. in Gemeinden: Erste Gemeinderätin oder Erster 
Gemeinderat, wenn ihnen das Amt der allgemei-
nen Stellvertreterin oder des allgemeinen Stell-
vertreters übertragen ist, im Übrigen __________ 
Gemeinderätin oder Gemeinderat,  

  
2. in Städten: Erste Stadträtin oder Erster Stadtrat, im 

Übrigen die Bezeichnung Stadträtin oder Stadtrat 
und 

2. in Städten: Erste Stadträtin oder Erster Stadtrat, 
wenn ihnen das Amt der allgemeinen Stell-
vertreterin oder des allgemeinen Stellvertreters 
übertragen ist, im Übrigen __________ Stadträtin 
oder Stadtrat, 

  
3. in Samtgemeinden: Erste Samtgemeinderätin oder 

Erster Samtgemeinderat, im Übrigen die Bezeich-
nung Samtgemeinderätin oder Samtgemeinderat. 

3. in Samtgemeinden: Erste Samtgemeinderätin oder 
Erster Samtgemeinderat, wenn ihnen das Amt 
der allgemeinen Stellvertreterin oder des allge-
meinen Stellvertreters übertragen ist, im Übrigen 
__________ Samtgemeinderätin oder Samtge-
meinderat, 
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 4. in Landkreisen: Erste Kreisrätin oder Erster Kreis-

rat, wenn ihnen das Amt der allgemeinen Stell-
vertreterin oder des allgemeinen Stellvertreters 
übertragen ist, im Übrigen __________ Kreisrätin 
oder Kreisrat, und 

  
 5. in der Region Hannover: Erste Regionsrätin oder 

Erster Regionsrat, wenn ihnen das Amt der all-
gemeinen Stellvertreterin oder des allgemeinen 
Stellvertreters übertragen ist, im Übrigen 
__________ Regionsrätin oder Regionsrat.  

  

3In Verbindung mit den Bezeichnungen Gemeinderätin, 
Gemeinderat, Stadträtin, Stadtrat, Samtgemeinderätin 
oder Samtgemeinderat ist ein Zusatz zulässig, der das 
Fachgebiet kennzeichnet; die für das Finanzwesen zu-
ständige Beamtin auf Zeit oder der für das Finanzwesen 
zuständige Beamte auf Zeit kann folgende Bezeichnun-
gen erhalten: 

3In Verbindung mit den Bezeichnungen Gemeinderätin, 
Gemeinderat, Stadträtin, Stadtrat, Samtgemeinderätin, 
Samtgemeinderat, Kreisrätin, Kreisrat, Regionsrätin 
oder Regionsrat ist ein Zusatz zulässig, der das Fach-
gebiet kennzeichnet; die für das Finanzwesen zuständi-
ge Beamtin auf Zeit oder der für das Finanzwesen zu-
ständige Beamte auf Zeit kann folgende Bezeichnungen 
erhalten: 

  
1. in Gemeinden: Gemeindekämmerin oder Gemein-

dekämmerer,  
1. unverändert  

  
2. in Städten: Stadtkämmerin oder Stadtkämmerer 

und 
2. unverändert 

  
3. in Samtgemeinden: Samtgemeindekämmerin oder 

Samtgemeindekämmerer. 
3. unverändert 

  
 (2) 1In Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr 
als 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern kann die 
allgemeine Stellvertreterin oder der allgemeine Stellver-
treter nach Maßgabe der Hauptsatzung in das Beamten-
verhältnis auf Zeit berufen werden. 2Auch wenn die Ein-
wohnerzahl unter 10 000 gefallen ist, kann die bisherige 
Stelleninhaberin oder der bisherige Stelleninhaber für 
eine weitere Amtszeit wiedergewählt werden. 3Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

 (2) unverändert 

  
§ 107 § 107 

Beamtinnen und Beamte auf Zeit in Landkreisen  
und in der Region Hannover 

wird gestrichen 

  

 1Außer der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem 
Hauptverwaltungsbeamten können auch andere leitende 
Beamtinnen und Beamte nach Maßgabe der Hauptsat-
zung in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen werden. 
2Sie führen, wenn ihnen das Amt der allgemeinen Stell-
vertreterin oder des allgemeinen Stellvertreters übertra-
gen ist, folgende Bezeichnungen: 
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1. in Landkreisen: Erste Kreisrätin oder Erster Kreis-

rat, im Übrigen die Bezeichnung Kreisrätin oder 
Kreisrat, 

 

  
2. in der Region Hannover: Erste Regionsrätin oder 

Erster Regionsrat, im Übrigen die Bezeichnung 
Regionsrätin oder Regionsrat.  

 

  

3In Verbindung mit den Bezeichnungen Kreisrätin, Kreis-
rat, Regionsrätin oder Regionsrat ist ein Zusatz zulässig, 
der das Fachgebiet kennzeichnet. 

 

  
§ 108 § 108 

Wahl und Abwahl der Beamtinnen und Beamten auf Zeit Wahl und Abwahl der Beamtinnen und Beamten auf Zeit 
  
 (1) 1Beamtinnen und Beamte auf Zeit nach den §§ 
106 und 107 werden auf Vorschlag der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten nach 
§ 67 Satz 3 von der Vertretung für eine Amtszeit von 
acht Jahren gewählt. 2Die Wahl darf nicht früher als ein 
Jahr vor Ablauf der Amtszeit der Stelleninhaberin oder 
des Stelleninhabers stattfinden. 3Die Stelle ist öffentlich 
auszuschreiben; die Vertretung kann jedoch im Einver-
nehmen mit der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem 
Hauptverwaltungsbeamten beschließen, von der Aus-
schreibung abzusehen, wenn sie beabsichtigt, 

 (1) 1Beamtinnen und Beamte auf Zeit nach ____ §_ 
106 ________ werden auf Vorschlag der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten 
__________ von der Vertretung für eine Amtszeit von 
acht Jahren gewählt; § 67 Sätze 4 bis 7 findet keine 
Anwendung. Die Wahl darf nicht früher als ein Jahr vor 
Ablauf der Amtszeit der Stelleninhaberin oder des Stel-
leninhabers stattfinden. 3Die Stelle ist öffentlich auszu-
schreiben; die Vertretung kann jedoch im Einvernehmen 
mit der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptver-
waltungsbeamten beschließen, von der Ausschreibung 
abzusehen, wenn sie beabsichtigt, 

  
1. die bisherige Stelleninhaberin oder den bisherigen 

Stelleninhaber erneut zu wählen oder 
1. unverändert 

  
2. eine bestimmte Bewerberin oder einen bestimmten 

Bewerber zu wählen, und nicht erwartet, dass sich 
im Ausschreibungsverfahren eine andere Person 
bewerben würde, die wegen ihrer Eignung, Befähi-
gung und Sachkunde vorzuziehen wäre. 

2. unverändert 

  

4Für Beschlüsse nach Satz 3 Nr. 2 ist eine Mehrheit von 
drei Vierteln der Mitglieder der Vertretung erforderlich. 
5Schlägt die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte bis zum Ablauf von drei Monaten 
nach dem Ende der Amtszeit der bisherigen Stellenin-
haberin oder des bisherigen Stelleninhabers keine Be-
werberin oder keinen Bewerber vor oder kommt es über 
die Frage einer Ausschreibung nach Satz 3 Nr. 1 zu kei-
nem Einvernehmen, so entscheidet die Vertretung mit 
einer Mehrheit von drei Vierteln ihrer Abgeordneten al-
lein. 

4Für Beschlüsse nach Satz 3 Nr. 2 ist eine Mehrheit von 
drei Vierteln der Mitglieder der Vertretung erforderlich. 
5Schlägt die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte bis zum Ablauf von drei Monaten 
 
1. nach dem Ende der Amtszeit der bisherigen  

Stelleninhaberin oder des bisherigen Stelleninha-
bers keine Bewerberin oder keinen Bewerber vor 
oder  

 
2. nach einer Ablehnung einer vorgeschlagenen 

Bewerberin oder eines vorgeschlagenen Be-
werbers keine andere Bewerberin oder keinen 
anderen Bewerber vor 

 
oder kommt es über die Frage einer Ausschreibung 
nach Satz 3 Nr. 1 zu keinem Einvernehmen, so ent-
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scheidet die Vertretung mit einer Mehrheit von drei Vier-
teln ihrer Abgeordneten allein. 

  
 (2) 1Die Beamtinnen und Beamten nach § 106 
Abs. 1 Satz 1 und § 107 Satz 1 sind hauptamtlich tätig; 
sie sind in das Beamtenverhältnis auf Zeit zu berufen. 
2Sie müssen die für ihr Amt erforderliche Eignung, Befä-
higung und Sachkunde besitzen. 3Sie sind nur verpflich-
tet, nach den Vorschriften des Beamtenrechts das Amt 
für eine weitere Amtszeit zu übernehmen, wenn sie spä-
testens sechs Monate vor Ablauf der vorangehenden 
Amtszeit wiedergewählt werden und bei Ablauf der 
Amtszeit noch nicht 60 Jahre alt sind.  

 (2) 1Die Beamtinnen und Beamten nach § 106 
__________ sind hauptamtlich tätig; sie sind in das 
Beamtenverhältnis auf Zeit zu berufen. 2Sie müssen die 
für ihr Amt erforderliche Eignung, Befähigung und Sach-
kunde besitzen. 3Sie sind nur verpflichtet, nach den Vor-
schriften des Beamtenrechts das Amt für eine weitere 
Amtszeit zu übernehmen, wenn sie spätestens sechs 
Monate vor Ablauf der vorangehenden Amtszeit wieder-
gewählt werden und bei Ablauf der Amtszeit noch nicht 
60 Jahre alt sind. 

  
 (3) 1Eine Beamtin oder ein Beamter auf Zeit kann 
vor Ablauf der Amtszeit aus dem Amt abberufen werden. 
2Dazu ist ein Beschluss der Vertretung mit einer Mehr-
heit von drei Vierteln seiner Mitglieder erforderlich. 3§ 82 
Abs. 2 gilt entsprechend. 4Die Beamtin oder der Beamte 
scheidet mit Ablauf des Tages, an dem die Abberufung 
beschlossen wird, aus dem Amt aus. 

 (3) unverändert 

  
  

Achter  Te i l  Achter  Te i l  
Kommunalwirtschaft Kommunalwirtschaft 

  
Ers ter  Abschni t t  Ers ter  Abschni t t  

Haushaltswirtschaft Haushaltswirtschaft 
  

§ 109 § 109 
Allgemeine Haushaltsgrundsätze, Haushaltsausgleich Allgemeine Haushaltsgrundsätze, Haushaltsausgleich 

  
 (1) Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft 
so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ih-
rer Aufgaben gesichert ist. 

 (1) unverändert 

  
 (2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirt-
schaftlich zu führen. 

 (2) unverändert 

  
 (3) Die Haushaltswirtschaft ist nach Maßgabe die-
ses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes erlassener 
Rechtsvorschriften nach den Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung im Rechnungsstil der doppelten 
Buchführung zu führen. 

 (3) unverändert 

  
 (4) 1Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in 
Planung und Rechnung ausgeglichen sein. 2Er ist aus-
geglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Er-
träge dem der ordentlichen Aufwendungen und der der 
außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der au-
ßerordentlichen Aufwendungen entspricht. 3Daneben 
sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung 
ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sicherzustellen.  

 (4) 1Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in 
Planung und Rechnung ausgeglichen sein. 2Er ist aus-
geglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Er-
träge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendun-
gen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Er-
träge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Auf-
wendungen entspricht. 3Daneben sind die Liquidität der 
Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.  
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 (5) 1Die Verpflichtung nach Absatz 4 Sätze 1 und 2 
gilt als erfüllt, wenn 

 (5) unverändert 

  
1. ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnis-

rechnung mit entsprechenden Überschussrückla-
gen (§ 122 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden kann 
oder 

 

  
2. nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-

nung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im 
zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausge-
glichen werden können. 

 

  

2Eine Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen 
und außerordentlichen Ergebnisses mit der um Rückla-
gen, Sonderposten und Ergebnisvorträge bereinigten 
Nettoposition nach Absatz 7 Satz 1 (Basisreinvermögen) 
ist unzulässig. 3Abweichend von Satz 2 können Fehlbe-
träge mit dem Basisreinvermögen bis zur Höhe von 
Überschüssen, die in Vorjahren nach Absatz 7 Satz 3 in 
Basisreinvermögen umgewandelt wurden, verrechnet 
werden, wenn ein Abbau der Fehlbeträge trotz Aus-
schöpfung aller Ertrags- und Sparmöglichkeiten nicht auf 
andere Weise möglich ist.  

 

  
 (6) 1Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht 
werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzu-
stellen. 2Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeit-
raums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausge-
wiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen ei-
nes neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden 
werden soll. 3Das Haushaltssicherungskonzept ist spä-
testens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und 
der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssat-
zung vorzulegen. 4Ist nach Satz 1 ein Haushaltssiche-
rungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das 
Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssi-
cherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht 
beizufügen. 5Auf Anforderung der Kommunalaufsichts-
behörde hat die für die Rechnungsprüfung zuständige 
Stelle zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu 
nehmen. 

 (6) unverändert 

  
 (7) 1Die Überschussrücklagen sind Teil des die 
Schulden und Rückstellungen übersteigenden Vermö-
gens (Nettoposition). 2Ihnen werden die Jahresüber-
schüsse durch Beschluss über den Jahresabschluss zu-
geführt. 3Überschussrücklagen dürfen in Basisreinver-
mögen umgewandelt werden, wenn keine Fehlbeträge 
aus Vorjahren abzudecken sind, der Haushalt ausgegli-
chen ist und nach der geltenden mittelfristigen Ergebnis- 
und Finanzplanung keine Fehlbeträge zu erwarten sind. 

 (7) unverändert 
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 (8) 1Die Kommune darf sich über den Wert ihres 
Vermögens hinaus nicht verschulden. 2Ist in der Planung 
oder der Rechnung erkennbar, dass die Schulden das 
Vermögen übersteigen, so ist die Kommunalaufsichts-
behörde unverzüglich hierüber zu unterrichten. 

 (8) unverändert 

  
§ 110 § 110 

Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 
  
 (1) Die Gemeinden erheben Abgaben, die Land-
kreise erheben Abgaben und Umlagen nach den gesetz-
lichen Vorschriften. 

 (1) Die Gemeinden erheben Abgaben __________ 
nach den gesetzlichen Vorschriften. 

  
  (1/1) Die Landkreise erheben Abgaben und Umla-

gen nach den gesetzlichen Vorschriften. 
  
 (2) 1Die Samtgemeinden erheben Gebühren und 
Beiträge nach den für Gemeinden geltenden Vorschrif-
ten sowie von den Mitgliedsgemeinden eine Umlage 
(Samtgemeindeumlage) unter entsprechender Anwen-
dung der Vorschriften über die Kreisumlage. 2Die 
Hauptsatzung kann bestimmen, dass die Umlage je zur 
Hälfte nach der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden 
und nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage 
festgesetzt wird. 

 (2) 1Die Samtgemeinden erheben Gebühren und 
Beiträge nach den für Gemeinden geltenden Vorschrif-
ten sowie von den Mitgliedsgemeinden eine Umlage 
(Samtgemeindeumlage) unter entsprechender Anwen-
dung der Vorschriften über die Kreisumlage. 2Die 
Hauptsatzung kann bestimmen, dass die Samtgemein-
deumlage je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl der Mit-
gliedsgemeinden und nach den Bemessungsgrundlagen 
der Kreisumlage festgesetzt wird. 

  
 (3) Die Region Hannover erhebt Abgaben und Um-
lagen nach den für Landkreise geltenden Vorschriften.  

 (3) Die Region Hannover erhebt Abgaben und eine 
Umlage unter entsprechender Anwendung der für 
Landkreise geltenden Vorschriften, soweit nichts ande-
res bestimmt ist. 

  
 (4) 1Die Gemeinden haben die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Finanzmittel, 

 (4) unverändert 

  
1. soweit vertretbar und geboten, aus speziellen Ent-

gelten für die von ihnen erbrachten Leistungen, 
 

  
2. im Übrigen aus Steuern  
  
zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht 
ausreichen. 2Satz 1 gilt für Samtgemeinden, Landkreise 
und die Region Hannover entsprechend mit der Maßga-
be, dass in Nummer 2 anstelle der Steuern die Umlagen 
treten. 3Eine Rechtspflicht zur Erhebung von Straßen-
ausbaubeiträgen besteht für Kommunen nicht.  

 

  
 (5) Die Kommunen dürfen Kredite nur dann auf-
nehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich 
ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. 

 (5) unverändert 

  
 (6) 1Die Kommunen dürfen zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nach § 4 Spenden, Schenkungen und ähnliche 
Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte 
vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach 

 (6) 1Die Kommunen dürfen zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben __________ Spenden, Schenkungen und ähnli-
che Zuwendungen einwerben und annehmen oder an 
Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben 

88 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/3110 
 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/2510 

 
Empfehlungen des Ausschusses für Inneres und Sport 
 

 
 
§ 4 beteiligen. 2Für die Einwerbung und die Entgegen-
nahme des Angebots einer Zuwendung ist die Haupt-
verwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte 
zuständig. 3Über die Annahme oder Vermittlung ent-
scheidet die Vertretung. 4Die Kommunen erstellen jähr-
lich einen Bericht, in dem die Zuwendungsgeber, die 
Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben 
sind, und übersenden ihn der Kommunalaufsichtsbehör-
de. 5Das für Inneres zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Verordnung Wertgrenzen für Zuwen-
dungen zu bestimmen und das Verfahren für Zuwen-
dungen unterhalb der Wertgrenzen abweichend von den 
Sätzen 2 bis 4 zu regeln. 

__________ beteiligen. 2Für die Einwerbung und die 
Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung ist die 
Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungs-
beamte zuständig. 3Über die Annahme oder Vermittlung 
entscheidet die Vertretung. 4Die Kommunen erstellen 
jährlich einen Bericht, in dem die Zuwendungsgeber, die 
Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben 
sind, und übersenden ihn der Kommunalaufsichtsbehör-
de. 5Das für Inneres zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Verordnung Wertgrenzen für Zuwen-
dungen zu bestimmen und das Verfahren für Zuwen-
dungen unterhalb der Wertgrenzen abweichend von den 
Sätzen 2 bis 4 zu regeln. 

  
§ 111 § 111 

Haushaltssatzung Haushaltssatzung 
  
 (1) Die Kommunen haben für jedes Haushaltsjahr 
eine Haushaltssatzung zu erlassen. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung  (2) 1Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung 
  
1. des Haushaltsplans 1. unverändert 
  

a) im Ergebnishaushalt unter Angabe des Ge-
samtbetrages der ordentlichen Erträge und 
Aufwendungen sowie der außerordentlichen 
Erträge und Aufwendungen, 

 

  
b) im Finanzhaushalt unter Angabe des Ge-

samtbetrages der Einzahlungen und der Aus-
zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 
der Einzahlungen und der Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen 
und der Auszahlungen aus der Finanzie-
rungstätigkeit, 

 

  
c) unter Angabe des Gesamtbetrages der vor-

gesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) sowie  

 

  
d) unter Angabe des Gesamtbetrages der Er-

mächtigungen zum Eingehen von Verpflich-
tungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen belasten (Verpflich-
tungsermächtigungen), 

 

  
2. des Höchstbetrages der Liquiditätskredite und 2. des Höchstbetrages der Liquiditätskredite, ____ 
  
3. bei Gemeinden der Hebesätze der Grund- und 

Gewerbesteuer, wenn diese nicht in einer geson-
derten Satzung bestimmt sind. 

3. bei Gemeinden der Hebesätze der Grund- und 
Gewerbesteuer, wenn diese nicht in einer geson-
derten Satzung bestimmt sind, und 
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 4. bei Samtgemeinden, Landkreisen und der Re-

gion Hannover weitere Vorschriften, wenn dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist. 

  

2Sie kann weitere Vorschriften enthalten, wenn sich die-
se auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und 
Auszahlungen sowie den Stellenplan für das Haushalts-
jahr beziehen oder wenn dies anderweitig gesetzlich 
vorgeschrieben ist. 

2Sie kann weitere Vorschriften enthalten, wenn sich die-
se auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und 
Auszahlungen sowie den Stellenplan für das Haushalts-
jahr beziehen __________. 

  
 (3) 1Die Haushaltssatzung wird am Tag nach dem 
Ende der öffentlichen Auslegung des Haushaltsplans 
nach § 113 Abs. 2 Satz 3, frühestens mit Beginn des 
Haushaltsjahres rechtswirksam; sie gilt für das Haus-
haltsjahr. 2Sie kann Festsetzungen für zwei Haushalts-
jahre, nach Jahren getrennt, enthalten. 

 (3) 1Die Haushaltssatzung wird am Tag nach dem 
Ende der öffentlichen Auslegung des Haushaltsplans 
nach § 113 Abs. 2 Satz 3, frühestens mit Beginn des 
Haushaltsjahres ____wirksam; sie gilt für das Haushalts-
jahr. 2Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, 
nach Jahren getrennt, enthalten. 

  
 (4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit nicht 
für einzelne Bereiche durch Gesetz oder Verordnung 
etwas anderes bestimmt ist. 

 (4) unverändert 

  
§ 112 § 112 

Haushaltsplan Haushaltsplan 
  
 (1) 1Der Haushaltsplan enthält alle im Haushalts-
jahr für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune vor-
aussichtlich 

 (1) 1Der Haushaltsplan enthält alle im Haushalts-
jahr für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune vor-
aussichtlich 

  
1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlun-

gen, 
1. unverändert 

  
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden 

Auszahlungen und 
2. unverändert 

  
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 3. unverändert 
  

2Die Vorschriften des Zweiten Abschnitts über die Haus-
haltswirtschaft der Sondervermögen der Kommunen 
bleiben unberührt. 

2Die Vorschriften des Zweiten Abschnitts __________ 
bleiben unberührt. 

  
 (2) 1Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaus-
halt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. 2Der Stellen-
plan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplans. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haus-
haltswirtschaft der Kommunen. 2Er ist nach Maßgabe 
dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbind-
lich. 3Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden 
durch ihn weder begründet noch aufgehoben. 

 (3) unverändert 
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§ 113 § 113 
Erlass der Haushaltssatzung Erlass der Haushaltssatzung 

  
 (1) 1Die von der Vertretung beschlossene Haus-
haltssatzung ist mit ihren Anlagen der Kommunalauf-
sichtsbehörde vorzulegen. 2Die Vorlage soll spätestens 
einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Enthält die Haushaltssatzung genehmigungs-
bedürftige Teile, so darf sie erst nach Erteilung der Ge-
nehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde ver-
kündet werden. 2Haushaltssatzungen ohne genehmi-
gungsbedürftige Teile dürfen frühestens einen Monat 
nach Vorlage an die Kommunalaufsichtsbehörde ver-
kündet werden. 3Im Anschluss an die Verkündung der 
Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan mit seinen An-
lagen an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der 
Verkündung ist auf die Auslegung hinzuweisen.  

 (2) 1Enthält die Haushaltssatzung genehmigungs-
bedürftige Teile, so darf sie erst nach Erteilung der Ge-
nehmigung __________ verkündet werden. 2Haushalts-
satzungen ohne genehmigungsbedürftige Teile dürfen 
frühestens einen Monat nach Vorlage an die Kommu-
nalaufsichtsbehörde verkündet werden. 3Im Anschluss 
an die Verkündung der Haushaltssatzung ist der Haus-
haltsplan mit seinen Anlagen an sieben Tagen öffentlich 
auszulegen; in der Verkündung ist auf die Auslegung 
hinzuweisen. 

  
§ 114 § 114 

Nachtragshaushaltssatzung unverändert 
  
 (1) 1Die Haushaltssatzung kann nur durch Nach-
tragshaushaltssatzung geändert werden, die spätestens 
bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. 
2Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vor-
schriften für die Haushaltssatzung entsprechend. 

 

  
 (2) Die Kommunen haben unverzüglich eine Nach-
tragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn 

 

  
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmög-

lichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird 
und der Haushaltsausgleich nur durch eine Ände-
rung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, 
oder 

 

  
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auf-

wendungen oder Auszahlungen bei einzelnen 
Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den 
Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen 
erheblichen Umfang entstehen oder geleistet wer-
den müssen. 

 

  
 (3) Absatz 2 Nr. 2 ist nicht anzuwenden auf  
  
1. die Umschuldung von Krediten,  
  
2. höhere Personalaufwendungen und Personalaus-

zahlungen, die aufgrund gesetzlicher oder tarif-
rechtlicher Vorschriften zwingend erforderlich sind, 
und 
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3. Aufwendungen und Auszahlungen für Instandset-

zungen und Ersatzbeschaffungen, die zeitlich und 
sachlich unabweisbar sind. 

 

  
§ 115 § 115 

Vorläufige Haushaltsführung Vorläufige Haushaltsführung 
  
 (1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haus-
haltsjahres noch nicht rechtswirksam (§ 111 Abs. 3 Satz 
1), so dürfen die Kommunen 

 (1) 1Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haus-
haltsjahres noch nicht ____wirksam (§ 111 Abs. 3 
Satz 1), so dürfen die Gemeinden 

  
1. Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlun-

gen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet sind 
oder die für die Weiterführung notwendiger Aufga-
ben unaufschiebbar sind, und in diesem Rahmen 
insbesondere Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen fortsetzen, für die im Haushalts-
plan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, 

1. unverändert 

  
2. Abgaben nach den in der Haushaltssatzung des 

Vorjahres festgesetzten Sätzen erheben und 
2. Grund- und Gewerbesteuer nach den in der 

Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten He-
besätzen erheben und 

  
3. Kredite umschulden. 3. unverändert 
  
 2Satz 1 gilt für Samtgemeinden, Landkreise und die 

Region Hannover entsprechend mit der Maßgabe, 
dass in Nummer 2 anstelle der Grund- und Gewer-
besteuer die Umlage und anstelle der Hebesätze die 
Umlagesätze treten. 

  
 (2) 1Reichen die Finanzierungsmittel für die Fort-
setzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonsti-
gen Leistungen des Finanzhaushalts nach Absatz 1 Nr. 
1 nicht aus, so dürfen die Kommunen mit Genehmigung 
der Kommunalaufsichtsbehörde Kredite für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Höhe ei-
nes Viertels des Gesamtbetrags der in der Haushalts-
satzung des Vorjahres vorgesehenen Kreditermächti-
gung aufnehmen. 2§ 119 Abs. 2 Sätze 2 und 3 gilt ent-
sprechend. 

 (2) unverändert 

  
 (3) Während der vorläufigen Haushaltsführung gilt 
der Stellenplan des Vorjahres weiter. 

 (3) unverändert 

  
§ 116 § 116 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen  
und Auszahlungen 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen  
und Auszahlungen 

  
 (1) 1Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich 
und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss ge-
währleistet sein. 2In Fällen von unerheblicher Bedeutung 
entscheidet die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 

 (1) 1Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich 
und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss ge-
währleistet sein. 2In Fällen von unerheblicher Bedeutung 
entscheidet die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
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Hauptverwaltungsbeamte. 3Im Übrigen gilt für die Zu-
stimmung der Vertretung § 88 entsprechend. 4In Fällen 
unerheblicher Bedeutung sind die Vertretung und der 
Hauptausschuss spätestens mit der Vorlage des Jah-
resabschlusses zu unterrichten. 

Hauptverwaltungsbeamte; die Vertretung und der 
Hauptausschuss sind spätestens mit der Vorlage 
des Jahresabschlusses zu unterrichten. 
3 und 4__________ 

  
 (2) 1Für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen, die im folgenden Haushaltsjahr fortgesetzt 
werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann 
zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Haus-
haltsjahr gewährleistet ist. 2Absatz 1 Sätze 2 bis 4 gilt 
entsprechend. 

 (2) unverändert 

  
 (3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend auf 
Maßnahmen anzuwenden, durch die später im Laufe 
des Haushaltsjahres über- oder außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen entstehen können. 

 (3) unverändert 

  
 (4) § 114 Abs. 2 bleibt unberührt.  (4) unverändert 
  
 (5) 1Nicht im Haushaltsplan veranschlagte Ab-
schreibungen oder die veranschlagten Abschreibungen 
überschreitende Abschreibungen werden von der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungs-
beamten ermittelt und in die Erstellung des Jahresab-
schlusses einbezogen. 2Absatz 1 ist hierbei nicht anzu-
wenden. 

 (5) unverändert 

  
§ 117 § 117 

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung unverändert 
  
 (1) 1Die Kommunen haben ihrer Haushaltswirt-
schaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
für fünf Jahre zugrunde zu legen. 2Das erste Planungs-
jahr ist dabei das Haushaltsjahr, das demjenigen Haus-
haltsjahr vorangeht, für das die Haushaltssatzung gelten 
soll. 

 

  
 (2) In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung sind Umfang und Zusammensetzung der voraus-
sichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und ihre 
Deckungsmöglichkeiten darzustellen.  

 

  
 (3) Als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- 
und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzu-
stellen, in das die geplanten Auszahlungen für Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufge-
nommen werden.  

 

  
 (4) Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwick-
lung anzupassen und fortzuführen. 
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 (5) Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
ist der Vertretung mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 
vorzulegen. 

 

  
§ 118 § 118 

Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 
  
 (1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen 
für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnah-
men in künftigen Jahren dürfen unbeschadet des Absat-
zes 5 nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan 
hierzu ermächtigt. 

 (1) unverändert 

  
 (2) Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der 
Regel zulasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei 
Jahre veranschlagt werden, in Ausnahmefällen bis zum 
Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn 
die Finanzierung der aus ihrer Inanspruchnahme entste-
henden Auszahlungen in den künftigen Haushalten ge-
sichert erscheint. 

 (2) unverändert 

  
 (3) Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum 
Ende des Haushaltsjahres und darüber hinaus bis zum 
Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das nächste 
Haushaltsjahr (§ 111 Abs. 3 Satz 1). 

 (3) unverändert 

  
 (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der 
Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, soweit in 
den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt werden, 
insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind. 

 (4) unverändert 

  
 (5) 1Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 1 dür-
fen über- und außerplanmäßig eingegangen werden, 
wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssat-
zung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen nicht überschritten wird. 2§ 116 Abs. 1 
Sätze 2 bis 4 gilt entsprechend. 

 (5) 1Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 1 dür-
fen über- und außerplanmäßig eingegangen werden, 
wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssat-
zung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen nicht überschritten wird. 2§ 116 Abs. 1 
Satz 2 ____ gilt entsprechend. 

  
§ 119 § 119 

Kredite Kredite 
  
 (1) 1Kredite dürfen unter der Voraussetzung des § 
110 Abs. 5 nur für Investitionen, Investitionsförderungs-
maßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen wer-
den; sie sind als Einzahlungen im Finanzhaushalt zu 
veranschlagen. 2Die Kommune hat Richtlinien für die 
Aufnahme von Krediten aufzustellen. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Der Gesamtbetrag der im Finanzhaushalt vor-
gesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
lnvestitionsförderungsmaßnahmen bedarf im Rahmen 
der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommu-
nalaufsichtsbehörde (Gesamtgenehmigung). 2Die Ge-

 (2) unverändert 
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nehmigung soll nach den Grundsätzen einer geordneten 
Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann 
unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. 3Sie ist 
in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtun-
gen nicht mit der dauernden Leistungsfähigkeit der 
Kommune im Einklang stehen.  
  
 (3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des 
auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber 
hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 
für das übernächste Haushaltsjahr (§ 111 Abs. 3 Satz 1).  

 (3) unverändert  

  
 (4) 1Die Aufnahme der einzelnen Kredite, deren 
Gesamtbetrag nach Absatz 2 genehmigt worden ist, be-
darf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde 
(Einzelgenehmigung), sobald die Kreditaufnahmen nach 
§ 19 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft beschränkt worden sind. 2Die 
Einzelgenehmigung kann nach Maßgabe der Kreditbe-
schränkungen versagt werden.  

 (4) unverändert 

  
 (5) Durch Verordnung der Landesregierung kann 
die Aufnahme von Krediten von der Genehmigung der 
Kommunalaufsichtsbehörde abhängig gemacht werden 
mit der Maßgabe, dass die Genehmigung versagt wer-
den kann, wenn 

 (5) Durch Verordnung der Landesregierung kann 
die Aufnahme von Krediten von der Genehmigung der 
Kommunalaufsichtsbehörde abhängig gemacht werden 
mit der Maßgabe, dass die Genehmigung versagt wer-
den kann, wenn die ausgehandelten Kreditbedingun-
gen 

  
1. die ausgehandelten Kreditbedingungen die Ent-

wicklung am Kreditmarkt ungünstig beeinflussen 
könnten oder 

1. __________ die Entwicklung am Kreditmarkt un-
günstig beeinflussen könnten oder 

  
2. die Versorgung der Kommunen mit wirtschaftlich 

vertretbaren Krediten gestört werden könnte. 
2. die Versorgung der Kommunen mit wirtschaftlich 

vertretbaren Krediten stören könnten. 
  
 (6) 1Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, 
die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, 
bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehör-
de. 2Absatz 2 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 3Eine 
Genehmigung für die Begründung von Zahlungsver-
pflichtungen im Rahmen der laufenden Verwaltung ist 
nicht erforderlich.  

 (6) unverändert 

  
 (7) 1Die Kommunen dürfen zur Sicherung des Kre-
dits keine Sicherheiten bestellen. 2Die Kommunalauf-
sichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Be-
stellung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht. 

 (7) unverändert 

  
§ 120 § 120 

Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte unverändert 
  
 (1) 1Die Kommunen dürfen keine Sicherheiten zu-
gunsten Dritter bestellen. 2Die Kommunalaufsichtsbe-
hörde kann Ausnahmen zulassen.  
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 (2) 1Die Kommunen dürfen Bürgschaften und Ver-
pflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der 
Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. 2Die Rechtsge-
schäfte bedürfen der Genehmigung der Kommunalauf-
sichtsbehörde. 

 

  
 (3) Absatz 2 gilt entsprechend für Rechtsgeschäfte, 
die den darin genannten wirtschaftlich gleichkommen, 
insbesondere für die Zustimmung zu Rechtsgeschäften 
Dritter, aus denen den Kommunen in künftigen Haus-
haltsjahren Aufwendungen entstehen oder Verpflichtun-
gen zur Leistung von Auszahlungen erwachsen können.  

 

  
 (4) 1Keiner Genehmigung bedürfen Rechtsgeschäf-
te nach den Absätzen 2 und 3, die 

 

  
1. die Kommune zur Förderung des Städte- und 

Wohnungsbaus eingeht oder 
 

  
2. für den Haushalt der Kommune keine besondere 

Belastung bedeuten. 
 

  

2Diese Rechtsgeschäfte sind im Anhang zum Jahresab-
schluss darzustellen. 3Rechtsgeschäfte nach Satz 1 Nr. 
1 mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft 
sind in einem Vorbericht des Haushaltsplans zu erläu-
tern; erhebliche Besonderheiten aus ihrer Abwicklung 
und Rechtsgeschäfte, die im Vorbericht noch nicht erläu-
tert worden sind, sind im Anhang zum Jahresabschluss 
zu erläutern. 

 

  
 (5) 1Bei Rechtsgeschäften nach den Absätzen 2 
und 3 haben die Kommunen sich das Recht vorzubehal-
ten, dass sie oder ihre Beauftragten jederzeit prüfen 
können, ob 

 

  
1. die Voraussetzungen für die Kreditzusage oder ihre 

Erfüllung vorliegen oder vorgelegen haben, oder 
 

  
2. im Fall der Übernahme einer Gewährleistung eine 

Inanspruchnahme der Kommune in Betracht kom-
men kann oder die Voraussetzungen für eine sol-
che vorliegen oder vorgelegen haben. 

 

  

2Die Kommunen können mit Genehmigung der Kommu-
nalaufsichtsbehörde davon absehen, sich das Prüfungs-
recht vorzubehalten. 

 

  
§ 121 § 121 

Liquiditätskredite Liquiditätskredite 
  
 (1) 1Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen 
können die Kommunen Liquiditätskredite bis zu dem in 

 (1) 1Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen 
können die Kommunen Liquiditätskredite bis zu dem in 
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der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag auf-
nehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Ver-
fügung stehen. 2Diese Ermächtigung gilt über das Haus-
haltsjahr hinaus bis zur Rechtswirksamkeit der neuen 
Haushaltssatzung nach § 111 Abs. 3 Satz 1. 3Satz 2 gilt 
auch für einen in der neuen, noch nicht rechtswirksamen 
Haushaltssatzung höher festgesetzten Höchstbetrag, 
soweit er den Betrag nach Absatz 2 nicht übersteigt. 

der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag auf-
nehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Ver-
fügung stehen. 2Diese Ermächtigung gilt über das Haus-
haltsjahr hinaus bis zum Wirksamwerden der neuen 
Haushaltssatzung ____ (§ 111 Abs. 3 Satz 1). 3Satz 2 
gilt auch für einen in der neuen, noch nicht 
____wirksamen Haushaltssatzung höher festgesetzten 
Höchstbetrag, soweit er den Betrag nach Absatz 2 nicht 
übersteigt. 

  
 (2) Der in der Haushaltssatzung festgesetzte 
Höchstbetrag bedarf der Genehmigung der Kommunal-
aufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Finanz-
haushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit übersteigt. 

 (2) unverändert 

  
§ 122 § 122 

Rücklagen, Rückstellungen Rücklagen, Rückstellungen 
  
 (1) 1Die Kommune bildet   (1) 1Die Kommune bildet  
  
1. eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 

Ergebnisses und  
1. unverändert  

  
2. eine Rücklage aus Überschüssen des außerordent-

lichen Ergebnisses. 
2. unverändert 

  

2Weitere zweckgebundene Rücklagen sind zulässig. 2Weitere ____ Rücklagen sind zulässig. 
  
 (2) Die Kommune bildet Rückstellungen für Ver-
pflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten, deren 
Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss sind. 

 (2) Die Kommune bildet Rückstellungen für Ver-
pflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, 
deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. 

  
§ 123 § 123 

Erwerb, Verwaltung und Nachweis des Vermögens; 
Wertansätze 

Erwerb, Verwaltung und Nachweis des Vermögens; 
Wertansätze 

  
 (1) Die Kommunen sollen Vermögensgegenstände 
nur erwerben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben in 
absehbarer Zeit erforderlich ist. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und 
wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nach-
zuweisen. 2Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende 
Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen 
Ertrag bringen. 

 (2) unverändert 

  
 (3) Für die Verwaltung und Bewirtschaftung von 
Kommunalwald gelten die Vorschriften dieses Gesetzes 
und die hierfür geltenden besonderen Rechtsvorschrif-
ten. 

 (3) unverändert 
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 (4) 1Das Vermögen ist in der Bilanz getrennt nach 
dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen, dem 
Finanzvermögen und den liquiden Mitteln auszuweisen. 
2Die Vermögensgegenstände sind mit dem Anschaf-
fungs- oder Herstellungswert anzusetzen, vermindert um 
die darauf basierenden Abschreibungen; die kommunal-
abgabenrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 
3Kann der Anschaffungs- oder Herstellungswert eines 
Vermögensgegenstands bei der Aufstellung der ersten 
Eröffnungsbilanz nicht mit vertretbarem Aufwand ermit-
telt werden, gilt der auf den Anschaffungs- oder Herstel-
lungszeitpunkt rückindizierte Zeitwert am Stichtag der 
ersten Eröffnungsbilanz als Anschaffungs- oder Herstel-
lungswert. 4Bei der Ausweisung von Vermögen, das 
nach den Regeln über die Bewertung von Vermögen in 
der Bilanz ausnahmsweise mit dem Zeitwert als An-
schaffungs- oder Herstellungswert ausgewiesen wird, 
werden in Höhe der Differenz zwischen dem Zeitwert 
und dem fortgeführten tatsächlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungswert, wenn dieser nicht verfügbar ist, zu 
dem rückindizierten Anschaffungs- oder Herstellungs-
wert (Satz 3) Sonderposten für den Bewertungsaus-
gleich gebildet. 5Abschreibungen für Vermögen, das 
nach Satz 4 mit dem Zeitwert als dem Anschaffungs- 
oder Herstellungswert nachgewiesen wird, sind auf der 
Basis des Zeitwerts vorzunehmen; gleichzeitig wird der 
nach Satz 4 passivierte Sonderposten ergebniswirksam 
aufgelöst und mit der Abschreibung verrechnet. 
6Schulden sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag anzuset-
zen und Rückstellungen nur in Höhe des Betrags, der 
nach sachgerechter Beurteilung notwendig ist.  

 (4) 1Das Vermögen ist in der Bilanz getrennt nach 
dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen, dem 
Finanzvermögen und den liquiden Mitteln auszuweisen. 
2Die Vermögensgegenstände sind mit dem Anschaf-
fungs- oder Herstellungswert anzusetzen, vermindert um 
die darauf basierenden Abschreibungen; die kommunal-
abgabenrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 
3Kann der Anschaffungs- oder Herstellungswert eines 
Vermögensgegenstands bei der Aufstellung der ersten 
Eröffnungsbilanz nicht mit vertretbarem Aufwand ermit-
telt werden, so gilt der auf den Anschaffungs- oder Her-
stellungszeitpunkt rückindizierte Zeitwert am Stichtag 
der ersten Eröffnungsbilanz als Anschaffungs- oder Her-
stellungswert. 4Bei der Ausweisung von Vermögen, das 
nach den Regeln über die Bewertung von Vermögen in 
der Bilanz ausnahmsweise mit dem Zeitwert als An-
schaffungs- oder Herstellungswert ausgewiesen wird, 
werden in Höhe der Differenz zwischen dem Zeitwert 
und dem fortgeführten tatsächlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungswert, wenn dieser nicht verfügbar ist, zu 
dem rückindizierten Anschaffungs- oder Herstellungs-
wert (Satz 3) Sonderposten für den Bewertungsaus-
gleich gebildet. 5Abschreibungen für Vermögen, das 
nach Satz 4 mit dem Zeitwert als dem Anschaffungs- 
oder Herstellungswert nachgewiesen wird, sind auf der 
Basis des Zeitwerts vorzunehmen; gleichzeitig wird der 
nach Satz 4 passivierte Sonderposten ergebniswirksam 
aufgelöst und mit der Abschreibung verrechnet. 
6Schulden sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag anzuset-
zen, ____ Rückstellungen hingegen nur in Höhe des 
Betrags, der nach sachgerechter Beurteilung notwendig 
ist.  

  
§ 124 § 124 

Veräußerung von Vermögen, Zwangsvollstreckung Veräußerung von Vermögen, Zwangsvollstreckung 
  
 (1) 1Die Kommunen dürfen Vermögensgegenstän-
de, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer 
Zeit nicht benötigen, veräußern. 
2Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ih-
rem vollen Wert veräußert werden. 

 (1) unverändert 

  
 (2) Wird ein Vermögensgegenstand zur Nutzung 
überlassen, gilt Absatz 1 entsprechend.  

 (2) Für die Überlassung der Nutzung eines Ver-
mögensgegenstandes gilt Absatz 1 entsprechend. 

  
 (3) 1Wenn die Kommunen  (3) unverändert 
  
1. Vermögensgegenstände unentgeltlich veräußern 

wollen oder 
 

  
2. Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, 

geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, 
veräußern wollen,  
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haben sie dies zu begründen und die Begründung zu 
dokumentieren. 2Erhebliche Auswirkungen dieser Ver-
äußerungen auf die Finanzwirtschaft sind in einem Vor-
bericht zum Haushaltsplan und, falls es sich um abgewi-
ckelte und noch nicht erläuterte Vorgänge handelt, im 
Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. 

 

  
 (4) 1Die Einleitung der Zwangsvollstreckung gegen 
eine Kommune nach den Vorschriften der Zivilprozess-
ordnung wegen einer Geldforderung muss die Gläubige-
rin oder der Gläubiger der Kommunalaufsichtsbehörde 
anzeigen, es sei denn, dass es sich um die Verfolgung 
dinglicher Rechte handelt. 2Die Zwangsvollstreckung 
darf erst vier Wochen nach dem Zeitpunkt der Anzeige 
beginnen. 3Die Zwangsvollstreckung ist unzulässig in 
Vermögensgegenstände, die für die Erfüllung öffentli-
cher Aufgaben unentbehrlich sind oder deren Veräuße-
rung ein öffentliches Interesse entgegensteht, sowie in 
Vermögensgegenstände, die im Sinne des § 134 Abs. 2 
zweckgebunden sind.  

 (4) 1Die Einleitung der Zwangsvollstreckung 
__________ nach den Vorschriften der Zivilprozessord-
nung gegen eine Kommune wegen einer Geldforde-
rung muss die Gläubigerin oder der Gläubiger der Kom-
munalaufsichtsbehörde anzeigen, es sei denn, dass es 
sich um die Verfolgung dinglicher Rechte handelt. 2Die 
Zwangsvollstreckung darf erst vier Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Anzeige beginnen. 3Die Zwangsvollstre-
ckung ist unzulässig in Vermögensgegenstände, die für 
die Erfüllung öffentlicher Aufgaben unentbehrlich sind 
oder deren Veräußerung ein öffentliches Interesse ent-
gegensteht, sowie in Vermögensgegenstände, die im 
Sinne des § 134 Abs. 2 zweckgebunden sind. 

  
§ 125 § 125 

Kommunalkasse Kommunalkasse 
  
 (1) 1Die Kommune richtet eine Kasse ein (Kommu-
nalkasse). 2Der Kommunalkasse obliegt die Abwicklung 
der Zahlungen der Kommune (Kassengeschäfte). 

 (1) 1Die Kommune richtet eine Kommunalkasse 
ein ____. 2Der Kommunalkasse obliegt die Abwicklung 
der Zahlungen der Kommune (Kassengeschäfte). 

  
 (2) Die Kommune hat eine für die Erledigung der 
Kassengeschäfte verantwortliche Person und eine Per-
son für deren Stellvertretung zu bestellen (Kassenlei-
tung).  

 (2) unverändert 

  
 (3) Der Kassenleitung darf nicht angehören, wer  (3) Der Kassenleitung darf nicht angehören, wer 
  
1. befugt ist, Kassenanordnungen zu erteilen, 1. unverändert 
  
2. mit der Rechnungsprüfung beauftragt ist oder 2. unverändert 
  
3. mit der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Haupt-

verwaltungsbeamten, der oder dem für das Fi-
nanzwesen insgesamt zuständigen Beschäftigten 
oder mit einer zur Rechnungsprüfung beauftragten 
Person in einer der folgenden Beziehungen steht: 

3. mit der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Haupt-
verwaltungsbeamten, der oder dem für das Fi-
nanzwesen ____ zuständigen Beschäftigten oder 
mit einer zur Rechnungsprüfung beauftragten Per-
son in einer der folgenden Beziehungen steht: 

  
a) Verwandtschaft bis zum dritten Grad, a) Verwandtschaft bis zum dritten Grad, 

  
b) Verschwägerung bis zum zweiten Grad, b) Schwägerschaft bis zum zweiten Grad, 

  
c) Ehe oder Lebenspartnerschaft. c) Ehe oder Lebenspartnerschaft im Sinne des 

Lebenspartnerschaftsgesetzes. 
  
 (4) Die in der Kommunalkasse Beschäftigten dür-
fen keine Kassenanordnungen erteilen. 

 (4) unverändert 

99 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/3110 
 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/2510 

 
Empfehlungen des Ausschusses für Inneres und Sport 
 

 
 
  
 (5) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte überwacht die Kommunalkasse 
(Kassenaufsicht). 2Sie oder er kann die Kassenaufsicht 
einer oder einem Beschäftigten der Kommune übertra-
gen, jedoch nicht Beschäftigten, die in der Kommunal-
kasse beschäftigt sind. 

 (5) unverändert 

  
§ 126 § 126 

Übertragung von haushaltswirtschaftlichen Befugnissen Übertragung von haushaltswirtschaftlichen Befugnissen 
  
 (1) 1Die Kommunen können Zahlungsanweisungs- 
und Bewirtschaftungsbefugnisse über bestimmte Haus-
haltspositionen und die Kassengeschäfte ganz oder zum 
Teil Dritten mit deren Einverständnis übertragen, wenn 
die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung nach 
den für die Kommunen geltenden Vorschriften gewähr-
leistet sind. 2Die in Satz 1 genannten Befugnisse und 
Geschäfte für die in der Trägerschaft der Kommune ste-
henden Schulen können in der Regel nur der Schulleite-
rin oder dem Schulleiter übertragen werden, ohne dass 
deren oder dessen Einverständnis erforderlich ist; zu ei-
ner Übertragung auf andere Personen ist die Zustim-
mung der Schulleiterin oder des Schulleiters erforderlich. 
3Sollen Kassengeschäfte übertragen werden, so ist die 
Kassenaufsicht ausdrücklich zu regeln und die Übertra-
gung der Kommunalaufsichtsbehörde spätestens sechs 
Wochen vor Vollzug anzuzeigen. 

 (1) unverändert 

  
 (2) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte kann ihre oder seine Zuständigkei-
ten zur Einwerbung, Entgegennahme von Angeboten, 
Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen, die für Zwecke der in der 
Trägerschaft der Kommune stehenden Schulen be-
stimmt sind, auf Schulleiterinnen und Schulleiter über-
tragen. 

 (2) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte kann die ihr oder ihm durch die-
ses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes übertra-
genen Zuständigkeiten zur Einwerbung, Entgegennah-
me von Angeboten, Annahme und Vermittlung von 
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen, 
die für Zwecke der in der Trägerschaft der Kommune 
stehenden Schulen bestimmt sind, auf Schulleiterinnen 
und Schulleiter übertragen. 

  
§ 127 § 127 

Jahresabschluss, konsolidierter Gesamtabschluss Jahresabschluss, konsolidierter Gesamtabschluss 
  
 (1) 1Die Kommune hat für jedes Haushaltsjahr ei-
nen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. 
2Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegens-
tände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträ-
ge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen 
sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanz-
lage der Kommune darzustellen. 

 (1) unverändert 

  
 (2) Der Jahresabschluss besteht aus:  (2) unverändert 
  
1. einer Ergebnisrechnung,  
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2. einer Finanzrechnung,  
  
3. einer Bilanz und  
  
4. einem Anhang.  
  
 (3) Dem Anhang sind beizufügen:   (3) unverändert 
  
1. ein Rechenschaftsbericht,  
  
2. eine Anlagenübersicht,  
  
3. eine Schuldenübersicht,  
  
4. eine Forderungsübersicht und  
  
5. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu 

übertragenden Haushaltsermächtigungen. 
 

  
 (4) 1Mit dem Jahresabschluss der Kommune sind 
folgende Jahresabschlüsse zusammenzufassen (Konso-
lidierung): 

 (4) 1Mit dem Jahresabschluss der Kommune sind 
folgende Jahresabschlüsse zusammenzufassen (Konso-
lidierung): 

  
1. der Einrichtungen, deren Wirtschaftsführung nach § 

140 selbständig erfolgt, 
  1. unverändert 

  
2. der Eigenbetriebe,   2. unverändert 
  
3. der Eigengesellschaften,   3. unverändert 
  
4. der Einrichtungen und Unternehmen in privater 

Rechtsform, an denen die Kommune beteiligt ist,  
  4. unverändert 

  
5. der kommunalen Anstalten,   5. unverändert 
  
6. der gemeinsamen kommunalen Anstalten, an de-

nen die Kommune beteiligt ist,  
  6. unverändert 

  
7. der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen,   7. unverändert 
  
8. der Zweckverbände, an denen die Kommune betei-

ligt ist, und 
  8. der Zweckverbände, an denen die Kommune betei-

ligt ist, ____ 
  
9. der sonstigen rechtlich selbständigen Aufgabenträ-

ger, deren Finanzbedarf aufgrund von Rechtsver-
pflichtungen wesentlich durch die Kommune gesi-
chert wird. 

  9. der Wasser- und Bodenverbände, bei denen die 
Kommune Mitglied ist, soweit sie kommunale 
Aufgaben wahrnehmen, und 

  

 10. der rechtlich unselbständigen Versorgungs- 
und Versicherungseinrichtungen. 
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2Für das öffentliche Sparkassenwesen bleibt es bei den 
besonderen Vorschriften. 3Die Aufgabenträger nach 
Satz 1 brauchen nicht in den konsolidierten Gesamtab-
schluss einbezogen zu werden, wenn ihre Abschlüsse 
für ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Kommune nur von untergeordneter Bedeutung sind. 

2Für das öffentliche Sparkassenwesen bleibt es bei den 
besonderen Vorschriften. 3Die Aufgabenträger nach 
Satz 1 brauchen nicht in den konsolidierten Gesamtab-
schluss einbezogen zu werden, wenn ihre Abschlüsse 
für ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Kommune nur von untergeordneter Bedeutung sind. 

  
 (5) 1Die Konsolidierung soll grundsätzlich mit dem 
Anteil der Kommune erfolgen. 2Als Anteil an einem 
Zweckverband gilt das Verhältnis an der zu zahlenden 
Verbandsumlage; ist eine solche nicht zu zahlen, so gilt 
das Verhältnis an der Vermögensaufteilung im Fall einer 
Auflösung des Zweckverbandes. 3Satz 2 gilt entspre-
chend für Anteile an Aufgabenträgern nach Absatz 4 
Satz 1 Nrn. 1 bis 7 und 9, wenn die Anteile der Kommu-
ne sich nicht auf andere Weise feststellen lassen. 
4Aufgabenträger nach Absatz 4 Satz 1 unter beherr-
schendem Einfluss der Kommune sind entsprechend 
den §§ 300 bis 309 des Handelsgesetzbuchs (HGB) zu 
konsolidieren (Vollkonsolidierung), solche unter maß-
geblichem Einfluss der Kommune werden entsprechend 
den §§ 311 und 312 HGB konsolidiert (Eigenkapitalme-
thode). 

 (5) 1Die Konsolidierung soll grundsätzlich mit dem 
Anteil der Kommune erfolgen. 2Als Anteil an einem 
Zweckverband gilt das Verhältnis an der zu zahlenden 
Verbandsumlage; ist eine solche nicht zu zahlen, so gilt 
das Verhältnis an der Vermögensaufteilung im Fall einer 
Auflösung des Zweckverbandes. 3Satz 2 gilt entspre-
chend für Anteile an Aufgabenträgern nach Absatz 4 
Satz 1 Nrn. 1 bis 7 und 9, wenn die Anteile der Kommu-
ne sich nicht auf andere Weise feststellen lassen. 
4Aufgabenträger nach Absatz 4 Satz 1 unter beherr-
schendem Einfluss der Kommune sind entsprechend 
den §§ 300 bis 309 des Handelsgesetzbuchs (HGB) zu 
konsolidieren (Vollkonsolidierung), solche unter maß-
geblichem Einfluss der Kommune werden entsprechend 
den §§ 311 und 312 HGB konsolidiert (Eigenkapitalme-
thode). 5Bei der Kapitalkonsolidierung entsprechend 
§ 301 Abs. 1 HGB kann einheitlich für alle Aufgaben-
träger auf eine Bewertung des Eigenkapitals nach 
dem in § 301 Abs. 1 Satz 2 HGB maßgeblichen Zeit-
punkt verzichtet werden. 6Bei den assoziierten Auf-
gabenträgern kann bei der Anwendung der Eigenka-
pitalmethode auf eine Ermittlung der Wertansätze 
entsprechend § 312 Abs. 2 Satz 1 HGB verzichtet 
werden. 

  
 (6) 1Der konsolidierte Gesamtabschluss wird nach 
den Regeln des Absatzes 1 aufgestellt und besteht aus 
einer konsolidierten Ergebnisrechnung, einer Gesamtbi-
lanz und den konsolidierten Anlagen nach Absatz 3 Nrn. 
2 bis 5. 2Er ist durch einen Konsolidierungsbericht zu er-
läutern. 3Dem Konsolidierungsbericht sind eine Kapital-
flussrechnung sowie Angaben zu den nicht konsolidier-
ten Beteiligungen beizufügen. 4Der konsolidierte Ge-
samtabschluss ersetzt den Beteiligungsbericht nach 
§ 150, wenn er die dortigen Anforderungen erfüllt. 

 (6) 1Der konsolidierte Gesamtabschluss wird nach 
den Regeln des Absatzes 1 aufgestellt und besteht aus 
einer konsolidierten Ergebnisrechnung, einer Gesamtbi-
lanz und den konsolidierten Anlagen nach Absatz 3 Nrn. 
2 bis 4. 2Er ist durch einen Konsolidierungsbericht zu er-
läutern. 3Dem Konsolidierungsbericht sind eine Kapital-
flussrechnung sowie Angaben zu den nicht konsolidier-
ten Beteiligungen beizufügen. 4Der konsolidierte Ge-
samtabschluss ersetzt den Beteiligungsbericht nach 
§ 150, wenn er die dortigen Anforderungen erfüllt. 

  
§ 128 § 128 

Beschlussverfahren zu den Abschlüssen,  
Bekanntmachung 

Beschlussverfahren zu den Abschlüssen,  
Bekanntmachung 

  
 (1) 1Der Jahresabschluss ist innerhalb von drei 
Monaten und der konsolidierte Gesamtabschluss inner-
halb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjah-
res aufzustellen. 2Die Hauptverwaltungsbeamtin oder 
der Hauptverwaltungsbeamte stellt jeweils die Vollstän-
digkeit und Richtigkeit der Abschlüsse fest und legt sie 

 (1) 1Der Jahresabschluss ist innerhalb von drei 
Monaten __________ nach Ende des Haushaltsjahres 
aufzustellen; der konsolidierte Gesamtabschluss soll 
innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haus-
haltsjahres aufgestellt werden. 2Die Hauptverwal-
tungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte stellt 
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der Vertretung unverzüglich mit dem jeweiligen Schluss-
bericht der Rechnungsprüfung und mit einer eigenen 
Stellungnahme zu diesem Bericht vor. 3Die Vertretung 
beschließt über die Abschlüsse und die Entlastung der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungs-
beamten bis spätestens zum 31. Dezember des Jahres, 
das auf das Haushaltsjahr folgt. 4Wird die Entlastung 
verweigert oder wird sie mit Einschränkungen ausge-
sprochen, so sind dafür Gründe anzugeben. 

jeweils die Vollständigkeit und Richtigkeit der Abschlüs-
se fest und legt sie der Vertretung unverzüglich mit dem 
jeweiligen Schlussbericht der Rechnungsprüfung und mit 
einer eigenen Stellungnahme zu diesem Bericht vor. 
3Die Vertretung beschließt über die Abschlüsse und die 
Entlastung der Hauptverwaltungsbeamtin oder des 
Hauptverwaltungsbeamten bis spätestens zum 
31. Dezember des Jahres, das auf das Haushaltsjahr 
folgt. 4Wird die Entlastung verweigert oder wird sie mit 
Einschränkungen ausgesprochen, so sind dafür Gründe 
anzugeben. 

  
 (2) 1Die Beschlüsse nach Absatz 1 Satz 3 sind der 
Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen 
und öffentlich bekannt zu machen. 2Im Anschluss an die 
Bekanntmachung sind der Jahresabschluss ohne die 
Forderungsübersicht und der konsolidierte Gesamtab-
schluss mit dem Konsolidierungsbericht an sieben Ta-
gen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist 
auf die Auslegung hinzuweisen. 

 (2) unverändert 

  
  

Zwei ter  Abschni t t  Zwei ter  Abschni t t  
Sondervermögen und Treuhandvermögen Sondervermögen und Treuhandvermögen 

  
§ 129 § 129 

Sondervermögen Sondervermögen 
  
 (1) Sondervermögen der Kommunen sind  (1) Sondervermögen der Kommunen sind 
  
1. Gemeindegliedervermögen (§ 133 Abs. 1), 1. unverändert 
  
2. das Vermögen der rechtlich unselbständigen kom-

munalen Stiftungen (§ 134 Abs. 2), 
2. das Vermögen der nicht rechtsfähigen ____ 

kommunalen Stiftungen (§ 134 Abs. 2), 
  
3. Eigenbetriebe und sonstige Einrichtungen der 

Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschrif-
ten Sonderrechnungen geführt werden, 

3. Eigenbetriebe __________, 

  
 3/1. Einrichtungen, deren Wirtschaftsführung nach 

§ 140 selbständig erfolgt und für die aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen ge-
führt werden, und 

  
4. rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versi-

cherungseinrichtungen. 
4. unverändert 

  
 (2) 1Für Sondervermögen nach Absatz 1 Nrn. 1 
und 2 gelten die Vorschriften über die Haushaltswirt-
schaft. 2Die Sondervermögen sind im Haushalt der 
Kommunen gesondert nachzuweisen. 

 (2) 1Für Sondervermögen nach Absatz 1 Nrn. 1 
und 2 gelten die Vorschriften über die Haushaltswirt-
schaft. 2Diese Sondervermögen sind im Haushalt der 
Kommunen gesondert nachzuweisen. 
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 (3) Auf Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 3 sind 
die §§ 109, 110, 115 und 117 bis 121, § 123 Abs. 1 bis 
3, § 124 sowie § 154 Abs. 1 Nr. 5 entsprechend anzu-
wenden. 

 (3) Auf Sondervermögen nach Absatz 1 Nrn. 3 und 
3/1 sind die §§ 109, 110, 115 und 117 bis 121, § 123 
Abs. 1 bis 3, § 124 sowie § 154 Abs. 1 Nr. 5 entspre-
chend anzuwenden, soweit nicht durch Verordnung 
nach § 177 Abs. 1 Nr. 12 etwas anderes bestimmt ist. 

  
 (4) 1Für Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 4 kön-
nen besondere Haushaltspläne aufgestellt und Sonder-
rechnungen geführt werden. 2In diesem Fall sind die 
Vorschriften des Ersten Abschnitts mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass an die Stelle der Haushaltssatzung der 
Beschluss über den Haushaltsplan tritt; von der öffentli-
chen Bekanntmachung und der Auslegung nach § 113 
Abs. 2 kann abgesehen werden. 

 (4) unverändert 

  
§ 130 § 130 

Treuhandvermögen Treuhandvermögen 
  
 (1) 1Für rechtlich selbständige kommunale Stiftun-
gen sowie für Vermögen, die die Kommunen nach be-
sonderem Recht treuhänderisch zu verwalten haben 
(Treuhandvermögen), sind besondere Haushaltspläne 
aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen. 2§ 129 
Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

 (1) 1Für rechtsfähige ____ kommunale Stiftungen 
(§ 134 Abs. 1) und sonstige Vermögen, die die Kom-
munen nach besonderem Recht treuhänderisch zu ver-
walten haben (Treuhandvermögen), sind besondere 
Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu 
führen. 2§ 129 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

  
 (2) Unbedeutendes Treuhandvermögen kann im 
Haushalt der Kommunen gesondert nachgewiesen wer-
den. 

 (2) unverändert 

  
 (3) Mündelvermögen sind abweichend von den Ab-
sätzen 1 und 2 nur im Jahresabschluss gesondert nach-
zuweisen. 

 (3) unverändert 

  
 (4) Besondere gesetzliche Vorschriften oder Be-
stimmungen der Stifterin oder des Stifters bleiben unbe-
rührt. 

 (4) unverändert 

  
§ 131 § 131 

Sonderkassen unverändert 
  

 1Für Sondervermögen und Treuhandvermögen, für 
die Sonderrechnungen geführt werden, sind Sonderkas-
sen einzurichten. 2Sie sollen mit der Kommunalkasse 
verbunden werden. 3§ 125 Abs. 5 und § 126 gelten ent-
sprechend. 

 

  
§ 132 § 132 

Freistellung von der mittelfristigen Ergebnis- und  
Finanzplanung 

unverändert 

  
 Die Kommunalaufsichtsbehörde kann die Kommu-
ne in Bezug auf Sondervermögen und Treuhandvermö-
gen von den Verpflichtungen des § 117 freistellen, so-
weit die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung we-
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der für die Haushalts- oder Wirtschaftsführung noch für 
die Finanzstatistik benötigt wird. 
  

§ 133 § 133 
Gemeindegliedervermögen unverändert 

  
 (1) Für die Nutzung des Gemeindevermögens, 
dessen Ertrag nach bisherigem Recht nicht den Ge-
meinden, sondern anderen Berechtigten zusteht (Ge-
meindegliedervermögen), bleiben die bisherigen Vor-
schriften und Gewohnheiten in Kraft. 

 

  
 (2) 1Gemeindegliedervermögen darf nicht in Privat-
vermögen der Nutzungsberechtigten umgewandelt wer-
den. 2Es kann in freies Gemeindevermögen umgewan-
delt werden, wenn die Umwandlung aus Gründen des 
Gemeinwohls geboten erscheint. 3Den Betroffenen ist 
eine angemessene Entschädigung in Geld oder in 
Grundbesitz oder mit ihrem Einverständnis in anderer 
Weise zu gewähren. 

 

  
 (3) Gemeindevermögen darf nicht in Gemeinde-
gliedervermögen umgewandelt werden. 

 

  
§ 134 § 134 

Stiftungen Kommunale Stiftungen 
  
 (1) 1Liegt der Zweck einer rechtsfähigen Stiftung im 
Aufgabenbereich einer Kommune, so hat die Kommune 
sie zu verwalten, wenn dies in der Stiftungssatzung be-
stimmt ist. 2Verwaltet die Kommune eine Stiftung des öf-
fentlichen Rechts, so sind die §§ 6 bis 8 und 19 Abs. 2 
des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes entsprechend 
anzuwenden. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Ist einer Kommune Vermögen zur dauernden 
Verwendung für einen bestimmten Zweck zugewendet 
worden, so ist das Vermögen in seinem Bestand zu er-
halten und so zu verwalten, dass es für den Verwen-
dungszweck möglichst hohen Nutzen bringt. 2Dies gilt 
nicht, wenn etwas anderes bei der Zuwendung bestimmt 
worden ist oder aus der Art der Zuwendung hervorgeht. 
3Die Kommune kann mit Genehmigung der Kommunal-
aufsichtsbehörde den Bestand des Vermögens angrei-
fen, wenn der Zweck anders nicht zu verwirklichen ist. 
4Ist die Verwirklichung des Zwecks unmöglich geworden 
oder gefährdet sie das Gemeinwohl, so kann die Kom-
mune mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde 
das Vermögen anderweitig verwenden. 5§ 87 Abs. 2 
Satz 1 BGB gilt entsprechend. 

 (2) unverändert 
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Dr i t ter  Abschni t t  Dr i t ter  Abschni t t  
Unternehmen und Einrichtungen Unternehmen und Einrichtungen 

  
§ 135 § 135 

Wirtschaftliche Betätigung Wirtschaftliche Betätigung 
  
 (1) 1Die Kommunen dürfen sich zur Erledigung ih-
rer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen. 2Sie dürfen 
Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesent-
lich erweitern, wenn und soweit 

 (1) 1Die Kommunen dürfen sich zur Erledigung ih-
rer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen. 2Sie dürfen 
Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesent-
lich erweitern, wenn und soweit 

  
1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfer-

tigt, 
1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfer-

tigt, 
  
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem 

angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähig-
keit der Kommunen und zum voraussichtlichen Be-
darf stehen und 

2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem 
angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähig-
keit der Kommunen und zum voraussichtlichen Be-
darf stehen und 

  
3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirt-

schaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird 
oder erfüllt werden kann. 

3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Energie-
versorgung, der Wasserversorgung, des öffent-
lichen Personennahverkehrs sowie des Betrie-
bes von Telekommunikationsleitungsnetzen 
einschließlich der Telefondienstleistungen der 
öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaft-
lich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder er-
füllt werden kann. 

  
 3Die Beschränkung nach Satz 2 Nr. 3 dient auch dem 

Schutz privater Dritter, die sich entsprechend wirt-
schaftlich betätigen oder betätigen wollen. 

  
 (2) Unternehmen der Kommunen können geführt 
werden 

 (2) unverändert 

  
1. als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlich-

keit (Eigenbetriebe), 
 

  
2. als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, 

deren sämtliche Anteile den Kommunen gehören 
(Eigengesellschaften) oder 

 

  
3. als kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts.  
  
 (3) Unternehmen im Sinne dieses Abschnitts sind 
insbesondere nicht 

 (3) unverändert 

  
1. Einrichtungen, zu denen die Kommunen gesetzlich 

verpflichtet sind, 
 

  
2. Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und 

Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des 
Gesundheits- und Sozialwesens, des Umwelt-
schutzes sowie solche ähnlicher Art und 
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3. Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich 

der Deckung des Eigenbedarfs der Kommune die-
nen. 

 

  
 (4) 1Abweichend von Absatz 3 können Einrichtun-
gen der Abwasserbeseitigung und der Straßenreinigung 
sowie Einrichtungen, die aufgrund gesetzlich vorgese-
henen Anschluss- und Benutzungszwangs, gesetzlicher 
Überlassungspflichten oder gesetzlicher Andienungs-
rechte Abfälle entsorgen, als Eigenbetriebe oder kom-
munale Anstalten des öffentlichen Rechts geführt wer-
den. 2Diese Einrichtungen können in einer Rechtsform 
des privaten Rechts geführt werden, wenn die Kommune 
allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körper-
schaften über die Mehrheit der Anteile verfügt. 3Andere 
Einrichtungen nach Absatz 3 können als Eigenbetriebe 
oder kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts ge-
führt werden, wenn ein wichtiges Interesse daran be-
steht. 4Diese Einrichtungen dürfen in einer Rechtsform 
des privaten Rechts geführt werden, wenn ein wichtiges 
Interesse der Kommune daran besteht und wenn in ei-
nem Bericht zur Vorbereitung des Beschlusses der Ver-
tretung (§ 58 Abs. 1 Nr. 10) unter umfassender Abwä-
gung der Vor- und Nachteile dargelegt wird, dass die 
Aufgabe im Vergleich zu den zulässigen Organisations-
formen des öffentlichen Rechts wirtschaftlicher durchge-
führt werden kann. 5In den Fällen der Sätze 2 und 4 ist 
§ 136 entsprechend anzuwenden. 

 (4) 1Abweichend von Absatz 3 können Einrichtun-
gen der Abwasserbeseitigung und der Straßenreinigung 
sowie Einrichtungen, die aufgrund gesetzlich vorgese-
henen Anschluss- und Benutzungszwangs, gesetzlicher 
Überlassungspflichten oder gesetzlicher Andienungs-
rechte Abfälle entsorgen, als Eigenbetriebe oder kom-
munale Anstalten des öffentlichen Rechts geführt wer-
den. 2Diese Einrichtungen können in einer Rechtsform 
des privaten Rechts geführt werden, wenn die Kommune 
allein oder zusammen mit anderen Kommunen oder 
Zweckverbänden über die Mehrheit der Anteile verfügt. 
3Andere Einrichtungen nach Absatz 3 können als Eigen-
betriebe oder kommunale Anstalten des öffentlichen 
Rechts geführt werden, wenn ein wichtiges Interesse 
daran besteht. 4Diese Einrichtungen dürfen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts geführt werden, wenn 
ein wichtiges Interesse der Kommune daran besteht und 
wenn in einem Bericht zur Vorbereitung des Beschlus-
ses der Vertretung (§ 58 Abs. 1 Nr. 11) unter umfassen-
der Abwägung der Vor- und Nachteile dargelegt wird, 
dass die Aufgabe im Vergleich zu den zulässigen Orga-
nisationsformen des öffentlichen Rechts wirtschaftlicher 
durchgeführt werden kann. 5In den Fällen der Sätze 2 
und 4 ist § 136 mit Ausnahme des Absatzes 1 Nr. 1 
entsprechend anzuwenden. 

  
 (5) 1Bankunternehmen dürfen die Kommunen nicht 
errichten. 2Für das öffentliche Sparkassenwesen bleibt 
es bei den besonderen Vorschriften. 

 (5) unverändert 

  
§ 136 § 136 

Maßgaben für die Führung von Unternehmen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts 

__________ Unternehmen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts 

  
 (1) Die Kommunen dürfen Unternehmen im Sinne 
von § 135 in einer Rechtsform des privaten Rechts nur 
führen oder sich daran beteiligen, wenn 

 (1) unverändert 

  
1. die Voraussetzungen des § 135 Abs. 1 erfüllt sind,  
  
2. eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der 

Kommune auf einen bestimmten Betrag begrenzt, 
 

  
3. die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, 

laufende Nachschusspflicht) der Kommune in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungs-
fähigkeit stehen, 
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4. die Kommune sich nicht zur Übernahme von Ver-

lusten in unbestimmter oder unangemessener Hö-
he verpflichtet, 

 

  
5. durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags 

oder der Satzung sichergestellt ist, dass der öffent-
liche Zweck des Unternehmens erfüllt wird, 

 

  
6. die Kommune einen angemessenen Einfluss, ins-

besondere im Aufsichtsrat oder in einem entspre-
chenden Überwachungsorgan, erhält und dieser 
durch Gesellschaftsvertrag, durch Satzung oder in 
anderer Weise gesichert wird, 

 

  
7. die Kommune sich bei Einrichtungen nach § 135 

Abs. 3, wenn sie über die Mehrheit der Anteile ver-
fügt, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen 
Angelegenheiten dieser Einrichtungen sichert und 

 

  
8. im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sicher-

gestellt ist, dass der Kommune zur Konsolidierung 
des Jahresabschlusses des Unternehmens mit 
dem Jahresabschluss der Kommune zu einem 
konsolidierten Gesamtabschluss nach § 127 Abs. 4 
bis 6 und § 128 alle für den konsolidierten Gesamt-
abschluss erforderlichen Unterlagen und Belege 
des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, 
dass der konsolidierte Gesamtabschluss innerhalb 
von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjah-
res aufgestellt werden kann. 

 

  
 (2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Unter-
nehmen oder eine Einrichtung in einer Rechtsform des 
privaten Rechts, an dem eine Kommune allein oder zu-
sammen mit anderen kommunalen Körperschaften mit 
mehr als 50 Prozent beteiligt ist, sich an einer Gesell-
schaft oder einer anderen Vereinigung in einer Rechts-
form des privaten Rechts beteiligen oder eine solche 
gründen will. 

 (2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Unter-
nehmen __________ in einer Rechtsform des privaten 
Rechts, bei dem die Kommune allein oder zusammen 
mit anderen Kommunen oder Zweckverbänden über 
die Mehrheit der Anteile verfügt, sich an einer Gesell-
schaft oder einer anderen Vereinigung in einer Rechts-
form des privaten Rechts beteiligen oder eine solche 
gründen will. 

  
 (3) Soweit bei Einrichtungen der Abfallentsorgung, 
die in einer Rechtsform des privaten Rechts geführt 
werden, Kommunen abfall- oder bodenschutzrechtlich 
verantwortliche Person für Altlasten sein können, haben 
diese sich vertraglich zur Übernahme dieser Verantwor-
tung zu verpflichten; Absatz 1 Nrn. 2 bis 4 gilt insoweit 
nicht. 

 (3) wird gestrichen 

  
§ 137 § 137 

Wirtschaftsgrundsätze wird gestrichen 
  
 (1) 1Unternehmen sollen einen Ertrag für den 
Haushalt der Kommunen erwirtschaften, soweit dies mit 
ihrer Aufgabe der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in 
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Einklang zu bringen ist. 2Die Kommune hat Unterneh-
men in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen 
sie allein oder zusammen mit anderen kommunalen 
Körperschaften mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, so 
zu steuern und zu überwachen, dass der öffentliche 
Zweck nachhaltig erfüllt wird und die Unternehmen wirt-
schaftlich geführt werden; bei einer geringeren Beteili-
gung soll die Kommune darauf hinwirken. 
  
 (2) 1Die Erträge jedes Unternehmens sollen min-
destens alle Aufwendungen einschließlich der marktübli-
chen Verzinsung des Eigenkapitals decken und Zufüh-
rungen zum Eigenkapital (Rücklagen) ermöglichen, die 
zur Erhaltung des Vermögens des Unternehmens sowie 
zu seiner technischen und wirtschaftlichen Fortentwick-
lung notwendig sind. 2Zu den Aufwendungen gehören 
auch 

 

  
1. angemessene Abschreibungen,  
  
2. die Steuern,  
  
3. die Konzessionsabgabe,  
  
4. die Zinsen für die zu Zwecken des Unternehmens 

aufgenommenen Schulden, 
 

  
5. die marktübliche Verzinsung der von der Kommune 

zur Verfügung gestellten Betriebsmittel sowie 
 

  
6. die angemessene Vergütung der Leistungen und 

Lieferungen von Unternehmen und Verwaltungs-
zweigen der Kommune für das Unternehmen. 

 

  
 (3) Bei Unternehmen, für die kein Wettbewerb 
gleichartiger Unternehmen besteht, dürfen der An-
schluss und die Belieferung nicht davon abhängig ge-
macht werden, dass auch andere Leistungen oder Liefe-
rungen abgenommen werden. 

 

  
§ 138 § 138 

Beteiligungsmanagement wird gestrichen 
  

 1Die Kommune überwacht und koordiniert ihre Un-
ternehmen und Einrichtungen sowie Beteiligungen an 
ihnen im Sinne der von ihr zu erfüllenden öffentlichen 
Zwecke. 2Die Kommune ist berechtigt, sich jederzeit bei 
den jeweiligen Unternehmen, Gesellschaften und Ein-
richtungen zu unterrichten. 3Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch für mittelbare Beteiligungen im Sinne des § 136 
Abs. 2. 4Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, soweit ihnen 
zwingende Vorschriften des Gesellschaftsrechts entge-
genstehen. 
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§ 139 § 139 
Vertretung der Kommune in Unternehmen und  

Einrichtungen 
Vertretung der Kommune in Unternehmen und  

Einrichtungen 
  
 (1) 1Die Vertreterinnen und Vertreter der Kommune 
in der Gesellschafterversammlung oder einem der Ge-
sellschafterversammlung entsprechenden Organ von Ei-
gengesellschaften oder von Unternehmen oder Einrich-
tungen, an denen die Kommune beteiligt ist, werden von 
der Vertretung gewählt. 2Sie haben die Interessen der 
Kommune zu verfolgen und sind an die Beschlüsse der 
Vertretung und des Hauptausschusses gebunden. 3Der 
Auftrag an sie kann jederzeit widerrufen werden. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Sind mehrere Vertreterinnen und Vertreter der 
Kommune zu benennen oder vorzuschlagen, so muss 
die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwal-
tungsbeamte dazu zählen, es sei denn, dass sie oder er 
zur Geschäftsführerin oder zum Geschäftsführer der 
Gesellschaft bestellt ist. 2Auf Vorschlag der Hauptver-
waltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten 
kann an ihrer oder seiner Stelle eine andere Beschäftig-
te oder ein anderer Beschäftigter der Kommune benannt 
oder vorgeschlagen werden. 3Nach Maßgabe des Ge-
sellschaftsrechts kann sich die Hauptverwaltungsbeam-
tin oder der Hauptverwaltungsbeamte oder eine nach 
Satz 2 zur Vertretung der Kommune berechtigte Person 
durch andere Beschäftigte der Kommune vertreten las-
sen. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Gemeindedirektorin 
oder den Gemeindedirektor nach § 104 entsprechend. 

 (2) 1Sind mehrere Vertreterinnen und Vertreter der 
Kommune zu benennen __________, so ist die Haupt-
verwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte 
zu berücksichtigen, es sei denn, dass sie oder er dar-
auf verzichtet oder zur Geschäftsführerin oder zum 
Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt ist. 2Auf Vor-
schlag der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Haupt-
verwaltungsbeamten kann an ihrer oder seiner Stelle ei-
ne andere Beschäftigte oder ein anderer Beschäftigter 
der Kommune benannt __________ werden. 3Nach 
Maßgabe des Gesellschaftsrechts kann sich die Haupt-
verwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte 
oder eine nach Satz 2 zur Vertretung der Kommune be-
rechtigte Person durch andere Beschäftigte der Kom-
mune vertreten lassen. 3/1Ist die Hauptverwaltungsbe-
amtin oder der Hauptverwaltungsbeamte weder 
Vertreterin oder Vertreter der Kommune noch zur 
Geschäftsführerin oder zum Geschäftsführer der 
Gesellschaft bestellt und liegt auch kein Fall des 
Satzes 2 vor, so ist sie oder er, im Verhinderungsfall 
ihre oder seine Vertretung im Amt, nach Maßgabe 
des Gesellschaftsrechts berechtigt, beratend an den 
Sitzungen des Organs teilzunehmen. 4Die Sätze 1 bis 
3/1 gelten für die Gemeindedirektorin oder den Gemein-
dedirektor nach § 104 entsprechend. 

  
 (3) 1Die Kommune ist verpflichtet, bei der Ausges-
taltung des Gesellschaftsvertrags einer Kapitalgesell-
schaft darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht einge-
räumt wird, Mitglieder in einen Aufsichtsrat zu entsen-
den. 2Über die Entsendung entscheidet die Vertretung. 
3Absatz 2 gilt entsprechend.  

 (3) unverändert 

  
 (4) 1Die Vertreterinnen und Vertreter der Kommune 
haben die Vertretung über alle Angelegenheiten von be-
sonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten. 2Die Un-
terrichtungspflicht besteht nur, soweit durch Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist. 

 (4) 1Die Vertreterinnen und Vertreter der Kommune 
haben die Vertretung über alle Angelegenheiten von be-
sonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten. 1/1Satz 1 
gilt entsprechend für die auf Veranlassung der 
Kommune in einen Aufsichtsrat oder in andere Or-
gane der Unternehmen und Einrichtungen entsand-
ten oder sonst bestellten Mitglieder. 2Die Unterrich-
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tungspflicht besteht nur, soweit durch Gesetz nichts an-
deres bestimmt ist.  

  
 (5) Die Vertreterinnen und Vertreter der Kommune 
in der Gesellschafterversammlung oder einem der Ge-
sellschafterversammlung entsprechenden Organ einer 
Gesellschaft, an der Kommunen und Kommunalverbän-
de mit mehr als 50 Prozent beteiligt sind, dürfen der 
Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nur mit 
Genehmigung der Vertretung zustimmen. 

 (5) Die Vertreterinnen und Vertreter der Kommune 
in der Gesellschafterversammlung oder einem der Ge-
sellschafterversammlung entsprechenden Organ einer 
Gesellschaft, bei der die Kommune allein oder zu-
sammen mit anderen Kommunen oder Zweckver-
bänden über die Mehrheit der Anteile verfügt, dürfen 
der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nur 
mit Genehmigung der Vertretung zustimmen. 

  
 (6) 1Werden Vertreterinnen und Vertreter der 
Kommune aus ihrer Tätigkeit haftbar gemacht, so hat die 
Kommune sie von der Schadenersatzverpflichtung frei-
zustellen, es sei denn, dass sie den Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. 2Auch in die-
sem Fall ist die Kommune regresspflichtig, wenn sie 
nach Weisung gehandelt haben.  

 (6) unverändert  

  
 (7) 1Vergütungen aus einer Tätigkeit als Vertreterin 
oder Vertreter der Kommune in Unternehmen und Ein-
richtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts sind 
an die Kommune abzuführen, soweit sie über das Maß 
einer angemessenen Entschädigung hinausgehen. 2Die 
Vertretung setzt für jede Vertretungstätigkeit die Höhe 
der angemessenen Entschädigung fest. 3Der Beschluss 
ist nach den für Satzungen geltenden Vorschriften öf-
fentlich bekannt zu machen. 

 (7) 1Vergütungen aus einer Tätigkeit als Vertreterin 
oder Vertreter der Kommune in Unternehmen und Ein-
richtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts sind 
an die Kommune abzuführen, soweit sie über das Maß 
einer angemessenen Entschädigung hinausgehen. 2Die 
Vertretung setzt für jede Vertretungstätigkeit die Höhe 
der angemessenen Entschädigung fest. 3Der Beschluss 
ist __________ öffentlich bekannt zu machen. 

  
 (8) Die Absätze 6 und 7 gelten entsprechend für 
die Tätigkeit als Mitglied in einem Aufsichtsrat und in an-
deren Organen der Unternehmen und Einrichtungen so-
wie der kommunalen Anstalten und gemeinsamen kom-
munalen Anstalten, wenn das Mitglied in diese Organe 
nur mit Rücksicht auf seine Zugehörigkeit zur Vertretung 
der Kommune gewählt worden ist. 

 (8) Die Absätze 6 und 7 gelten entsprechend für 
die Tätigkeit als Mitglied in einem Aufsichtsrat und in an-
deren Organen der Unternehmen und Einrichtungen 
__________, wenn das Mitglied von der Kommune 
__________ mit Rücksicht auf seine Zugehörigkeit zur 
Vertretung entweder entsandt oder sonst auf ihre 
Veranlassung bestellt worden ist. 

  
§ 140 § 140 

Selbständige Wirtschaftsführung von Einrichtungen Selbständige Wirtschaftsführung von Einrichtungen 
  
 (1) Einrichtungen nach § 135 Abs. 3 können ab-
weichend von § 112 Abs. 1 Satz 1 wirtschaftlich selb-
ständig geführt werden, wenn dies wegen der Art und 
des Umfangs der Einrichtung erforderlich ist. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Das für Inneres zuständige Ministerium hat 
durch Verordnung die selbständige Wirtschaftsführung 
zu regeln. 2Es kann durch Verordnung festlegen, dass 
bestimmte Arten von Einrichtungen wirtschaftlich selb-
ständig zu führen sind. 

 (2) 1Das für Inneres zuständige Ministerium hat 
durch Verordnung die selbständige Wirtschaftsführung 
zu regeln. 2__________ 
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§ 141 § 141 
Eigenbetriebe unverändert 

  
 (1) Die Kommune hat für ihre Eigenbetriebe Be-
triebssatzungen zu erlassen. 

 

  
 (2) Für die Eigenbetriebe sind Betriebsausschüsse 
zu bilden. 

 

  
 (3) 1Die Vertretung kann den Betriebsausschüssen 
durch die Betriebssatzung bestimmte Angelegenheiten 
zur eigenen Entscheidung übertragen. 2Ist die Haupt-
verwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte 
der Auffassung, dass ein Beschluss des Betriebsaus-
schusses das Gesetz verletzt, die Befugnisse des Aus-
schusses überschreitet oder das Wohl der Kommune 
gefährdet, so hat sie oder er eine Entscheidung des 
Hauptausschusses herbeizuführen. 

 

  
 (4) Die laufenden Geschäfte des Eigenbetriebs 
führt die Betriebsleitung. 

 

  
 (5) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswe-
sen der Eigenbetriebe richten sich im Übrigen nach den 
erlassenen Verordnungsregelungen für Eigenbetriebe 
nach § 177 Abs. 1 Nr. 12. 

 

  
§ 142 § 142 

Errichtung von kommunalen Anstalten des  
öffentlichen Rechts 

Errichtung von kommunalen Anstalten des  
öffentlichen Rechts 

  
 (1) 1Die Kommune kann Unternehmen in der 
Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen 
Rechts (kommunale Anstalt) errichten oder bestehende 
Eigenbetriebe im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in 
kommunale Anstalten umwandeln. 2Zulässig ist eine sol-
che Umwandlung auch 

 (1) 1Die Kommune kann Unternehmen und Ein-
richtungen in der Rechtsform einer rechtsfähigen An-
stalt des öffentlichen Rechts (kommunale Anstalt) nach 
Maßgabe des § 135 errichten oder bestehende Eigen-
betriebe im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in kom-
munale Anstalten umwandeln. 2Zulässig ist eine solche 
Umwandlung auch 

  
1. von Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 

135 Abs. 1 und 2 oder nach § 135 Abs. 4 als Ei-
genbetrieb geführt werden können, und 

1. unverändert 

  
2. von Einrichtungen, die nach § 140 wirtschaftlich 

selbständig geführt werden oder geführt werden 
können. 

2. unverändert 

  

3Die Umwandlung nach Satz 2 muss auf der Grundlage 
einer Eröffnungsbilanz erfolgen. 4Unternehmen und Ein-
richtungen in privater Rechtsform, an denen die Kom-
mune über die Anteile verfügt, können in kommunale 
Anstalten umgewandelt werden. 5Unternehmen und Ein-
richtungen nach den Sätzen 1 und 2 können in eine 
Umwandlung nach Satz 4 einbezogen werden. 6Für die 

3Die Umwandlung nach Satz 2 muss auf der Grundlage 
einer Eröffnungsbilanz erfolgen. 4Unternehmen und Ein-
richtungen in privater Rechtsform, an denen die Kom-
mune über die Anteile verfügt, können in kommunale 
Anstalten umgewandelt werden. 5Unternehmen und Ein-
richtungen nach den Sätzen 1 und 2 können in eine 
Umwandlung nach Satz 4 einbezogen werden. 6Für die 
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Umwandlungen nach den Sätzen 4 und 5 gelten die 
Vorschriften des Umwandlungsgesetzes über Form-
wechsel entsprechend. 

Umwandlungen nach den Sätzen 4 und 5 gelten die 
Vorschriften des Umwandlungsgesetzes über Form-
wechsel entsprechend. 

  
 (2) Auf kommunale Anstalten ist, soweit sich aus 
dieser Vorschrift oder den §§ 143 bis 148 nichts anderes 
ergibt, die Vorschrift des § 136 entsprechend anzuwen-
den. 

 (2) Auf kommunale Anstalten ist, soweit sich aus 
dieser Vorschrift oder den §§ 143 bis 148 nichts anderes 
ergibt, __________ § 136 entsprechend anzuwenden. 

  
 (3) 1Die kommunale Anstalt kann sich nach Maß-
gabe der Unternehmenssatzung an anderen Unterneh-
men beteiligen, wenn der öffentliche Zweck der kommu-
nalen Anstalt dies rechtfertigt. 2Auf eine Beteiligung nach 
Satz 1 sind die §§ 136 und 139 entsprechend anwend-
bar, § 139 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der 
Kommune die kommunale Anstalt, an die Stelle der Ver-
tretung der Verwaltungsrat sowie an die Stelle des 
Hauptausschusses und der Hauptverwaltungsbeamtin 
oder des Hauptverwaltungsbeamten der Vorstand tritt. 

 (3) 1Die kommunale Anstalt kann sich nach Maß-
gabe ihrer Satzung an anderen Unternehmen beteiligen, 
wenn der öffentliche Zweck der kommunalen Anstalt 
dies rechtfertigt. 2Auf eine Beteiligung nach Satz 1 sind 
die §§ 136 und 139 entsprechend anwendbar, § 139 mit 
der Maßgabe, dass an die Stelle der Kommune die 
kommunale Anstalt, an die Stelle der Vertretung der 
Verwaltungsrat sowie an die Stelle des Hauptausschus-
ses und der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Haupt-
verwaltungsbeamten der Vorstand tritt. 

  
§ 143 § 143 

Unternehmenssatzung der kommunalen Anstalt Satzung der kommunalen Anstalt 
  

 1Die Kommune regelt die Rechtsverhältnisse der 
kommunalen Anstalt durch eine Unternehmenssatzung. 
2Diese muss Bestimmungen über den Namen und den 
Zweck des Unternehmens, die Anzahl der Mitglieder des 
Verwaltungsrats und die Höhe des Stammkapitals ent-
halten. 

 1Die Kommune regelt die Rechtsverhältnisse der 
kommunalen Anstalt durch Satzung. 2Diese Satzung 
muss Bestimmungen über den Namen und den Zweck 
der kommunalen Anstalt, die Anzahl der Mitglieder des 
Verwaltungsrats und die Höhe des Stammkapitals ent-
halten. 

  
§ 144 § 144 

Aufgabenübergang auf die kommunale Anstalt Aufgabenübergang auf die kommunale Anstalt 
  
 (1) 1Die Kommune kann der kommunalen Anstalt 
einzelne oder alle mit einem bestimmten Zweck zusam-
menhängende Aufgaben ganz oder teilweise übertragen. 
2Sie kann zugunsten der kommunalen Anstalt nach 
Maßgabe des § 13 durch Satzung einen Anschluss- und 
Benutzungszwang vorschreiben. 3Sie kann der kommu-
nalen Anstalt auch das Recht einräumen, an ihrer Stelle 
nach Maßgabe der §§ 10, 11 und 13 Satzungen, ein-
schließlich der Satzung über den Anschluss- und Benut-
zungszwang, für das übertragene Aufgabengebiet zu er-
lassen. 

 (1) 1Die Kommune kann der kommunalen Anstalt 
einzelne oder alle mit dem in der Satzung bestimmten 
Zweck zusammenhängende Aufgaben ganz oder teil-
weise übertragen. 2Sie kann zugunsten der kommunalen 
Anstalt nach Maßgabe des § 13 durch Satzung einen 
Anschluss- und Benutzungszwang vorschreiben. 3Sie 
kann der kommunalen Anstalt auch das Recht einräu-
men, an ihrer Stelle nach Maßgabe der §§ 10, 11 und 13 
Satzungen, einschließlich der Satzung über den An-
schluss- und Benutzungszwang, für das übertragene 
Aufgabengebiet zu erlassen. 

  
 (2) Die Kommune kann der kommunalen Anstalt 
zur Finanzierung der von ihr wahrzunehmenden Aufga-
ben durch die Unternehmenssatzung das Recht übertra-
gen, gegenüber den Nutzern und den Leistungsnehmern 
der kommunalen Anstalt Gebühren, Beiträge und Kos-
tenerstattungen nach den kommunalabgabenrechtlichen 
Vorschriften festzusetzen, zu erheben und zu vollstre-
cken. 

 (2) Die Kommune kann der kommunalen Anstalt 
zur Finanzierung der von ihr wahrzunehmenden Aufga-
ben durch die Satzung der kommunalen Anstalt das 
Recht übertragen, gegenüber den Nutzern und den Leis-
tungsnehmern der kommunalen Anstalt Gebühren, Bei-
träge und Kostenerstattungen nach den kommunalab-
gabenrechtlichen Vorschriften zu erheben, festzusetzen 
__________ und zu vollstrecken. 
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§ 145 § 145 
Unterstützung der kommunalen Anstalt  

durch die Kommune 
unverändert 

  
 (1) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wird die kom-
munale Anstalt von der Kommune mit der Maßgabe un-
terstützt, dass ein Anspruch der kommunalen Anstalt 
gegen die Kommune oder eine sonstige Verpflichtung 
der Kommune, der kommunalen Anstalt Mittel zur Verfü-
gung zu stellen, nicht besteht. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die kommunale Anstalt haftet für ihre Verbind-
lichkeiten mit ihrem gesamten Vermögen. 2Die Kommu-
ne haftet nicht für die Verbindlichkeiten der kommunalen 
Anstalt. 3Im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder der 
Überschuldung der kommunalen Anstalt haftet die 
Kommune gegenüber dem Land für Leistungen, die das 
Land gemäß § 12 Abs. 2 der Insolvenzordnung aus die-
sem Anlass erbringt. 

 (2) 1Die kommunale Anstalt haftet für ihre Verbind-
lichkeiten mit ihrem gesamten Vermögen. 2Die Kommu-
ne haftet nicht für die Verbindlichkeiten der kommunalen 
Anstalt. 3Im Fall_ der Zahlungsunfähigkeit oder der 
Überschuldung der kommunalen Anstalt haftet die 
Kommune gegenüber dem Land für Leistungen, die das 
Land gemäß § 12 Abs. 2 der Insolvenzordnung aus die-
sem Anlass erbringt. 

  
§ 146 § 146 

Organe der kommunalen Anstalt Organe der kommunalen Anstalt 
  
 (1) Organe der kommunalen Anstalt sind der Vor-
stand und der Verwaltungsrat. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Der Vorstand leitet die kommunale Anstalt in 
eigener Verantwortung, soweit nicht durch die Unter-
nehmenssatzung etwas anderes bestimmt ist. 2Der Vor-
stand vertritt die kommunale Anstalt gerichtlich und au-
ßergerichtlich. 3Die Bezüge im Sinne des § 285 Nr. 9 
Buchst. a HGB, die den einzelnen Vorstandsmitgliedern 
im abgelaufenen Geschäftsjahr gewährt worden sind, 
sind im Jahresabschluss der kommunalen Anstalt dar-
zustellen. 

 (2) 1Der Vorstand leitet die kommunale Anstalt in 
eigener Verantwortung, soweit nicht durch die Satzung 
der kommunalen Anstalt etwas anderes bestimmt ist. 
2Der Vorstand vertritt die kommunale Anstalt gerichtlich 
und außergerichtlich. 3Die Bezüge im Sinne des § 285 
Nr. 9 Buchst. a HGB, die den einzelnen Vorstandsmit-
gliedern im abgelaufenen Geschäftsjahr gewährt worden 
sind, sind im Jahresabschluss der kommunalen Anstalt 
darzustellen. 

  
 (3) 1Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäfts-
führung des Vorstands. 2Der Verwaltungsrat bestellt die 
Vorstandsmitglieder auf höchstens fünf Jahre; eine er-
neute Bestellung ist zulässig. 3Der Verwaltungsrat ent-
scheidet außerdem über 

 (3) 1Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäfts-
führung des Vorstands. 2Der Verwaltungsrat bestellt die 
Vorstandsmitglieder auf höchstens fünf Jahre; eine er-
neute Bestellung ist zulässig. 3Der Verwaltungsrat ent-
scheidet außerdem über 

  
1. den Erlass von Satzungen gemäß § 144 Abs. 1 

Satz 3, 
1. unverändert 

  
2. die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen, Kosten-

erstattungen sowie allgemein geltender Tarife und 
Entgelte für die Nutzer und die Leistungsnehmer 
der kommunalen Anstalt, 

2. die Festlegung von Gebühren, Beiträgen, Kosten-
erstattungen sowie allgemein geltender Tarife und 
Entgelte für die Nutzer und die Leistungsnehmer 
der kommunalen Anstalt, 

  
3. die Beteiligung der Anstalt an anderen Unterneh-

men und 
3. unverändert 
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4. die Feststellung des Jahresabschlusses und die 

Ergebnisverwendung. 
4. unverändert 

  

4Entscheidungen nach Satz 3 Nrn. 1 und 3 bedürfen der 
Zustimmung der Vertretung. 5Die Unternehmenssatzung 
kann vorsehen, dass die Vertretung den Mitgliedern des 
Verwaltungsrats in bestimmten anderen Fällen Weisun-
gen erteilen kann. 6Entscheidungen des Verwaltungsrats 
werden in ihrer Wirksamkeit nicht dadurch berührt, dass 
seine Mitglieder Weisungen nicht beachtet haben. 

4Entscheidungen nach Satz 3 Nrn. 1 und 3 bedürfen der 
Zustimmung der Vertretung. 5Die Satzung der kommu-
nalen Anstalt kann vorsehen, dass die Vertretung den 
Mitgliedern des Verwaltungsrats in bestimmten anderen 
Fällen Weisungen erteilen kann. 6Entscheidungen des 
Verwaltungsrats werden in ihrer Wirksamkeit nicht da-
durch berührt, dass seine Mitglieder Weisungen nicht 
beachtet haben. 

  
 (4) 1Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsit-
zenden Mitglied, den übrigen Mitgliedern sowie mindes-
tens einer bei der kommunalen Anstalt beschäftigten 
Person. 2Beschäftigte der Kommunalaufsichtsbehörde, 
die unmittelbar mit Aufgaben der Aufsicht über die kom-
munale Anstalt befasst sind, können nicht Mitglieder des 
Verwaltungsrats sein.  

 (4) unverändert  

  
 (5) 1Die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter der 
Beschäftigten darf ein Drittel aller Mitglieder des Verwal-
tungsrats nicht übersteigen. 2Die Unternehmenssatzung 
trifft Bestimmungen über die Wahl und das Stimmrecht 
der Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten nach 
Maßgabe des Niedersächsischen Personalvertretungs-
gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschriften über die Vertretung der Beschäftigten bei 
Einrichtungen der öffentlichen Hand mit wirtschaftlicher 
Zweckbestimmung. 

 (5) 1Die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter der 
Beschäftigten darf ein Drittel aller Mitglieder des Verwal-
tungsrats nicht übersteigen. 2Die Satzung der kommu-
nalen Anstalt trifft Bestimmungen über die Wahl und 
das Stimmrecht der Vertreterinnen und Vertreter der Be-
schäftigten nach Maßgabe des Niedersächsischen Per-
sonalvertretungsgesetzes und der aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Vorschriften über die Vertretung der 
Beschäftigten bei Einrichtungen der öffentlichen Hand 
mit wirtschaftlicher Zweckbestimmung. 

  
 (6) 1Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt die Haupt-
verwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte. 
2Mit ihrer oder seiner Zustimmung kann die Vertretung 
eine andere Person zum vorsitzenden Mitglied bestellen. 

 (6) unverändert 

  
 (7) 1Das vorsitzende Mitglied nach Absatz 6 Satz 2 
und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden 
von der Vertretung auf fünf Jahre bestellt. 2Die Amtszeit 
von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die der Vertretung 
angehören, endet mit dem Ablauf der Wahlzeit oder dem 
vorzeitigen Ausscheiden aus der Vertretung. 3Die Unter-
nehmenssatzung trifft Bestimmungen über die Abberu-
fung von Mitgliedern des Verwaltungsrats und über die 
Amtsausübung bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder. 

 (7) 1Das vorsitzende Mitglied nach Absatz 6 Satz 2 
und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden 
von der Vertretung auf fünf Jahre bestellt. 2Die Amtszeit 
von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die der Vertretung 
angehören, endet mit dem Ablauf der Wahlzeit oder dem 
vorzeitigen Ausscheiden aus der Vertretung. 3Die Sat-
zung der kommunalen Anstalt trifft Bestimmungen 
über die Abberufung von Mitgliedern des Verwaltungs-
rats und über die Amtsausübung bis zum Amtsantritt der 
neuen Mitglieder. 

  
  (8) Für Mitglieder des Verwaltungsrats gilt § 139 

Abs. 6 und 7 entsprechend. 
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§ 147 § 147 
Dienstherrnfähigkeit der kommunalen Anstalt unverändert 

  

 1Die kommunale Anstalt hat das Recht, Dienstherr 
von Beamtinnen und Beamten zu sein, wenn ihr nach 
§ 144 hoheitliche Aufgaben übertragen sind. 2Wird sie 
aufgelöst, so hat die Kommune die Beamtinnen und Be-
amten und die Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger zu übernehmen. 3Wird das Vermö-
gen der kommunalen Anstalt ganz oder teilweise auf an-
dere juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Dienstherrnfähigkeit übertragen, so gilt für die Übernah-
me und die Rechtsstellung der Beamtinnen und Beam-
ten und der Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger der kommunalen Anstalt § 29 NBG. 

 

  
§ 148 § 148 

Sonstige Vorschriften für die kommunale Anstalt Sonstige Vorschriften für die kommunale Anstalt 
  
 (1) 1Auf kommunale Anstalten sind § 22 Abs. 1, die 
§§ 41 und 105 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 6, § 109 
Abs. 1 und 2, die §§ 110, 115, 117 und 156 sowie die 
Vorschriften des Zehnten Teils entsprechend anzuwen-
den. 2Bei der Anwendung des § 105 Abs. 4 bis 6 tritt an 
die Stelle der Vertretung der Verwaltungsrat sowie an 
die Stelle des Hauptausschusses und der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten der 
Vorstand. 

 (1) 1Auf kommunale Anstalten sind § 22 Abs. 1, die 
§§ 41 und 105 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 6, § 109 
Abs. 1 und 2, § 110 Abs. 1 und 4 bis 6, die §§ ____ 
115, 117 und 156 sowie die Vorschriften des Zehnten 
Teils entsprechend anzuwenden. 2Dabei tritt an die Stel-
le der Vertretung der Verwaltungsrat sowie an die Stelle 
des Hauptausschusses und der Hauptverwaltungsbeam-
tin oder des Hauptverwaltungsbeamten der Vorstand. 

  
 (2) Das für Inneres zuständige Ministerium erlässt 
im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mi-
nisterium durch Verordnung allgemeine Vorschriften 
über Aufbau, Verwaltung, Wirtschaftsführung, Rech-
nungswesen und die Prüfung kommunaler Anstalten. 

 (2) unverändert 

  
§ 149 § 149 

Umwandlung und Veräußerung von Unternehmen  
und Einrichtungen 

Umwandlung und Veräußerung von Unternehmen  
und Einrichtungen 

  
 (1) 1Folgende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn 
sie im wichtigen Interesse der Kommune liegen:  

 (1) 1Folgende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn 
sie im wichtigen Interesse der Kommune liegen:  

  
1. die Umwandlung eines Eigenbetriebs in eine Ei-

gengesellschaft, 
1. unverändert 

  
2. die Veräußerung eines Eigenbetriebs, einer Eigen-

gesellschaft oder eines Teils der in Besitz der 
Kommune befindlichen Anteile an einem Unter-
nehmen oder einer Einrichtung mit eigener Rechts-
persönlichkeit, 

2. unverändert 

  
3. die Beteiligung von Privatpersonen oder Privatge-

sellschaften an Eigengesellschaften, 
3. unverändert 
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4. der Zusammenschluss von kommunalen Unter-

nehmen und Einrichtungen mit privaten Unterneh-
men sowie 

4. der Zusammenschluss von kommunalen Unter-
nehmen und Einrichtungen mit privaten Unterneh-
men, ____ 

  
 4/1. der Abschluss eines Verpachtungs-, Betriebs-

führungs- oder Anlagenüberlassungsvertrags 
über 

 
a) einen Eigenbetrieb oder eine Eigengesell-

schaft oder 
 
b) ein Unternehmen oder eine Einrichtung, 

wenn die Kommune über die Mehrheit der 
Anteile verfügt, 

 
sowie 

  
5. andere Rechtsgeschäfte, durch die die Kommune 

ihren Einfluss auf das Unternehmen, die Einrich-
tung oder die Gesellschaft verliert oder mindert. 

5. unverändert 

  

2Dasselbe gilt für den Abschluss eines Verpachtungs-, 
Betriebsführungs- oder Anlagenüberlassungsvertrags 
über einen Eigenbetrieb, eine Eigengesellschaft sowie 
über ein Unternehmen oder eine Einrichtung, an denen 
die Kommune mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist. 
3§ 136 Abs. 1 Nrn. 2 bis 8 gilt entsprechend. 

2__________ 3§ 136 Abs. 1 Nrn. 2 bis 8 gilt entspre-
chend. 

  
 (2) 1Die Kommune darf Verträge über die Lieferung 
von Energie in das Kommunalgebiet sowie Konzessi-
onsverträge, durch die sie einem Energieversorgungsun-
ternehmen die Benutzung von Kommunaleigentum ein-
schließlich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze 
für Leitungen zur Versorgung der Einwohnerinnen und 
Einwohner überlässt, nur abschließen, wenn die Erfül-
lung der kommunalen Aufgaben nicht gefährdet wird und 
die berechtigten wirtschaftlichen Interessen der Kommu-
ne und ihrer Einwohnerinnen und Einwohner gewahrt 
sind. 2Dasselbe gilt für die Verlängerung oder die Ableh-
nung der Verlängerung sowie für wichtige Änderungen 
derartiger Verträge. 3Die Kommunalaufsichtsbehörde 
kann mit Zustimmung der Kommune auf deren Kosten 
ein Sachverständigengutachten einholen, wenn nur dies 
noch zur Ausräumung erheblicher Bedenken im Rahmen 
des Anzeigeverfahrens nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 
führen kann.  

 (2) unverändert 

  
 § 149/1 
 Wirtschaftsgrundsätze 

  
  (1) Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haus-

halt der Kommunen erwirtschaften, soweit dies mit ihrer 
Aufgabe der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Ein-
klang zu bringen ist. 
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  (2) 1Die Erträge jedes Unternehmens sollen min-

destens alle Aufwendungen einschließlich der marktübli-
chen Verzinsung des Eigenkapitals decken und Zufüh-
rungen zum Eigenkapital (Rücklagen) ermöglichen, die 
zur Erhaltung des Vermögens des Unternehmens sowie 
zu seiner technischen und wirtschaftlichen Fortentwick-
lung notwendig sind. 2Zu den Aufwendungen gehören 
auch 

  
 1. angemessene Abschreibungen, 
  
 2. die Steuern, 
  
 3. die Konzessionsabgabe, 
  
 4. die Zinsen für die zu Zwecken des Unternehmens 

aufgenommenen Schulden, 
  
 5. die marktübliche Verzinsung der von der Kommune 

zur Verfügung gestellten Betriebsmittel sowie 
  
 6. die angemessene Vergütung der Leistungen und 

Lieferungen von Unternehmen und Verwaltungs-
zweigen der Kommune für das Unternehmen. 

  
 § 149/2 
 Beteiligungsmanagement 

  

  1Die Kommune überwacht und koordiniert ihre Un-
ternehmen und ihre nach § 135 Abs. 4 und § 140 ge-
führten Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen im 
Sinne der von ihr zu erfüllenden öffentlichen Zwecke. 
2Die Kommune ist berechtigt, sich jederzeit bei den je-
weiligen Unternehmen, Gesellschaften und Einrichtun-
gen zu unterrichten. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für 
mittelbare Beteiligungen im Sinne des § 136 Abs. 2. 4Die 
Sätze 2 und 3 gelten nicht, soweit ihnen zwingende Vor-
schriften des Gesellschaftsrechts entgegenstehen. 

  
§ 150 § 150 

Beteiligungsbericht Beteiligungsbericht 
  

 1Die Kommune hat einen Bericht über ihre Unter-
nehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des priva-
ten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie 
über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich 
fortzuschreiben (Beteiligungsbericht). 2Der Beteiligungs-
bericht enthält insbesondere Angaben über  

 1Die Kommune hat einen Bericht über ihre Unter-
nehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des priva-
ten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie 
über ihre kommunalen Anstalten (Beteiligungsbericht) 
zu erstellen und jährlich fortzuschreiben ____. 2Der Be-
teiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über  

  
1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Ein-

richtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Beset-
zung der Organe und die von dem Unternehmen 
oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen, 

1. unverändert 
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2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

durch das Unternehmen oder die Einrichtung, 
2. unverändert 

  
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage 

des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapi-
talzuführungen und -entnahmen durch die Kommu-
ne und die Auswirkungen auf die Haushalts- und 
Finanzwirtschaft sowie 

3. unverändert 

  
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 135 Abs. 

1 für das Unternehmen. 
4. unverändert 

  

3Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. 
4Wird der Beteiligungsbericht durch den konsolidierten 
Gesamtabschluss nach § 127 Abs. 6 Satz 4 ersetzt, so 
ist die Einsichtnahme nach Satz 3 auch hierfür sicherzu-
stellen. 5Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in ge-
eigneter Weise öffentlich hinzuweisen. 

3Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann 
gestattet. 4Wird der Beteiligungsbericht durch den kon-
solidierten Gesamtabschluss nach § 127 Abs. 6 Satz 4 
ersetzt, so ist die Einsichtnahme nach Satz 3 auch hier-
für sicherzustellen. 5Auf die Möglichkeit zur Einsicht-
nahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. 

  
§ 151 § 151 

Anzeige und Genehmigung Anzeige und Genehmigung 
  
 (1) 1Folgende Entscheidungen der Kommune sind 
der Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich, mindes-
tens jedoch sechs Wochen vor Beginn des Vollzugs 
schriftlich anzuzeigen: 

 (1) 1Folgende Entscheidungen der Kommune sind 
der Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich 
__________ schriftlich anzuzeigen: 

  
  1. Entscheidungen über die Errichtung, Übernahme 

oder wesentliche Erweiterung von Unternehmen 
und Einrichtungen in der Rechtsform des Eigenbe-
triebs oder einer Eigengesellschaft (§§ 135, 136 
Abs. 1), 

  1. unverändert 

  
  2. Entscheidungen über die Beteiligung an Unter-

nehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des 
privaten Rechts (§ 135 Abs. 4, § 136 Abs. 1), 

  2. unverändert 

  
  3. Entscheidungen über die Beteiligung von Unter-

nehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des 
privaten Rechts an einer Gesellschaft oder an einer 
anderen Vereinigung in einer Rechtsform des pri-
vaten Rechts oder deren Gründung, soweit die 
Kommune an den Unternehmen oder Einrichtun-
gen allein oder zusammen mit anderen kommuna-
len Körperschaften mit mehr als 50 Prozent betei-
ligt ist (§ 136 Abs. 2), 

  3. Entscheidungen über die Beteiligung eines Unter-
nehmens oder einer Einrichtung in einer Rechts-
form des privaten Rechts, bei dem oder bei der 
die Kommune allein oder zusammen mit ande-
ren Kommunen oder Zweckverbänden über die 
Mehrheit der Anteile verfügt, an einer Gesell-
schaft oder an einer anderen Vereinigung in einer 
Rechtsform des privaten Rechts oder deren Grün-
dung, __________ 

  
  4. Entscheidungen über die selbständige Wirtschafts-

führung von Einrichtungen (§ 140), 
  4. unverändert 

  
  5. Entscheidungen über die Umwandlung eines Ei-

genbetriebs in eine Eigengesellschaft, 
  5. unverändert 
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  6. Entscheidungen über die Errichtung oder Auflö-

sung kommunaler Anstalten sowie die Umwand-
lung der in § 142 Abs. 1 genannten Eigenbetriebe, 
Eigengesellschaften und Einrichtungen in kommu-
nale Anstalten, 

  6. unverändert 

  
  7. Entscheidungen über die Beteiligung von Privat-

personen oder Privatgesellschaften an Eigenge-
sellschaften bei einer kommunalen Mehrheitsbetei-
ligung, 

  7. unverändert 

  
  8. Entscheidungen über die Veräußerung von Antei-

len an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, sofern eine kommunale 
Mehrheitsbeteiligung nicht aufgegeben wird, 

  8. unverändert 

  
  9. Entscheidungen über den Zusammenschluss von 

kommunalen Unternehmen und Einrichtungen mit 
einem privaten Unternehmen bei einer kommuna-
len Mehrheitsbeteiligung, 

  9. unverändert 

  
10. Entscheidungen über den Abschluss eines Ver-

pachtungs-, Betriebsführungs- oder Anlagenüber-
lassungsvertrags über einen Eigenbetrieb, eine Ei-
gengesellschaft sowie über ein Unternehmen oder 
eine Einrichtung, an denen die Kommune mit mehr 
als 50 Prozent beteiligt ist (§ 149 Abs. 1), und 

10. Entscheidungen über den Abschluss eines Ver-
pachtungs-, Betriebsführungs- oder Anlagenüber-
lassungsvertrags über  

 
a) einen Eigenbetrieb oder eine Eigengesell-

schaft oder 
 
b) ein Unternehmen oder eine Einrichtung, 

wenn die Kommune über die Mehrheit der 
Anteile verfügt, 

 
und 

  
11. Entscheidungen über den Abschluss, die Verlänge-

rung und Änderung von Verträgen über die Liefe-
rung von Energie und von Konzessionsverträgen 
(§ 149 Abs. 2). 

11. Entscheidungen über den Abschluss, die Verlänge-
rung oder die Änderung von Verträgen über die 
Lieferung von Energie oder von Konzessionsver-
trägen (§ 149 Abs. 2). 

  

2Aus der Anzeige muss zu ersehen sein, ob die gesetzli-
chen Voraussetzungen erfüllt sind. 3Die Kommunalauf-
sichtsbehörde kann im Einzelfall aus besonderem Grund 
die Frist verkürzen oder verlängern. 

2Aus der Anzeige muss zu ersehen sein, ob die gesetzli-
chen Voraussetzungen erfüllt sind. 2/1Die Entscheidung 
darf erst sechs Wochen nach der Anzeige vollzogen 
werden. 3Die Kommunalaufsichtsbehörde kann im Ein-
zelfall aus besonderem Grund die Frist verkürzen oder 
verlängern. 

  
 (2) Eine Genehmigung der Kommunalaufsichtsbe-
hörde ist erforderlich für Entscheidungen der Kommune 
über 

 (2) unverändert 
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1. die Veräußerung eines Eigenbetriebs, einer Eigen-

gesellschaft oder einer Mehrheitsbeteiligung an ei-
nem Unternehmen oder an einer Einrichtung mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, 

 

  
2. die Umwandlung einer Eigengesellschaft in eine 

Gesellschaft, an der Personen des Privatrechts ei-
ne Mehrheitsbeteiligung eingeräumt wird, und  

 

  
3. den Zusammenschluss eines kommunalen Unter-

nehmens oder einer Einrichtung mit einem privaten 
Unternehmen ohne Einräumung eines beherr-
schenden kommunalen Einflusses. 

 

  
 (3) Für die Tätigkeit kommunaler Anstalten gelten 
Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3, 8, 10 und 11 sowie Absatz 
2 entsprechend. 

 (3) Für __________ kommunale Anstalten gelten 
Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3, 8, 10 und 11 sowie Ab-
satz 2 entsprechend. 

  
  

V ier ter  Abschni t t  V ier ter  Abschni t t  
Prüfungswesen Prüfungswesen 

  
§ 152 § 152 

Rechnungsprüfungsamt Rechnungsprüfungsamt 
  
 (1) Zur Durchführung der Rechnungsprüfung rich-
ten die Landkreise, die Region Hannover, die kreisfreien 
Städte, die großen selbständigen Städte und die selb-
ständigen Gemeinden ein Rechnungsprüfungsamt ein; 
andere Gemeinden und Samtgemeinden können ein 
Rechnungsprüfungsamt einrichten, wenn ein Bedürfnis 
hierfür besteht und die Kosten in angemessenem Ver-
hältnis zum Umfang der Verwaltung stehen. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Rechnungsprüfungsämter der Landkreise 
und das Rechnungsprüfungsamt der Region Hannover 
erfüllen die Aufgabe der Rechnungsprüfung für die Ge-
meinden und Samtgemeinden, die kein Rechnungsprü-
fungsamt eingerichtet haben und die die Rechnungsprü-
fung nach dem Niedersächsischen Gesetz über die 
kommunale Zusammenarbeit nicht vollständig übertra-
gen haben. 2Die Gemeinden und Samtgemeinden tra-
gen die Kosten. 

 (2) wird gestrichen 

  
 (3) 1Die Rechnungsprüfung kann ganz oder teilwei-
se in den Formen kommunaler Zusammenarbeit nach 
dem Niedersächsischen Gesetz über die kommunale 
Zusammenarbeit erfolgen, wenn die ordnungsgemäße 
Erledigung der Rechnungsprüfung gesichert ist. 2Hat ei-
ne kommunale Körperschaft die Aufgabe der Rech-
nungsprüfung vollständig übertragen, so braucht sie kein 
eigenes Rechnungsprüfungsamt einzurichten. 

 (3) 1Die Rechnungsprüfung kann ganz oder teilwei-
se in den Formen kommunaler Zusammenarbeit nach 
dem Niedersächsischen Gesetz über die kommunale 
Zusammenarbeit erfolgen, wenn die ordnungsgemäße 
Erledigung der Rechnungsprüfung gesichert ist. 2Hat ei-
ne Kommune die Aufgabe der Rechnungsprüfung voll-
ständig übertragen, so braucht sie kein eigenes Rech-
nungsprüfungsamt einzurichten. 
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  (4) Haben Gemeinden oder Samtgemeinden kein 

Rechnungsprüfungsamt und haben sie die Rechnungs-
prüfung nicht vollständig nach dem Niedersächsischen 
Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit übertra-
gen, so wird die Rechnungsprüfung ____ vom Rech-
nungsprüfungsamt des Landkreises oder der Region 
Hannover auf Kosten der Gemeinde oder der Samt-
gemeinde durchgeführt. 

  
§ 153 § 153 

Unabhängigkeit des Rechnungsprüfungsamts Unabhängigkeit des Rechnungsprüfungsamts 
  
 (1) 1Das Rechnungsprüfungsamt der Kommune ist 
der Vertretung unmittelbar unterstellt und nur dieser ver-
antwortlich. 2Der Hauptausschuss hat das Recht, dem 
Rechnungsprüfungsamt Aufträge zur Prüfung der Ver-
waltung zu erteilen. 3Das Rechnungsprüfungsamt ist bei 
der sachlichen Beurteilung der Prüfungsvorgänge unab-
hängig und insoweit an Weisungen nicht gebunden. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Vertretung beruft die Leiterin oder den Lei-
ter und erforderlichenfalls die Prüferinnen und Prüfer des 
Rechnungsprüfungsamts und beruft sie ab. 2Für die Be-
rufung und Abberufung der Leiterin oder des Leiters des 
Rechnungsprüfungsamts ist die Mehrheit der Mitglieder 
der Vertretung erforderlich. 3Die Abberufung bedarf der 
Zustimmung der Kommunalaufsichtsbehörde. 

 (2) unverändert 

  
 (3) Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprü-
fungsamts darf nicht mit der Hauptverwaltungsbeamtin 
oder dem Hauptverwaltungsbeamten, der oder dem für 
das Finanzwesen zuständigen Beschäftigten und der 
Kassenleitung in einer der folgenden Beziehungen ste-
hen: 

 (3) Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprü-
fungsamts darf nicht mit der Hauptverwaltungsbeamtin 
oder dem Hauptverwaltungsbeamten, der oder dem für 
das Finanzwesen zuständigen Beschäftigten und der 
Kassenleitung in einer der folgenden Beziehungen ste-
hen: 

  
1. Verwandtschaft bis zum dritten Grad, 1. Verwandtschaft bis zum dritten Grad, 
  
2. Verschwägerung bis zum zweiten Grad, 2. Schwägerschaft bis zum zweiten Grad, 
  
3. Ehe oder Lebenspartnerschaft. 3. Ehe oder Lebenspartnerschaft im Sinne des Le-

benspartnerschaftsgesetzes. 
  
 (4) Die Leiterin oder der Leiter und die Prüferinnen 
und Prüfer des Rechnungsprüfungsamts dürfen eine an-
dere Stellung in der Kommune nur innehaben, wenn 
dies mit den Aufgaben des Rechnungsprüfungsamts 
vereinbar ist und die Unabhängigkeit des Rechnungs-
prüfungsamts nicht beeinträchtigt wird. 

 (4) unverändert 

  
 (5) Die Leiterin oder der Leiter und die Prüferinnen 
und Prüfer des Rechnungsprüfungsamts dürfen Zahlun-
gen durch die Kommune weder anordnen noch ausfüh-
ren. 

 (5) unverändert 
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§ 154 § 154 
Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung 

  
 (1) Die Rechnungsprüfung umfasst  (1) unverändert 
  
1. die Prüfung des Jahresabschlusses,  
  
2. die Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlus-

ses, 
 

  
3. die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und der 

Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses, 
 

  
4. die dauernde Überwachung der Kassen der Kom-

mune und ihrer Eigenbetriebe sowie die Vornahme 
der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprü-
fungen, unbeschadet der Vorschriften über die 
Kassenaufsicht, und 

 

  
5. die Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung.  
  
 (2) Die Vertretung kann dem Rechnungsprüfungs-
amt weitere Aufgaben übertragen, insbesondere 

 (2) Die Vertretung kann dem Rechnungsprüfungs-
amt weitere Aufgaben übertragen, insbesondere 

  
1. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, 1. unverändert 
  
2. die Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßig-

keit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, 
2. unverändert 

  
3. die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbe-

triebe und der Stiftungen, 
3. die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbe-

triebe und der kommunalen Stiftungen, 
  
4. die Prüfung der Betätigung der Kommunen als Ge-

sellschafter oder Aktionär in Unternehmen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit und 

4. die Prüfung der Betätigung der Kommune als Ge-
sellschafterin oder Aktionärin in Unternehmen und 
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
und 

  
5. die Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung, soweit 

sich die Kommunen eine solche Prüfung bei einer 
Beteiligung, bei der Gewährung eines Kredits oder 
sonst vorbehalten haben. 

5. die Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung, soweit 
sich die Kommune eine solche Prüfung bei einer 
Beteiligung, bei der Gewährung eines Kredits oder 
sonst vorbehalten hat. 

  
 (3) 1Das Rechnungsprüfungsamt kann die Prüfung 
nach pflichtgemäßem Ermessen beschränken und auf 
die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 
2Das Rechnungsprüfungsamt kann sich im Rahmen sei-
ner Aufgaben bei einer kommunalen Anstalt unmittelbar 
unterrichten und zu diesem Zweck den Betrieb, die Bü-
cher und Schriften der kommunalen Anstalt einsehen. 

 (3) 1Das Rechnungsprüfungsamt kann die Prüfung 
nach pflichtgemäßem Ermessen beschränken und auf 
die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 
2__________ 

  
 (4) Andere gesetzliche Bestimmungen über die 
Prüfungspflicht der Wirtschaftsbetriebe der öffentlichen 
Hand werden hierdurch nicht berührt. 

 (4) unverändert 
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§ 155 § 155 
Jahresabschlussprüfung Jahresabschlussprüfung und Prüfung des  

konsolidierten Gesamtabschlusses 
  
 (1) Der Jahresabschluss ist dahingehend zu prü-
fen, ob  

 (1) Der Jahresabschluss ist dahingehend zu prü-
fen, ob  

  
1. der Haushaltsplan eingehalten worden ist, 1. unverändert 
  
2. die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

eingehalten worden sind, 
2. unverändert 

  
3. bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den 

Ein- und Auszahlungen des kommunalen Geld- 
und Vermögensverkehrs nach den bestehenden 
Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der 
maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der ge-
botenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist und 

3. bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den 
Einzahlungen und Auszahlungen des kommunalen 
Geld- und Vermögensverkehrs nach den beste-
henden Gesetzen und Vorschriften unter Beach-
tung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze 
und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren 
worden ist und 

  
4. sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, 

Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwen-
dungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthal-
ten sind und der Jahresabschluss die tatsächliche 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darstellt. 

4. unverändert 

  
 (2) 1Der konsolidierte Gesamtabschluss ist mit al-
len Unterlagen dahin zu prüfen, ob er nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt 
ist. 2Bei der Prüfung des konsolidierten Gesamtab-
schlusses sind die Ergebnisse einer Prüfung nach den 
§§ 156 und 157 und vorhandene Jahresabschlussprü-
fungen zu berücksichtigen. 3Das Rechnungsprüfungs-
amt kann mit der Durchführung der Prüfung des konsoli-
dierten Gesamtabschlusses eine Wirtschaftsprüferin, ei-
nen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft oder andere Dritte beauftragen oder zulassen, 
dass die Beauftragung im Einvernehmen mit dem Rech-
nungsprüfungsamt unmittelbar durch die Kommune er-
folgt. 

 (2) 1Der konsolidierte Gesamtabschluss ist 
__________ dahin zu prüfen, ob er nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt ist. 2Bei 
der Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses sind 
die Ergebnisse einer Prüfung nach den §§ 156 und 157 
und vorhandene Jahresabschlussprüfungen zu berück-
sichtigen. 3Das Rechnungsprüfungsamt kann mit der 
Durchführung der Prüfung des konsolidierten Gesamt-
abschlusses eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirtschafts-
prüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder andere 
Dritte beauftragen oder zulassen, dass die Beauftragung 
im Einvernehmen mit dem Rechnungsprüfungsamt un-
mittelbar durch die Kommune erfolgt. 

  
 (3) Das Rechnungsprüfungsamt hat seine Bemer-
kungen in einem Schlussbericht zusammenzufassen. 

 (3) Das Rechnungsprüfungsamt hat seine Bemer-
kungen jeweils in einem Schlussbericht zusammenzu-
fassen. 

  
 (4) 1Der um die Stellungnahme der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten er-
gänzte Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamts ist 
frühestens nach seiner Vorlage in der Vertretung (§ 128 
Abs. 1 Satz 2) an sieben Tagen öffentlich auszulegen; 
die Auslegung ist öffentlich bekannt zu machen. 2Dabei 
sind die Belange des Datenschutzes zu beachten. 
3Bekanntmachung und Auslegung können mit dem Ver-
fahren nach § 128 Abs. 2 verbunden werden. 4Die 

 (4) unverändert 
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Kommune gibt Ausfertigungen des öffentlich ausgeleg-
ten und um die Stellungnahme der Hauptverwaltungs-
beamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten ergänzten 
Schlussberichts gegen Kostenerstattung ab. 
  

§ 156 § 156 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben unverändert 

  

 1Die Jahresabschlussprüfung eines Eigenbetriebs 
erfolgt durch das für die Kommune zuständige Rech-
nungsprüfungsamt. 2Es kann mit der Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung eine Wirtschaftsprüferin, einen 
Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
oder andere Dritte beauftragen oder zulassen, dass die 
Beauftragung im Einvernehmen mit dem Rechnungsprü-
fungsamt unmittelbar durch den Eigenbetrieb erfolgt. 
3Die Kosten der Jahresabschlussprüfung trägt der Ei-
genbetrieb. 

 

  
§ 157 § 157 

Jahresabschlussprüfung bei privatrechtlichen  
Unternehmen 

unverändert 

  
 (1) 1Ist eine Kommune allein oder zusammen mit 
anderen Kommunen, einem Land oder dem Bund an ei-
nem rechtlich selbständigen, privatrechtlichen Unter-
nehmen in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegeset-
zes (HGrG) bezeichneten Umfang beteiligt, so hat sie 
dafür zu sorgen, dass in der Satzung oder im Gesell-
schaftsvertrag die Durchführung einer Jahresabschluss-
prüfung nach den Vorschriften über die Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben vorgeschrieben und 
ein zuständiges Rechnungsprüfungsamt bestimmt wird. 
2Dies gilt nicht, wenn der Jahresabschluss aufgrund an-
derer Rechtsvorschriften zu prüfen ist. 3In diesen Fällen 
hat die Kommune eine Abschlussprüferin oder einen 
Abschlussprüfer nach § 319 Abs. 1 Satz 1 HGB zu wäh-
len und die Rechte nach § 53 HGrG auszuüben. 4Der 
Kommunalaufsichtsbehörde ist eine Ausfertigung des 
Prüfungsberichts zu übersenden. 

 

  
 (2) Bei einer Beteiligung nach Absatz 1 Satz 1 hat 
die Kommune darauf hinzuwirken, dass den für sie zu-
ständigen Prüfungseinrichtungen die in § 54 HGrG vor-
gesehenen Befugnisse eingeräumt werden. 

 

  
 (3) 1Ist eine Kommune allein oder zusammen mit 
anderen Kommunen, einem Land oder dem Bund an ei-
nem rechtlich selbständigen, privatrechtlichen Unter-
nehmen nicht in dem in § 53 HGrG bezeichneten Um-
fang beteiligt, so soll die Kommune, soweit ihr Interesse 
dies erfordert, darauf hinwirken, dass ihr in der Satzung 
oder im Gesellschaftsvertrag die Rechte nach § 53 
Abs. 1 HGrG sowie ihr und den für sie zuständigen Prü-
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fungseinrichtungen die Befugnisse nach § 54 HGrG ein-
geräumt werden. 2Bei mittelbaren Beteiligungen gilt das 
nur, wenn die Kommune allein oder zusammen mit an-
deren Kommunen, einem Land oder dem Bund in dem in 
§ 53 HGrG bezeichneten Umfang an einem Unterneh-
men beteiligt ist, dessen Anteil an einem anderen Unter-
nehmen wiederum 25 Prozent aller Anteile übersteigt. 
  

  
Neunter  Tei l  Neunter  Tei l  

Besondere Aufgaben- und Kostenregelungen Besondere Aufgaben- und Kostenregelungen 
  

Ers ter  Abschni t t  Ers ter  Abschni t t  
Region Hannover und Landeshauptstadt Hannover Region Hannover, Landeshauptstadt Hannover und 

übrige regionsangehörige Gemeinden 
  

§ 158 § 158 
Grundsätze der Aufgabenverteilung Grundsätze der Aufgabenverteilung 

  
 (1) 1Die Region Hannover erfüllt  (1) 1Die Region Hannover erfüllt 
  
1. in ihrem gesamten Gebiet neben den von ihr frei-

willig übernommenen Aufgaben des eigenen Wir-
kungskreises der Landkreise diejenigen Aufgaben, 
die den Landkreisen durch Gesetz oder Verord-
nung als eigene zugewiesen werden, soweit diese 
Aufgaben nicht 

1. in ihrem gesamten Gebiet neben den __________ 
Aufgaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 __________ die 
____ Aufgaben der Landkreise im eigenen Wir-
kungskreis nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 __________, 
soweit diese Aufgaben nicht 

  
a) der Landeshauptstadt Hannover durch Ge-

setz oder Verordnung zugewiesen werden 
oder nach Absatz 2 Nrn. 1 und 2 in Verbin-
dung mit den §§ 161 und 162 zugewiesen 
sind, 

a) der Landeshauptstadt Hannover durch 
Rechtsvorschriften ausdrücklich zugewie-
sen werden oder nach __________ §§ 161 
und 162 zugewiesen sind oder 

  
b) den übrigen Gemeinden der Region Hanno-

ver nach Absatz 3 Nr. 2 in Verbindung mit 
§ 162 für ihr Gebiet zugewiesen sind, 

b) den übrigen regionsangehörigen Gemein-
den __________ nach __________ § 162 für 
ihr Gebiet zugewiesen sind, 

  
2. in ihrem Gebiet mit Ausnahme des Gebiets der 

Landeshauptstadt Hannover die staatlichen Aufga-
ben, die den Landkreisen durch Gesetz oder Ver-
ordnung zugewiesen werden (übertragener Wir-
kungskreis), soweit sich nicht aus Absatz 3 Nr. 3 
oder den §§ 160 und 163 etwas anderes ergibt, 

2. in ihrem Gebiet mit Ausnahme des Gebiets der 
Landeshauptstadt Hannover die ____ Aufgaben 
der Landkreise __________ im übertragenen Wir-
kungskreis, soweit sich nicht aus Absatz 3 Nr. 3 
oder den §§ 160 und 163 etwas anderes ergibt, 

  
3. die ihr nach den §§ 159 und 160 besonders zuge-

wiesenen Aufgaben und 
3. unverändert 

  

4. weitere ihr durch Gesetz oder Verordnung zuge-
wiesene Aufgaben. 

4. weitere ihr durch Rechtsvorschrift zugewiesene 
Aufgaben. 

  

2Im Übrigen gelten § 4 Satz 3 und die §§ 5 und 6 ent-
sprechend. 

2__________ 
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 (2) Die Landeshauptstadt Hannover erfüllt neben 
ihren Aufgaben als Gemeinde in ihrem Gebiet 

 (2) Die Landeshauptstadt Hannover erfüllt neben 
ihren Aufgaben als Gemeinde in ihrem Gebiet 

  
1. die Aufgaben des eigenen Wirkungskreises, die 

den Landkreisen obliegen, soweit sie der Landes-
hauptstadt Hannover durch § 161 zugewiesen wer-
den, 

1. unverändert 

  
2. die besonderen Aufgaben des eigenen Wirkungs-

kreises nach § 162, 
2. unverändert 

  
3. die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, 

die den Landkreisen obliegen, soweit sich aus § 
160 nichts anderes ergibt oder ein anderes Gesetz 
dies nicht ausdrücklich ausschließt, und 

3. die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, 
die den Landkreisen obliegen, soweit sich aus 
§ 160 nichts anderes ergibt oder eine andere 
Rechtsvorschrift dies nicht ausdrücklich aus-
schließt, und 

  
4. die ihr nach § 163 zugewiesenen Aufgaben des 

übertragenen Wirkungskreises. 
4. unverändert 

  
 (3) Die übrigen regionsangehörigen Gemeinden er-
füllen neben ihren Aufgaben als Gemeinde in ihrem Ge-
biet 

 (3) unverändert 

  
1. die besonderen Aufgaben des eigenen Wirkungs-

kreises nach § 162, 
 

  
2. die besonderen Aufgaben des übertragenen Wir-

kungskreises nach § 163 Abs. 1 und nach § 163 
Abs. 2 bis 4, soweit die dort genannten Vorausset-
zungen vorliegen, und 

 

  
3. die Aufgaben nach § 17, soweit es sich um selb-

ständige Gemeinden nach § 14 Abs. 3 handelt. 
 

  
§ 159 § 159 

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der Region 
Hannover in ihrem gesamten Gebiet 

Aufgaben der Region Hannover in ihrem gesamten  
Gebiet im eigenen Wirkungskreis  

  
 (1) Die Region Hannover ist Aufgabenträger des öf-
fentlichen Personennahverkehrs im Sinne des § 4 Abs. 1 
des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes. 

 (1) wird gestrichen 

  
 (2) Die Region Hannover ist Träger der Regional-
planung im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über 
Raumordnung und Landesplanung. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Die Region Hannover ist zuständig für die regi-
onale Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, soweit 
sie keine staatliche Aufgabe ist. 2Sie ist ferner zuständig 
für die kommunale Förderung der regional bedeutsamen 
Naherholung und kann auf Antrag der Gemeinden die 
Trägerschaft von Anlagen und Einrichtungen überneh-
men, die diesem Zweck dienen. 3Die Zuständigkeit nach 

 (3) unverändert 
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den Sätzen 1 und 2 schließt eine Förderung durch die 
Standortgemeinde nicht aus. 
  
 (4) Die Region Hannover nimmt die Aufgaben nach 
§ 1 des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesge-
setz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser 
und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Nds. 
KHG) auch für die Landeshauptstadt Hannover wahr. 

 (4) Die Region Hannover nimmt die Aufgaben nach 
§ 1 des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesge-
setz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser 
und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Nds. 
KHG) __________ wahr. 

  
 (5) Die Region Hannover nimmt auch diejenigen 
Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wahr, die 
sich nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften 
außerhalb des § 1 des Niedersächsischen Gesetzes zur 
Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs 
ergeben. 

 (5) wird gestrichen 

  
 (6) 1Die Region Hannover ist der örtliche Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe, soweit dazu nicht regions-
angehörige Gemeinden bestimmt worden sind. 2Sie ist 
Träger zentraler Einrichtungen und Leistungsangebote 
auch für das Gebiet anderer örtlicher Träger der Ju-
gendhilfe, soweit diese eine solche Aufgabenübernahme 
mit ihr vereinbart haben. 3Sie ist ferner dafür zuständig, 
die Jugendhilfeplanung innerhalb der Region Hannover 
durch eine Rahmenplanung aufeinander abzustimmen, 
auch mit anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe 
und mit der überörtlichen Planung. 4Die Region Hanno-
ver ist auch zuständig für die Förderung der auf ihrer 
Ebene bestehenden Jugendverbände und ihrer Zusam-
menschlüsse. 5Anderen örtlichen Trägern der öffentli-
chen Jugendhilfe gewährt sie auf Antrag einen ange-
messenen pauschalierten Kostenausgleich bis zu 80 
Prozent der Personal- und Sachkosten für Leistungen 
nach den §§ 19, 21, 29 bis 35a, 41 bis 43, 52, 55, 56, 59 
und 90 Abs. 3 des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs 
(SGB VIII). 6Voraussetzung dafür ist, dass diese Träger 
ihre Jugendhilfeplanung mit der Region Hannover ab-
stimmen und ihr den Abschluss von Vereinbarungen 
nach § 78b SGB VIII übertragen. 7Die Region Hannover 
kann die Sätze 4 und 5 auf weitere Aufgaben und Leis-
tungen nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuchs 
anwenden. 

 (6) unverändert 

  
 (7) 1Die Region Hannover ist Träger der berufsbil-
denden Schulen, der Förderschulen mit Ausnahme der 
Förderschulen für Lernhilfe, der Abendgymnasien, der 
Kollegs und der kommunalen Schullandheime. 2Der 
Kreiselternrat nach dem Niedersächsischen Schulgesetz 
(NSchG) wird unter der Bezeichnung Regionselternrat 
für das gesamte Gebiet der Region Hannover eingerich-
tet, der Kreisschülerrat in gleicher Weise unter der Be-
zeichnung Regionsschülerrat. 3§ 102 Abs. 3 bis 5 und 
die §§ 117 und 118 NSchG sind im gesamten Gebiet der 
Region Hannover nicht anzuwenden. 4§ 103 NSchG ist 

 (7) 1Die Region Hannover ist Träger der berufsbil-
denden Schulen, der Förderschulen mit Ausnahme der 
Förderschulen für Lernhilfe, der Abendgymnasien, der 
Kollegs und der kommunalen Schullandheime. 2Der 
Kreiselternrat __________ (§ 97 des Niedersächsi-
schen Schulgesetzes - NSchG) wird unter der Be-
zeichnung Regionselternrat für das gesamte Gebiet der 
Region Hannover eingerichtet, der Kreisschülerrat (§ 82 
NSchG) in gleicher Weise unter der Bezeichnung Regi-
onsschülerrat. 3§ 102 Abs. 3 bis 5 und die §§ 117 und 
118 NSchG sind im gesamten Gebiet der Region Han-
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mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Region Hanno-
ver nach Ermessen entscheidet, ob sie die laufende 
Verwaltung einzelner ihrer Schulen überträgt.  

nover nicht anzuwenden. 4§ 103 NSchG ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Region Hannover nach 
Ermessen entscheidet, ob sie die laufende Verwaltung 
einzelner ihrer Schulen überträgt. 

  
 (8) 1Die Region Hannover ist öffentlich-rechtlicher 
Entsorgungsträger im Sinne des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes und des Elektro- und Elektronikgerä-
tegesetzes. 2Sie übernimmt von dem Landkreis Hanno-
ver und der Landeshauptstadt Hannover die diesem 
Zweck dienenden Einrichtungen und Anlagen, soweit sie 
nicht zugleich anderen Zwecken dienen und dafür wei-
terhin benötigt werden. 

 (8) 1Die Region Hannover ist öffentlich-rechtlicher 
Entsorgungsträger im Sinne des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes, des Batteriegesetzes und des 
Elektro- und Elektronikgerätegesetzes. 2Sie übernimmt 
von dem Landkreis Hannover und der Landeshauptstadt 
Hannover die diesem Zweck dienenden Einrichtungen 
und Anlagen, soweit sie nicht zugleich anderen Zwecken 
dienen und dafür weiterhin benötigt werden. 

  
 (9) Die Region Hannover ist neben ihren Aufgaben 
nach dem Zweiten Abschnitt des Niedersächsischen 
Pflegegesetzes zuständig für den Abschluss von Vergü-
tungsvereinbarungen über die ambulante und die statio-
näre Pflege sowie die Kurzzeit- und die Tagespflege 
nach dem Elften Buch des Sozialgesetzbuchs. 

 (9) unverändert 

  
 (10) Die Region Hannover ist für die Planung und 
Finanzierung der kommunalen Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus zuständig. 

 (10) unverändert 

  
§ 160 § 160 

Besondere Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises  
und diesen gleichstehende Aufgaben der  

Region Hannover 

Besondere Aufgaben der Region Hannover im  
übertragenen Wirkungskreis __________  

  
 Die Region Hannover ist in ihrem gesamten Gebiet 
zuständig für  

 Die Region Hannover ist in ihrem gesamten Gebiet 
zuständig für 

  
  1. die Aufgaben der unteren Landesplanungsbehörde 

nach dem Niedersächsischen Gesetz über Raum-
ordnung und Landesplanung, 

  1. unverändert 

  
  2. die Aufgaben der höheren Verwaltungsbehörde 

nach dem Baugesetzbuch, ausgenommen 
  2. unverändert 

  
a) Entscheidungen nach § 6 Abs. 1 und § 10 

Abs. 2 BauGB für Bauleitpläne, die die Regi-
on Hannover selbst erarbeitet hat, 

 

  
b) Entscheidungen nach § 37 Abs. 1 und 2 

BauGB, 
 

  
c) die der Enteignungsbehörde (§ 104 BauGB) 

obliegenden Aufgaben, 
 

  
  3. die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde 

nach § 32 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzge-
setz (NAGBNatSchG), soweit nicht nach § 163 

  3. unverändert 
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Abs. 4 dieses Gesetzes einzelne Aufgaben regi-
onsangehörigen Gemeinden übertragen worden 
sind, 

  
  4. die Aufgaben, die durch Bundes- und Landesrecht 

den Gesundheitsämtern, den unteren Gesund-
heitsbehörden und den Amtsärztinnen und Amts-
ärzten zugewiesen sind, sowie für die Aufgaben 
der Landkreise 

  4. unverändert 

  
a) in Bezug auf das Infektionsschutzgesetz 

(IfSG) und darauf gestützte Verordnungen, 
ausgenommen die Überwachung, ob die 
Nachweispflichten nach § 43 Abs. 5 Satz 2 
IfSG eingehalten worden sind, und die Zulas-
sung von Abweichungen für Lebensmittelbe-
triebe nach § 10 Abs. 1 der Trinkwasserver-
ordnung,  

 

  
b) nach dem Niedersächsischen Gesetz über 

Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch 
Kranke, 

 

  
c) nach dem Niedersächsischen Ausführungs-

gesetz zum Betreuungsgesetz, 
 

  
  5. die Aufgaben der Landkreise nach dem Dritten Ab-

schnitt des Niedersächsischen Pflegegesetzes, 
  5. unverändert 

  
  6. die Aufgaben der Ämter für Ausbildungsförderung   6. die Aufgaben der Ämter für Ausbildungsförderung 
  

a) nach § 41 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes (BAföG), soweit nicht ein nach 
§ 3 Abs. 8 Satz 1 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes eingerichtetes Amt für 
Ausbildungsförderung zuständig ist, 

a) unverändert 

  
b) nach § 45 Abs. 4 Satz 1 BAföG in Bezug auf 

eine Ausbildung in den Staaten, für die durch 
Rechtsverordnung nach § 45 Abs. 4 Satz 2 
BAföG das Land Niedersachsen zuständig ist, 

b) nach § 45 Abs. 4 Satz 1 BAföG in Bezug auf 
eine Ausbildung in den Staaten, für die durch 
Rechtsverordnung nach § 45 Abs. 4 Satz 2 
BAföG das Land Niedersachsen zuständig 
ist; abweichend davon ist bis zum 31. De-
zember 2011 für Förderungsanträge für 
Ausbildungen an in Asien gelegenen Aus-
bildungsstätten für Bewilligungszeiträume, 
die ab dem 1. März 2010 beginnen, das 
Studentenwerk Oldenburg als Amt für 
Ausbildungsförderung zuständig. 

  
  7. die Aufgaben des Versicherungsamts nach dem 

Vierten Buch des Sozialgesetzbuchs, 
  7. unverändert 

  
  8. die Aufgaben des Ausgleichsamts nach dem Las-

tenausgleichsgesetz und nach darauf verweisen-
  8. unverändert 
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den Gesetzen, 
  
  9. die Aufgaben der unteren Deichbehörden nach 

dem Niedersächsischen Deichgesetz und die Auf-
gaben der Aufsichtsbehörden nach dem Wasser-
verbandsgesetz, 

  9. unverändert 

  
10. die Aufgaben der unteren Wasserbehörde, ausge-

nommen die Zuständigkeiten 
10. unverändert 

  
a) nach § 163 Abs. 3, soweit sie regionsangehö-

rigen Gemeinden übertragen worden sind, 
 

  
b) für die Genehmigung von Einleitungen in öf-

fentliche Abwasseranlagen im Bereich der 
selbständigen Gemeinden und der Landes-
hauptstadt Hannover nach § 58 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG), 

 

  
11. die Aufgaben auf dem Gebiet des Schornsteinfe-

gerrechts, die den Landkreisen sowie den kreisfrei-
en Städten und großen selbständigen Städten zu-
gewiesen sind,  

11. unverändert  

  
12. die Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörden 

nach § 10 des Niedersächsischen Bodenschutzge-
setzes, 

12. unverändert 

  
13. die Aufgaben der Waldbehörden, mit Ausnahme 

der Aufgaben nach § 31 Abs. 3 und 4 und § 35 
Abs. 4 des Niedersächsischen Gesetzes über den 
Wald und die Landschaftsordnung in der Landes-
hauptstadt Hannover, sowie die Aufgaben der 
Landkreise nach dem Forstschäden-
Ausgleichsgesetz und der Verordnung zur Durch-
führung des Bundeswaldgesetzes, 

13. unverändert 

  
14. die Aufgaben nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz und den darauf gestützten 
Verordnungen, die nur den Landkreisen und den 
kreisfreien und großen selbständigen Städten zu-
gewiesen sind, 

14. unverändert 

  
15. die den Landkreisen und kreisfreien Städten zuge-

wiesenen Aufgaben nach dem Chemikaliengesetz 
und den darauf gestützten Verordnungen und 

15. unverändert 

  
16. die Festsetzung der Grenzen der Ortsdurchfahrten 

nach § 4 Abs. 2 Satz 2 des Niedersächsischen 
Straßengesetzes (NStrG), die Festlegung der seit-
lichen Begrenzung der Ortsdurchfahrten nach § 43 
Abs. 6 NStrG sowie die Aufgabe der Anhörungs- 
und Planfeststellungsbehörde nach § 38 Abs. 5 
NStrG. 

16. die Festsetzung __________ nach § 4 Abs. 2 
Satz 2 des Niedersächsischen Straßengesetzes 
(NStrG), die Festlegung der seitlichen Begrenzung 
der Ortsdurchfahrten nach § 43 Abs. 6 NStrG, so-
weit Landesstraßen betroffen sind, sowie die 
Aufgabe der Anhörungs- und Planfeststellungsbe-
hörde nach § 38 Abs. 5 NStrG für Bundes- und 

131 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/3110 
 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/2510 

 
Empfehlungen des Ausschusses für Inneres und Sport 
 

 
 

Landesstraßen. 
  

§ 161 § 161 
Besondere Aufgaben der Landeshauptstadt Hannover Besondere Aufgaben der Landeshauptstadt Hannover 

im eigenen Wirkungskreis 
  
 (1) Die Landeshauptstadt Hannover ist für ihr Ge-
biet zuständig für die den Landkreisen zugewiesenen 
Aufgaben  

 (1) Die Landeshauptstadt Hannover ist in ihrem 
Gebiet zuständig für die den Landkreisen zugewiesenen 
Aufgaben  

  
1. nach dem Niedersächsischen Brandschutzgesetz, 1. unverändert 
  
2. nach dem Niedersächsischen Rettungsdienstge-

setz, 
2. unverändert 

  
3. der kommunalen Förderung der Träger der Ju-

gendarbeit nach dem Jugendförderungsgesetz, 
3. unverändert 

  
4. des Straßenbaulastträgers für Kreisstraßen nach 

dem Niedersächsischen Straßengesetz und der 
Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde für diese 
Straßen und 

4. des Straßenbaulastträgers für Kreisstraßen nach 
dem Niedersächsischen Straßengesetz und der 
Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde nach 
§ 38 Abs. 5 NStrG für diese Straßen und 

  
5. der Festsetzung der Grenzen der Ortsdurchfahrten 

nach § 4 Abs. 2 Satz 2 NStrG sowie die Festlegung 
der seitlichen Begrenzung der Ortsdurchfahrten 
nach § 43 Abs. 6 NStrG, soweit Kreisstraßen be-
troffen sind. 

5. der Festsetzung der Grenzen der Ortsdurchfahrten 
nach § 4 Abs. 2 Satz 1 NStrG sowie die Festlegung 
der seitlichen Begrenzung der Ortsdurchfahrten 
nach § 43 Abs. 6 NStrG, soweit Kreisstraßen be-
troffen sind. 

  
 (2) Die Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 ist 
bei der Regionsumlage der Landeshauptstadt Hannover 
zu berücksichtigen; § 15 Abs. 4 des Niedersächsischen 
Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) ist entspre-
chend anzuwenden. 

 (2) Die Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 
durch die Landeshauptstadt Hannover ist bei der Regi-
onsumlage zu berücksichtigen __________. 

  
 (3) Die Landeshauptstadt Hannover bleibt in dem 
Umfang für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ord-
nung zuständig, wie sie dies bis zum 31. Oktober 2001 
war. 

 (3) unverändert 

  
§ 162 § 162 

Besondere Aufgaben der Gemeinden im  
eigenen Wirkungskreis 

Besondere Aufgaben der Landeshauptstadt Hannover 
und der übrigen regionsangehörigen Gemeinden im 

eigenen Wirkungskreis 
  
 (1) 1Die Gemeinden der Region Hannover sind 
Träger der öffentlichen Schulen, soweit nicht nach § 159 
Abs. 7 die Region Hannover zuständig ist. 2Schulträger, 
die Schülerinnen und Schüler aus anderen regionsan-
gehörigen Gemeinden (Herkunftsgemeinde) aufnehmen, 
erhalten von dem für die Herkunftsgemeinde zuständi-
gen Schulträger einen Schulbeitrag. 3Grundlage für die-
sen Beitrag ist ein Pro-Kopf-Betrag, den die Region 
Hannover pauschal nach Schulformen durch Satzung 

 (1) 1Die Landeshauptstadt Hannover und die 
übrigen regionsangehörigen Gemeinden __________ 
sind Träger der öffentlichen Schulen, soweit nicht nach 
§ 159 Abs. 7 die Region Hannover zuständig ist. 
2Schulträger, die Schülerinnen und Schüler aus anderen 
regionsangehörigen Gemeinden (Herkunftsgemeinde) 
aufnehmen, erhalten von dem für die Herkunftsgemein-
de zuständigen Schulträger einen Schulbeitrag. 
3Grundlage für diesen Beitrag ist ein Pro-Kopf-Betrag, 
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festlegt. 4Der Anspruch auf Zahlung des Schulbeitrags 
besteht nur, wenn 

den die Region Hannover pauschal nach Schulformen 
durch Satzung festlegt. 4Der Anspruch auf Zahlung des 
Schulbeitrags besteht nur, wenn 

  
1. der für die Herkunftsgemeinde zuständige Schul-

träger die gewählte Schulform oder den gewählten 
Bildungsgang nicht anbietet, 

1. unverändert 

  
2. der Schulbesuch den schulrechtlichen Vorschriften 

entspricht und 
2. unverändert 

  
3. zwischen den beteiligten Schulträgern nichts ande-

res vereinbart ist. 
3. unverändert 

  

5Die Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend für Schulträger, 
die Träger einer Schule für Lernhilfe sind. 

5Die Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend für Schulträger, 
die Träger einer Schule für Lernhilfe sind. 

  
 (2) Die Gemeinden der Region Hannover sind zu-
ständig für die kommunalen Aufgaben der Erwachse-
nenbildung; das Recht der kommunalen Zusammenar-
beit bleibt unberührt. 

 (2) Die Landeshauptstadt Hannover und die üb-
rigen regionsangehörigen Gemeinden __________ 
sind zuständig für die kommunalen Aufgaben der Er-
wachsenenbildung; das Recht der kommunalen Zu-
sammenarbeit bleibt unberührt. 

  
 (3) Die Gemeinden der Region Hannover sind für 
die kommunale Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
und neben der Region Hannover auch für die Finanzie-
rung dieser Förderung zuständig. 

 (3) Die Landeshauptstadt Hannover und die üb-
rigen regionsangehörigen Gemeinden __________ 
sind für die kommunale Förderung des sozialen Woh-
nungsbaus und neben der Region Hannover auch für 
die Finanzierung dieser Förderung zuständig. 

  
 (4) Auf Antrag können Gemeinden mit mehr als 
30 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie die Stadt 
Springe zu örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
bestimmt werden. 

 (4) 1Neben den in § 1 Abs. 2 Satz 1 des Geset-
zes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes (AG KJHG) bestimmten örtlichen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe können auf Antrag auch die 
übrigen regionsangehörigen Gemeinden mit mehr als 
30 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie die Stadt 
Springe durch das zuständige Ministerium hierzu be-
stimmt werden. 2Die Bestimmung nach Satz 1 ist auf-
zuheben, wenn die Gemeinde dies beantragt. 

  
§ 163 § 163 

Besondere Aufgaben der Gemeinden im übertragenen 
Wirkungskreis 

Besondere Aufgaben der Landeshauptstadt Hannover 
und der übrigen regionsangehörigen Gemeinden im 

übertragenen Wirkungskreis 
  
 (1) Alle Gemeinden in der Region Hannover neh-
men folgende Aufgaben des übertragenen Wirkungs-
kreises der Landkreise wahr: 

 (1) Abweichend von § 158 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
nehmen neben der Landeshauptstadt Hannover auch 
alle übrigen regionsangehörigen Gemeinden 
__________ folgende Aufgaben der Landkreise im 
übertragenen Wirkungskreises wahr: 

  
1. die Überwachung des fließenden und des ruhen-

den Verkehrs nach der Straßenverkehrsordnung, 
wobei sie insoweit Straßenverkehrsbehörde sind, 

1. die Überwachung des fließenden und des ruhen-
den Verkehrs nach der Straßenverkehrsordnung 
(StVO), wobei sie insoweit Straßenverkehrsbehör-
de im Sinne des § 44 Abs. 1 Satz 1 StVO sind, 
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2. die Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsge-

setz, 
2. unverändert 

  
3. die Aufgaben nach dem Zweiten Wohnungsbauge-

setz, 
3. wird gestrichen 

  
4. die Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsge-

setz, 
4. wird gestrichen 
 

  
5. die Aufgaben nach dem Niedersächsischen Wohn-

raumfördergesetz, 
5. die Aufgaben der zuständigen Stelle nach dem 

Niedersächsischen Wohnraumfördergesetz, 
  
6. die Durchführung des Wohngeldgesetzes und 6. die Aufgaben der Wohngeldbehörde nach dem 

Wohngeldgesetz und 
  
7. die Durchführung der Vorschriften des Ersten Ab-

schnitts des Bundeserziehungsgeldgesetzes und 
die Aufgaben der Erziehungsgeldstelle nach dem 
Zweiten Abschnitt jenes Gesetzes. 

7. unverändert 

  
 (2) 1Abweichend von § 63 Abs. 1 Satz 1 der Nie-
dersächsischen Bauordnung (NBauO) nehmen alle regi-
onsangehörigen Gemeinden mit mehr als 30 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern die Aufgaben der unteren 
Bauaufsichtsbehörden wahr. 2Entsprechendes gilt für 
regionsangehörige Gemeinden, die diese Aufgaben am 
31.Oktober 2001 wahrgenommen haben. 3Die oberste 
Bauaufsichtsbehörde kann anderen regionsangehörigen 
Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbe-
hörden übertragen; hierfür gilt § 63 Abs. 2 NBauO ent-
sprechend. 

 (2) 1Abweichend von § 63 Abs. 1 Satz 1 der Nie-
dersächsischen Bauordnung (NBauO) nehmen neben 
der Landeshauptstadt Hannover auch die übrigen 
regionsangehörigen Gemeinden mit mehr als 30 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern die Aufgaben der unte-
ren Bauaufsichtsbehörden wahr. 2Entsprechendes gilt 
für regionsangehörige Gemeinden, die diese Aufgaben 
am 31. Oktober 2001 wahrgenommen haben. 3Die 
oberste Bauaufsichtsbehörde kann anderen regionsan-
gehörigen Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern die Aufgaben der unteren Bau-
aufsichtsbehörden übertragen; hierfür gilt § 63 Abs. 2 
NBauO entsprechend. 

  
 (3) 1Die Region Hannover kann einer regionsange-
hörigen Gemeinde für deren Gebiet Aufgaben nach dem 
Niedersächsischen Wassergesetz übertragen, wenn die 
Gemeinde dies beantragt und eine ordnungsgemäße Er-
ledigung zu erwarten ist. 2Dies betrifft folgende Aufga-
ben:  

 (3) 1Die Region Hannover kann der Landeshaupt-
stadt Hannover oder einer der übrigen regionsange-
hörigen Gemeinden für deren Gebiet Aufgaben nach 
dem Niedersächsischen Wassergesetz und dem Was-
serhaushaltsgesetz übertragen, wenn die Gemeinde 
dies beantragt und eine ordnungsgemäße Erledigung zu 
erwarten ist. 2Dies betrifft folgende Aufgaben:  

  
1. die Erteilung der Erlaubnis, Abwasser aus Klein-

kläranlagen einzuleiten (§ 10 WHG), 
1. unverändert 

  
2. die Erteilung der Genehmigung von baulichen An-

lagen an Gewässern dritter Ordnung (§ 57 WHG) 
und 

2. die Erteilung der Genehmigung __________ nach 
§ 57 NWG für Gewässer dritter Ordnung und 

  
3. die Erteilung der Genehmigung von Abwasserbe-

handlungsanlagen (§ 60 Abs. 3 WHG), deren Ab-
wässer in eine öffentliche Abwasseranlage einge-
leitet werden sollen, wenn die Gemeinde für die 

3. die Erteilung der Genehmigung von Abwasserbe-
handlungsanlagen (§ 60 Abs. 3 WHG), deren Ab-
wässer in eine öffentliche Abwasseranlage einge-
leitet werden sollen, wenn die Gemeinde für die 
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Genehmigung dieser Einleitungen aufgrund des 
§ 58 WHG zuständig ist. 

Genehmigung dieser Einleitungen nach § 98 
Abs. 1 Satz 1 NWG für zuständig erklärt worden 
ist. 

  

3Die Gemeinde hat im Umfang der Übertragung die Auf-
gaben und Befugnisse nach den § 128 NWG und § 100 
WHG; sie ist insoweit für die behördliche Überwachung 
zuständig.  

3Die Gemeinde hat im Umfang der Übertragung die Auf-
gaben und Befugnisse der Wasserbehörde; sie ist in-
soweit für die behördliche Überwachung zuständig.  

  
 (4) 1Die Region Hannover kann einer regionsange-
hörigen Gemeinde für deren Gebiet die Aufgaben der 
Naturschutzbehörde nach den §§ 28 und 30 des Bun-
desnaturschutzgesetzes sowie den §§ 21 und 24 
NAGBNatSchG übertragen, wenn die Gemeinde dies 
beantragt und eine ordnungsgemäße Erledigung zu er-
warten ist. 2Soweit die Aufgaben übertragen wurden, hat 
die Gemeinde die Stellung einer unteren Naturschutzbe-
hörde und kann entsprechend § 34 NAGBatSchG eh-
renamtlich tätige Beauftragte für Naturschutz bestellen.  

 (4) 1Die Region Hannover kann der Landeshaupt-
stadt Hannover oder einer der übrigen regionsange-
hörigen Gemeinden für deren Gebiet die Aufgaben der 
Naturschutzbehörde nach den §§ 28 und 30 des Bun-
desnaturschutzgesetzes sowie den §§ 21 und 24 
NAGBNatSchG übertragen, wenn die Gemeinde dies 
beantragt und eine ordnungsgemäße Erledigung zu er-
warten ist. 2Soweit die Aufgaben übertragen wurden, hat 
die Gemeinde die Stellung einer unteren Naturschutz-
behörde und kann entsprechend § 34 NAGBNatSchG 
ehrenamtlich tätige Beauftragte für Naturschutz bestel-
len.  

  
 (5) 1Wurde eine Aufgabe nach den Absätzen 2 bis 
4 auf Antrag übertragen oder ist die Aufgabenübertra-
gung beendet worden, ist dies durch diejenige Behörde 
nach § 11 bekannt zu machen, die über die Aufgaben-
übertragung entscheidet oder entschieden hat. 2Die Auf-
gabenübertragung kann widerrufen werden, wenn die 
regionsangehörige Gemeinde dies beantragt oder wenn 
die Voraussetzungen der Aufgabenübertragung nicht 
mehr erfüllt sind. 

 (5) 1Wurde eine Aufgabe nach den Absätzen 2 
bis 4 auf Antrag übertragen oder ist die Aufgabenüber-
tragung beendet worden, ist dies durch diejenige Behör-
de __________ öffentlich bekannt zu machen, die über 
die Aufgabenübertragung entscheidet oder entschieden 
hat. 2Die Aufgabenübertragung kann aufgehoben wer-
den, wenn die regionsangehörige Gemeinde dies bean-
tragt oder wenn die Voraussetzungen der Aufgaben-
übertragung nicht mehr erfüllt sind. 3Satz 2 gilt ent-
sprechend, wenn im Fall des Absatzes 2 Satz 1 die 
Einwohnerzahl auf weniger als 30 001 sinkt und im 
Fall des Absatzes 2 Satz 2. 

  
 (6) Bei Aufgaben nach den Absätzen 2 bis 4 und 
§ 63 a Abs. 1 NBauO übt die Region Hannover die 
Fachaufsicht über regionsangehörige Gemeinden aus; 
davon ausgenommen ist die Landeshauptstadt Hanno-
ver. 

 (6) In den Fällen der Absätze 2 bis 4 und § 63 a 
Abs. 1 NBauO übt die Region Hannover die Fachauf-
sicht über die regionsangehörigen Gemeinden aus; 
davon ausgenommen ist die Landeshauptstadt Hanno-
ver. 

  
 (7) 1Die Region Hannover hat den betroffenen re-
gionsangehörigen Gemeinden 90 Prozent der notwendi-
gen, pauschaliert zu berechnenden Verwaltungskosten 
für die Aufgaben zu erstatten, die die Gemeinden nach 
den Absätzen 3 und 4 auf Antrag übernommenen ha-
ben. 2Sie übernimmt jedoch höchstens den Betrag, den 
sie durch die Aufgabenübertragung an Nettoaufwendun-
gen einspart. 3Soweit in den Gemeinden die Kosten 
durch andere Einnahmen gedeckt sind oder gedeckt 
werden können, sind sie nicht zu erstatten. 4Die Ge-
meinden können mit der Region Hannover den Kosten-
ausgleich auch abweichend vereinbaren oder ganz auf 
ihn verzichten. 

 (7) 1Die Region Hannover hat den betroffenen re-
gionsangehörigen Gemeinden 90 Prozent der notwendi-
gen, pauschaliert zu berechnenden Verwaltungskosten 
für die Aufgaben zu erstatten, die die Gemeinden nach 
den Absätzen 3 und 4 __________ übernommenen ha-
ben. 2Sie übernimmt jedoch höchstens den Betrag, den 
sie durch die Aufgabenübertragung an Nettoaufwendun-
gen einspart. 3Soweit in den Gemeinden die Kosten 
durch andere Einnahmen gedeckt sind oder gedeckt 
werden können, sind sie nicht zu erstatten. 4Die Ge-
meinden können mit der Region Hannover den Kosten-
ausgleich auch abweichend vereinbaren oder ganz auf 
ihn verzichten. 
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§ 164 § 164 
Wahrnehmung von Aufgaben aufgrund  

einer Vereinbarung 
Wahrnehmung von Aufgaben aufgrund  

einer Vereinbarung 
  
 (1) 1Die Region Hannover kann alle oder einzelne 
regionsangehörige Gemeinden durch Vereinbarung be-
auftragen, erstinstanzliche Vollzugsaufgaben in ihrem 
Namen wahrzunehmen, soweit es sich um Geschäfte 
der laufenden Verwaltung handelt. 2Sie bleibt für die 
ordnungsgemäße Durchführung der nach Satz 1 über-
tragenen Aufgaben verantwortlich. 

 (1) 1Die Region Hannover kann alle oder einzelne 
regionsangehörige Gemeinden durch Vereinbarung be-
auftragen, bestimmte Aufgaben im Namen der Region 
Hannover durchzuführen, soweit es sich um Geschäfte 
der laufenden Verwaltung handelt. 2Sie bleibt für die 
ordnungsgemäße Durchführung der __________ Auf-
gaben verantwortlich. 

  
 (2) 1Eine regionsangehörige Gemeinde kann die 
Region Hannover durch Vereinbarung beauftragen, Voll-
zugsaufgaben, für die die Gemeinde zuständig ist, in ih-
rem Namen wahrzunehmen, soweit es sich um Geschäf-
te der laufenden Verwaltung handelt. 2Sie bleibt für die 
ordnungsgemäße Durchführung der nach Satz 1 über-
tragenen Aufgaben verantwortlich. 

 (2) 1Eine regionsangehörige Gemeinde kann die 
Region Hannover durch Vereinbarung beauftragen, be-
stimmte Aufgaben, für die die Gemeinde zuständig ist, 
im Namen der Gemeinde durchzuführen, soweit es 
sich um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt. 
2Sie bleibt für die ordnungsgemäße Durchführung der 
__________ Aufgaben verantwortlich. 

  
 (3) Die Übertragung von Aufgaben nach Absatz 1 
oder 2 und ihre Rücknahme sind durch die beauftragen-
de Körperschaft nach § 11 bekannt zu machen. 

 (3) Die Beauftragung mit der Durchführung von 
Aufgaben nach Absatz 1 oder 2 und ihre Rücknahme 
sind durch die beauftragende Körperschaft __________ 
öffentlich bekannt zu machen. 

  
 (4) 1Soweit von den Möglichkeiten der Absätze 1 
und 2 Gebrauch gemacht wird, ist in einer Vereinbarung 
der Beteiligten die Erstattung der notwendigen Verwal-
tungskosten durch die beauftragende Körperschaft zu 
regeln. 2Dies gilt nicht für Aufgaben des eigenen Wir-
kungskreises der Landkreise oder der Gemeinden, wenn 
der Auftrag einheitlich für das gesamte Gebiet der Regi-
on Hannover erfolgt. 

 (4) 1Soweit von den Möglichkeiten der Absätze 1 
und 2 Gebrauch gemacht wird, ist in einer Vereinbarung 
der Beteiligten die Erstattung der notwendigen Verwal-
tungskosten durch die beauftragende Körperschaft zu 
regeln. 2Dies gilt nicht für Aufgaben der Landkreise oder 
der Gemeinden im eigenen Wirkungskreis, wenn der 
Auftrag einheitlich für das gesamte Gebiet der Region 
Hannover erfolgt. 

  
 (5) 1Aufgabenübertragungen nach dem Recht der 
kommunalen Zusammenarbeit und Maßnahmen der 
Verwaltungshilfe bleiben von den Absätzen 1 und 2 un-
berührt. 2Hängt nach Bestimmungen dieses Teils des 
Gesetzes die Übertragung einer Aufgabe davon ab, ob 
eine regionsangehörige Gemeinde eine bestimmte Ein-
wohnerzahl hat, so gilt diese Voraussetzung für alle Be-
teiligten als erfüllt, wenn die nach dem Recht der kom-
munalen Zusammenarbeit vereinbarte gemeinsame Er-
füllung dieser Aufgabe ein Gebiet betrifft, dessen Ein-
wohnerzahl die Mindestgrenze erreicht. 

 (5) unverändert 

  
 (6) 1Einrichtungen, die dazu dienen, sowohl Aufga-
ben der Landeshauptstadt Hannover als auch gesetzli-
che Aufgaben der Region Hannover zu erfüllen, können 
gemeinsam betrieben werden; die Vorschriften des 
Rechts der kommunalen Zusammenarbeit sind entspre-
chend anzuwenden. 2Andere Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit bleiben unberührt. 

 (6) unverändert 
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§ 165 § 165 
Finanzielle Zuweisungen für Aufgaben, Umlagen Finanzielle Zuweisungen für Aufgaben, Umlagen 

  
 (1) Die Region Hannover erhält vom Land für die 
Erfüllung von Aufgaben, für die sie über die Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskreises der Landkreise hin-
aus seit dem 1. Januar 2005 erstmals anstelle einer 
staatlichen Behörde zuständig ist, 

 (1) unverändert 

  
1. einen Ausgleich ihrer nicht durch Einnahmen ge-

deckten, notwendigen Personal- und Sachkosten, 
der vom Land nach Pauschalsätzen berechnet 
werden kann, und 

 

  
2. die Erstattung ihrer nicht durch Einnahmen gedeck-

ten notwendigen Zweckausgaben. 
 

  
 (2) 1Die regionsangehörigen Gemeinden erhalten 
von der Region Hannover finanzielle Zuweisungen für 
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises der Land-
kreise, die sie nach § 163 Abs. 1 abweichend von allge-
meinen Regelungen oder nach § 163 Abs. 2 wahrneh-
men. 2Die Höhe dieser Zuweisungen bemisst sich antei-
lig nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen an den 
Zuweisungen, die die Region Hannover für diese Aufga-
ben nach § 12 NFAG oder § 4 des Niedersächsischen 
Finanzverteilungsgesetzes erhält. 3Die Gemeinden er-
halten die Zuweisungen nur soweit, wie die Kosten für 
diese Aufgaben nicht bereits in den ihnen unmittelbar 
zustehenden Zuweisungen dieser Art berücksichtigt 
sind. 4Die regionsangehörigen Gemeinden haben der 
Region Hannover für Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises, die die Region Hannover nach diesem 
Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes an ihrer Stelle 
wahrnimmt und für die sie solche Zuweisungen erhalten, 
die Anteile zur Verfügung zu stellen, die auf diese Auf-
gaben entfallen.5Zu den Sätzen 1 bis 4 können die Be-
teiligten anderes vereinbaren. 

 (2) 1Die regionsangehörigen Gemeinden erhalten 
von der Region Hannover finanzielle Zuweisungen für 
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises der Land-
kreise, die sie nach § 163 Abs. 1 oder __________ 2 
wahrnehmen. 2Die Höhe dieser Zuweisungen bemisst 
sich anteilig nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen 
an den Zuweisungen, die die Region Hannover für diese 
Aufgaben nach § 12 NFAG oder § 4 des Niedersächsi-
schen Finanzverteilungsgesetzes erhält. 3Die Gemein-
den erhalten die Zuweisungen nur soweit, wie die Kos-
ten für diese Aufgaben nicht bereits in den ihnen unmit-
telbar zustehenden Zuweisungen dieser Art berücksich-
tigt sind. 4Die regionsangehörigen Gemeinden haben 
der Region Hannover für Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises, die die Region Hannover nach diesem 
Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes an ihrer Stelle 
wahrnimmt und für die sie solche Zuweisungen erhalten, 
die Anteile zur Verfügung zu stellen, die auf diese Auf-
gaben entfallen. 5Die Beteiligten können von den Sät-
zen 1 bis 4 abweichende Vereinbarungen treffen. 

  
 (3) 1Die Landeshauptstadt Hannover wird bei der 
Anwendung der Vorschriften des Niedersächsischen 
Gesetzes über den Finanzausgleich über die Schlüssel-
zuweisungen und die Kreisumlage sowie bei der Erhe-
bung der Umlage nach § 2 Abs. 3 Nds. KHG nach den 
Vorschriften behandelt, die für kreisangehörige Gemein-
den gelten. 2Bei der Anwendung der weiteren Vorschrif-
ten des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanz-
ausgleich wird die Landeshauptstadt Hannover als kreis-
freie Stadt behandelt. 3Abweichend von den Vorschriften 
des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzaus-
gleich ist die Regionsumlage so zu berechnen, dass ein 
Betrag in Höhe von 75 Prozent der Zinszahlungen für 
die Schulden des Landkreises Hannover zum Zeitpunkt 

 (3) 1Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 gilt die 
Landeshauptstadt Hannover bei der Anwendung der 
Vorschriften des Niedersächsischen Gesetzes über den 
Finanzausgleich über die Schlüsselzuweisungen und die 
Kreisumlage sowie bei der Erhebung der Umlage nach 
§ 2 Abs. 3 Nds. KHG als kreisangehörige Gemeinde. 
2__________ 3Abweichend von den Vorschriften des 
Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich 
ist die Regionsumlage so zu berechnen, dass ein Betrag 
in Höhe von 75 Prozent der Zinszahlungen für die 
Schulden des Landkreises Hannover zum Zeitpunkt sei-
ner Auflösung ausschließlich von dessen Gemeinden 
getragen wird. 4Bei der Verteilung dieses besonderen 
Umlageanteils sind allein die Steuerkraftzahlen nach 

137 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/3110 
 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/2510 

 
Empfehlungen des Ausschusses für Inneres und Sport 
 

 
 
seiner Auflösung ausschließlich von dessen Gemeinden 
getragen wird. 4Bei der Verteilung dieses besonderen 
Umlageanteils sind allein die Steuerkraftzahlen nach 
§ 11 Abs. 1 NFAG zu berücksichtigen. 

§ 11 Abs. 1 NFAG zu berücksichtigen. 5Ebenfalls ab-
weichend von den Vorschriften des Niedersächsi-
schen Gesetzes über den Finanzausgleich ist die 
Regionsumlage des Weiteren so zu berechnen, dass 
ein nach Maßgabe des Satzes 6 zu bestimmender 
Betrag allein von den regionsangehörigen Gemein-
den, die nicht örtliche Träger der Jugendhilfe sind, 
getragen wird. 6Zur Bestimmung des Betrages nach 
Satz 5 wird von einem Betrag in Höhe der nicht 
durch Einnahmen gedeckten Ausgaben der Region 
für die Erbringung der von § 159 Abs. 6 Sätze 5 bis 7 
erfassten Leistungen aus dem zur betreffenden Re-
gionsumlage vorvergangenen Jahr ein Betrag in Hö-
he des Prozentsatzes abgezogen, der den regions-
angehörigen Gemeinden, die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe sind, nach § 159 Abs. 6 Sätze 5 bis 7 als 
Kostenausgleich erstattet worden ist. 

  
§ 166 § 166 

Verordnungsermächtigungen Verordnungsermächtigungen 
  
 (1) 1Die Landesregierung wird ermächtigt, durch 
Verordnung 

 (1) 1Die Landesregierung wird ermächtigt, durch 
Verordnung 

  
1. der Region Hannover weitere Aufgaben des über-

tragenen Wirkungskreises zu übertragen, die im 
übrigen Landesgebiet staatliche Behörden wahr-
nehmen, 

1. der Region Hannover weitere Aufgaben 
__________ zu übertragen, die im übrigen Lan-
desgebiet staatliche Behörden wahrnehmen, 

  
2. der Region Hannover Aufgaben des übertragenen 

Wirkungskreises der Landkreise vorzubehalten ge-
genüber  

2. der Region Hannover Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises __________ vorzubehalten ge-
genüber  

  
a) der Landeshauptstadt Hannover oder  a) unverändert  

  
b) den ihr angehörigen selbständigen Gemein-

den, auch abweichend von im übrigen Lan-
desgebiet geltenden Bestimmungen,  

b) unverändert  

  
3. regionsangehörigen Gemeinden weitere Aufgaben 

des übertragenen Wirkungskreises der Landkreise 
zu übertragen. 

3. der Landeshauptstadt Hannover und den übri-
gen regionsangehörigen Gemeinden weitere Auf-
gaben des übertragenen Wirkungskreises der 
Landkreise zu übertragen. 

  

2Ein Fachministerium kann von der Verordnungsermäch-
tigung nach Satz 1 anstelle der Landesregierung 
Gebrauch machen, soweit es die Zuständigkeiten für 
Aufgaben außerhalb der Region Hannover bestimmen 
kann und es diese Zuständigkeiten landesweit regelt. 
3Für die finanziellen Folgen der Aufgabenübertragungen 
und -vorbehalte nach Satz 1 gilt § 165 entsprechend. 

2Ein Fachministerium kann von der Verordnungsermäch-
tigung nach Satz 1 anstelle der Landesregierung 
Gebrauch machen, soweit es die Zuständigkeiten für 
Aufgaben außerhalb der Region Hannover bestimmen 
kann und es diese Zuständigkeiten landesweit regelt. 
3Für die finanziellen Folgen der Aufgabenübertragungen 
und -vorbehalte nach Satz 1 gilt § 165 entsprechend. 
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 (2) 1Soweit im übrigen Landesgebiet die in den 
§§ 160 und 163 geregelten Zuständigkeiten durch Ver-
ordnung der Landesregierung oder des zuständigen 
Fachministeriums bestimmt sind, können die gesetzli-
chen Regelungen durch Ergänzung der jeweiligen Ver-
ordnung im Rahmen der Verordnungsermächtigung er-
setzt und insoweit gleichzeitig aufgehoben werden. 
2Knüpft eine in den §§ 160 oder 163 geregelte Zustän-
digkeit der Region Hannover oder regionsangehöriger 
Gemeinden an eine auf diese Weise geregelte allgemei-
ne Zuständigkeit für die Landkreise an, so kann sie in 
gleicher Weise und in gleichem Umfang wie die allge-
meine Zuständigkeit geändert oder aufgehoben werden. 
3Führen nicht schon die allgemeinen Kostenregelungen 
zu einem Ausgleich der Kosten bei der die Aufgabe 
wahrnehmenden Stelle, gilt bei antragsabhängigen Zu-
ständigkeiten regionsangehöriger Gemeinden § 163 
Abs. 7, im Übrigen § 165 Abs. 2 entsprechend. 

 (2) 1 und 2__________ 3Führen nicht schon die all-
gemeinen Kostenregelungen zu einem Ausgleich der 
Kosten bei der die Aufgabe wahrnehmenden Stelle, gilt 
bei antragsabhängigen Zuständigkeiten regionsangehö-
riger Gemeinden § 163 Abs. 7, im Übrigen § 165 Abs. 2 
entsprechend. 

  
  

Zwei ter  Abschni t t  Zwei ter  Abschni t t  
Landkreis Göttingen und Stadt Göttingen Landkreis Göttingen und Stadt Göttingen 

  
§ 167 § 167 

Behandlung als kreisangehörige Gemeinde,  
Aufgabenübertragungen 

Abweichende Bestimmungen,  
Aufgabenübertragungen 

  
 (1) Die Stadt Göttingen wird bei der Anwendung 
der Vorschriften des Niedersächsischen Schulgesetzes 
als kreisangehörige Gemeinde behandelt. 

 (1) Abweichend von § 16 Abs. 2 gilt die Stadt 
Göttingen bei der Anwendung der Vorschriften des Nie-
dersächsischen Schulgesetzes als kreisangehörige Ge-
meinde ____. 

  
 (2) Der Landkreis Göttingen nimmt die Aufgaben 
nach § 1 Nds. KHG auch für die Stadt Göttingen wahr. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Die Landesregierung kann durch Verordnung 
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, die die 
Stadt Göttingen nach § 18 in Verbindung mit § 16 Abs. 2 
erfüllt, auf den Landkreis Göttingen übertragen, wenn 
dies zweckmäßig erscheint. 2Der Landkreis Göttingen 
und die Stadt Göttingen sind vor dem Erlass einer Ver-
ordnung nach Satz 1 anzuhören. 

 (3) unverändert 

  
§ 168 § 168 

Finanzielle Zuweisungen für Aufgaben Finanzielle Zuweisungen für Aufgaben, Umlagen 
  
 (1) Die Stadt Göttingen wird bei der Anwendung 
der Vorschriften des Niedersächsischen Gesetzes über 
den Finanzausgleich über die Schlüsselzuweisungen 
und die Kreisumlage sowie bei der Erhebung der Umla-
ge nach § 2 Abs. 3 Nds. KHG als kreisangehörige Ge-
meinde behandelt. 

 (1) Abweichend von § 16 Abs. 2 gilt die Stadt 
Göttingen ____ bei der Anwendung der Vorschriften des 
Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich 
über die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage 
sowie bei der Erhebung der Umlage nach § 2 Abs. 3 
Nds. KHG als kreisangehörige Gemeinde ____. 
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 (2) 1Die Stadt Göttingen erhält einen Anteil von den 
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben des Landkrei-
ses Göttingen. 2Zur Berechnung des Anteils wird von 
diesen Schlüsselzuweisungen zunächst derjenige Be-
trag abgezogen, mit dem die in § 7 Abs. 1 Satz 1 des 
NFAG genannte Ausgabenbelastung berücksichtigt wird. 
3Aus den so verbleibenden Schlüsselzuweisungen wird 
ein Anteil von 41,6 Prozent gebildet und von diesem an-
teiligen Betrag derjenige Betrag abgezogen, der rechne-
risch auf die Entschuldungsumlage nach § 14 c Abs. 3 
NFAG entfällt. 

 (2) 1Die Stadt Göttingen erhält einen Anteil von den 
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben des Landkrei-
ses Göttingen. 2Zur Berechnung des Anteils wird von 
diesen Schlüsselzuweisungen zunächst derjenige Be-
trag abgezogen, mit dem die in § 7 Abs. 1 Satz 1 __ 
NFAG genannte Ausgabenbelastung berücksichtigt wird. 
3Aus den so verbleibenden Schlüsselzuweisungen wird 
ein Anteil von 41,6 Prozent gebildet und von diesem an-
teiligen Betrag derjenige Betrag abgezogen, der rechne-
risch für die Stadt Göttingen auf die Entschuldungsum-
lage nach § 14 c Abs. 3 NFAG entfällt. 

  
  

Zehnter  Tei l  Zehnter  Tei l  
Aufsicht Aufsicht 

  
§ 169 § 169 

Aufgaben der Aufsicht Ausübung der Aufsicht 
  
 (1) 1Die Aufsichtsbehörden schützen die Kommu-
nen in ihren Rechten und sichern die Erfüllung ihrer 
Pflichten. 2Sie stellen sicher, dass die Kommunen die 
geltenden Gesetze beachten (Kommunalaufsicht) und 
die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises recht-
mäßig und zweckmäßig ausführen (Fachaufsicht). 3Die 
Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass die Ent-
schlusskraft und die Verantwortungsfreude nicht beein-
trächtigt werden. 

 (1) unverändert 

  
 (2) Soweit die Kommunen bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben an Weisungen gebunden sind, richtet sich die 
Aufsicht nach den hierfür geltenden Gesetzen. 

 (2) unverändert 

  
§ 170 § 170 

Kommunalaufsichtsbehörden, Fachaufsichtsbehörden Kommunalaufsichtsbehörden, Fachaufsichtsbehörden 
  
 (1) Die Kommunalaufsicht über die Landkreise, die 
Region Hannover, die kreisfreien Städte, die großen 
selbständigen Städte, die Landeshauptstadt Hannover 
und die Stadt Göttingen führt das für Inneres zuständige 
Ministerium als Kommunalaufsichtsbehörde.  

 (1) unverändert 

  
 (2) Die Kommunalaufsicht über die kreisangehöri-
gen Gemeinden mit Ausnahme der großen selbständi-
gen Städte und der Stadt Göttingen sowie über die 
Samtgemeinden führen der Landkreis als Kommunal-
aufsichtsbehörde und das für Inneres zuständige Minis-
terium als oberste Kommunalaufsichtsbehörde. 

 (2) Die Kommunalaufsicht über die übrigen kreis-
angehörigen Gemeinden __________ sowie über die 
Samtgemeinden führen der Landkreis als Kommunal-
aufsichtsbehörde und das für Inneres zuständige Minis-
terium als oberste Kommunalaufsichtsbehörde. 

  
 (3) Die Kommunalaufsicht über die regionsangehö-
rigen Gemeinden mit Ausnahme der Landeshauptstadt 
Hannover führt die Region Hannover als Kommunalauf-
sichtsbehörde und das für Inneres zuständige Ministeri-
um als oberste Kommunalaufsichtsbehörde. 

 (3) Die Kommunalaufsicht über die übrigen regi-
onsangehörigen Gemeinden __________ führt die Re-
gion Hannover als Kommunalaufsichtsbehörde und das 
für Inneres zuständige Ministerium als oberste Kommu-
nalaufsichtsbehörde. 
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 (4) 1Ist ein Landkreis in einer von ihm als Kommu-
nalaufsichtsbehörde zu entscheidenden Angelegenheit 
auch noch in anderer Weise beteiligt, tritt an seine Stelle 
die oberste Kommunalaufsichtsbehörde; diese entschei-
det auch darüber, ob die Voraussetzung für ihre Zustän-
digkeit gegeben ist. 2Satz 1 gilt für die Region Hannover 
entsprechend. 

 (4) unverändert 

  
 (5) 1Soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Ge-
setzes nichts anderes bestimmt ist, wird die Fachauf-
sicht wahrgenommen von 

 (5) 1Soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes 
bestimmt ist, wird die Fachaufsicht wahrgenommen von 

  
1. der jeweils fachlich zuständigen obersten Landes-

behörde gegenüber den Landkreisen, der Region 
Hannover, den kreisfreien und großen selbständi-
gen Städten, der Landeshauptstadt Hannover und 
der Stadt Göttingen, 

1. unverändert 

  
2. der Region Hannover und der jeweils zuständigen 

obersten Landesbehörde als oberster Fachauf-
sichtsbehörde gegenüber den übrigen regionsan-
gehörigen Gemeinden sowie 

2. unverändert 

  
3. den Landkreisen und der jeweils fachlich zuständi-

gen obersten Landesbehörde als oberster Fach-
aufsichtsbehörde gegenüber den übrigen kreisan-
gehörigen Gemeinden. 

3. unverändert 

  

2Soweit die Landkreise und die Region Hannover die 
Fachaufsicht gegenüber den selbständigen Gemeinden 
wahrnehmen, erstreckt sich diese auch auf die Erfüllung 
der nach § 17 Satz 1 übertragenen Aufgaben. 3Die 
Kommunalaufsichtsbehörden unterstützen die Fachauf-
sichtsbehörden. 

2Soweit die Landkreise und die Region Hannover die 
Fachaufsicht gegenüber den selbständigen Gemeinden 
wahrnehmen, erstreckt sich diese auch auf die Erfüllung 
der nach § 17 Satz 1 übertragenen Aufgaben. 3Die 
Kommunalaufsichtsbehörden unterstützen die Fachauf-
sichtsbehörden. 

  
§ 171 § 171 

Unterrichtung unverändert 
  
 (1) 1Die Kommunalaufsichtsbehörde kann sich je-
derzeit über die Angelegenheiten der Kommunen unter-
richten. 2Sie kann Personen mit Prüfungen und Besichti-
gungen vor Ort beauftragen sowie mündliche und schrift-
liche Berichte, Protokolle der Vertretung, des Hauptaus-
schusses, der Stadtbezirksräte, der Ortsräte und der 
Ausschüsse der Vertretung sowie Akten und sonstige 
Unterlagen anfordern oder einsehen. 

 

  
 (2) Die Fachaufsichtsbehörde kann Auskünfte, Be-
richte, die Vorlage von Akten und sonstigen Unterlagen 
fordern und Geschäftsprüfungen durchführen. 
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§ 172 § 172 
Beanstandung unverändert 

  
 (1) 1Die Kommunalaufsichtsbehörde kann Be-
schlüsse und andere Maßnahmen einer Kommune so-
wie Bürgerentscheide beanstanden, wenn sie das Ge-
setz verletzen. 2Beanstandete Maßnahmen dürfen nicht 
vollzogen werden. 3Die Kommunalaufsichtsbehörde 
kann verlangen, dass bereits getroffene Maßnahmen 
rückgängig gemacht werden. 

 

  
 (2) Enthalten Haushaltssatzungen Rechtsverlet-
zungen in nicht genehmigungsbedürftigen Teilen, so 
kann die Kommunalaufsichtsbehörde die Wirkung der 
Beanstandung auf diese Teile beschränken. 

 

  
§ 173 § 173 

Anordnung und Ersatzvornahme unverändert 
  
 (1) Erfüllt eine Kommune die ihr gesetzlich oblie-
genden Pflichten und Aufgaben nicht, so kann die Kom-
munalaufsichtsbehörde anordnen, dass die Kommune 
innerhalb einer bestimmten Frist das Erforderliche ver-
anlasst. 

 

  
 (2) Kommt eine Kommune einer Anordnung der 
Kommunalaufsichtsbehörde nicht innerhalb der Frist 
nach, kann die Kommunalaufsichtsbehörde die Anord-
nung anstelle und auf Kosten der Kommune selbst 
durchführen oder durch einen anderen durchführen las-
sen (Ersatzvornahme). 

 

  
§ 174 § 174 

Bestellung von Beauftragten unverändert 
  

 1Wenn und solange nicht gewährleistet ist, dass ei-
ne Kommune ordnungsgemäß verwaltet wird und die 
Befugnisse der Kommunalaufsichtsbehörde nach den §§ 
171 bis 173 nicht ausreichen, kann die Kommunalauf-
sichtsbehörde eine Beauftragte oder einen Beauftragten 
bestellen, die oder der alle oder einzelne Aufgaben der 
Kommune oder eines Kommunalorgans auf Kosten der 
Kommune wahrnimmt. 2Beauftragte haben im Rahmen 
ihres Auftrags die Stellung eines Organs der Kommune. 

 

  
§ 175 § 175 

Genehmigungen Genehmigungen 
  
 (1) 1Satzungen, Beschlüsse und andere Maßnah-
men der Kommune, für die eine Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde erforderlich ist, werden erst mit der Ge-
nehmigung wirksam. 2Die Genehmigung gilt als erteilt, 
wenn über einen Genehmigungsantrag von der zustän-
digen Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats 

 (1) unverändert 

142 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/3110 
 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/2510 

 
Empfehlungen des Ausschusses für Inneres und Sport 
 

 
 
nach seinem Eingang entschieden worden ist. 3Dies gilt 
nicht, wenn die Kommune einer Fristverlängerung zuge-
stimmt hat. 4Der Kommune ist auf Antrag zu bescheini-
gen, dass die Genehmigung als erteilt gilt. 5Satz 2 gilt 
nicht für die Zulassung von Ausnahmen. 6Für Genehmi-
gungen nach § 118 Abs. 4, § 119 Abs. 2 und 6, § 120 
Abs. 2 und 3, § 121 Abs. 2 sowie § 151 Abs. 2 gilt Satz 2 
mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Frist von einem 
Monat eine Frist von drei Monaten tritt, in den Fällen des 
§ 118 Abs. 4 und des § 119 Abs. 2 jedoch nur, wenn für 
die Genehmigung eine besondere Prüfung erforderlich 
ist. 7Ein besonderer Prüfungsbedarf liegt vor, wenn 
  
1. in der letzten bestandskräftigen Entscheidung nach 

§ 119 Abs. 2 festgestellt worden ist, dass die Kre-
ditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfä-
higkeit der Kommune nicht in Einklang stehen,  

 

  
2. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investi-

tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hö-
her als die zu leistende ordentliche Tilgung ist oder 

 

  
3. zugleich ein Genehmigungserfordernis nach § 121 

Abs. 2 besteht. 
 

  

8Die Sätze 4 und 5 gelten für Genehmigungen, die nach 
§ 129 Abs. 3 für die Haushalts- oder Wirtschaftspläne 
der Eigenbetriebe der Kommune erteilt werden, mit der 
Maßgabe entsprechend, dass sich der besondere Prü-
fungsbedarf nach Satz 7 Nrn. 1 bis 3 auch auf die Haus-
halts- oder Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe beziehen 
kann. 

 

  
 (2) Absatz 1 gilt entsprechend für Geschäfte des 
bürgerlichen Rechtsverkehrs, für die eine Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde erforderlich ist. 

 (2) unverändert 

  
 (3) Das für Inneres zuständige Ministerium kann 
durch Verordnung Beschlüsse, Rechtsgeschäfte und 
andere Maßnahmen der Kommune, für die eine Geneh-
migung der Kommunalaufsichtsbehörde erforderlich ist, 
von dem Genehmigungserfordernis allgemein oder unter 
bestimmten Voraussetzungen freistellen und stattdessen 
vorschreiben, dass diese Maßnahmen vorher der Kom-
munalaufsichtsbehörde anzuzeigen sind. 

 (3) unverändert 

  
 (4) Rechtsgeschäfte, die gegen die Verbote des 
§ 119 Abs. 7 und des § 137 Abs. 3 verstoßen, sind nich-
tig. 

 (4) wird gestrichen 
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E l f ter  Tei l  E l f ter  Tei l  
Übergangs- und Schlussvorschriften Übergangs- und Schlussvorschriften 

  
§ 176 § 176 

Maßgebende Einwohnerzahl Maßgebende Einwohnerzahl 
  
 (1) 1Als Einwohnerzahl der Kommune gilt die Zahl, 
die die Landesstatistikbehörde aufgrund einer allgemei-
nen Zählung der Bevölkerung (Volkszählung) und deren 
Fortschreibung für den Stichtag des Vorjahres ermittelt 
hat. 2Stichtag ist der 30. Juni, in Jahren, in denen eine 
Volkszählung stattgefunden hat, ist es der Tag der 
Volkszählung. 

 (1) 1Als Einwohnerzahl der Kommune gilt die Zahl, 
die die Landesstatistikbehörde aufgrund einer allgemei-
nen Zählung der Bevölkerung (Volkszählung) und deren 
Fortschreibung für den Stichtag des Vorjahres ermittelt 
hat. 2Stichtag ist der 30. Juni; in Jahren, in denen eine 
Volkszählung stattgefunden hat, ist es der Tag der 
Volkszählung. 

  
 (2) 1Die Zahl der Abgeordneten der Vertretung 
nach § 46 ist nach der Einwohnerzahl zu bestimmen, die 
die Landesstatistikbehörde aufgrund einer Volkszählung 
oder deren Fortschreibung für einen Stichtag ermittelt 
hat, der mindestens 12 Monate und höchstens 18 Mona-
te vor dem Wahltag liegt. 2Hat nach dem Stichtag eine 
Gebietsänderung stattgefunden, so gilt das Kommunal-
gebiet am Wahltag als Kommunalgebiet am Stichtag. 

 (2) 1Die Zahl der Abgeordneten der Vertretung 
nach § 46 ist nach der Einwohnerzahl zu bestimmen, die 
die Landesstatistikbehörde aufgrund einer Volkszählung 
oder deren Fortschreibung für einen Stichtag ermittelt 
hat, der mindestens 12 Monate und höchstens 18 Mona-
te vor dem Wahltag liegt. 2Hat nach dem Stichtag eine 
Gebietsänderung stattgefunden, so gilt das Gebiet der 
Kommune am Wahltag als Gebiet der Kommune am 
Stichtag. 

  
 (3) 1Für jede von nicht kaserniertem Personal der 
Stationierungsstreitkräfte und dessen Angehörigen am 
30. Juni des vergangenen Jahres belegte und der Lan-
desstatistikbehörde gemeldete Wohnung wird 

 (3) 1Für jede Wohnung, die am 30. Juni des ver-
gangenen Jahres von nicht kaserniertem Personal der 
Stationierungsstreitkräfte und den Angehörigen dieses 
Personals belegt war und die der Landesstatistikbe-
hörde gemeldet wurde, wird 

  
1. bei der Bestimmung der Zahl der Abgeordneten der 

Vertretung nach § 46 die nach den Absätzen 1 und 
2 maßgebende Einwohnerzahl sowie 

1. unverändert 

  
2. bei der Bestimmung der Bedarfsansätze und der 

Aufteilung der Zuweisungen für Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises nach den Bestim-
mungen des Niedersächsischen Gesetzes über 
den Finanzausgleich die nach Absatz 1 maßge-
bende Einwohnerzahl 

2. bei der Bestimmung der Bedarfsansätze und der 
Aufteilung der Zuweisungen für Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises die nach den Be-
stimmungen des Niedersächsischen Gesetzes 
über den Finanzausgleich __________ maßge-
bende Einwohnerzahl 

  
um drei Personen erhöht. 2Satz 1 gilt nur, soweit das 
Personal von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
gestellt wird. 

um drei Personen erhöht. 2Satz 1 gilt nur, soweit das 
Personal von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
gestellt wird. 

  
§ 177 § 177 

Ausführung des Gesetzes Ausführung des Gesetzes 
  
 (1) Das für Inneres zuständige Ministerium erlässt 
im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mi-
nisterium durch Verordnung allgemeine Vorschriften 
über 

 (1) Das für Inneres zuständige Ministerium erlässt 
im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mi-
nisterium durch Verordnung allgemeine Vorschriften 
über 

  
  1. den Inhalt    1. unverändert  
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a) des Haushaltsplans,  
  

b) der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung und 

 

  
c) des Investitionsprogramms,  

  
  2. die Haushaltsführung und die Haushaltsüberwa-

chung, 
  2. unverändert 

  
  3. die Veranschlagungen für einen vom Haushaltsjahr 

abweichenden Wirtschaftszeitraum, 
  3. unverändert 

  
  4. die Bildung, vorübergehende Inanspruchnahme, 

Verwendung und Auflösung von Rücklagen, Son-
derposten und Rückstellungen, 

  4. unverändert 

  
  5. die Erfassung, den Nachweis, die Bewertung und 

die Abschreibung der Vermögensgegenstände, 
  5. unverändert 

  
  6. die Erfassung, die Bewertung und den Nachweis 

der Schulden, 
  6. unverändert 

  
  7. die Geldanlagen und ihre Sicherung,   7. unverändert 
  
  8. den getrennten Ausweis des Verwaltungsvermö-

gens und des realisierbaren Vermögens in der 
Vermögensrechnung und der Bilanz sowie die Be-
wertung der Gegenstände des realisierbaren Ver-
mögens mit dem Veräußerungswert in den Fällen, 
in denen die Kommune bis zum 31. Dezember 
2005 in ihrer Haushaltsführung einen getrennten 
Nachweis von Verwaltungsvermögen und realisier-
barem Vermögen beschlossen hat, 

  8. unverändert 

  
  9. die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass 

von Forderungen sowie Vorschriften darüber, wie 
mit Kleinbeträgen umzugehen ist, 

  9. unverändert 

  
10. den Inhalt und die Gestaltung des Jahresabschlus-

ses und des konsolidierten Gesamtabschlusses 
sowie die Abdeckung von Fehlbeträgen, 

10. unverändert 

  
11. die Aufgaben und die Organisation der Kommunal-

kasse und der Sonderkassen, deren Beaufsichti-
gung und Prüfung sowie die Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs und die Buchführung, wobei be-
stimmt werden kann, dass im Rahmen von vorge-
gebenen Kassensicherheitsstandards Dienstan-
weisungen zu erlassen sind, 

11. unverändert 
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12. den Aufbau, die Verwaltung, die Wirtschaftsfüh-

rung, das Rechnungswesen und die Prüfung der 
Eigenbetriebe, wobei für Eigenbetriebe eine Frei-
stellung von diesen Vorschriften vorgesehen wer-
den kann, wenn die Eigenbetriebe unterhalb einer 
Geringfügigkeitsgrenze des Versorgungs- oder 
Einzugsbereichs liegen oder sonst von geringfügi-
ger wirtschaftlicher Bedeutung für die Kommune 
sind, 

12. __________ die Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen, wobei jeweils abweichend 
von § 129 Abs. 3 Regelungen getroffen werden 
können, sowie den Aufbau, die Verwaltung und 
die Prüfung der Eigenbetriebe, wobei für Eigenbe-
triebe eine Freistellung von diesen Vorschriften 
vorgesehen werden kann, wenn die Eigenbetriebe 
unterhalb einer Geringfügigkeitsgrenze des Ver-
sorgungs- oder Einzugsbereichs liegen oder sonst 
von geringfügiger wirtschaftlicher Bedeutung für die 
Kommune sind, 

  
13. die Anwendung der Vorschriften zur Durchführung 

des Kommunalwirtschaftsrechts auf das Sonder-
vermögen und das Treuhandvermögen, 

13. unverändert 

  
14. die Prüfung von Unternehmen, und zwar über 14. unverändert 
  

a) die Zuständigkeiten für die Prüfung nach 
§ 157 Abs. 1 Satz 1, wenn mehrere Kommu-
nen Gesellschafter sind, 

 

  
b) die Befreiung von der Prüfungspflicht nach 

den §§ 156 und 157 Abs. 1, wenn der geringe 
Umfang des Unternehmens oder des Versor-
gungsgebiets dies rechtfertigt, 

 

  
c) die Grundsätze des Prüfungsverfahrens und   

  
d) die Bestätigung des Prüfungsergebnisses,  

  
15. die Anwendung von Vorschriften zur doppelten 

Buchführung im Haushalts- und Rechnungswesen, 
und zwar auch in Bezug auf die Aufstellung der Er-
öffnungsbilanz sowie auf die Bilanz und deren Fort-
führung, und 

15. unverändert 

  
16. das Verfahren bei der Vergabe öffentlicher Aufträ-

ge. 
16. unverändert 

  
 (2) Das für Inneres zuständige Ministerium kann im 
Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Minis-
terium durch Verordnung 

 (2) unverändert 

  
1. regeln, dass Erträge und Aufwendungen sowie 

Einzahlungen und Auszahlungen, für die ein Dritter 
Kostenträger ist oder die von einer zentralen Stelle 
angenommen oder ausgezahlt werden, nicht im 
Haushalt der Kommune abgewickelt werden und 
dass für Sanierungs-, Entwicklungs- und Umle-
gungsmaßnahmen Sonderrechnungen zu führen 
sind, 
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2. die Einrichtung von Zahlstellen und Geldannahme-

stellen bei einzelnen Dienststellen der Kommune 
sowie die Gewährung von Handvorschüssen regeln 
und 

 

  
3. die Anforderungen an das Haushaltssicherungs-

konzept und den Haushaltssicherungsbericht re-
geln. 

 

  
 (3) Die Kommunen sind verpflichtet, Muster zu 
verwenden, die das für Inneres zuständige Ministerium 
aus Gründen der Vergleichbarkeit der Haushalte für ver-
bindlich erklärt hat, insbesondere für die Haushaltssat-
zung und die Nachtragshaushaltssatzung. 

 (3) unverändert 

  
 (4) 1Die Landesstatistikbehörde stellt einen Konten-
rahmen und einen Produktrahmen auf und benennt die 
dazu erforderlichen Zuordnungskriterien. 2Die Kommu-
nen sind zur Verwendung der Buchführungshilfen nach 
Satz 1 verpflichtet. 

 (4) unverändert 

  
§ 178 § 178 

Haushaltswirtschaftliche Übergangsregelungen unverändert 
  
 (1) Artikel 6 Abs. 2 bis 13 des Gesetzes zur Neu-
ordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Ände-
rung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 
15. November 2005 (Nds. GVBl. S. 342), zuletzt geän-
dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Mai 2006 
(Nds. GVBl. S. 203), ist unter Zugrundelegung der Vor-
schriften dieses Gesetzes anzuwenden. 

 

  
 (2) Solange der Rechnungsstil der doppelten Buch-
führung nicht aufgrund des Artikels 6 Abs. 2 Satz 1 des 
Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushalts-
rechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher 
Vorschriften vorgeschrieben ist, bestimmen die Samt-
gemeinden den Zeitpunkt, zu dem der Rechnungsstil der 
Hauhaltswirtschaft ihrer Mitgliedsgemeinden auf die 
doppelte Buchführung umzustellen ist. 

 

  
 (3) Die Pflicht, nach § 127 Abs. 6 Satz 3 dem Kon-
solidierungsbericht eine Kapitalflussrechnung beizufü-
gen, ist erstmals für das Haushaltsjahr 2013 zu erfüllen. 

 

  
§179 §179 

Sonstige Übergangsregelungen Sonstige Übergangsregelungen 
  
 (1) Ein Bürgerbegehren nach § 22 b Abs. 11 der 
Niedersächsischen Gemeindeordnung, § 17 b Abs. 11 
der Niedersächsischen Landkreisordnung oder § 24 
Abs. 11 des Gesetzes über die Region Hannover, das 
die Missbilligung einer Maßnahme der Kommune zum 
Gegenstand hat und vor dem 1. November 2011 ange-

 (1) unverändert  
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zeigt worden ist, wird durch die Aufhebung der genann-
ten Vorschriften nicht unzulässig; die §§ 32 und 33 sind 
entsprechend anzuwenden.  
  
 (2) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht durch 
Hauptsatzung eingerichtete Stadtbezirke gelten als 
durch Hauptsatzung eingerichtet; die Hauptsatzung ist 
vor Ablauf des 31. Oktober 2012 dem § 89 Abs. 2 anzu-
passen. 

 (2) unverändert 

  
 (3) Hat der Rat vor dem 1. November 2011 be-
schlossen, einen Bauleitplan aufzustellen, so ist § 93 
Abs. 2 für das Verfahren zur Aufstellung dieses Bauleit-
plans auf Ortsräte nicht anzuwenden.  

 (3) unverändert 

  
 (4) Wird die Region Hannover als Gewährträger für 
Verbindlichkeiten der Sparkasse Hannover nach § 32 
Abs. 1 des Niedersächsischen Sparkassengesetzes 
(NSpG) in Anspruch genommen, so ist bei der Festset-
zung der Regionsumlage sicherzustellen, dass die Be-
lastungen von der Landeshauptstadt Hannover und den 
anderen regionsangehörigen Gemeinden je zur Hälfte 
getragen werden. 2Dies gilt auch im Fall von Leistungen 
der Region Hannover an die Sparkasse Hannover nach 
§ 5 Abs. 2 NSpG.  

 (4) Wird die Region Hannover als Gewährträger für 
Verbindlichkeiten der Sparkasse Hannover nach § 32 
Abs. 1 des Niedersächsischen Sparkassengesetzes 
____ in Anspruch genommen, so ist bei der Festsetzung 
der Regionsumlage sicherzustellen, dass die Belastun-
gen von der Landeshauptstadt Hannover und den ande-
ren regionsangehörigen Gemeinden je zur Hälfte getra-
gen werden. 2__________ 

  
  

Artikel 2 Artikel 2 
Änderung des Niedersächsischen Sparkassengesetzes Änderung des Niedersächsischen Sparkassengesetzes 

  
 Das Niedersächsische Sparkassengesetz vom 16. De-
zember 2004 (Nds. GVBl. S. 609), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 8. Oktober 2008 (Nds. GVBl. S. 
315), wird wie folgt geändert: 

 Das Niedersächsische Sparkassengesetz vom 16. De-
zember 2004 (Nds. GVBl. S. 609), zuletzt geändert durch 
__________ Gesetz vom 8. Oktober 2008 (Nds. GVBl. 
S. 315), wird wie folgt geändert: 

  
1. § 13 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 1. unverändert 
  

 „(5) Das Verfahren zur Bestimmung der von kom-
munalen Trägern (§ 1 Abs. 1 Satz 1) zu entsendenden 
Mitglieder des Verwaltungsrats richtet sich nach § 71 
Abs. 2, 5 und 10 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG).“ 

 

  
2. Es wird der folgende § 33 a eingefügt: 2. Es wird der folgende § 33 a eingefügt: 
  

„§ 33 a „§ 33 a 
Sparkassenwesen in der Region Hannover Sparkassenwesen in der Region Hannover 

  
 (1) Für die Sparkasse Hannover gelten die folgen-
den Absätze 2 bis 8. 

 (1) Für die Sparkasse Hannover gelten die Vor-
schriften dieses Gesetzes, soweit in den Absät-
zen 2 bis 8 nichts Abweichendes geregelt ist. 

  
 (2) Träger der Sparkasse ist die Region Hannover.  (2) unverändert 
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 (3) 1Der Verwaltungsrat der Sparkasse besteht 
aus folgenden Personen: 

 (3) 1Der Verwaltungsrat der Sparkasse besteht 
aus folgenden Personen: 

  
1. der oder dem Vorsitzenden gemäß § 12 Abs. 1 

Satz 1, 
1. unverändert 

  
2. der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Haupt-

verwaltungsbeamten der Landeshauptstadt Han-
nover oder der Region Hannover, die oder der 
nicht den Vorsitz im Verwaltungsrat nach Absatz 4 
Satz 1 führt, und 

2. der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Haupt-
verwaltungsbeamten der Landeshauptstadt Han-
nover oder der Region Hannover, die oder der 
nicht den Vorsitz im Verwaltungsrat nach Absatz 4 
Satz 1 führt, ____ 

  
3. zehn weiteren Mitgliedern. 3. zehn nach Absatz 5 zu wählenden weiteren Mit-

gliedern und 
  

 4. den Mitgliedern, die nach dem Niedersächsi-
schen Personalvertretungsgesetz gewählt 
werden. 

  

2Wählt die Regionsversammlung eine Regionsabge-
ordnete oder einen Regionsabgeordneten zur oder zum 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats, so gehört abwei-
chend von Satz 1 Nr. 2 die Hauptverwaltungsbeamtin 
oder der Hauptverwaltungsbeamte der Landeshaupt-
stadt Hannover oder der Region Hannover dem Verwal-
tungsrat im Wechsel in der nach Absatz 4 Satz 1 vor-
gegebenen Weise an. 3Für die Hauptverwaltungsbeam-
tin oder den Hauptverwaltungsbeamten, die oder der 
dann nicht Mitglied des Verwaltungsrats ist, gilt § 12 
Abs. 4 entsprechend. 4Von den Mitgliedern des Verwal-
tungsrats nach Satz 1 Nr. 3 darf der Vertretung des 
Trägers nicht mehr als die Hälfte einschließlich der oder 
des nach § 12 Abs. 1 Satz 1 gewählten Vorsitzenden 
angehören. 

2Wählt die Regionsversammlung eine Regionsabge-
ordnete oder einen Regionsabgeordneten zur oder 
zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats, so gehört ab-
weichend von Satz 1 Nr. 2 die Hauptverwaltungsbeam-
tin oder der Hauptverwaltungsbeamte der Landes-
hauptstadt Hannover oder der Region Hannover dem 
Verwaltungsrat im Wechsel in der nach Absatz 4 
Satz 1 vorgegebenen Weise an. 3Für die Hauptverwal-
tungsbeamtin oder den Hauptverwaltungsbeamten, die 
oder der dann nicht Mitglied des Verwaltungsrats ist, 
gilt § 12 Abs. 4 entsprechend. 4Von den Mitgliedern 
des Verwaltungsrats nach Satz 1 Nr. 3 darf der Vertre-
tung des Trägers nicht mehr als die Hälfte einschließ-
lich der oder des nach § 12 Abs. 1 Satz 1 gewählten 
Vorsitzenden angehören. 

  
 (4) 1Sofern nicht die Regionsversammlung ein an-
deres ihrer Mitglieder zur oder zum Vorsitzenden wählt, 
wechselt der Vorsitz im Verwaltungsrat zwischen der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwal-
tungsbeamten der Region Hannover und der Haupt-
verwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeam-
ten der Landeshauptstadt Hannover nach Ablauf von 
jeweils der Hälfte der Wahlperiode der Regionsver-
sammlung. 2Die Reihenfolge wird einvernehmlich von 
den beiden Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Haupt-
verwaltungsbeamten oder, falls diese sich nicht einigen, 
von der Regionsversammlung festgelegt. 3Die Haupt-
verwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte, 
die oder der dann nicht den Vorsitz führt, kann mit Zu-
stimmung des Verwaltungsrats die allgemeine Vertrete-
rin oder den allgemeinen Vertreter mit der ständigen 
Vertretung im Verwaltungsrat beauftragen. 

 (4) 1Sofern nicht die Regionsversammlung eine 
Regionsabgeordnete oder einen Regionsabgeord-
neten zur oder zum Vorsitzenden wählt, wechselt der 
Vorsitz im Verwaltungsrat zwischen der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten der 
Region Hannover und der Hauptverwaltungsbeamtin 
oder dem Hauptverwaltungsbeamten der Landes-
hauptstadt Hannover nach Ablauf von jeweils der Hälf-
te der Wahlperiode der Regionsversammlung. 2Die 
Reihenfolge wird einvernehmlich von den beiden 
Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Hauptverwaltungs-
beamten oder, falls diese sich nicht einigen, von der 
Regionsversammlung festgelegt. 3Die Hauptverwal-
tungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte, die 
oder der dann nicht den Vorsitz führt, kann mit Zu-
stimmung des Verwaltungsrats die allgemeine Vertrete-
rin oder den allgemeinen Vertreter mit der ständigen 
Vertretung im Verwaltungsrat beauftragen. 
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 (5) 1Von den nach § 13 in den Verwaltungsrat zu 
wählenden Personen muss jeweils die Hälfte zur Ver-
tretung der Landeshauptstadt Hannover oder zur Ver-
tretung einer der übrigen regionsangehörigen Gemein-
den wählbar sein. 2Für die Wahl der erstgenannten 
Hälfte der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats kann 
auch der Rat der Landeshauptstadt Hannover einen 
Wahlvorschlag machen, für die Wahl der anderen Hälf-
te können auch die Regionsabgeordneten aus den an-
deren regionsangehörigen Gemeinden einen Wahlvor-
schlag machen; die in die Wahlvorschläge nach Halb-
satz 1 aufzunehmenden Bewerber werden entspre-
chend § 71 Abs. 2, 5 oder 10 NKomVG bestimmt, mit 
der Maßgabe, dass bei der Anwendung des § 71 Abs. 2 
NKomVG die Mitgliederzahlen der Fraktionen und 
Gruppen jeweils um die zur Vertretung der Landes-
hauptstadt Hannover wählbaren Regionsabgeordneten 
zu verringern sind. 3Liegen Wahlvorschläge der nach 
Satz 2 Halbsatz 1 Berechtigten vor, so beschließt die 
Regionsversammlung zunächst darüber. 4Liegen beide 
Vorschläge nach Satz 2 vor, so können sie nur gemein-
sam angenommen werden. 5Soweit Vorschläge nicht 
angenommen worden sind, schließt sich das Verfahren 
gemäß § 13 Abs. 5 an. 

 (5) 1Von den nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 in den 
Verwaltungsrat zu wählenden Personen muss jeweils 
die Hälfte zum Rat der Landeshauptstadt Hannover 
oder zum Rat einer der übrigen regionsangehörigen 
Gemeinden wählbar sein. 2Für die Wahl der erstge-
nannten Hälfte der weiteren Mitglieder des Verwal-
tungsrats kann ____ der Rat der Landeshauptstadt 
Hannover einen Wahlvorschlag machen, für die Wahl 
der anderen Hälfte können ____ die Regionsabgeord-
neten aus den anderen regionsangehörigen Gemein-
den einen Wahlvorschlag machen; die in die Wahlvor-
schläge nach Halbsatz 1 aufzunehmenden Bewerber 
werden entsprechend § 71 Abs. 2, 5 oder 10 NKomVG 
bestimmt, mit der Maßgabe, dass bei der Anwendung 
des § 71 Abs. 2 NKomVG die Mitgliederzahlen der 
Fraktionen und Gruppen jeweils um die zum Rat der 
Landeshauptstadt Hannover wählbaren Regionsabge-
ordneten zu verringern sind. 3Liegen Wahlvorschläge 
der nach Satz 2 Halbsatz 1 Berechtigten vor, so be-
schließt die Regionsversammlung zunächst darüber. 
4Liegen beide Vorschläge nach Satz 2 vor, so können 
sie nur gemeinsam angenommen werden. 5Soweit Vor-
schläge nicht angenommen worden sind, schließt sich 
das Verfahren gemäß § 13 Abs. 5 an. 

  
 (6) 1Sofern nicht die Regionsversammlung eine 
Regionsabgeordnete oder einen Regionsabgeordneten 
zur oder zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats wählt, 
ist die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwal-
tungsbeamte, die oder der nicht den Vorsitz im Verwal-
tungsrat nach Absatz 4 Satz 1 führt, Vorsitzende oder 
Vorsitzender des Kreditausschusses. 2Die Hauptverwal-
tungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte der 
Landeshauptstadt Hannover oder der Region Hanno-
ver, die oder der Vorsitzende oder Vorsitzender des 
Verwaltungsrats ist, ist Mitglied im Kreditausschuss. 

 (6) unverändert 

  
 (7) 1Die Anteile des Reingewinns der Sparkasse, 
die nach § 24 an den Träger abgeführt werden, sind für 
gemeinnützige Zwecke je zur Hälfte in den Gebieten 
des ehemaligen Landkreises Hannover und der Lan-
deshauptstadt Hannover zu verwenden. 
2Entsprechendes gilt im Fall einer Auflösung der Spar-
kasse für die Verwendung des nach einer Liquidation 
verbleibenden Vermögens. 

 (7) unverändert 

  
 (8) 1Wird die Sparkasse gemäß § 2 mit einer an-
deren Sparkasse zusammengelegt, so kann die Trä-
gerschaft (Absatz 2) auf einen Zweckverband übertra-
gen werden. 2In diesem Fall sind die Absätze 3 bis 7 
und § 179 Abs. 4 des NKomVG nicht mehr anwendbar.“ 

 (8) unverändert 
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Artikel 3 Artikel 3 
Änderung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes Änderung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes 

  
 Dem Niedersächsischen Besoldungsgesetz in der Fas-
sung vom 7. November 2008 (Nds. GVBl. S. 334), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2009 (Nds. GVBl. S. 491), wird der folgende § 20 angefügt: 

 Dem Niedersächsischen Besoldungsgesetz in der Fas-
sung vom 7. November 2008 (Nds. GVBl. S. 334), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Oktober 2010 
(Nds. GVBl. S. 462, 522), wird der folgende § 20 angefügt: 

  
„§ 20 „§20 

Zuordnung von Ämtern auf Zeit im kommunalen Bereich Zuordnung von Ämtern auf Zeit im kommunalen Bereich 
  
 (1) 1Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Ver-
ordnung die Ämter der Beamtinnen und Beamten auf Zeit der 
Kommunen, der übrigen kommunalen Dienstherren sowie 
des Bezirksverbandes Oldenburg den Besoldungsgruppen 
der Besoldungsordnungen A und B zuzuordnen und dabei 
die Festsetzung des Besoldungsdienstalters abweichend von 
§ 28 Abs. 2 BBesG zu regeln. 2Die Zuordnung erfolgt nach 
sachgerechter Bewertung der Funktionen unter Berücksichti-
gung der Einwohnerzahl. 

 (1) 1Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Ver-
ordnung die Ämter der Beamtinnen und Beamten auf Zeit der 
Kommunen, der übrigen kommunalen Dienstherren sowie 
des Bezirksverbandes Oldenburg den Besoldungsgruppen 
der Besoldungsordnungen A und B zuzuordnen und dabei 
Amtszulagen im Sinne von § 42 BBesG vorzusehen so-
wie das Aufsteigen in den Stufen und die Festsetzung des 
Besoldungsdienstalters abweichend von den §§ 27 und 28 
Abs. 2 BBesG zu regeln. 2Die Zuordnung erfolgt nach sach-
gerechter Bewertung der Funktionen unter Berücksichtigung 
der Einwohnerzahl. 

  
 (2) Absatz 1 ersetzt § 21 BBesG in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. I 
S. 3020), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 4 des Geset-
zes vom 12. Juli 2006 (BGBl. I S. 1466), und die Kommunal-
besoldungsverordnung des Bundes vom 7. April 1978 (BGBl. 
I S. 468), geändert durch Verordnung vom 19. Oktober 2001 
(BGBl. I. S. 2697).“ 

 (2) Absatz 1 ersetzt § 21 BBesG __________ und die 
Kommunalbesoldungsverordnung des Bundes vom 
7. April 1978 (BGBl. I S. 468), geändert durch Verordnung 
vom 19. Oktober 2001 (BGBl. I. S. 2697).“ 

  
  

Artikel 4 Artikel 4 
Änderung des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes wird gestrichen 

  
 Das Niedersächsische Kommunalwahlgesetz in der 
Fassung vom 24. Februar 2006 (Nds. GVBl. S. 91), geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Mai 2009 (Nds. GVBl. 
S. 191), wird wie folgt geändert: 

 

  
1. § 45 b wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 3 wird gestrichen.  
  

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.  
  

c) Im neuen Absatz 3 werden in Satz 1 die Worte 
„und den Tag einer etwaigen Stichwahl“ gestri-
chen. 

 

  
2. § 45 g Abs. 2 erhält folgende Fassung:  
  

 „(2) 1Sind mehrere Wahlvorschläge zugelassen, 
so stellt der Wahlausschuss fest, welche Bewerberin 
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oder welcher Bewerber gewählt ist. 2Gewählt ist, wer 
die meisten Stimmen erhalten hat. 3Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das von der Wahlleitung zu ziehende 
Los.“ 

  
3. Im Dritten Teil werden in der Überschrift des Dritten Ab-

schnitts das Wort „Stichwahl“ und das nachfolgende 
Komma gestrichen. 

 

  
4. Die §§ 45 j bis 45 m werden gestrichen.  
  
5. § 45 n Abs. 1 wird wie folgt geändert:  
  

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  
  

aa) Am Ende der Nummer 3 werden das Komma 
gestrichen und das Wort „oder“ angefügt.  

 

  
bb) Die Nummern 4 und 5 werden gestrichen.  

  
cc) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 4.  

  
b) In Satz 2 wird die Verweisung „Satz 1 Nrn. 2 bis 6“ 

durch die Verweisung „Satz 1 Nrn. 2 bis 4“ ersetzt. 
 

  
6. § 47 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:  
  

„1Die Vertretung oder die Einwohnervertretung be-
schließt nach der Bekanntmachung des Wahlergebnis-
ses über den Wahleinspruch (Wahlprüfungsentschei-
dung).“ 

 

  
  

Artikel 5 Artikel 5 
Änderung der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung wird gestrichen 

  
 Die Niedersächsische Kommunalwahlordnung vom 5. 
Juli 2006 (Nds. GVBl. S. 280, 431), geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 13. Mai 2009 (Nds. GVBl. S. 191), wird 
wie folgt geändert: 

 

  
1. § 4 Abs. 2 Satz 3 wird gestrichen.  
  
2. § 6 Abs. 1 Satz 3 wird gestrichen.  
  
3. § 10 Abs. 7 wird gestrichen.  
  
4. § 15 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:  
  

„3Außerdem enthält das Wählerverzeichnis je eine 
Spalte für Vermerke über die Stimmabgabe und für 
Bemerkungen.“ 

 

  
5. In § 18 werden die Absätze 3 und 4 gestrichen.  
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6. In § 40 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „für die erste 

Wahl“ und die Worte „und für die Stichwahl“ gestrichen. 
 

  
7. § 41 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  
  

 „(3) 1Für die Direktwahl gilt Absatz 2 Nrn. 1, 
4 bis 6 und 8 bis 10 entsprechend. 2Darüber hin-
aus ist in der Bekanntmachung darauf hinzuwei-
sen, dass 

 

  
1. der Stimmzettel die zugelassenen Wahlvor-

schläge enthält, 
 

  
2. jede wählende Person eine Stimme hat,  

  
3. die Stimme in der Weise abzugeben ist, dass 

durch Ankreuzen oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich ist, wem die Stimme gel-
ten soll, oder im Fall des § 45 e Abs. 2 Satz 
2 NKWG, ob mit ,Ja’ oder ,Nein’ gestimmt 
wird und 

 

  
4. die wählende Person, die einen Wahlschein 

besitzt, an der Wahl 
 

  
a) durch Stimmabgabe in einem beliebi-

gen Wahlbezirk des Wahlgebiets oder 
 

  
b) durch Briefwahl   

  
teilnehmen kann.“  

  
b) Absatz 4 wird gestrichen.  

  
c) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 4 

und 5. 
 

  
d) Der neue Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

  
 „(4) Ist eine Direktwahl mit der Wahl der 
Vertreterinnen und Vertreter verbunden, so tritt an 
die Stelle der Hinweispflicht nach Absatz 3 Satz 2 
Nr. 4 die Hinweispflicht nach Absatz 2 Nr. 7.“ 

 

  
8. § 47 Abs. 1 Satz 3 wird gestrichen.  
  
9. § 68 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:  
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„2Der Wahlausschuss errechnet auf der Grundlage 
der Mitteilungen der Wahlleitungen das Ergebnis 
der Wahl und stellt fest: 

 

  
1. wenn mehrere Wahlvorschläge zugelassen 

sind, 
 

  
a) die Zahl der Wahlberechtigten,  

  
b) die Zahl der Wählerinnen und Wähler,  

  
c) die Zahl der gültigen und ungültigen 

Stimmzettel, 
 

  
d) die Zahl der für die einzelnen Wahlvor-

schläge abgegebenen gültigen Stim-
men und 

 

  
e) die gewählte Person oder das Erforder-

nis einer neuen Direktwahl, 
 

  
2. wenn nur ein Wahlvorschlag zugelassen ist,  

  
a) die Zahlen nach Nummer 1 Buchst. a 

bis c, 
 

  
b) die Zahl der gültigen Ja-Stimmen und 

der gültigen Nein-Stimmen und 
 

  
c) die gewählte Person oder das Erforder-

nis einer neuen Direktwahl.“ 
 

  
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

  
aa) Satz 2 wird gestrichen.  

  
bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.  

  
10. § 74 wird gestrichen.  
  
11. § 75 Abs. 2 wird wie folgt geändert:  
  

a) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 45 n Abs. 1 Satz 
1 Nr. 6“ durch die Verweisung „§ 45 n Abs. 1 Satz 
1 Nr. 4“ ersetzt. 

 

  
b) Satz 2 wird wie folgt geändert:  

  
aa) Am Ende der Nummer 2 werden das Komma 

gestrichen und das Wort „oder“ angefügt. 
 

  
bb) In Nummer 3 werden die Worte „oder Abs. 2 

Satz 5“ und das Wort „oder“ gestrichen. 
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cc) Nummer 4 wird gestrichen.  
  
  

Artikel 6 Artikel 6 
Aufhebung von Vorschriften Aufhebung von Vorschriften 

  
 (1) Die Niedersächsische Gemeindeordnung in der 
Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473, 2010 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. Oktober 2009 (Nds. GVBl. S. 366), wird aufgehoben. 

 (1) Die Niedersächsische Gemeindeordnung in der 
Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473, 2010 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 
7. Oktober 2010 (Nds. GVBl. S. 462), wird aufgehoben. 

  
 (2) Die Niedersächsische Landkreisordnung in der Fas-
sung vom 30. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 510), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Oktober 2009 
(Nds. GVBl. S. 366), wird aufgehoben. 

 (2) Die Niedersächsische Landkreisordnung in der Fas-
sung vom 30. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 510), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 7. Oktober 2010 
(Nds. GVBl. S. 462), wird aufgehoben. 

  
 (3) Das Gesetz über die Region Hannover vom 5. Ju-
ni 2001 (Nds. GVBl. S. 348), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 29. Oktober 2009 (Nds. GVBl. S. 403), 
wird aufgehoben. 

 (3) Das Gesetz über die Region Hannover vom 5. Ju-
ni 2001 (Nds. GVBl. S. 348), zuletzt geändert durch Artikel 
22 des Gesetzes vom 7. Oktober 2010 (Nds. GVBl. S. 462), 
wird aufgehoben. 

  
 (4) Das Gesetz über die Neugliederung des Landkrei-
ses und der Stadt Göttingen vom 1. Juli 1964 (Nds. GVBl. 
S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
12. Juli 2007 (Nds. GVBl. S. 312), wird aufgehoben. 

 (4) Das Gesetz über die Neugliederung des Landkrei-
ses und der Stadt Göttingen vom 1. Juli 1964 (Nds. GVBl. 
S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
9. Juni 2010 (Nds. GVBl. S. 236), wird aufgehoben. 

  
 (5) Die Verordnung über die öffentliche Bekanntma-
chung von Rechtsvorschriften kommunaler Körperschaften 
vom 14. April 2005 (Nds. GVBl. S. 107) wird aufgehoben. 

 (5) unverändert 

  
  

Artikel 7 Artikel 7 
Übergangsvorschriften Übergangsvorschriften 

  
 (1) Für Direktwahlen, die vor dem Tag der allgemeinen 
Neuwahlen für die Wahlperiode ab dem 1. November 2011 
stattfinden, bleiben die am Tag vor dem Inkrafttreten der Ar-
tikel 4 und 5 dieses Gesetzes geltenden Vorschriften maß-
geblich. 

 (1) wird gestrichen 

  
 (2) Die Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers 
für eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister sowie ei-
ne Landrätin oder einen Landrat, die oder der nach dem 
31.Oktober 2011 das 68. Lebensjahr vollendet, findet abwei-
chend von § 61 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Niedersächsischen 
Gemeindeordnung und § 55 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Nieder-
sächsischen Landkreisordnung nicht statt. 

 (2) unverändert 

  
  (3) Ist die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens vor 

dem Inkrafttreten dieses Gesetzes festgestellt worden, 
so wird der Bürgerentscheid nach den bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes geltenden Vorschriften durchge-
führt. 
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  (4) 1Hat eine Vertretung, deren Wahlperiode nicht 
am 31. Oktober 2011 endet, die Hauptverwaltungsbeam-
tin oder den Hauptverwaltungsbeamten zur Vorsitzenden 
oder zum Vorsitzenden gewählt, so wählt sie bis zum 30 
April 2012 eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vor-
sitzenden. 2Artikel 1 § 61 Sätze 1 und 2 gilt entspre-
chend. 

  
  

Artikel 8 Artikel 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

  
 (1) Dieses Gesetz tritt am 1. November 2011 in Kraft.  (1) unverändert 
  
 (2) Abweichend von Absatz 1 treten Artikel 1 § 55 
Abs. 2, § 80 Abs. 3 und § 95 Abs. 1 Satz 2 sowie die Arti-
kel 4, 5 und 7 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

 (2) Abweichend von Absatz 1 treten Artikel 1 § 19 
Abs. 4 Satz 2, § 35 Satz 1/1, § 55 Abs. 2, § 80 Abs. 3 und 5, 
83/1 und § 95 Abs. 1 Satz 2 sowie ____ Artikel 7 am Tag 
nach der Verkündung als Änderungen der in Artikel 6 
Abs. 1 bis 3 genannten Gesetze in Kraft. 

  
  (2/1) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 1 § 165 

Abs. 3 Sätze 5 und 6 am 1. Januar 2012 in Kraft. 
  
 (3) Artikel 7 tritt mit Ablauf des 31. Oktober 2011 außer 
Kraft. 

 (3) unverändert 

 

(Ausgegeben am 03.12.2010) 
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